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Verträge über die Infrastrukturabgabe zum 30. Sep
tember 2019 unter Verweis auf das Urteil des EuGH 
aus „ordnungspolitischen Gründen“ und wegen 
„Schlechtleistung“ aufgrund der aus Sicht des Kraft
fahrtbundesamtes bis dahin nicht vertragskonform vor
gelegten Feinplanungsdokumentation.10 Am 25. Juni 
2019 erklärte das BMVI eine den Vertrag „Erhebung“ 
betreffende weitere Kündigung, da der Betreiber nach 
Kenntnis der Kündigung vom 18. Juni 2019 Verträge 
mit Unterauftragnehmern ohne die erforderliche vorhe
rige Zustimmung des Auftraggebers geschlossen habe. 
In diesem Zusammenhang erfolgte mit Schreiben vom 
29. August 2019 eine weitere Kündigung des Vertrags 
Erhebung.11 
Laut Presseberichten sei die Kündigung wegen 
„Schlechtleistung“ erfolgt, um Schadensersatzforde
rungen des Bieterkonsortiums in Höhe von wohl Hun
derte Millionen bis zu einer halben Milliarde Euro ab
zuwehren.12 Seither streitet das BMVI mit dem Bieter
konsortium um Schadensersatz, inzwischen in einem 
Schiedsverfahren. 

II. Diskussion über die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses 

Erste Forderungen nach der Einsetzung eines parla
mentarischen Untersuchungsausschusses zur Pkw-
Maut wurden bereits wenige Tage nach dem Bekannt
werden des EuGH-Urteils und der noch am selben Tag 
erfolgten Kündigung der mit den Betreiberfirmen ge
schlossenen Verträge erhoben.13 Vertreter der Opposi
tionsfraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 
FDP und DIE LINKE. forderten das BMVI auf, dem 
Deutschen Bundestag die mit den Betreibern geschlos
senen Verträge in ungeschwärzter Form vorzulegen 
und in den Sitzungen des Verkehrsausschusses und des 
Haushaltsausschusses am 26. Juni 2019 umfassend 
über die geschlossenen Verträge, die Folgen des 
EuGH-Urteils und die Kündigungsfolgen zu berichten. 
Geschehe dies nicht, werde man die Einsetzung eines 
Untersuchungsausschusses beantragen.14 

                                                        
10)  MAT A BRH-2/1, Bl. 11. 
11) MAT A KBA-2/14a-52, Bl. 12, 15 ff., siehe Anlage 123 

zum Bericht. 
12) Handelsblatt vom 26. Juni 2019, Der Untersuchungsaus

schuss rückt näher; Der Spiegel vom 17. August 2019, Am
pel auf Grün; Passauer Neue Presse vom 7. September 
2019, FDP: Mehr Maut-Millionen im Spiel als bekannt; Der 
Spiegel vom 21. September 2019, Der Geisterfahrer; 
Passauer Neue Presse vom 19. Oktober 2019, „Von Trick
sen kann keine Rede sein“. 

13) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 23. Juni 
2019, Der Auto-Maut zu sehr getraut; die tageszeitung vom 
25. Juni 2019, Druck auf Scheuer wächst. 

14) die tageszeitung vom 25. Juni 2019, Druck auf Scheuer 
wächst. 

Am 25. Juni 2019 wurden die Verträge den Abgeord
neten des Deutschen Bundestages ungeschwärzt in der 
Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages zur 
Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.15 Am 26. Juni 
2019 nahm Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer 
an den Sitzungen des Haushaltsausschusses und des 
Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag teil und 
stellte sich den Fragen der Abgeordneten. Am selben 
Tag war das Scheitern der Pkw-Maut auch Gegenstand 
einer von der FDP-Fraktion beantragten Aktuellen 
Stunde im Plenum des Deutschen Bundestages.16 
Zu diesem Zeitpunkt bezifferte das BMVI Pressebe
richten zufolge die bisher entstandenen Vorbereitungs
kosten für das Projekt Pkw-Maut in einem Bericht an 
den Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages 
mit 53,6 Millionen Euro.17 In der Presse wurde bereits 
spekuliert, dem Bund drohten darüber hinaus Scha
densersatzforderungen der Betreiberfirmen in Höhe 
von ungefähr 500 Millionen Euro.18 

1. Aktuelle Stunde im Plenum des Deut
schen Bundestages 

Auf Antrag der FDP-Fraktion befasste sich das Plenum 
des Deutschen Bundestages am 26. Juni 2019 mit dem 
Scheitern der Pkw-Maut vor dem Europäischen Ge
richtshof im Rahmen einer Aktuellen Stunde nach 
§ 106 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundesta
ges (GO-BT).19 
Abg. Oliver Luksic (FDP) erklärte, Bundesminister 
Scheuer habe zu verantworten, dass die Verträge mit 
Kapsch und Eventim schon im Jahr 2018 geschlossen 
worden seien. Scheuer sei sowohl von seinem Koaliti
onspartner, von Abg. Sören Bartol, als auch von sei
nem Amtsvorgänger Alexander Dobrindt ausdrücklich 
gewarnt worden. Luksic erinnerte daran, dass der Wis
senschaftliche Dienst des Bundestages in zwei Gutach
ten Zweifel an der Europarechtskonformität der Maut 
geäußert habe. Nun drohten Einnahmeausfälle und po
tentielle Strafzahlungen, für die der Bundesminister 
politisch geradestehen müsse, sonst würde es zu einem 
Untersuchungsausschuss kommen.20 

15) Frankfurter Allgemeine vom 26. Juni 2019, Maut-Debakel 
könnte eine halbe Milliarde Euro kosten. 

16) Plenarprotokoll 19/106, S. 13046D – 13061D. 
17) Frankfurter Allgemeine vom 26. Juni 2019, Maut-Debakel 

könnte eine halbe Milliarde Euro kosten; die tageszeitung 
vom 26. Juni 2019, Weniger Schaden durch Maut-Aus. 

18)  Handelsblatt vom 26. Juni 2019, Der Untersuchungsaus
schuss rückt näher; Frankfurter Allgemeine vom 26. Juni 
2019, Maut-Debakel könnte eine halbe Milliarde Euro kos
ten. 

19) Plenarprotokoll 19/106, S. 13046 D. 
20) Luksic, Plenarprotokoll 19/106, S. 13046 f. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20123.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20123.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
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https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf


https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
https://dserver.bundestag.de/btp/19/19106.pdf
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bedurft hätten. Diese Zustimmung habe dem Betreiber 
nicht vorgelegen.47 
Derzeit lägen keine Entschädigungsforderungen der 
Betreiber vor. Alle Debatten darüber seien daher spe
kulativ.48  
Dem Auskunftsersuchen der Fraktionen sei vollständig 
Rechnung getragen worden. Das BMVI habe am 
25. Juni 2019 dem Ausschuss einen entsprechenden 
Bericht zugeleitet. Außerdem seien die Verträge am 
25. Juni 2019 in der Geheimschutzstelle des Deutschen 
Bundestages zur Einsichtnahme hinterlegt worden. 
Vertraglich sei eine Offenlegung gegenüber dem Par
lament auch vereinbart. Einer generellen Veröffentli
chung der Verträge in ungeschwärzter Fassung habe 
der Auftragnehmer nicht zugestimmt.49 
Im Anschluss an die Befragung von Bundesminister 
Scheuer richtete die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN einen Fragenkatalog an das BMVI. Dieser 
wurde nach Presseberichten aus Sicht der Fragesteller 
nur unzureichend beantwortet.50 In der Folge mehrten 
sich die Stimmen, die die Einsetzung eines parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung 
der Vorgänge rund um die Infrastrukturabgabe forder
ten. Vertreter von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP 
und DIE LINKE. bezeichneten die dem Deutschen 
Bundestag und der Öffentlichkeit vom BMVI zugäng
lich gemachten Unterlagen zur Vergabe der Pkw-
Maut-Verträge als unzureichend. Sie forderten, alle 
Dokumente und die gänzliche Kommunikation des 
Verkehrsministeriums und seiner Behörden, die mit 
der Vergabe der Aufträge für die Maut zusammenhän
gen, offenzulegen. Das Ministerium sollte die komplet
ten Unterlagen ab Januar 2017 bis zu einer Sondersit
zung des Verkehrsausschusses am 24. Juli 2019 voll
ständig und ungeschwärzt zur Verfügung stellen.51 Er
gänzend hierzu erhob der verkehrspolitische Sprecher 
der Bundestagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN, Stephan Kühn (Dresden), Klage beim Verwal
tungsgericht Berlin und forderte per Eilantrag vom 
BMVI die Veröffentlichung der mit den Betreiberfir
men geschlossenen Verträge.52 

                                                        
47) Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, Protokoll 

über die 47. Sitzung vom 26. Juni 2019, S. 27 ff. [31 f.], 
MAT A BT-1. 

48) Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, Protokoll 
über die 47. Sitzung vom 26. Juni 2019, S. 27 ff. [31], 
MAT A BT-1. 

49) Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, Protokoll 
über die 47. Sitzung vom 26. Juni 2019, S. 27 ff. [28], 
MAT A BT-1. 

50) Süddeutsche Zeitung vom 13. Juli 2019, Ultimatum verstri
chen; siehe auch Handelsblatt vom 16. Juli 2019, „Letzte 
Chance“ für Scheuer im Maut-Streit. 

b) Sondersitzung am 24. Juli 2019 
Am 24. Juli 2019 überbrachte Bundesminister Scheuer 
dem Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur 
des Deutschen Bundestages auf einem von ihm selbst 
geschobenen Aktenwagen 21 Aktenordner. Fotogra
fien von diesem Ereignis fanden in der Presse große 
Verbreitung. In zehn Ordnern befanden sich die Ver
träge mit den Betreibern und in weiteren elf mitge
brachten Ordnern „zusätzliche wichtige Dokumente“. 
Dargelegt werden sollten das interne Risikomanage
ment sowie die interne „Kommunikation mit den Be
teiligten“. Gegenüber der Presse erklärte er, dies garan
tiere die „maximal mögliche“ Transparenz.53 „Wir ha
ben maximale Transparenz hergestellt.“ „Wir haben 
nichts zu verbergen.“54 
Im Anschluss berichtete der Bundesminister dem Aus
schuss umfangreich und stellte sich den Fragen der 
Ausschussmitglieder.55 
Er wies auf die von ihm mitgebrachten umfangreichen 
Unterlagen hin. Diese seien von den Parlamentariern 
im Vorfeld dieser Sitzung angefordert worden. Die 
Sondersitzung sei für ihn eine gute Gelegenheit, mit 
unkorrekten Behauptungen aufzuräumen.56  
Über die Pkw-Maut und das Fortschreiten des Projek
tes hätten er und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des BMVI in den vergangenen Monaten regelmäßig 
und intensiv berichtet, soweit dies vor dem Hinter
grund des laufenden Vergabeverfahrens möglich ge
wesen sei. Allein in dieser Legislaturperiode seien acht 
Kleine Anfragen beantwortet worden. Stets sei darüber 
informiert worden, dass die für den Abschluss der 
Vergabeverfahren erforderlichen Verpflichtungser
mächtigungen zum Haushalt 2018 ausgebracht worden 
seien. Dies sei der Drucksache 18/13564, Antwort auf 
die Frage 13, zu entnehmen. Es gebe keine qualifizierte 
Sperre im Haushalt. Auch sei darüber informiert wor
den, dass die Bundesregierung die Umsetzung der 
Pkw-Maut wegen der Klage Österreichs nicht aussetze, 
auszusetzen beabsichtige und auch nicht ausgesetzt 
habe. Er verwies auf Drucksache 18/13564, Antwort 
auf die Frage 19, und Drucksache 19/4210, genauer auf 
die Antworten zu den Fragen eins bis drei. Ebenso 
seien die Abgeordneten stets darüber informiert wor

51) ZEIT ONLINE vom 24. Juli 2019, Verkehrsminister ver
spricht Offenlegung weiterer Maut-Unterlagen. 

52) Handelsblatt vom 16. Juli 2019, „Letzte Chance“ für 
Scheuer im Maut-Streit. 

53) Süddeutsche Zeitung vom 25. Juli 2019, Ordnerweise 
Transparenz. 

54) Passauer Neue Presse vom 25. Juli 2019, Maut-Entschädi
gung – die große Unbekannte. 

55) Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, Protokoll 
der 48. Sitzung vom 24. Juli 2019, MAT A BT-1. 

56) Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, Protokoll 
der 48. Sitzung vom 24. Juli 2019, MAT A BT-1. 
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GRÜNEN in Auftrag gegeben hatte. Die beiden Gut
achter kamen darin zu dem Ergebnis, dass das BMVI 
mit dem Vertrag „Erhebung“ ein „Risiko ohne haus
haltsrechtliche Deckung“ übernommen habe. Das Han
deln der Bundesregierung im Dezember 2018 sei dem
zufolge eine „unerlaubte Risikoübernahme und ver
letze das Grundgesetz“. Zusätzlich sei die Wahrschein
lichkeit, dass der EuGH die Maut als diskriminierend 
und damit europarechtswidrig einstufen würde „relativ 
hoch“ gewesen.94 
Am 30. August 2019 berichtete die Presse von einem 
durch die Bundestagsfraktion der FDP in Auftrag ge
gebenen Gutachten über die Vorhersehbarkeit des 
EuGH-Urteils und die angemessene Berücksichtigung 
in den vergebenen Aufträgen. Das Gutachten der Kanz
lei Chatham Partners LLP kam darin zu dem Ergebnis, 
dass die im Vertrag für die Mauterhebung verankerten 
Kündigungsfolgen bei einem gerichtlichen Stopp „un
üblich nachteilig für Deutschland als Auftraggeber an
zusehen“ seien. Abgeordnete der Fraktionen FDP und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bekräftigten daraufhin 
ihre Forderung nach der Einsetzung eines parlamenta
rischen Untersuchungsausschusses.95 

5. „Brandbrief“ und Ultimatum 
Nach der Sondersitzung des Ausschusses für Verkehr 
und digitale Infrastruktur am 24. Juli 2019 (siehe oben: 
2.b), S. 36) zeigten sich Vertreterinnen und Vertreter 
der Opposition mit dem Verlauf der Sondersitzung so
wie dem Umfang der vorgelegten Unterlagen unzufrie
den und forderten weitere umfassende Aufklärung.96 
Insbesondere habe die Sitzung keine klaren Auskünfte 
zur Höhe der infolge der Kündigung der Verträge zu 
erwartenden Schadensersatzforderungen der privaten 
Betreiber gegen den Bund erbracht.97 
Am 10. August 2019 berichtete die Presse über einen 
„Brandbrief“ der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN an Bundesminister Scheuer, in dem diesem 
vorgeworfen worden sei, er habe offensichtlich nicht 
alle Dokumente an den Verkehrsausschuss übermittelt 

                                                        
94) Stuttgarter Nachrichten online vom 23. August 2019, 

Grüne werfen Scheuer Verfassungsbruch vor. 
95) Hamburger Abendblatt vom 31. August 2019, Die Folgen 

des Maut-Desasters; Berliner Morgenpost vom 31. August 
2019, Pkw-Maut: Untersuchungsausschuss rückt näher.  

96) ZEIT ONLINE vom 24. Juli 2019, Verkehrsminister ver
spricht Offenlegung weiterer Maut-Unterlagen. 

97) Passauer Neue Presse vom 25. Juli 2019, Maut-Entschädi
gung – die große Unbekannte. 

98) Süddeutsche Zeitung vom 10. August 2019, Ultimatum für 
Scheuer; Süddeutsche Zeitung vom 10. August 2019, Leere 
Akten. 

99) Süddeutsche Zeitung vom 10. August 2019, Leere Akten. 
100) Berliner Zeitung vom 14. August 2019, Weitere Doku

mente zur Pkw-Maut veröffentlicht. 

und halte wichtige Unterlagen gezielt unter Ver
schluss.98 Dem Minister sei ein Ultimatum bis zum 
21. August 2019 gesetzt worden. Innerhalb dieser Frist 
solle dieser die fehlenden Dokumente, Vorlagen und 
Gutachten vollständig und ungeschwärzt nachliefern. 
Andernfalls werde man die Einsetzung eines Parlamen
tarischen Untersuchungsausschusses beantragen.99 

6. Veröffentlichung weiterer Unterlagen im 
Internet 

Am 13. August 2019 veröffentlichte das BMVI auf sei
ner Homepage weitere Unterlagen zur Pkw-Maut, ins
besondere zu den Wirtschaftlichkeitsuntersuchun
gen.100 

7. Vertrauliche Dokumente in der Presse 
Mitte August 2019 berichtete die Presse unter Bezug
nahme auf vertrauliche Dokumente, Prüfer des BMVI 
hätten noch Ende Mai 2019, also kurz bevor der EuGH 
die Infrastrukturabgabe für europarechtswidrig erklärte 
und das BMVI die mit den privaten Betreibern ge
schlossenen Verträge deshalb aus sogenannten ord
nungspolitischen Gründen, aber auch aufgrund von 
Schlechtleistungen der Vertragspartner kündigte, keine 
Gründe für eine vorzeitige Vertragsbeendigung gese
hen. Zwar hätten die Prüfer in dem Bericht Mängel der 
sogenannten Feinplanungsdokumentation festgestellt. 
Diese seien aber Ende Mai 2019 noch als nicht so 
schwerwiegend bewertet worden, dass sie einer Fort
setzung des Projekts entgegengestanden hätten. Nach 
Verkündung des EuGH-Urteils hätte allerdings das 
BMVI wegen ebendieser Mängel der Feinplanungsdo
kumentation den Kündigungsgrund der Schlechtleis
tung geltend gemacht, um Schadensersatzzahlungen an 
die Betreiberfirmen zu vermeiden, welche fällig ge
worden wären, wenn der Bund die Verträge allein aus 
ordnungspolitischen Gründen, d.h. wegen des EuGH-
Urteils, gekündigt hätte.101 Vertreterinnen und Vertre
ter der Opposition warfen Bundesminister Scheuer da
raufhin vor, der Kündigungsgrund der Schlechtleistung 
sei lediglich vorgeschoben.102 

101) Süddeutsche.de vom 16. August 2019, Vertrauliche Unter
lagen bringen Scheuer in Erklärungsnot; Süddeutsche Zei
tung vom 17. August 2019, Akten gegen Scheuer; Der Spie
gel vom 17. August 2019, Ampel auf Grün; Focus vom 
17. August 2019, Der Verkehrtminister; Frankfurter Allge
meine vom 19. August 2019, Scheuer will das Maut-Deba
kel kleinhalten. 

102) Süddeutsche.de vom 16. August 2019, Vertrauliche Unter
lagen bringen Scheuer in Erklärungsnot; Süddeutsche Zei
tung vom 17. August 2019, Akten gegen Scheuer; Der Spie
gel vom 17. August 2019, Ampel auf Grün; Focus vom 
17. August 2019, Der Verkehrtminister; Frankfurter Allge
meine vom 19. August 2019, Scheuer will das Maut-Deba
kel kleinhalten. 
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10. Welche konkreten Leistungen hätten die 
Maut-Betreiber ursprünglich ohne die Einbezie
hung der Toll Collect und ihrer Unterauftrag
nehmer erbringen müssen und welchen (kalku
latorischen) Gegenwert hätten diese Leistungen 
gehabt? Inwieweit sind Leistungsänderungen in 
Bezug auf die Toll Collect aus welchen Gründen 
durch den Bund in welchen Phasen der Wirt
schaftlichkeitsuntersuchung(en), der Vergabe, 
der Vertragsverhandlungen und/oder des Ver
tragsschlusses vorgenommen worden? Inwie
weit sind der Toll Collect im Zuge der Vorberei
tung der Erhebung der Infrastrukturabgabe Kos
ten entstanden, und welche Kosten wären ihr 
ggf. entstanden, wäre sie von Anfang an für die 
Vorbereitung oder die Erhebung vorgesehen ge
wesen? Welche Risiken der Erhebung hat die 
Toll Collect ggf. übernommen oder welche 
sollte sie ggf. übernehmen? Welche Leistungen 
mit welchen Einzelkosten und welchen Gesamt
kosten hätte die Toll Collect nach dem geschlos
senen Unterauftragnehmervertrag für die Maut
betreiber in der gesamten Vertragslaufzeit bzw. 
im Zeitraum von 12 bzw. 15 Jahren erbringen 
sollen? 
11. Wie und durch wen wurden die Projektfort
schritte, insbesondere das fristgerechte Errei
chen von vertraglich definierten Meilensteinen 
bei den Projekten Erhebung und Kontrolle der 
Infrastrukturabgabe, dokumentiert, überwacht 
sowie bewertet? Was waren jeweils die Ergeb
nisse der Bewertungen? Inwiefern waren hierbei 
neben dem BMVI und seinen Behörden auch an
dere Ressorts der Bundesregierung beteiligt? 
Welche Konsequenzen hat die Bundesregierung 
wann und aus welchen Gründen basierend auf 
ihren Kenntnissen über den jeweiligen Projekt
fortschritt gezogen, und wie haben die Auftrag
nehmer diesbezüglich gegenüber der Bundesre
gierung Stellung bezogen? 
12. Wie verlief die Kündigung der geschlosse
nen Verträge? Wer war wie an möglichen Bera
tungen sowie an der Entscheidung hierzu betei
ligt? Welche alternativen Szenarien zur getätig
ten Kündigung bestanden ggf., wie wurden 
diese ggf. geprüft, und aus welchen Gründen hat 
man sich für das letztlich angewandte Vorgehen 
entschieden? Aus welchen Sachverhalten be
gründen sich die verschiedenen Kündigungs
gründe? 
13. Auf welche Art und Weise fand ggf. im Pro
jekt Infrastrukturabgabe ein Risikomanagement 
statt? Wer war ggf. an den Prozessen beteiligt, 
wann erfolgten ggf. welche Änderungen an den 

                                                        
123) Plenarprotokoll 19/122, S. 15198. 

Risikoeinschätzungen, und was waren hierfür 
jeweils die Gründe? 
IV. Der Untersuchungsausschuss soll zudem 
prüfen und Empfehlungen geben, 
inwiefern und ggf. welche Schlussfolgerungen 
und Konsequenzen aus dem gesamten Verfah
ren zur Vorbereitung, Einführung und Abwick
lung der Infrastrukturabgabe zu ziehen und ins
besondere, welche gesetzgeberischen oder sons
tigen Maßnahmen ggf. nach den durch den Un
tersuchungsausschuss gewonnenen Erkenntnis
sen zu ergreifen sind.“ 

2. Erste Plenardebatte 
Der Einsetzungsantrag der BT-Drs. 19/14290 wurde 
vom 19. Deutschen Bundestag in seiner 122. Sitzung 
am 25. Oktober 2019 beraten und aufgrund einer inter
fraktionellen Vereinbarung an den Ausschuss für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung zur 
Beratung überwiesen.123 
Der Abgeordnete Oliver Luksic (FDP) erklärte, dass 
Bundesminister Scheuer einen Vertrag abgeschlossen 
habe, der immens hohe Schadensersatzzahlungen nach 
sich ziehe, obwohl es Kritik und Bedenken auch seitens 
des BMVI gegeben habe. Bundesminister Scheuer 
habe in mehreren Punkten schwere Fehler begangen. 
Er habe „zum einen im Herbst letzten Jahres nur ein 
Angebot auf dem Tisch gehabt – für 3 Milliarden 
Euro.“ Der Bundesrechnungshof habe Bundesminister 
Scheuer schon vor Jahren aufgeschrieben, dass die 
Maut nicht wirtschaftlich sei. Man habe ihn „davor ge
warnt, den Auftrag vor dem Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes zu vergeben“. Bundesminister Scheuer 
habe nicht nur das Haushaltsrecht, sondern auch das 
Vergaberecht gebrochen. Auch Fragen zu Toll Collect 
und den Aufklärungsgesprächen seien bisher von Bun
desminister Scheuer nicht beantwortet worden. Da 
Bundesminister Scheuer „dem deutschen Steuerzahler 
einen massiven Schaden zugefügt“ habe, sei die Ein
setzung des Untersuchungsausschusses notwendig.124  
Abg. Michael Frieser (CDU/CSU) entgegnete, dass 
man „hinsichtlich der Infrastrukturabgabe unterschied
licher Auffassung sein“ könne und es unbestritten sei, 
dass eine Mehrheit der Deutschen die Maut für richtig 
erachte. Folglich sei das Verhalten des Bundesver
kehrsministers Andreas Scheuer legal, richtig und po
litisch verantwortungsvoll. Für ihn seien im Verkehrs
ausschuss die Fragen zum Thema bereits beantwortet 
und aufgearbeitet worden. Ein Untersuchungsaus
schuss sei für die Minderheiten des Parlaments das 
schärfste Schwert, mit dessen Umgang man ganz be
sonders aufpassen müsse. Folglich sei es entscheidend, 
wie ein solcher Untersuchungsauftrag ausformuliert 

124) Plenarprotokoll 19/122, S. 15189 f. 
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- - Und dann denkt man natürlich immer stärker 
an zusätzliche Einnahmequellen. 
Noch mal: You must have winners and losers. - 
Ich hätte den Losers - - Wir hätten es denen halt 
erklären müssen dann, wenn sie unterm Strich 
mit 50 oder 60 Euro zusätzlich belastet werden, 
dass sie, ich habe immer gesagt, einen klaren 
Gegennutzen haben, der darin besteht, dass dann 
sicherere Straßen, besser instandgehaltenere 
Straßen, bedarfsgerechtere Straßen, ökologi
schere Straßen, lärmärmere Straßen usw. - - dass 
dem auch ein konkreter Nutzen entgegen
steht.“406 

c) Der Zylajew-Brief 
Der Bundestagsabgeordnete Willi Zylajew machte dem 
damaligen Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ram
sauer per Brief den Vorschlag einer Kopplung der Vig
nette an die Kfz-Steuer: 

„Jeder Autofahrer in Deutschland, der seine 
Kfz-Steuer bezahlt hat, soll die Vignette auto
matisch und umsonst per Post erhalten.“407 

Das sei aus „Gründen des Gemeinwohls“ europarecht
lich gangbar.408 
Der damalige parlamentarische Staatssekretär Andreas 
Scheuer antwortete:409 

„Ihre Anregung, deutschen Autofahrern im Ge
genzug zur Zahlung der Kfz-Steuer eine kosten
lose Vignette zukommen zu lassen, ist aus EU-
rechtlichen Gründen kein gangbarer Weg. Die 
einseitige Mehrbelastung ausländischer Ver
kehrsteilnehmer käme faktisch einer Diskrimi
nierung gleich und ist daher nach Artikel 18 des 
Vertrages über die Arbeitsweisen der Europäi
schen Union nicht zulässig.“410 

Die Einnahmen von ausländischen Verkehrsteilneh
mern wären bei Einführung einer Pkw-Vignette ver
gleichsweise gering.411 Entscheidend für alle Überle
gungen sei, dass letztlich mehr Geld für die Infrastruk
turfinanzierung zur Verfügung stehe.412 
Als Zeuge vor dem Untersuchungsausschuss hat 
Scheuer zu dieser Antwort ausgeführt: 

„Ja, und der ehemalige Bundestagskollege Willi 
Zylajew hat damals, im Mai 2012, schon die 

                                                        
406) Ramsauer, Protokoll-Nr. 8, S. 17. 
407) Financial Times Deutschland vom 2. Juli 2012, Willi will’s 

wissen. 
408) Bildzeitung vom 6. August 2012, Nur Ausländer sollen zah

len! 
409) Siehe Passauer Neue Presse vom 7. August 2012, Ringen 

um die Pkw-Maut – die nächste Runde ist eröffnet. 
410) Frankfurter Allgemeine, vom 11. Februar 2020, Der Elefant 

im Raum; ausschnittsweise zitiert in: Passauer Neue Presse 
vom 7. August 2012, Ringen um die Pkw-Maut – die 

Frage aufgeworfen, ob man nach Eingang der 
Kfz- Steuern für deutsche Fahrzeughalter die 
Vignette einfach zustellen könnte. Im Juli 2012 
habe ich damals als Staatssekretär geantwortet, 
dass dies aus europarechtlichen Gründen kein 
gangbarer Weg ist. Diesen Brief würde ich heute 
noch so unterschreiben. Dieser Vorschlag hat 
nichts mit der Infrastrukturabgabe 2017 gemein 
- zugegeben: einfach, aber eben europarechts
widrig. In der verkürzten Darstellung wurde das 
als Beispiel genannt, dass Andreas Scheuer 
selbst schon damals vor den europarechtlichen 
Auswirkungen gewarnt habe.“413 

In seiner zweiten Vernehmung hat Scheuer seine Aus
sage kommentiert: 

„Diesen Brief würde ich heute noch so unter
schreiben. Warum? - Weil das, was Sie anspre
chen, aus dieser Zeit mit diesem Brief von Willi 
Zylajew ein komplett anderes Mautkonzept war, 
als wir dann in der Infrastrukturabgabe später 
beschlossen haben. Also ist überhaupt kein Wi
derspruch. Damals, in der Zeit als Staatssekretär 
- - Ich weiß, dass dieser Brief ständig auch zitiert 
wurde, auch immer wieder angeführt wurde. Ich 
würde ihn heute noch so unterschreiben, weil 
dieses Konzept von Willi Zylajew wirklich euro
parechtswidrig war. Aber wir haben ja eine 
komplett andere Pkw-Maut dann später mit Ge
setz beschlossen. Also, die Vorkenntnisse für ei
nen Koalitionsvertrag: Da war ich Staatssekre
tär. Wir haben damals mit Bundesminister Ram
sauer auch diese Fragen immer schon erörtert, 
aber Sie wissen ja, die Weiterentwicklung - - 
Diese damaligen Debatten haben mit der Infra
strukturabgabe und dem Konzept der Infrastruk
turabgabe so, wie es beim EuGH gescheitert ist, 
nichts zu tun.“414 

Zu dieser Beurteilung hat der Zeuge Dr. Ramsauer aus 
seiner heutigen Perspektive darauf ausgeführt: 

„Ich betrachte das aus meiner heutigen Sicht 
[…] jetzt auch von der Grundkonstruktion und 
in der rechtlichen Würdigung als etwas anderes, 
als mit Infrastrukturabgabe/ Kompensation dann 
gemacht wurde.“415 

nächste Runde ist eröffnet; Süddeutsche Zeitung vom 
2. November 2013, Von Autos und Lastern; Die Tageszei
tung vom 1. November 2013, Ausländermaut light.  

411) Berliner Zeitung vom 2. Februar 2020, Ein Brief bringt 
Scheuer in Verlegenheit. 

412) Passauer Neue Presse vom 7. August 2012, Ringen um die 
Pkw-Maut – die nächste Runde ist eröffnet. 

413) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 172. 
414) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 25. 
415) Ramsauer, Protokoll-Nr. 8, S. 19. 
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beriet. Am 17. September 2012 ging das Gutachten 
beim Bundesverkehrsministerium ein.603 
Das Gutachten der Kanzlei Olswang ging davon aus, 
dass für inländische Fahrzeughalter eine Kompensa
tion der zu zahlenden Pkw-Maut durch Absenkung 
bzw. Abschaffung der Kfz-Steuer zu erfolgen habe und 
somit – nach Abzug der Systemkosten – zusätzliche 
Einnahmen nur durch ausländische Fahrzeuge zu gene
rieren seien. Im Ergebnis sah das Gutachten „überwie
gende Gründe“, die für einen Verstoß gegen die Still
halteverpflichtung in Art. 92 AEUV sprechen. Ein sol
cher Verstoß beträfe allerdings nur Fahrzeuge mit ge
werblichem Charakter (Mietwagen, Lieferdienste etc.). 
Diese Fahrzeuge könnten – zur Vermeidung eines Ver
stoßes – vom Anwendungsbereich der Pkw-Maut aus
genommen werden. In der Zusammenfassung der Er
gebnisse des Gutachtens hieß es hierzu: 

„Es sprechen überwiegende Gründe dafür, dass 
die Einführung einer Pkw-Maut gegen die Still
halteverpflichtung aus Art. 92 AEUV in Bezug 
auf solche PKW bis zu 3,5 t zulässigem Gesamt
gewicht verstoßen würde, die von Verkehrsteil
nehmern anderer Mitgliedstaaten für den ent
geltlichen Güter- und Personenverkehr genutzt 
werden. Denn für EU-Verkehrsunternehmer, die 
gegenwärtig aufgrund zahlreicher Abkommen 
zur Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Kfz-
Steuer keine Kfz-Steuer in der Bundesrepublik 
Deutschland zahlen, gilt ein absolutes Ver
schlechterungsverbot. Solche Fahrzeuge wären 
deshalb von der PKW-Maut auszunehmen.“604 

Hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen das all
gemeine Diskriminierungsverbot des Art. 18 AEUV 
nahm das Gutachten an, dass ein solcher Verstoß mög
licherweise bejaht werden könnte. Allerdings ging das 
Gutachten von einer möglichen Rechtfertigung eines 
solchen Verstoßes aus. Es läge allenfalls eine mittel
bare Diskriminierung von EU-Ausländern vor. Eine 
solche lediglich mittelbare Diskriminierung könnte im 
Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes „ggf. gerechtfertigt sein, wenn sie auf 
objektiven Gründen (des Gemeinwohls) beruht und 
nicht unverhältnismäßig ist. Nach diesem Maßstab 

                                                        
603) E-Mail Dr. Neumann an Henke vom 17. September 2012, 

MAT A BRH-2/2d, Bl. 173, siehe Anlage 11 zum Bericht. 
604) Rechtsgutachten Olswang, MAT A BRH-2/2d, Bl. 174, 

202 f, siehe Anlage 11 zum Bericht. 
605) Rechtsgutachten Olswang, MAT A BRH-2/2d, Bl. 174, 

203, siehe Anlage 11 zum Bericht. 
606) Vermerk Referat UI 14 und Gesetzentwurf vom 19. De

zember 2013, MAT A BMVI 6/1a_71, Bl. 3 ff., Kunze, Pro
tokoll-Nr. 12, S. 31, siehe Anlage 13 zum Bericht. 

607) D.h. Erhebung und Durchführung der Abgabenerhebung 
durch die öffentliche Hand selbst. Der Gegenbegriff wäre 
ein „Betreibermodell“. Ein solches läge vor, wenn die öf
fentliche Hand Aufgaben durch oder mit einem Privaten 

könnten die Maßnahmen durch eine grundsätzliche 
Entscheidung zur (teilweisen) Umstellung der Steuer
finanzierung der Verkehrswege auf die Nutzerfinanzie
rung gerechtfertigt werden. Als sachliche und nicht un
verhältnismäßige Rechtfertigungsgründe kommen 
auch die mit dem Wechsel von der Steuer- zur Nutzer
finanzierung verbundenen Ziele der effizienteren Nut
zung der Verkehrswege, der Reduzierung von Stauge
fahren und des effektiveren Umweltschutzes in Be
tracht. Diese Rechtfertigungsgründe stehen im Ein
klang mit den Zielen der europäischen Verkehrspoli
tik.“605 

2. Erster Gesetzentwurf vom Dezember 
2013 

Der damalige Leiter der Unterabteilung UI I Dr. Schulz 
erhielt aus dem Referat UI 14 am 19. Dezember 2013 
einen „angeforderten Gesetzentwurf zur Pkw-
Maut“.606 Der Entwurf enthielt ausdrücklich noch 
keine Ausführungen zu einer Kompensationsregelung 
für inländische Fahrzeughalterinnen und -halter. 
Grundsätzlich ging der Entwurf von einem Amtsmo
dell607 („… zuständige Bundesbehörde …“) aus. Ein 
Vertrieb der Vignetten und die Durchführung der Kon
trolle hätten aber auch durch oder gemeinsam mit pri
vaten Vertriebspartnern erfolgen können.608 Auch die 
technische Lösung (Papiervignette oder E-Vignette) 
blieb offen. Abgabenrechtlich war eine „Straßenbenut
zungsgebühr“ vorgesehen. Nach der üblichen sprachli
chen Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten 
von öffentlichen Abgaben stellt eine Gebühr eine 
„Geldleistung für eine individuelle zurechenbare öf
fentliche Leistung“ dar, wobei damit auch das „Ermög
lichen der Inanspruchnahme“ einer öffentlichen Ein
richtung des Bundes gemeint ist.609 Für die Bemessung 
von Gebühren gilt das verfassungsrechtlich hergelei
tete Äquivalenzprinzip als Konkretisierung des Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das bedeutet, „dass die 
Gebühr in keinem groben Missverhältnis zu dem Wert 
der mit ihr abgegoltenen Leistung der öffentlichen 
Hand steht“ bzw. stehen darf.610 
Mautpflichtig sollte die Benutzung von Bundesautob
ahnen mit Personenkraftwagen bis 3,5 Tonnen sein.611 
Gebührenschuldig waren die Halterinnen und Halter, 

durchführen und v.a. auch abrechnen lässt (z.B. Toll Collect 
bei der Lkw-Maut). 

608) Siehe Vermerk Referat UI 14, MAT A BMVI 6/1a_71, 
Bl. 3 f. (im einleitenden und erläuternden Vermerk). 

609) Siehe Bundesgebührengesetz (BGBl. 2013 I, S. 3154), § 1 
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 Nr. 2. 

610) Siehe etwa Urteil vom 25. Juli 2001 - BVerwG 6 C 8.00 – 
BVerwGE 115, 32, 44 m.w.N.; BVerfG, Beschluss vom 
7. Februar 1991 - 2 BvL 24/84 - BVerfGE 83, 363, 392. 

611) § 1 Abs. 1 des Gesetzentwurfs, MAT A BMVI 6/1a_71, 
Bl. 5. 
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mensteuer für den nicht durch den Grundfreibetrag ab
gedeckten Teil der zu zahlenden Infrastrukturabgabe 
erfolgen.621 
Ein weiterer Teil der „zu den Akten“ gegebenen Unter
lagen war ein einseitiges „CSU-Konzept zur PKW-
Vignette“.622 Inhaltlich entsprach es den bisher be
schriebenen Dokumenten. Der einen Konzeptseite 
folgten sechs Seiten „Fragen und Antworten“ im Stil 
der Antworten auf kleine Anfragen.623 Inhaltlich wur
den erneut Themen wie „Welche Straßen sind maut
pflichtig“, voraussichtliche Einnahmen, Kompensati
onsmodell, Systemkosten etc. angesprochen. Eine Be
sonderheit wies das CSU-Konzept hinsichtlich der 
Kompensation auf. Hier sollten diejenigen Fahrzeug
halter, deren bisherige Kfz-Steuer unter dem neuen 
Grundfreibetrag für die Kfz-Steuer lag, die Differenz 
nicht im Wege des Sonderausgabenabzuges bei der 
Einkommensteuer gelten machen können, sondern eine 
entsprechende Erstattung vom Finanzamt erhalten. 

4. Vorlagen vom Februar 2014 zur Euro
parechtskonformität 

Im Februar 2014 erarbeitete die Leiterin den Mautrefe
rats UI 14, Frau Geese, eine Ministervorlage, um die 
Vorbereitungsarbeiten voranzutreiben. Das Referat 
wollte die Zustimmung des Ministers zur Kontaktauf
nahme mit dem BMF und erforderlichenfalls mit wei
teren Ressorts, um einen steuerlich tragfähigen Gesetz
entwurf zu erarbeiten. Etwas später sollte auch Kontakt 
mit der EU-Kommission aufgenommen werden. Diese 
Vorlage erstellte das Referat zunächst unter dem Da
tum 3. Februar 2014. 
Der Vorlage war – zur Information – der im Dezember 
2013 bereits erarbeitete erste Gesetzentwurf (siehe 
oben unter 2.) beigefügt. Im Übrigen befasste sich die 
Vorlage intensiv mit der Frage der europarechtskonfor
men Ausgestaltung einer Kompensationsregelung. Die 
Vorlage nannte insgesamt vier mögliche rechtliche Ge
staltungen bzw. Vorgehensweisen: 
Zunächst stellte die Vorlage die Möglichkeit einer 
„punktgenauen Anrechnung“ der Infrastrukturabgabe 
auf die Kfz-Steuer dar. Bei dieser Vorgehensweise sah 
die Vorlage den Auftrag des Koalitionsvertrages, dass 
für keine Inländerinnen und Inländer Belastung entste
hen sollte, am ehesten als erfüllt an. Zugleich wurde 

                                                        
621) Beispiel: Ein für einen Kleinwagen beläuft sich die Kfz-

Steuer ursprünglich auf 60 Euro pro Jahr. Die Vignette kos
tet 100 Euro. Der Grundfreibetrag ermäßigt daher die Kfz-
Steuer auf 0 Euro pro Jahr. Es bleiben aber rechnerisch 
trotzdem Mehrkosten i.H.v. 40 Euro pro Jahr. Diese sollten 
dann über den Sonderabgabenabzug bei der Einkommens
teuer kompensiert werden. 

622) Konzept der CSU zur Pkw-Vignette, MAT A BMVI-6/1a-
71, Bl. 23, siehe Anlage 12 zum Bericht. 

diese Variante als die unter europarechtlichen Ge
sichtspunkten risikoreichste bewertet. Insbesondere 
dürfte „eine direkte Verbindung zwischen Pkw-Maut 
und Kompensation […] gegen das Diskriminierungs
verbot der EU (Art. 18 des Vertrages über die Arbeits
weise der EU) verstoßen“.624 
Ein etwas anderes Modell wurde als „generelle An
rechnung“ umschrieben. Dieser Vorschlag hätte bedeu
tet, dass im Inland einkommensteuerpflichtige Perso
nen ihre jährlichen Aufwendungen für die Infrastruk
turabgabe, aber auch für andere streckenbezogene Ab
gaben (z.B. Maut für Tunnel oder Brücken) bis zu ei
nem festzulegenden Betrag (etwa in Höhe der Pkw-
Maut) mit der Einkommensteuer verrechnen dürften. 
Falls die Steuer niedriger als die Aufwendungen wäre, 
sei der überschießende Teil vom Finanzamt zu erstat
ten. Hier sah das Referat geringere unionsrechtliche 
Bedenken.625 
Als dritte Möglichkeit führte die Vorlage eine „umfas
sende Reform der Kfz-Steuer“ auf. Hierbei könnte zwi
schen älteren und neueren Fahrzeugen differenziert 
und dabei etwa Emissionswerte der verschiedenen 
Fahrzeuge unterschiedlich berücksichtigt werden. Ins
gesamt könnten so die Kfz-Steuerzahler um einen Be
trag in der Größenordnung der Mautzahlung von Inlän
dern entlastet werden. Unionsrechtliche Probleme sah 
das Referat bei dieser Lösung kaum. Allerdings wür
den sich die Aufwendungen für die Pkw-Maut einer
seits und die Entlastungen bei der Kfz-Steuer anderer
seits nicht immer entsprechen. Das könnte dem Koali
tionsvertrag widersprechen.626 
Als letzte Möglichkeit nannte die Vorlage schließlich 
die Schaffung eines Straßenbaufonds, in den alle Mittel 
zur Straßenbaufinanzierung einfließen würden 
(z.B. allgemeine Steuermittel, Einnahmen aus der 
Lkw-Maut etc.). Die bisherige Kfz-Steuer würde abge
schafft und stattdessen ein von allen Kfz-Besitzern zu 
zahlender Beitrag in Höhe der bisherigen Kfz-Steuer 
für die Nutzungsmöglichkeit der Straßen eingeführt. 
Dieser Beitrag wäre dann auch von Ausländern in der 
Höhe zu entrichten, wie für ihr Fahrzeug bei inländi
scher Zulassung zu zahlen wäre. Nennenswerte unions
rechtliche Schwierigkeiten nannte die Vorlage nicht. 
Auch sei eine passgenaue Kompensation hier kein 
Problem. Allerdings wäre ein größerer Umbau des 
Steuersystems erforderlich und im Bundeshaushalt 

623) Frage-Antwort-Katalog, MAT A BMVI-6/1a-71, Bl. 24 ff. 
Strenggenommen finden sich diese Seiten insgesamt zwei
mal, siehe Anlage 12 zum Bericht. 

624) Ministervorlage Referat UI 14 vom 14. Februar 2014, 
MAT A BMVI-6/1a-70, Bl. 5 ff. 

625) Ministervorlage Referat UI 14 vom 14. Februar 2014, 
MAT A BMVI-6/1a-70, Bl. 5, 6. 

626) Ministervorlage Referat UI 14 vom 14. Februar 2014, 
MAT A BMVI-6/1a-70, Bl. 5, 6 f. 
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würden größere Veränderungen bzw. Eingriffe not
wendig.627 
Auf der ersten Vorlage vom 3. Februar 2014 vermerkte 
der zuständige Staatssekretär Bomba am 10. Februar 
2014 handschriftlich folgendes: 

„Habe Termin bei MIN zur mündlichen Erörte
rung angefordert: 
+ Wegekosten 
+ Pkw-Maut 
+ Lkw-Maut“628 

Die Vorlage selbst wurde dem damaligen Bundesmi
nister Dobrindt nicht vorgelegt. Stattdessen erstellte 
das Referat mit dem Datum 14. Februar 2014 diese in
haltlich identisch erneut.629 Auf dieser Vorlage, die er 
am 19. Februar 2014 abzeichnete, vermerkte der 
Staatssekretär Bomba wiederum handschriftlich nun 
folgendes: 

„Vorerst keine Weiterleitung an Minister (so mit 
AL L besprochen)“630 

Mit AL L ist der Leiter der Leitungsabteilung, der 
Zeuge Görrissen, gemeint. 
Die Referatsleiterin Geese erhielt am 24. Februar 2014 
von ihrem vorgesetzten Unterabteilungsleiter 
Dr. Schulz telefonisch die Nachricht, dass dieser 
(Dr. Schulz) vom Staatssekretär Odenwald am Rande 
der Mittagspause erfahren habe, dass „UI/UI 14 nichts 
in der Sache unternehmen solle. Nach den Europawah
len werde die Leitung ein Konzept vorlegen, das dann 
auf Fachebene umgesetzt werden soll.“631 
Die Referatsleiterin Geese hat das in ihrer Zeugenver
nehmung auch so geschildert.632 Die unterbliebene 
Weiterleitung sei eher unüblich gewesen. Das Referat 
wusste erstmal nicht, ob es für die Umsetzung der Inf
rastrukturabgabe zuständig sei. Das Referat rechnete 
nach der klaren Aussage im Koalitionsvertrag damit, 
dass es gleich und zügig voran gehe. Dies dauerte ent
gegen seiner Erwartung doch relativ lange – bis April 
2014. Selbst das BMF habe dann im Frühjahr 2014, 
wohl Ende April, nachgefragt und sie habe dann sinn
gemäß geantwortet, dass dem Fachreferat nichts Nähe
res bekannt sei, das Thema wäre Leitungsangelegen

                                                        
627) Ministervorlage Referat UI 14 vom 14. Februar 2014, 

MAT A BMVI-6/1a-70, Bl. 5, 7 f. 
628) Ministervorlage Referat UI 14 vom 3. Februar 2014, 

MAT A BMVI-6/1a-70, Bl. 3. 
629) E-Mail Geese vom 19. Februar 2014 und Ministervorlage 

Referat UI 14 vom 14. Februar 2014, MAT A BMVI-6/1a-
70, Bl. 2 und Bl. 14 ff. 

630) Ministervorlage Referat UI 14 vom 14. Februar 2014, 
MAT A BMVI-6/1a-70, Bl. 14. 

631) E-Mail Geese vom 24. Februar 2014, MAT A BMVI-6/1a-
70, Bl. 2. 

632) Geese, Protokoll-Nr. 32, S. 109 ff. 

heit und sobald im Fachreferat entsprechende Informa
tionen vorlägen, würde das Finanzministerium selbst
verständlich eingebunden werden.633 
In einer innerhalb des Bundeministeriums für Wirt
schaft versandten E-Mail vom 5. Februar 2014 wurde 
auf die mögliche Europarechtswidrigkeit einer Kom
pensationslösung hingewiesen. Der E-Mail beigefügt 
war ein kritischer juristischer Aufsatz von Prof. 
Boehme-Neßler mit dem Titel „Pkw-Maut für Auslän
der“, der auf das Vorliegen einer mittelbaren Diskrimi
nierung hinwies.634 Die damalige Leiterin des zustän
digen Referats E A 4 im Bundeswirtschaftsministe
rium („Recht der Europäischen Union“) Dr. Nina Wun
derlich hat als Zeugin vor dem Untersuchungsaus
schuss erklärt, die Frage sei in der europarechtlichen 
Literatur umstritten gewesen. Der Aufsatz habe sie 
nicht überzeugt.635 

III. Eckpunktepapier/“Infopapier“ 
Medial wurde in der Folgezeit die Veröffentlichung ei
nes Mautkonzeptes durch den Bundesminister 
Dobrindt für den Sommer 2014 angekündigt.636 

1. Keine Zustimmung des Kanzleramtes 
vor Veröffentlichung 

In einer Vorlage vom 27. Juni 2014, die durch den Chef 
des Bundeskanzleramtes am 30. Juni 2014 gezeichnet 
wurde, warnte das Spiegelreferat für das BMVI (da
mals Referat 323) vor einer kurzfristigen Veröffentli
chung des Pkw-Mautkonzeptes des BMVI. Vor einer 
Veröffentlichung des Konzepts müssten europarechtli
che Fragen mit der EU-Kommission und finanzverfas
sungsrechtliche Fragen mit dem Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) geklärt werden.637 Inhaltlich sah 
das Bundeskanzleramt abgabenrechtliche Unklarheiten 
(Gebühr, Beitrag, steuerliche Abgabe) insbesondere 
hinsichtlich der Gesetzgebungskompetenz und der 
möglichen Beteiligung der Länder und eventuell der 
kommunalen Ebene an den Erträgen.638 Zu der europa
rechtlichen Zulässigkeit des BMVI-Konzepts hieß es in 
der Vorlage für den ChefBK: 

„Europarechtlich sind weder die Pkw-Maut 
noch die Kfz-Steuer sekundärrechtlich geregelt 

633) Geese, Protokoll-Nr. 32, S. 97 f. mit Hinweis auf E-Mail 
Geese ans BMF vom 24. April 2014, MAT A BMF-4/2-135 
Bl. 9. 

634) E-Mail Pickartz vom 5. Februar 2014, MAT A BMWi-3a-
1, Bl. 46 f. 

635) Wunderlich, Protokoll-Nr. 12, S. 23. 
636) Der Spiegel vom 10. März 2014, Mautversprechen. 
637) Pung-Jakobsen, Vorlage an ChefBK vom 27. Juni 2014, 

MAT A BK-3/1a, Bl. 9 ff. 
638) Pung-Jakobsen, Vorlage an ChefBK vom 27. Juni 2014, 

MAT A BK-3/1a, Bl. 9, 12 f. 
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D. Das Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission 

 
Das Vertragsverletzungsverfahren auf Antrag der Eu
ropäischen Kommission nach Art. 258 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV)753 ermöglicht der Kommission, die Ausfüh
rung des Vertrages und der auf seiner Grundlage von 
den Organen erlassenen Vorschriften durch die Mit
gliedstaaten zu überwachen und etwaige Verstöße ge
gen die sich hieraus ergebenden Verpflichtungen fest
stellen zu lassen, damit sie abgestellt werden.754 Das 
Vertragsverletzungsverfahren ist in mehrere Ab
schnitte unterteilt. 
In den meisten Fällen findet vor der Eröffnung des for
mellen Verfahrens durch die Kommission ein infor
meller Austausch zwischen der Kommission und dem 
betroffenen Mitgliedstaat statt, ein rechtlich nicht ge
botenes informelles (Vor-)Vorverfahren.755 
Das formelle Verfahren beginnt mit einem Vorverfah
ren zwischen Kommission und Mitgliedstaat, dem sich 
das Klageverfahren vor dem Gerichtshof der Europäi
schen Union (EuGH) anschließen kann. 
Eingeleitet wird das Vorverfahren mit einem Aufforde
rungsschreiben der Kommission an den betreffenden 
Mitgliedstaat (auch „Mahnschreiben“ genannt). Darin 
hat die Kommission dem Mitgliedsstaat für jede von 
ihr gesehene Vertragsverletzung zunächst Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben (Art. 258, 1. UA, 2. HS 
AEUV). Die Kommission konkretisiert darin den Ver
stoß unter Nennung der – aus Sicht der Kommission – 
verletzten Normen und kündigt die Einleitung eines 
Vertragsverletzungsverfahrens an. 
Der Mitgliedsstaat wird aufgefordert, sich zu den Vor
würfen innerhalb einer – in der Regel zweimonatigen – 
Frist zu äußern.756 Das Mahnschreiben dient dazu, den 
Streitgegenstand festzulegen.757 Dieser kann nachträg
lich nur durch ein erneutes Mahnschreiben erweitert 
werden. 
Nach der Äußerung des Mitgliedsstaates bzw. dem Ab
lauf der Äußerungsfrist kann die Kommission, sofern 
sie weiterhin von einem Vertragsverstoß überzeugt ist, 
eine „mit Gründen versehene Stellungnahme“ abgeben 
(Art. 258, 1. UA, 1. HS AEUV). Diese begründete 
Stellungnahme beinhaltet die rechtliche Beurteilung 
und Darstellung der Tatsachen und die Gründe für die 

                                                        
753) Konsolidierte Fassung des AEUV: Amtsblatt vom 26. Ok

tober 2012, C 326/47. 
754) EuGH, Urteil vom 11. August 1995 - C-431/92, Rn. 21. 
755) Cremer in Calliess/Ruffert, EUV/AEUV Kommentar, 

5. Auflage 2016, AEUV Art. 258, Rn. 1. 
756) Karpenstein in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Eu

ropäischen Union, 71. EL August 2020, AEUV Art. 258, 
Rn. 34. 

Vertragsverletzung unter Nennung von Beweismitteln. 
Dem Mitgliedstaat wird eine – in der Regel zweimona
tige – Frist zur Beseitigung des Vertragsverstoßes ge
setzt.758 
Kommt der Mitgliedsstaat dieser begründeten Stel
lungnahme innerhalb der von der Kommission gesetz
ten Frist nicht nach, so kann die Kommission den 
EuGH anrufen (Art. 258, 2. UA AEUV). 
Der EuGH stellt dann gemäß Art. 260 Abs. 1 AEUV 
fest, ob ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus 
den Verträgen verstoßen hat. 

I. Gespräche vor der Einleitung des Ver
tragsverletzungsverfahrens 

1. Erste Gespräche zwischen BMVI und 
Kommission 

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung des Eckpunk
tepapiers zur Infrastrukturabgabe (siehe oben: C.III, 
S. 126) fanden ab Anfang 2014 zwischen dem BMVI 
und der Kommission Gespräche auf Arbeitsebene statt, 
in denen die Ausgestaltung der Pkw-Maut diskutiert 
wurde. So fand am 9. Januar 2014 ein Treffen zwischen 
der Unterabteilungsleiterin UI 2 Dr. Mohn und dem 
Generaldirektor der GD MOVE Matthias Ruete statt, 
zu dem in einem Vermerk vom 13. Januar 2014 festge
halten wurde: 

„KOM stellte klar, es müssten v.a. zwei Bedin
gungen erfüllt sein: 
-Vereinbarkeit mit der Eurovignetten-Richtlinie 
[…] 
- Die Pkw-Maut müsse europarechtskonform 
ausgestaltet sein. KOM bietet dazu Unterstüt
zung an. Es müsse bedacht werden, dass bisher 
lediglich sieben MS eine Pkw-Vignette einge
führt hätten.“759 

Am 7. Mai 2014 kam es am Rande des informellen Mi
nistertreffens in Athen zu einem Gespräch zwischen 
dem Abteilungsleiter UI Dr. Steinle mit dem General
direktor der GD MOVE Joao Aguiar Machado. In ei
nem Ergebnisvermerk des Referats UI 22 vom 13. Mai 
2014 wurde festgehalten: 

757) EuGH, Urteil vom 18. Dezember 2007 - C-186/06, Rn. 15. 
758) Karpenstein in Grabitz/Hilf/Nettesheim, Das Recht der Eu

ropäischen Union, 71. EL August 2020, AEUV Art. 258, 
Rn. 44 f. 

759) Vermerk vom 13. Januar 2014, MAT A BMVI-7/6a, Bl. 1. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0004.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c382f65d-618a-4c72-9135-1e68087499fa.0004.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:61992CJ0431&qid=1615475524426&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0186&qid=1615475794976&from=DE
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Ziel der Bundesregierung ist ein gemeinsames, 
interoperables europäisches Mautsystem ohne 
nationale Barrieren.“862 

In BMVI-internen Sprechzetteln und Gesprächsvorbe
reitungen steht wiederholt, dass der Kommissionsprä
sident Jean-Claude Juncker sich dabei „persönlich 
stark engagiert“ habe, um eine gemeinsame Lösung zu 
finden.863 
Der Zeuge Dr. Selmayr hat bestätigt, dass es auf Initi
ative Deutschlands Gespräche zwischen Dobrindt und 
Juncker gab. Nach seiner Aussage seien die eigentli
chen Verhandlungen aber mit der Verkehrskommissa
rin Bulc geführt worden. Er hat dazu in seiner Verneh
mung ausgesagt: 

„Deshalb hat die Kommission ein Vertragsver
letzungsverfahren eingeleitet. 29. September 
2016 ging das zum Europäischen Gerichtshof. 
In der Folge hat die deutsche Bundesregierung, 
damals der Verkehrsminister Alexander 
Dobrindt, Kontakt mit dem Kommissionspräsi
denten aufgenommen und gefragt, ob man nicht 
hier eine Lösung finden könnte. Und Kommis
sionspräsident Juncker war immer jemand - - 
Wenn man ihn gefragt hat, ob man eine Lösung 
finden soll, hat er gesagt: Da sollte man immer 
drüber reden.864 
[…] Die Gespräche, die Verhandlungen, wie Sie 
das genannt haben, wurden zwischen Frau Bulc 
und Herrn Dobrindt geführt. Ich selbst kann 
mich an ein paar Treffen erinnern, die mit Kom
missionspräsident Juncker stattgefunden haben, 
wo ich dabei gewesen bin, wo auch Herr 
Dobrindt dabei war, oder an zwei Gespräche, 
die ich selbst mit ihm geführt habe, die aber zu 
allgemeineren Themen, nicht nur zu diesem 
Thema waren. Die würde ich nicht als Verhand
lungen bezeichnen. Dazu war ich auch gar nicht 
befugt.“865 

b) Hinweise auf Verhandlungen zwischen 
Dobrindt und Bulc 

Nach Aussage des Zeugen Dr. Selmayr fanden die in
haltlichen Verhandlungen zu den erforderlichen An
passungen in den deutschen Gesetzen zwischen 
Dobrindt und Bulc statt. Er hat dazu in seiner Verneh
mung bekundet: 

                                                        
862) E-Mail vom Referat G 14 an Sebastian Hille vom 30. No

vember 2016, MAT A BMVI-6/13a, Bl. 2. 
863) Etwa Sprechzettel für monatliches Berichterstattergespräch 

zum Einzelplan 12 vom 25. November 2016, MAT A 
BMVI-6/13a, Bl. 5; „Ministerzitat“ des „Neuigkeitenzim
mer“, E-Mail vom 3. November 2016, MAT A BMVI-7/3a, 
Bl. 287; Sprechzettel vom 7. November 2016, MAT A 
BMVI-6/1a-11, Bl. 475. 

864) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 14. 

„Er [Juncker] hat die Verhandlung dann der 
Kommissarin Violeta Bulc - das ist die Ver
kehrskommissarin damals gewesen - übertragen 
und sie gebeten, mit Herrn Dobrindt zu spre
chen. Frau Bulc hat damals intensiv mit Herrn 
Dobrindt verhandelt und ist am 1. Dezember 
2016, wie Sie es halt gesagt haben, zu einem 
Kompromiss gekommen, der zu einigen Ände
rungen in der deutschen Gesetzgebung geführt 
hat.“866 

In der Presseberichterstattung im Nachgang der Eini
gung wurde dieser Darstellung widersprochen. Der 
Spiegel schrieb: 

„Die Slowenin musste aus der Zeitung erfahren, 
dass sich die Kommission mit Bundesverkehrs
minister Dobrindt völlig überraschend über die 
deutsche Maut geeinigt hatte. Die Verhandlun
gen waren Chefsache.“867 

Auch die Frankfurter Allgemeine berichtete, dass die 
Kommissarin Bulc nicht die entscheidenden Verhand
lungen geführt habe, und schrieb: 

„Nicht nur der Vorsitzende des Verkehrsaus
schusses im Europäischen Parlament, Michael 
Cramer, argwöhnt, Juncker und sein in Bayern 
gut vernetzter engster Mitarbeiter Martin Sel
mayr hätten die Einigung mit Dobrindt an Ver
kehrskommissarin Violeta Bulc und ranghohen 
Fachleuten vorbei eingefädelt.“868 

c) Einigung am 1. Dezember 2016 
Am Rande der Tagung des Verkehrsministerrates am 
1. Dezember 2016 in Brüssel einigten sich Bundesmi
nister Alexander Dobrindt und Verkehrskommissarin 
Violeta Bulc auf einen Kompromiss bei den Regelun
gen zur deutschen Infrastrukturabgabe (zum Inhalt der 
Einigung siehe unten: 2., S. 166).869 

d) Dokumentation der Verhandlungen 
Zu keinem der Gespräche bzw. Verhandlungen über 
die erforderlichen Anpassungen an den deutschen Re
gelungen zur Pkw-Maut fertigte das BMVI Protokolle 

865) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 16. 
866) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 14. 
867) Der Spiegel vom 23. Dezember 2016, Perfektes Feindbild. 
868) Frankfurter Allgemeine vom 28. Dezember 2016, Die 

Quadratur des Politischen. 
869) Pressemitteilung der Kommission vom 1. Dezember 2016, 

MAT A BMVI-5/5p, Bl. 79 f., siehe Anlage 52 zum Be
richt. 
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oder (Ergebnis)Vermerke an. Das BMVI dokumen
tierte die Gespräche auch nicht in der Übersicht der 
Termine zum Vertragsverletzungsverfahren870. 
Das BMVI fertigte zu diesen Gesprächen weder vorbe
reitende noch nachbereitende Unterlagen an, die insbe
sondere den Stand der Verhandlungen, die bisherigen 
Annährungen oder die bereits geeinten Punkte doku
mentierten. 
In den Beweismaterialien fanden sich auch keine vor
bereitenden Unterlagen zu der Tagung des EU-Ver
kehrsministerrates am 1. Dezember 2016, bei dem die 
Einigung verkündet wurde. 
Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik bei der 
EU und das EU-Rechts-Referat im BMWi (EA 4, zu
ständig für alle Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland871) hatten keine Kenntnis von den Gesprä
chen. Der Beamte der Ständigen Vertretung bei der 
EU, Thomas Pickartz, zeigte sich in einer E-Mail vom 
4. November 2016 an das EU-Rechts-Referat im 
BMWi überrascht, als er durch Medienberichte von ei
ner bevorstehenden Einigung zwischen Deutschland 
und der EU-Kommission erfuhr. Auch das EU-Rechts-
Referat im BMWi erfuhr aus der Presse von der bevor
stehenden Einigung.872 

2. Inhalt der Einigung 
Nach der Pressemitteilung der Kommission vom 1. De
zember 2016873 wurde in Bezug auf die deutschen Re
gelungen zur Pkw-Maut eine „politische Einigung“ er
zielt, die jegliche Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit beseitige und für eine gerechte Inf
rastrukturfinanzierung und einen erleichterten Über
gang zu einer emissionsarmen Mobilität sorge. 
Die Verkehrskommissarin Bulc begrüßte die gemein
sam gefundene Lösung, dankte Bundesminister 
Dobrindt für die zugesagten Gesetzesänderungen und 
erklärte: 

„Die beiden Gesetze werden nach den angekün
digten Änderungen gewährleisten, dass das 
deutsche Mautsystem mit dem EU-Recht in Ein
klang steht.“874 

Der Kompromiss sah gemäß der Darstellung in der ge
nannten Pressemitteilung vor, dass anstelle von drei 
nun fünf Fahrzeugkategorien eingeführt würden, um 
eine bessere Differenzierung der Maut auf Basis von 

                                                        
870) Übersicht „Termine / Schreiben EU-KOM Infrastrukturab

gabe und Zeitablauf VVV Infrastrukturabgabe“, MAT A 
BMVI-5/2-a, Bl 169 f. 

871) Wunderlich, Protokoll-Nr. 12, S. 10 f. 
872) E-Mails vom 4. November 2016, MAT A AA-1/1, 

Bl. 144 f. 
873) Pressemitteilung der Kommission vom 1. Dezember 2016, 

MAT A BMVI-5/5p, Bl. 79 f., siehe Anlage 52 zum Be
richt. 

Umweltkriterien zu ermöglichen. Der Preis für Kurz
zeitvignetten sollte zudem gegenüber dem Jahrespreis 
sinken. Die Kraftfahrzeugsteuer sollte geändert wer
den, um eine günstigere Behandlung der umwelt
freundlichsten Fahrzeuge zu erreichen. In der Presse
mitteilung wurde Kommissarin Bulc zudem mit den 
Worten zitiert: 

„Wir haben damit auch einen ersten großen 
Schritt in Richtung einer binnenmarktfreundli
chen EU-weiten Maut getätigt.“875 

Bundesminister Dobrindt wurde in der Pressemittei
lung u.a. mit den Worten zitiert: 

„Deutschland begrüßt das Ziel der EU-Kommis
sion, mittelfristig einen einheitlichen europa
rechtlichen Rahmen für ein einheitliches euro
päisches Mautsystem zur Stärkung der Nutzerfi
nanzierung auch für Pkw zu schaffen und ist be
reit, die EU-Kommission bei ihren Bemühungen 
hierzu auf europäischer Ebene zu unterstüt
zen.“876 

Das BMVI stellte für Presseanfragen ein Infopapier zur 
Einigung mit der Kommission zur Verfügung. Darin 
wurden tabellarisch die Veränderungen der Preise für 
Kurzzeitvignetten und die ökologische Komponente 
der Kfz-Steuer dargestellt.877 Die Darstellung des 
Kompromisses durch das BMVI beschränkte sich da
bei auf die Veranschaulichung dieser beiden formalen 
Punkte. 
Nach Aussage der Zeugen Dr. Selmayr beinhaltete der 
Kompromiss neben der Absenkung der Preise für 
Kurzzeitvignetten und einer Senkung der Kfz-Steuer, 
die nicht parallel exakt um den Betrag der Maut ge
schehe, als dritten und zentralen Bestandteil aber auch 
die deutsche Unterstützung der Bemühungen der Kom
mission zu einem europäischen Mautsystem878, wel
ches sowohl Kommissarin Bulc als auch Bundesminis
ter Dobrindt in der Pressemitteilung erwähnten. 
Zur Bedeutung der einzelnen Punkte der Einigung für 
die Kommission hat der Zeuge Dr. Selmayr ausgesagt: 

„Dieser dritte Punkt wurde, glaube ich, nach 
meiner persönlichen Einschätzung auf der Seite 
der deutschen Unterhändler unterschätzt, wie 
wichtig der war für die Kommission. Das Ver
sprechen, die europäische Maut zu tragen zur 
Unterstützung, war eigentlich das entscheidende 

874) Pressemitteilung der Kommission vom 1. Dezember 2016, 
MAT A BMVI-5/5p, Bl. 79, siehe Anlage 52 zum Bericht. 

875) Pressemitteilung der Kommission vom 1. Dezember 2016, 
MAT A BMVI-5/5p, Bl. 79, siehe Anlage 52 zum Bericht. 

876) Pressemitteilung der Kommission vom 1. Dezember 2016, 
MAT A BMVI-5/5p, Bl. 79, siehe Anlage 52 zum Bericht. 

877) Infopapier „Einigung mit der EU-KOM zur Einführung der 
Infrastrukturabgabe“, MAT A BMVI-7-3a, Bl. 330 f. 

878) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 14. 
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in den ersten beiden Jahren 45 Cent betragen, danach 
aber auf 32 Cent abgesenkt werden. Die Absenkung 
der ökologischen Komponente sei für die Kommission 
zwar eine Herausforderung, aber akzeptabel. 
In dem Ergebnisvermerk hieß es u.a.: 

„Er [Dobrindt] stellte nochmals klar, dass aus 
verkehrspolitischer Sicht der Wechsel von der 
Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung und 
das Generieren von rund 4 Mrd. Euro Einnah
men für den Verkehrshaushalt viel bedeutsamer 
sei, als dass Erzielen zusätzlicher Einnahmen. 
Kritisch sei aber natürlich ein System, dass be
reits nach kurzer Zeit zu Verlusten führe. Um 
dies zu vermeiden, wolle man 2019 starten und 
nach zwei Jahren die Steuerentlastung absen
ken. Deutschland habe aber verstanden, dass 
KOM eine hohe steuerliche Entlastung und da
mit eine starke Förderung der umweltfreundli
chen Fahrzeuge wichtig sei.“897 

VII. Einordnung des Kompromisses 
Die Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens 
durch die Kommission hat der Sachverständige Prof. 
Dr. Kainer als starkes Signal gewertet, dass die Rege
lungen nunmehr europarechtskonform seien. Die Kom
mission sei ein Organ der Europäischen Union und als 
Hüterin der Verträge dem europäischen Gemeinwohl 
verpflichtet.898 Zwar habe die Kommission bei der Ein
leitung und Einstellung von Vertragsverletzungsver
fahren einen Ermessensspielraum, sie sei dabei aber an 
juristische Überlegungen gebunden und könne kein 
Verfahren einstellen, wenn sie der festen Auffassung 
wäre, das wäre rechtswidrig.899 
Nach Einschätzung des Sachverständigen Prof. 
Dr. Mayer hätten aus der Einstellung des Vertragsver
letzungsverfahrens durch die Kommission keine Fol
gerungen für den möglichen Ausgang eines EuGH-
Verfahrens gezogen werden dürfen. 

„Ein erstes durch die Europäische Kommission 
eingeleitetes Vertragsverletzungsverfahren 
wurde im Mai 2017 eingestellt, korrekt. Daraus 
hätte man indessen keine Folgerungen für den 
möglichen Ausgang eines EuGH-Verfahrens 
ziehen dürfen, und zwar gleich aus mehreren 
Gründen.“900 

Die Befassung des EuGH über ein Vorlageverfahren 
sei „absolut sicher“ und über ein Vertragsverletzungs
verfahren durch Mitgliedstaaten nicht ausgeschlossen 

                                                        
897) Ergebnisvermerk vom 17. Januar 2017 des Referats G 14, 

MAT A BMVI-6/5w, Bl. 306, 307, siehe Anlage 53 zum 
Bericht. 

898) Kainer, Protokoll-Nr. 4, S. 18. 
899) Kainer, Protokoll-Nr. 4, S. 24 f. 
900) Mayer, Protokoll-Nr. 4, S. 16. 

gewesen. Sollten Medienberichte zutreffen, dass 
Deutschland über den früheren Kabinettschef des 
Kommissionspräsidenten auf die Einstellung des Ver
tragsverletzungsverfahrens hingewirkt hätte, hätte al
len Beteiligten klar gewesen sein müssen, dass die Ein
stellung des Vertragsverletzungsverfahrens keinerlei 
Aussagegehalt über den Bestand der Regelungen vor 
dem EuGH hatte.901 Die Kommission sei zwar einer
seits die „Hüterin der Verträge“, aber sie sei auch poli
tischer Akteur und politischen Pressionen ausge
setzt.902 
Mit der Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens 
durch die Kommission stellte diese nicht abschließend 
fest, dass die wie vereinbart geänderten deutschen Re
gelungen europarechtskonform waren. Die Feststel
lung, ob nationale Regelungen europarechtskonform 
sind oder nicht, ist gemäß Art. 260 AEUV allein Sache 
des EuGH.903 
In seiner Vernehmung vor dem Untersuchungsaus
schuss hat der Zeuge Dr. Selmayr ausgesagt: 

„Ich möchte noch einen Punkt juristisch unter
streichen: Wenn die Kommission ein Vertrags
verletzungsverfahren einstellt, heißt das nicht, 
dass wir damit die EU-Rechtskonformität be
scheinigen. Da sind ja auch unsere deutschen 
Gesprächspartner immer wieder drauf hinge
wiesen worden. Die Europäische Kommission 
hat auch damals darauf hingewiesen, dass ein 
Restrechtsrisiko immer besteht, dass Einzelne 
klagen können, die belastet sind. Und natürlich 
war bekannt zum damaligen Zeitpunkt, dass 
auch die Nachbarstaaten Deutschlands, vor al
lem Österreich und die Niederlande, mit diesem 
Kompromiss nicht hundertprozentig zufrieden 
waren. Also, es gab ein Restrisiko; die Kommis
sion hat deshalb keine Bescheinigung gegeben: 
‚Das ist alles in Ordnung‘, sondern wir haben 
nur gesagt: Aufgrund dieser Änderungen und 
dieser drei Punkte, die ich angesprochen habe, 
gibt es deshalb keinen Anlass, diese von uns ur
sprünglich als gravierend empfundene Rechts
verletzung weiter zu verfolgen.“904 

Violeta Bulc habe als zuständige Fachkommissarin „si
cher auch politisch agiert“. Zu entscheiden gehabt habe 
aber das Kollegialorgan Kommission. Dafür habe Frau 
Bulc die Zustimmung aller Kollegen finden müssen. 
Die Kommission sei eine „rechtsgebundene Behörde“ 
und habe auf der Basis der Einschätzung seines juristi

901) Mayer, Protokoll-Nr. 4, S. 16 f. 
902) Mayer, Protokoll-Nr. 4, S. 25 f. 
903) Kainer, Protokoll-Nr. 4, S. 12 f.; Mayer, Protokoll-Nr. 4, 

S. 16 f. 
904) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 15. 
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Verfahren1019 eine Stellung abgeben können. 
Das hat sie ja alles nicht.“1020 

Er habe im Nachgang zu den Gesetzesänderungen von 
den Kommissionsmitarbeitern später auch nicht gehört, 
dass der Kompromiss nicht mehr gelte.1021 

III. Einstellung des Vertragsverletzungsver
fahrens der Europäischen Kommission 

Infolge der Gesetzesänderungen stellte die Europäi
sche Kommission am 17. Mai 2017 ihr gegen Deutsch
land angestrengtes Vertragsverletzungsverfahren 
ein.1022 Der Einstellung war eine Mitteilung der Bun
desregierung an die Kommission vom 10. April 2017 
vorausgegangen, in der die beiden vom Bundestag be
schlossenen Änderungsgesetze mit den jeweiligen Be
schlüssen des Bundesrats übersandt wurden.1023 In der 
Mitteilung Deutschlands hieß es: 

„Im Interesse einer zügigen Einstellung des der
zeit ruhenden Vertragsverletzungsverfahrens 
Nr. 2015/2122 erlaubt sich die Bundesregie
rung, der Europäischen Kommission die Texte 
der beiden Gesetze bereits vorab zu übermitteln. 
Da mit dem ‚Ersten Gesetz zur Änderung des 
Infrastrukturabgabengesetzes‘ nunmehr alle 
Änderungen und Anpassungen zur Infrastruk
turabgabe umgesetzt werden, die die Europäi
sche Kommission in Gesprächen mit Vertretern 
der Bundesregierung als Voraussetzung für eine 
Vereinbarkeit der Gesetze mit EU-Recht be
zeichnet hatte, bittet die Bundesregierung um 
eine Einstellung des Vertragsverletzungsverfah
rens möglichst zeitnah nach dem Inkrafttreten 
der beiden Gesetze.“1024 

Im April 2017 verfasste der Juristische Dienst der Eu
ropäischen Kommission einen dreiseitigen Vermerk 
(im engl. Original „Note“) an Henrik Hololei, General
direktor der GD Move, als erbetene Stellungnahme für 
das Kollegium in Bezug auf die in einem „draft fiche“ 
vorgeschlagene Beendigung des Vertragsverletzungs
verfahrens gegen Deutschland.1025 
In seinem Vermerk kam der Juristische Dienst zu dem 
Ergebnis, dass das Problem der Kompensation der Inf
rastrukturabgabe durch eine Kfz-Steuersenkung in kei

                                                        
1019) Siehe unten: F, S. 188 ff. 
1020) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 74. 
1021) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 74. 
1022) Mitteilung der EU-Kommission vom 17. Mai 2017, 

MAT A BMVI-7/1a, Bl. 275-277 [277]. Zum Vertragsver
letzungsverfahren siehe oben: D, S. 145. 

1023) Mittleitung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland 
an die EU-Kommission vom 10. April 2017, MAT A 
BMVI-7/1a, Bl. 239-269. 

1024) Mittleitung der BRD an die EU-Kommission vom 10. April 
2017, MAT A BMVI-7/1a, Bl. 239 f. 

ner Weise behoben werde. Die gesetzlichen Änderun
gen würden dieses weder beseitigen, verringern noch 
mildern, da sie im Gegenteil die gewährten Steuerer
leichterungen erhöhten. 
Die Annahme, durch die gesetzlichen Änderungen 
würden die von der EU-Kommission erhobenen Be
schwerden im Hinblick auf Art. 18, 34, 45, 56 und 92 
AEUV geklärt, sei inkohärent in Bezug auf die bisher 
eingenommene Position. Eine Überkompensation der 
Infrastrukturabgabe könne nicht die durch die Kom
pensation verursachte Verletzung heilen. Dies ergebe 
sich mehr als deutlich aus der Begründeten Stellung
nahme vom 28. April 2016. Dort sei dargelegt worden: 

„Ebenso unerheblich ist die Tatsache, dass bei 
bestimmten umweltfreundlicheren Kraftfahr
zeugen der von der jährlichen Kraftfahrzeug
steuer abgezogene Betrag sogar höher sein kann 
als die tatsächlich gezahlte Infrastrukturabgabe. 
Die Diskriminierung wird dadurch allenfalls e
her noch verstärkt. Umweltpolitische Erwägun
gen sind zwar durchaus legitim, rechtfertigen 
aber nicht eine unterschiedliche Behandlung 
gleicher Sachverhalte aus ökologischer 
Sicht“1026 

Diese Argumentationslinie habe nichts von ihrer Er
heblichkeit eingebüßt. Sie werde auch von den Exper
ten des Bundestages geteilt, die ebenfalls zu dem 
Schluss gekommen seien, dass auch das geänderte 
deutsche Recht gegen EU-Recht verstoße.1027 
Auch der Hinweis auf die wachsende Zahl von Euro 
VI-Fahrzeugen in Deutschland führe eher zu einer Ver
schärfung als zu einer Beseitigung der Vertragsverlet
zung. 
Der Vermerk kam zu dem Schluss, dass die genannten 
Gründe für die Beendigung des Vertragsverletzungs
verfahrens einer rechtlichen Überprüfung nicht stand
hielten, weshalb der Juristische Dienst seine ableh
nende Meinung zur Kommissionvorlage ausstelle: 

„Since the legal reasons put forward for the clo
sure of the case do not withstand legal scrutiny, 

1025) Vermerk des Juristischen Dienstes der EU-Kommission 
von April 2017, MAT A EU-1/1-Annex 27, Bl. 1 ff., siehe 
Anlage 138 zum Bericht. 

1026) siehe die mit Gründen versehene Stellungnahme der EU-
Kommission vom 28. April 2016, MAT A BMVI-6/1a-82, 
Bl. 413, 424 f., siehe Anlage 49 zum Bericht. 

1027) siehe Vereinbarkeit des Infrastrukturabgabengesetzes und 
des Zweiten Verkehrssteueränderungsgesetzes in der Fas
sung der von der Bundesregierung beschlossenen Ände
rungsgesetze mit dem Unionsrecht vom 6. Februar 2017, 
PE 6-3000-5/17. 
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[…] Im Anschluss an die mündliche Verhand
lung wurde ein Vermerk gefertigt von den Kol
legen aus dem BMVI, in dem ganz klar zum 
Ausdruck gebracht wird, dass der Ausgang des 
Verfahrens offen ist. Und das war auch meine 
Einschätzung.“1165 

Prof. Dr. Hillgruber hat über seine Einschätzung der 
Erfolgsaussichten nach der mündlichen Verhandlung 
ausgesagt: 

„Ich weiß noch, wie wir danach miteinander ge
sprochen haben, unmittelbar danach, noch in 
Luxemburg. Und da waren wir alle - also Frau 
Eisenberg, Herr Ministerialrat Henze, der 
Staatssekretär und ich - gemeinsam der Auffas
sung, dass diese mündliche Verhandlung für die 
Bundesrepublik Deutschland sehr gut gelaufen 
ist, insbesondere eben mit Blick auf die Fragen, 
die der Generalanwalt, der vor allem Fragen ge
stellt hatte - - wie die beantwortet worden waren 
von unserer Seite und andererseits von Öster
reich. Ja, dann mussten wir ja abwarten, was nun 
wirklich der Generalanwalt in seinen Schlussan
trägen empfehlen wird dem Gerichtshof. Und 
danach - das meinte ich eben - hatte ich noch 
einmal eben telefonischen Kontakt; wann ge
nau, weiß ich nicht. Und da war natürlich der 
Optimismus im Ministerium weiter gewachsen - 
verständlicherweise. Und ich meine, mich aber 
zu erinnern, dass ich gesagt habe: Ja, das sieht 
jetzt gut aus. Aber es ist eben noch nicht aller 
Tage Abend; die Entscheidung des EuGH selbst 
steht noch aus.“1166 

Der Zeuge Dr. Gerhard Schulz, der zum damaligen 
Zeitpunkt beamteter Staatssekretär des BMVI war und 
ebenfalls der mündlichen Verhandlung beiwohnte, hat 
seine Eindrücke aus der mündlichen Verhandlung und 
derer Bedeutung für den Ausgang des Verfahrens fol
gend geschildert: 

„Mein Eindruck aus der mündlichen Verhand
lung war, dass er mich bestärkt hat in der Auf
fassung, dass wir vor dem EuGH gewinnen wer
den, und zwar vor dem Hintergrund, dass tat
sächlich die österreichische Seite sehr stark, ge
rade vom Generalanwalt, gegrillt worden ist und 
auch die Fragestellungen, die von den Richtern 
kamen, ja überhaupt nicht Diskriminierungsvor
schriften aus dem Europavertrag, aus dem Pri
märrecht betrafen, sondern tatsächlich hier ja 

                                                        
1165) Henze, Protokoll-Nr. 10, S. 29. 
1166) Hillgruber, Protokoll-Nr. 44 I, S. 89. 
1167) Schulz, Protokoll-Nr. 43 I, S. 105 f. 
1168) Vgl. Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 68. 
1169) Vgl. Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 109. 

nur diskutiert worden ist über die Wegekosten
richtlinie. […] Der Präsident des EuGH selbst 
hat die österreichische Seite gefragt, worin denn 
überhaupt die Diskriminierung liegen solle und 
wie denn aus Sicht der Österreicher ein diskri
minierungsfreier Zustand hergestellt werden 
könne, wenn von der Steuer- auf die Nutzerfi
nanzierung übergegangen werden würde. Es 
war sehr kritisch, was an Österreich gegangen 
ist. Wir haben relativ wenig Fragen gehabt. Und 
insofern war mein Eindruck aus dieser Bespre
chung oder aus dieser mündlichen Verhandlung 
ein sehr positiver.“1167 

Das BMVI hielt den Verlauf der mündlichen Verhand
lung in dem von Dr. Katharina Gebauer verfassten und 
mit den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
einschließlich des Staatssekretärs Dr. Schulz abge
stimmten Vermerk fest. Sonstige Vermerke über die 
mündliche Verhandlung sind dem Ausschuss nicht vor
gelegt worden, auch nicht aus dem BMWi. 
Der ehemalige Staatssekretär Dr. Schulz habe nach ei
gener Aussage innerhalb der Großen Lage am 11. De
zember 2018 von der mündlichen Verhandlung berich
tet. Ob Bundesminister Scheuer an der Großen Lage 
teilnahm, ist nicht bekannt. 

„Der gesamte Verlauf der mündlichen Verhand
lung bestärkte mich daher in der Erwartung ei
nes positiven EuGH-Urteils. Nach meiner Erin
nerung habe ich noch am selben Abend in der 
Großen Lage von der mündlichen Verhandlung 
berichtet und meinen persönlichen Eindruck ge
schildert.“1168 

Nach Aussage des Abteilungsleiters StV Guido Zielke 
habe es keine Berichterstattung durch Staatssekretär 
Dr. Schulz an ihn gegeben.1169 Unterabteilungsleiter 
StV 1 Ludger Molitor hat ausgesagt, dass er sich nur an 
eine mündliche Kurzinformation „by the way“ erin
nere.1170 

7. Schlussanträge des Generalanwalts 
Mit Schreiben vom 21. Dezember 2018 teilte der 
EuGH dem BMWi und dem Prozessvertreter Prof. 
Dr. Hillgruber mit, dass am 6. Februar 2019 die 
Schlussanträge des Generalanwalts „in öffentlicher Sit
zung vorgetragen werden“ sollten.1171 Die Ladung ging 
am 28. Dezember 2018 beim BMWi ein.1172 Am selbi
gen Tag leitete das für die Prozessvertretung der Bun
desrepublik vor dem EuGH zuständige Referat EA 5 
des BMWi die Ladung an das Europareferat G 30 des 

1170) Vgl. Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 89. 
1171) Schreiben des EuGH vom 21. Dezember 2018, Ladung zum 

Vortrag der Schlussanträge, MAT A BMVI-5/4i, Bl. 17. 
1172) Schreiben des EuGH vom 21. Dezember 2018, Ladung zum 

Vortrag der Schlussanträge, MAT A BMVI-5/4j, Bl. 16 f. 
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1. Europäische Kommission 
Die Kommission gab im Vorverfahren keine Stellung
nahme innerhalb der Dreimonatsfrist ab und beteiligte 
sich an dem durch Österreich angestrebten Vertrags
verletzungsverfahren, mit Ausnahme des Organisie
rens einer Anhörung zwischen den beiden Parteien1191, 
nicht. 
Das von ihr selbst angestrengte Vertragsverletzungs
verfahren nach Art. 258 AEUV hatte die Kommission 
am 17. Mai 2017 eingestellt1192, also zwei Monate be
vor Österreich das Vertragsverletzungsverfahren nach 
Art. 259 AEUV anstrengte. Die Einstellung war das 
Ergebnis eines Kompromisses, welchen der damalige 
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mit der 
damaligen Verkehrskommissarin Violeta Bulc ausge
handelt hatte.1193 
Die Nichtbeteiligung der Kommission wurde von ein
zelnen Akteuren aufseiten der Bundesregierung wie 
folgt bewertet. 
Der mit der Prozessvertretung bevollmächtigte Thomas 
Henze hat ausgesagt: 

„Ich hätte erwartet, dass die Kommission aufsei
ten der Kläger beitritt, weil die Kommission ja 
zunächst den Verdacht einer Vertragsverletzung 
hatte und die dann sozusagen ihre Meinung ir
gendwie geändert oder jedenfalls im Lichte der 
deutschen Anpassung eine neue Bewertung vor
genommen hat. Aber der Ausgangspunkt war ja, 
dass die Kommission nicht Deutschland unter
stützt hat bei der Schaffung der Infrastrukturab
gabe, sondern diese eher kritisiert hat. Also, in
sofern wäre mein Punkt gewesen: Hätte die 
Kommission nicht eigentlich Österreich beitre
ten sollen? Und das hat die Kommission nicht 
gemacht, weil sie letztlich im Laufe des Verfah
rens ihre Bewertung zugunsten Deutschlands 
geändert hat. Aber die Kommission ist natürlich 
nicht dafür da, die Mitgliedstaaten bei der Ein
führung von nationalen Maßnahmen zu unter
stützen.“1194 

Thomas Henze hat den Umstand, dass sich die Kom
mission nicht beteiligte, als Zustimmung zur Position 
der Bundesrepublik Deutschland interpretiert. 
Zum gleichen Schluss kam der damalige beamtete 
Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz. 

„Ich habe auch im Nachgang von Kommissions
mitarbeitern später nicht gehört, dass sie gesagt 
hätten: Der Kompromiss gilt nicht mehr. – Und 
im Übrigen hätte die Kommission aus meiner 

                                                        
1191) Vgl. Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 17. 
1192) siehe oben: E.III, S. 185. 
1193) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 14. 
1194) Henze, Protokoll-Nr. 10, S. 37. 

Sicht, wenn sie gesagt hätte, Deutschland hätte 
sich nicht EU-konform verhalten, als Hüterin 
der Verträge ja im Grunde wieder gegen 
Deutschland klagen müssen. Sie hätte ja zumin
dest in dem EuGH-Verfahren eine Stellung ab
geben können oder müssen. Das hat sie ja alles 
nicht.“1195 

Auf die Frage, ob der Nichtbeitritt zum Verfahren für 
ihn ein Alarmsignal gewesen sei, hat der Zeuge Dirk 
Pung-Jakobsen aus dem Bundeskanzleramt ausgesagt, 
dass dies ihm aufgrund der fehlenden Praxis der Staa
tenklage nicht ungewöhnlich erschienen sei.1196 Die 
Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens durch 
die Kommission habe auch bei ihm die Ansicht verfes
tigt, dass die geplante Infrastrukturabgabe europa
rechtskonform sei. 

„Die Kommission hatte ihre Rechtsauffassung 
deutlich gemacht, indem sie ihr Vertragsverlet
zungsverfahren beendet hat, eingestellt hat, und 
zwar nicht aus Gründen von irgendwelchen 
Deals, sondern aus klar dargelegten Gründen, 
dass die Infrastrukturabgabe, so wie sie dann be
sprochen worden ist, auch europarechtskonform 
ist, dass es keinen Diskriminierungstatbestand 
mehr gibt. Und das war für uns der entschei
dende Sachverhalt, und wir sind davon ausge
gangen, dass er sich auch auf dem Rechtsweg 
durchsetzt.“1197 

Demgegenüber hat der Zeuge Dr. Martin Selmayr vor 
dem Untersuchungsausschuss bekundet, die Einstel
lung des Vertragsverletzungsverfahrens durch die 
Kommission sei seiner Ansicht nach nicht gleichzuset
zen mit einer Bescheinigung der EU-Rechtskonformi
tät. Nach Änderung der als gravierend empfundenen 
Rechtsverletzungen habe die Kommission keinen An
lass mehr gesehen, das Verfahren weiter zu betrei
ben.1198 
In der Presse wurde die Entscheidung der Kommission, 
sich nicht am Verfahren zu beteiligen, darauf zurück
geführt, dass die Bundesrepublik Deutschland sich 
nicht an die Vereinbarungen aus dem Kompromiss mit 
der EU-Kommission gehalten habe. So schrieb die 
Frankfurter Allgemeine: 

„Als die Kommission ihre Strategie für eine EU-
weite Maut vorantreiben wollte, trat Berlin im 
zuständigen Ministerrat auf die Bremse. Juncker 
habe daraufhin wütend den Verkehrsminister 
und die Kanzlerin angerufen, ergebnislos. Damit 
habe auch Juncker sich nicht mehr an die Ver
einbarung gebunden gefühlt - und hielt die 

1195) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 74. 
1196) Vgl. Pung-Jakobsen, Protokoll-Nr. 36, S. 17. 
1197) Pung-Jakobsen, Protokoll-Nr. 36, S. 17. 
1198) Selmayr, Protokoll-Nr. 34 I, S. 15; vgl. D.VII, S. 169. 
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Das Projekthandbuch regelte im Übrigen etwa Fragen 
der Kommunikation1293, der Qualitätssicherung, der 
Dokumentation1294 oder des Risikomanagements. 
Dem Risikomanagement war ein eigener Abschnitt 6 
des Projekthandbuchs gewidmet. In diesem wird das 
Vorgehen verbindlich festgelegt. Maßgeblich ist die 
Aufgliederung des Risikoprozesses in fünf Prozessak
tivitäten: 
− Identifikation von Risiken (z.B. in Sitzungen), 
− Bewertung von Risiken in Arbeitsgruppen in Zu

sammenarbeit mit Los 1, 
− Überwachung von Risiken und Steuerung von Ri

siken mittels der Risikoliste, 
− Entwicklung von Risiken kommunizieren in den 

regelmäßigen Berichten, 
− Fortlaufende Koordination von Risiken durch Los 

1.1295 
Als Hilfsinstrumente wurden eine Risikoliste und eine 
Risikomatrix, die anhand der Kriterien der Eintritts
wahrscheinlichkeit einerseits und der Intensität der 
Auswirkungen das Risiko in drei Stufen (grün, gelb, 
rot) bewertete.1296 Mit der Übernahme der Projektsteu
erung durch PD wurde ein eigenes Risikomanagement
konzept entwickelt. Inhaltlich führte dies zu keiner 
substanziellen Änderung der Vorgehensweise.1297 

2. Maßnahmen im BMVI  
Nach dem verkündeten Stopp der Arbeiten nach Be
kanntwerden des Vertragsverletzungsverfahrens der 
EU-Kommission wurden die internen Arbeiten im 
Rahmen der Konzeptionsphase fortgeführt. Die Ergeb
nisse wurden in einer Ministervorlage1298 vom 15. Juli 
2016 zusammengefasst. Darin beschrieb das Mautrefe
rat, dass in Zusammenarbeit mit den Beratenden der 
Lose 2 und 3 (PwC und GT) Entwürfe für die Leis
tungsbeschreibungen für die Erhebung und die Kon
trolle, Entwürfe für die Verträge zur Erhebung und für 
die Kontrolle und die vorläufige Wirtschaftlichkeitsbe
trachtung erarbeitet worden seien. Es würden noch 
letzte Finalisierungen anstehen und eine Abstimmung 
mit dem BMF zur Aufteilung der Aufgaben im Bereich 

                                                        
zu verwechseln. Auf diesen Lenkungsausschuss im Zusam
menhang mit Toll Collect wird unten bei I. V. 2. b) näher 
eingegangen. 

1293) Z.B. die verbindliche Nutzung eines eigens eingerichteten 
BSCW-Servers zur Ablage und zum Austausch von Doku
menten, siehe MAT A BRH-2/2i-13, Bl. 36 BSCW steht für 
„Basic Support für Cooperative Work“. 

1294) Hierfür wurden z.B. Regelungen über die Protokollierung 
von Besprechungen getroffen. Siehe MAT A BRH-2/2i-13, 
Bl. 28.  

1295) MAT A BRH-2/2i-13, Bl 51. 
1296) Siehe Abbildung der Risikomatrix, MAT A BRH-2/2i-13, 

Bl. 41. 

der Vollstreckung zwischen KBA einerseits und der 
Zollverwaltung andererseits wäre noch zu treffen. Es 
seien noch die nötigen Haushaltsmittel zu beantragen 
und dann könnte nach der Sommerpause (2016) mit 
dem Vergabeverfahren begonnen werden.1299 Die Kon
zeptionsphase war somit (im Wesentlichen) beendet 
und die Entscheidung zum Übergang in die Vergabe
phase vorbereitet worden. 
Daneben mussten im BMVI die notwendigen haushal
terischen Voraussetzungen geschaffen werden. Insbe
sondere zum Bereich Vollstreckung entstand ein spür
barer Mehrbedarf an Personal im KBA. Auch für die 
Kontrolle wurden – aufgrund einer Erhöhung der ein
zusetzenden mobilen Kontrollfahrzeuge – zusätzliche 
Planstellen beim BAG benötigt. Diese waren noch im 
Haushalt für das Jahr 2018 auszubringen, damit recht
zeitig mit der Anwerbung des Personals begonnen wer
den konnte.1300 Konkret wurden insgesamt 331 Plan
stellen, davon 61 weitere beim KBA, 265 weitere beim 
BAG und 5 zusätzliche Planstellen im BMVI benö
tigt.1301 
Das BMVI war somit – neben den unmittelbar projekt
bezogenen Arbeiten im Bereich der Hauptphasen des 
Projekts – begleitend und ergänzend u.a. mit der Haus
haltsthematik befasst. Weitere Aktivitäten lagen im 
Bereich der Beantwortung von parlamentarischen An
fragen. 
Schließlich erfolgten im BMVI organisatorische Ver
änderungen. Das Mautreferat G 14 wurde – zeitlich 
dem Aufstieg des Zeugen Dr. Schulz vom Abteilungs
leiter G zum Staatssekretär eng nachfolgend – im Früh
jahr 2018 in die neu geschaffene Abteilung Straßenver
kehr (StV) verlagert. Damit verblieb im Ergebnis das 
Mautreferat – nun StV 10 genannt – im Geschäftsbe
reich des neuen Staatssekretärs Dr. Schulz. Die Abtei
lung G, zu der das Mautreferat zuvor gehört hatte, fiel 
in die Zuständigkeit des beamteten Staatssekretärs 
Beermann.1302 Der neue Abteilungsleiter, der Zeuge 
Zielke, hat diese Maßnahme aus seiner Sicht wie folgt 
beschrieben: 

„Ich bin am 10. April 2018 Abteilungsleiter in 
der Abteilung ,Straßenverkehr‘ geworden und 
habe bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Thema 

1297) Siehe Risikomanagementkonzept vom 14. Februar 2019, 
MAT A BMVI-6/1a-74, Bl. 15 ff. 

1298) MAT A BRH-2/2i-04c, Bl. 1 ff. 
1299) MAT A BRH-2/2i-04c, Bl. 2. 
1300) Siehe Vorlage an Staatssekretär Dr. Schulz von Referat 

StV 10 vom 18. Juni 2018, MAT A BMVI-1/1_B30, 
Bl. 253 ff. 

1301) MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 254 und unten: G.V.6.c), 
S. 261. 

1302) Siehe Organigramm BMVI Stand 11. April 2018, MAT A 
BMVI-2/1a, Bl. 58 f. 
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jeweiligen Zulassungsbehörden mindestens ein 
Zahlort befindet.1543 […] 
A43.6 
Der Betreiber muss den Antragsteller über die 
Feststellung zum Ausnahmetatbestand mittels 
des vom Antragsteller bei Antragstellung ge
wählten Kommunikationsweges per Bescheid 
innerhalb von vier Wochen informieren. […] 
A44.10 
Der Betreiber muss den Antragstellern über den 
Ausgang des Erstattungsverfahrens mittels des 
vom Antragsteller bei Antragstellung gewählten 
Kommunikationsweges per Bescheid innerhalb 
von vier Wochen informieren.“1544 

f) Veranschlagte Haushaltsmittel 
Zum Zeitpunkt der Aufforderung zur Abgabe der Er
stangebote am 8. September 2017 war die rechtliche 
Grundlage für die Bundesregierung für Ausgaben und 
das Eingehen von Verpflichtungen das Haushaltsge
setz 2017.1545 In der im Einzelplan 12, Kapitel 1201 
enthaltenen Titelgruppe 03 „Ausgaben im Zusammen
hang mit der Vorbereitung der Erhebung der Infra
strukturabgabe“ war noch kein Haushaltstitel für Sach
mittel für den Einzug der Infrastrukturabgabe vorgese
hen. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen 
waren noch nicht eingebracht (Einzelplan 12, S. 25 f.). 
Nach dem Zeitplan der Vergabeverfahren sollten die 
Verträge erst im Jahr 2018 abgeschlossen werden. Die 
Eingehung von vertraglichen Verpflichtungen im Jahr 
2017 war somit nicht geplant und erfolgte nicht. 
Ein Haushaltsgesetz für das Jahr 2018 lag noch nicht 
vor. Der Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung 
des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 
(Haushaltsgesetz 2018) vom 11. August 2017 enthielt 
keine Mittel für die Erhebung der Infrastrukturab
gabe.1546 Der Gesetzentwurf wurde im Herbst 2018 ob
solet aufgrund der Diskontinuität am Ende der Wahl
periode. 
Mit dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung 
des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018 

                                                        
1543) Entwurf Betreibervertrag Erhebung Erstangebotsphase, 

Anlage 1.2 Leistungsbeschreibung, Ziffer 3.2 Anforderun
gen, MAT A BMVI-6/10-30, Bl. 337, 380 ff., siehe An
lage 143 zum Bericht. 

1544) Entwurf Betreibervertrag Erhebung Erstangebotsphase, 
Anlage 1.2 Leistungsbeschreibung, Ziffer 3.2 Anforderun
gen, MAT A BMVI-6/10-30, Bl. 337, 414 ff., siehe An
lage 143 zum Bericht. 

1545) Gesetz vom 20. Dezember 2016, BGBl. I, S. 3016. 
1546) BT-Drs. 18/13000. 
1547) Haushaltsgesetz 2018 vom 12. Juli 2018, BGBl. I, 1126, 

BT-Drs. 19/1700, Einzelplan 12, Kapitel 1201, Titelgruppe 
03, Titel 532 34. 

(Haushaltsgesetz 2018) vom 4. Mai 2018 wurden Mit
tel für den „Einzug der Infrastrukturabgabe“ vorgese
hen.1547 Das am 17. Juli 2018 verkündete Haushaltsge
setz 2018 sah für das Jahr 2018 eine Ausgabenbewilli
gung in Höhe von 1,2 Millionen Euro vor. Nach dem 
Projektplan waren keine im Jahr 2019 fällig werdenden 
Verpflichtungen vorgesehen. Im Haushaltsgesetz 2018 
waren für 2019 daher keine Verpflichtungsermächti
gung eingebracht. Für die Jahre 2020 bis 2032 waren 
Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 2 080 
Millionen Euro veranschlagt (für das Jahr 2020 100 
Millionen Euro und für die Jahre 2021 bis 2032 jeweils 
165 Millionen Euro pro Jahr).1548 Die Verpflichtungs
ermächtigungen entsprachen dem für das Jahr 2020 
vorgesehenen Start der Infrastrukturabgabe und der da
rauf folgenden geplanten zwölfjährigen Laufzeit des 
Betreibervertrages. 

g) Änderung einer Bietergemeinschaft 
Am 6. Oktober 2017 teilte die Bietergemeinschaft Ar
vato – Commerzbank – IBM dem BMVI mit, dass das 
Mitglied Commerzbank AG ersatzlos aus der Bieterge
meinschaft ausscheide.1549 Der Zeuge Dallmann hat 
dazu ausgesagt, dass die Commerzbank aus strategi
schen Erwägungen aus der Bietergemeinschaft ausge
schieden sei.1550 
Am 17. Oktober 2017 stimmte das BMVI dem Aus
scheiden zu, da die Bewerbergemeinschaft noch immer 
geeignet sei und sich das Ranking der Eignungswer
tung nicht verändert habe.1551 
Die Bewerbergemeinschaft wurde fortan unter der 
Kurzbezeichnung ViaTix geführt. 

h) Verschiebung der Angebotsfrist 
Mit Schreiben vom 16. Oktober 2017 (Eingang beim 
BMVI am 19. Oktober 2017) rügte die Bietergemein
schaft e2PaySolutions eine aus ihrer Sicht zu kurz be
messene Abgabefrist für die Einreichung der Erstange
bote. Die Bietergemeinschaft führte aus, dass es ange
sichts der wirtschaftlichen Komplexität des ausge
schriebenen Projekts objektiv nicht möglich sei, die ge
setzte Frist einzuhalten. Sie beantragte, die Frist bis 
mindestens zum 1. Dezember 2017 zu verlängern.1552 

1548) Haushaltsgesetz 2018 vom 12. Juli 2018, BGBl. I, 1126, 
BT-Drs. 19/1700, Einzelplan 12, Kapitel 1201, Titelgruppe 
03, Titel 532 34. 

1549) Vergabevermerk (Phase II), MAT A BMVI-6-10-11, 
Bl. 140, 144. 

1550) Dallmann, Protokoll-Nr. 26 I, S. 21. 
1551) Vergabevermerk (Phase II), MAT A BMVI-6-10-11, 

Bl. 140, 144. 
1552) Schreiben e2PaySolutions vom 16. Oktober 2017, MAT A 

BMVI-6-10-37, Bl. 82 ff. 
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wenn diese voraussichtlich zu einer Reduzierung der 
Vergütung führen würden.1634 
Die Staatssekretärsvorlage, mit der auch die Zustim
mung zu den Änderungen der finalen Vergabeunterla
gen erbeten wurde, wurde vom Unterabteilungsleiter 
StV, vom Abteilungsleiter L, Herrn Görrissen, am 
26. April 2018 und vom Staatssekretär Dr. Schulz am 
30. April 2018 vollständig gezeichnet.1635 
An den Vergabeunterlagen wurden im Wesentlichen 
folgende Anpassungen vorgenommen. 

a) Startvergütung 
In der Verhandlungsrunde machten alle Bieter einen 
Verhandlungsbedarf bei der Vergütung geltend.1636 Als 
Konsequenz wurde am 2. März 2018 eine Taskforce 
zum Thema Vergütung eingesetzt, die aus Mitgliedern 
der Berater der Lose 2 und 3 bestand.1637 Das Ergebnis 
der Taskforce wurde in einem Entwurf eines Ab
schlussberichts am 7. Mai 2018 dem BMVI über
sandt.1638 
In dem Abschlussbericht schlug die Taskforce Vergü
tung vor, neben den bisher vorgesehenen Vergütungs
bestandteilen Feste Vergütung I, Feste Vergütung II 
und Variable Vergütung auch eine Startvergütung vor
zusehen. Diese sollte in Höhe von bis zu 60 Millionen 
Euro den nachgewiesenen Aufwand des Betreibers ab
gelten. 
Hauptargument für die Einführung einer Startvergü
tung war die Aufrechterhaltung des Bieterwettbewerbs, 
da die Startvergütung die Finanzierung erleichtern 
solle. Außerdem sei eine Reduzierung der Gesamtver
gütung zu erwarten, da der Betreiber durch eine Start
vergütung die anfänglichen Investitionskosten nicht 
vollständig selbst finanzieren müsse.1639 

b) Kündigungsregelungen und Schadensersatz 
Darüber hinaus wurden die Regelungen zur außeror
dentlichen Kündigung durch den Auftraggeber präzi
siert und die Kündigungsfolgen sowie die Schadenser
satzregelungen angepasst. 

                                                        
1634) Anlage 1 zum Vermerk StV 10 vom 18. April 2018, 

MAT A BMVI-6/5o, Bl. 313 ff., siehe Anlage 78 zum Be
richt. 

1635) Vermerk StV 10 vom 18. April 2018, MAT A BMVI-6/5o, 
Bl. 311 ff., siehe Anlage 78 zum Bericht. 

1636) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 51. 
1637) Abschlussbericht Taskforce Vergütung, Entwurf vom 

7. Mai 2018, MAT A BMVI-6-14-07, Bl. 239, 245. 
1638) Abschlussbericht Taskforce Vergütung, Entwurf vom 

7. Mai 2018, MAT A BMVI-6-14-07, Bl. 239 ff. 

(1) Änderung von Equity Value zu Bruttounterneh
menswert 

Zu den Folgen einer Kündigung durch den Auftragge
ber hieß es in der Anlage 1 zur Staatssekretärsvorlage 
des Referats StV 10 vom 18. April 2018: 

„Außerdem differenziert der Vertrag (Stand Fi
nalangebotsphase) hinsichtlich der Rechtsfol
gen einer Kündigung durch den Auftraggeber 
danach, ob der Kündigung eine schwerwiegende 
oder (grob) verschuldete Pflichtverletzung 
durch den Betreiber zugrunde liegt. In diesem 
Fall bleibt der Auftraggeber berechtigt, die Ge
schäftsanteile am bzw. die Vermögensgüter des 
Betreibers zum Strafkaufpreis zu übernehmen. 
Andernfalls entspricht der Kaufpreis grundsätz
lich dem angepassten sog. Bruttounternehmens
wert, und bildet also weitgehend das Interesse 
des Betreibers an der Durchführung des Vertra
ges bis zum Ende der ordentlichen Vertragslauf
zeit ab.“1640 

Der Vertragsentwurf sah vor, dass bei einer Kündigung 
aus ordnungspolitischen Gründen – ohne dass noch ein 
anderer Kündigungsgrund erfüllt sei – der Betreiber 
Anspruch auf Schadensersatz in Höhe des Kaufpreises 
habe,  

„wie er sich auf Basis der Anlage 29.5.1 ergeben 
würde, wenn ein Angebot Dritterwerb Aktiva 
angenommen worden wäre; er muss sich jedoch 
dasjenige anrechnen lassen, was die Betreiber
parteien infolge der Beendigung des Vertrages 
an Aufwendungen ersparen“.1641 

Die Anlage 29.5.1 des Entwurfs des Betreibervertrages 
erhielt in Bezug auf eine Kündigung durch den Auf
traggeber folgende Fassung: 

„Für den Fall, dass der Auftraggeber den Ver
trag […] kündigt, ist der Kaufpreis für die er
worbenen Vermögensgegenstände: 
[…] 
b) im Falle der Kündigung aufgrund des Kündi
gungsgrundes […] (ii) in Ziffer 26.3.4v) (ord
nungspolitische Gründe) […], der Bruttounter
nehmenswert.“1642 

1639) Abschlussbericht Taskforce Vergütung, Entwurf vom 
7. Mai 2018, MAT A BMVI-6-14-07, Bl. 239, 242. 

1640) Anlage 1 zum Vermerk StV 10 vom 18. April 2018, 
MAT A BMVI-6/5o, Bl. 313, 320, siehe Anlage 78 zum 
Bericht. 

1641) Entwurf Betreibervertrag Erhebung (Finalangebotsphase) 
Ziffer 30.5.4, MAT A BMVI-6-14-09, Bl. 2, 177. 

1642) Entwurf Betreibervertrag Erhebung (Finalangebotsphase) 
Anlage 29.5.1, MAT A BMVI-6/14-20, Bl. 119, 120, (Her
vorhebung nicht im Original). 
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„[…]. Dadurch, durch diese Anforderungen 
A06.8 wird tatsächlich die Nutzung der Toll 
Collect nicht ausgeschlossen. Wir hatten beim 
letzten Mal diskutiert […], dass es eine Bieter
frage gab, die diese A06.8 eingeschränkt hat. 
Und diese Bieterfrage, wenn man so wie ich die 
dann im Nachgang richtig verstanden habe, 
hätte die Nutzung der Toll Collect einge
schränkt. Alleine die A06.8 nicht. […].“1763 

c) Vorlage vom 18. Juni 2018 zu den Haushalts
verhandlungen 2018 und 2019 

Aufgrund der langwierigen Koalitionsverhandlungen 
nach der Bundestagswahl 2017 legte die Bundesregie
rung erst am 4. Mai 2018 den Entwurf eines Bundes
haushalts für das Haushaltsjahr 2018 vor.1764 Der das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra
struktur betreffende Einzelplan 12 wurde am 13. Juni 
2018 im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundesta
ges beraten.1765 Die sogenannte Bereinigungssitzung 
des Haushaltsausschusses fand am 28./29. Juni 2018 
statt.1766 Beschlossen wurde der Bundeshaushalt vom 
Deutschen Bundestag schließlich am 5. Juli 2018.1767 
Parallel dazu fanden die Verhandlungen und Beratun
gen über den Bundeshaushalt 2019 statt. Den Entwurf 
beschloss die Bundesregierung am 10. August 
2018.1768 Die Bereinigungssitzung fand am 8./9. No
vember 2018 statt1769, der Bundestagsbeschluss folgte 
am 23. November 2018.1770 
Der Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2018 
sah im Einzelplan 12 eine Titelgruppe 03 „Ausgaben 
im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Erhebung 
der Infrastrukturabgabe“ vor.1771 Darin waren u.a. un
ter Titel 532 34 „Ausgaben für den Einzug der Infra
strukturabgabe“ Verpflichtungsermächtigungen für die 
Jahre 2020 bis 2032 in Höhe von 2 080 Millionen Euro 
veranschlagt, die für den Abschluss der Verträge zur 
Infrastrukturabgabe erforderlich waren.1772 Im Stellen
plan war für das Bundesministerium mit insgesamt 
1 266,5 Stellen ein Zuwachs von 48 Stellen, für das 
Bundesamt für Güterverkehr unverändert insgesamt 

                                                        
1763) Schneble, Protokoll-Nr. 40 I, S. 190. 
1764) Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundes

haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 (Haushaltsge
setz 2018), BT-Drs. 19/1700. 

1765) Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses, BT-
Drs. 19/2412. 

1766) Ergänzungen zu den Beschlussempfehlungen des Haus
haltsausschusses, BT-Drs. 19/2424; Bericht des Haushalts
ausschusses, BT-Drs. 19/2426, S. 21 ff. 

1767) BT-Plenarprotokoll 19/46; Haushaltsgesetz 2018 vom 
12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1126). 

1768) Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundes
haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsge
setz 2019), BT-Drs. 19/3400. 

737,5 Stellen und für das Kraftfahrt-Bundesamt mit 
insgesamt 745 Stellen ein Wegfall von 2,5 Stellen vor
gesehen.1773 
Die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses 
vom 13. Juni 2018 enthielt weder für die Titel
gruppe 03 noch für den Stellenplan im Einzelplan 12 
eine Änderung. 
Mit Vorlage vom 18. Juni 2018 unterrichtete die dama
lige Leiterin des Mautreferates StV 10, Karola Henke, 
den damaligen beamteten Staatssekretär, Dr. Gerhard 
Schulz, über noch fehlende Personalstellen für die Um
setzung des Projekts Infrastrukturabgabe.1774 
Dr. Schulz zeichnete die Vorlage am 21. Juni 2018. Zu
vor wurde die Vorlage auf dem Dienstwege auch an 
den Unterabteilungsleiter StV 1 Ludger Molitor und 
den Leiter der Abteilung StV Guido Zielke geleitet, de
ren Zeichnungen am 19. Juni 2018 erfolgten. Der Ab
teilungsleiter Zielke vermerkte, dass er die Vorlage am 
19. Juni 2018 auch beim Leiter der Abteilung Leitung 
und Kommunikation, Karl-Heinz Görrissen, abgebe
ben habe und dieser Bundesminister Scheuer unterrich
ten werde.1775 Zielke vermerkte auf der Vorlage wört
lich: 

„am 19.6.18 bei AL L abgegeben. Er spricht mit 
Min.“1776 

Karola Henke führte in der Vorlage aus, dass für die 
Einhaltung des nunmehr zum 1. Juli 2020 festgelegten 
Starts der Infrastrukturabgabe drei Voraussetzung er
füllt sein müssten: 
Erstens müssten die Zuschlagserteilungen für die euro
paweiten Vergabeverfahren „Kontrolle“ und „Erhe
bung“ erfolgen. Der Zuschlag im Vergabeverfahren 
„Kontrolle“ müsse im August 2018, der im Vergabe
verfahren „Erhebung“ im Oktober 2018 erteilt wer
den.1777 
Zweiten müsse der Aufbau von notwendigen System
komponenten beim KBA für die Erhebung und beim 
BAG für die Kontrolle parallel zum Aufbau des Erhe
bungssystems und des Automatischen Kontrollsystems 
bei den Betreibern erfolgen, damit diese gleichzeitig 

1769) Ergänzungen zu den Beschlussempfehlungen des Haus
haltsausschusses, BT-Drs. 19/4645. 

1770) BT-Plenarprotokoll 19/66. 
1771) Einzelplan 12, S. 27 ff. 
1772) Im Einzelnen siehe oben: S. 242. 
1773) Personalhaushalt, Gesamtübersicht, Planstellen, Stellen, 

Leerstellen, Einzelplan 12, S. 233. 
1774) StV 10-Vorlage vom 18. Juni 2018, MAT A BMVI-

1/1_B30, Bl. 253-263 (253). 
1775) StV 10-Vorlage vom 18. Juni 2018, MAT A BMVI-

1/1_B30, Bl. 253-263 (253). 
1776) StV 10-Vorlage vom 18. Juni 2018, MAT A BMVI-

1/1_B30, Bl. 253-263 (253). 
1777) StV 10-Vorlage vom 18. Juni 2018, MAT A BMVI-

1/1_B30, Bl. 253-263 (253). 
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entfielen, lässt sich der Beschlussempfehlung nicht 
entnehmen.1795 

d) Verlängerungen der Abgabefrist und Erhöhung 
der Startvergütung 

Die ursprünglich vom BMVI auf den 8. August 2018 
gesetzte Frist zur Abgabe der finalen Angebote wurde 
mit den Verfahrensbriefen 1, 5 und 7 insgesamt drei 
Mal verlängert (1, 2, 4). Darüber hinaus wurde mit Ver
fahrensbrief 6 die Startvergütung des Betreibers für 
nachweislich entstandene Betriebsaufwendungen er
höht (3). 

(1) Erste Fristverlängerung mit Verfahrensbrief 1 
Nachdem Kamil Potrzuski von der Bietergemeinschaft 
T-Systems & AGES am 20. Juni 2018 mit der Bieter
frage, ob der Auftraggeber bereit sei, die Angebotsfrist 
für das finale Angebot um mindestens vier Wochen zu 
verlängern, an die Vergabestelle des BMVI herangetre
ten war1796, informierte diese alle am Vergabeverfahren 
beteiligten Bieter mit Verfahrensbrief 1 vom 29. Juni 
2018 über die nunmehr auf den 22. August 2018 ver
längerte Frist zur Abgabe der finalen Angebote.1797 
Die Bietergemeinschaft führte in ihrer Bieterfrage als 
Begründung für die Bitte um Verlängerung der Abga
befrist aus, dass die Vergabeunterlagen für die finalen 
Angebote „signifikante Änderungen und zusätzliche 
Anforderungen gegenüber den Vergabeunterlagen zu 
den Erstangeboten“ enthielten. Diese erforderten 
„weitreichende Neuplanungen“ und zusätzliche Ab
stimmungen mit den potenziellen Unterauftragneh
mern.1798 Die Bietergemeinschaft T-Systems & AGES 
habe auch bereits in den Informationsgesprächen auf 
die Notwendigkeit einer um zwei Wochen verlängerten 
Bearbeitungsfrist hingewiesen. Allerdings seien die 
vorgenommenen Änderungen in den Vergabeunterla
gen „noch gravierender als ursprünglich angenommen 
ausgefallen“, weshalb T-Systems & AGES eine Frist
verlängerung um mindestens vier Wochen erbitten 
müsse.1799 Die Bietergemeinschaft wies in ihrer Bieter
frage zudem auf die folgenden sechs Umstände hin: 
− „Die Neugestaltung der Anforderungen an das 

                                                        
1795) Ergänzungen zu den Beschlussempfehlungen des Haus

haltsausschusses, BT-Drs. 19/2424, S. 132 ff. 
1796) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 

MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318 f. und vgl. Übersicht der 
Bieterfragen in der finalen Angebotsphase ab dem 31. Mai 
2018, MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 740-808 (757 f.); MAT A 
BMVI-6/14-13, Bl. 8, siehe Anlage 80 zum Bericht. 

1797) Verfahrensbrief 1, MAT A BMVI-6/14-12, Bl. 268 f. Hin
weis: Am 28. Juni 2018 ließ ViaTix als erste Bietergemein
schaft im Vergabeverfahren Erhebung verlautbaren, kein fi
nales Angebot abzugeben, siehe unten: G.V.6.e)(1), S. 270. 

1798) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318. 

1799) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318. 

Zahlorte-Netz“ ziehe „eine umfangreiche und tief
greifende Überarbeitung der Netzplanung nach 
sich.“1800 

− Die Klarstellungen und Änderungen der Vergabe
unterlagen erforderten „eine Neubestimmung der 
Kosten und eine Neumodellierung des Finanzmo
dells“.1801 

− Die anforderungsgerechte Durchführung der Quali
tätssicherungsprozesse für die „erheblichen Anpas
sungen“ bedürfe ausreichender Zeit.1802 

− Das aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Schnitt
stellen zum KBA neu zu planende Netz der physi
schen Zahlstellen habe einen „signifikanten Ein
fluss auf die Systemarchitektur“.1803 

− Im Rahmen des finalen Angebotes seien alternative 
methodische Ansätze zu prüfen und zu bewer
ten.1804 

− Eine neu hinzukommende Anforderung (Audit O
pinion) erfordere den vollständigen Abschluss von 
Arbeiten an Kosten- und Modellstrukturen deutlich 
vor der Angebotsabgabe.1805 

Der Zeuge Thomas Pferr (T-Systems & AGES) wurde 
in seiner Vernehmung am 17. September 2020 auf das 
Schreiben seiner Bietergemeinschaft vom 20. Juni 
2018 angesprochen und hat erläutert, dass man im 
Laufe des Verfahrens gemerkt habe, dass die Zeit bis 
zum ursprünglich vorgesehenen Abgabetermin knapp 
werde. Daher habe die Bietergemeinschaft um eine 
Verlängerung der Frist gebeten. Das wäre gegebenen
falls anders gewesen, hätten die Änderungen der 
Vergabeunterlagen inhaltlich näher an den Vergabeun
terlagen der Erstangebote gelegen.1806 
Nach Bekanntmachung der ersten Fristverlängerung 
mit Verfahrensbrief 1, aber noch vor dem Ende der da
mit auf den 22. August 2018 neu gesetzten Abgabefrist 
für die finalen Angebote und auch bevor die Vergabe
bestelle diese Frist ein zweites Mal verlängerte1807,wies 
die Bietergemeinschaft Paspagon die Vergabestelle 
des BMVI mit anwaltlichem Schreiben vom 9. Juli 
2018 – ohne dieses Schreiben als Rüge zu bezeichnen 

1800) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318. 

1801) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318. 

1802) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318. 

1803) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318. 

1804) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318 f.. 

1805) Bieterfrage von T-Systems & AGES vom 20. Juni 2018, 
MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 318 f.. 

1806) Pferr, Protokoll-Nr. 26 I, S. 74 f. 
1807) sogleich bei 2. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20080.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf


 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 265 – Drucksache 19/30500 
 
 

 

– darauf hin, dass ihr eine vollständige Einreichung ei
nes finalen Angebotes im Vergabeverfahren Erhebung 
innerhalb der vorgegebenen Frist voraussichtlich nicht 
möglich sein werde.1808 Als Begründung wurde im be
treffenden Schreiben angeführt, dass die Bietergemein
schaft den Nr. 6.4 und 6.5 der Bewerbungsbedingun
gen nicht entsprechen könne. Darin werde verlangt, 
dass jeder Bieter, der den Einsatz von Unterauftragneh
mern beabsichtige, bis spätestens zur Abgabe des fina
len Angebotes alle Unterauftragnehmer namentlich 
nenne und Verpflichtungserklärungen sämtlicher Un
terauftragnehmer vorlege. Paspagon werde bis zu die
sem Datum jedoch lediglich einen Teil der geforderten 
Unterlagen übermitteln können, da der dafür bemes
sene Zeitraum angesichts der Vielzahl an Unterauftrag
nehmern „nicht ausreichen“ werde oder eine Übermitt
lung „gar unmöglich“ sei.1809 
Nachdem das BMVI der Bietergemeinschaft Paspagon 
mit Schreiben vom 20. Juli 2018 mitgeteilt hatte, dass 
der Auftraggeber den von Paspagon angeregten Ände
rungen der Vergabeunterlagen zu den finalen Angebo
ten nicht werde entsprechen können1810, erhob die Bie
tergemeinschaft mit anwaltlichem Schreiben vom 
27. Juli 2018 eine Verfahrensrüge gemäß § 160 Abs. 3 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) wegen eines Verstoßes gegen das Vergabe
recht.1811 Das vom BMVI mit Schreiben vom 20. Juli 
2018 bestätigte Erfordernis einer Nennung aller Unter
auftragnehmer sowie die Übermittlung aller Verpflich
tungserklärungen verstoße, so das anwaltliche Schrei
ben, gegen § 36 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 Vergabeverordnung 
(VgV) und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in 
§ 97 Abs. 1 S. 2 GWB.1812 
Das BMVI half der Rüge der Bietergemeinschaft 
Paspagon mit Schreiben vom 1. August 2018 ab1813 
und machte mit Verfahrensbrief 3 bekannt, dass die 
Bieter die Unterauftragnehmer, die sie beabsichtigten 

                                                        
1808) Paspagon-Schreiben vom 9. Juli 2018, MAT A BRH-2/2q-

45, Bl. 55-62. 
1809) Paspagon-Schreiben vom 9. Juli 2018, MAT A BRH-2/2q-

45, Bl. 55-62 (55). 
1810) BMVI-Schreiben vom 20. Juli 2018, MAT A BRH-2/2q-

45, Bl. 67 f. 
1811) Paspagon-Schreiben vom 27. Juli 2018, MAT A BRH-

2/2q-45, Bl. 71-76. Das Schreiben wurde am 31. Juli 2018 
über die Vergabeplattform an die Vergabestelle des BMVI 
übermittelt, MAT A BRH-2/2q-45, Bl. 77. Hinweis: Am 
31. Juli 2018 ließ e2PaySolutions als zweite Bietergemein
schaft verlautbaren, im Vergabeverfahren Erhebung kein fi
nales Angebot abzugeben, siehe G.V.6.e)(2), S. 271. 

1812) Paspagon-Schreiben vom 27. Juli 2018, MAT A BRH-
2/2q-45, Bl. 71-76 (71). 

1813) BMVI-Schreiben vom 1. August 2018, MAT A BRH-2/2q-
45, Bl. 81 f. 

1814) Verfahrensbrief 3, MAT A BMVI-6/14-12, Bl. 272-274. 
1815) BMVI-Übersicht mit Handlungsoptionen, MAT A BRH-

2/2q-45, Bl. 79 f. 

einzusetzen, nunmehr nicht in Formblatt 3 anzugeben 
haben und darüber hinaus auch die entsprechenden 
Verpflichtungserklärungen nicht mit den finalen Ange
boten abzugeben seien.1814 
Die Entscheidung des BMVI basierte auf einer Über
sicht der wesentlichen Handlungsoptionen zur Rüge 
des Bieters Paspagon.1815 In einem internen Entschei
dungsvorschlag des BMVI hieß es dazu, dass die Wahl 
jeder dieser Handlungsoption mit Chancen und Risiken 
verbunden sei1816 und dass der Rüge stattzugeben sei, 
wenn 

„man im Rahmen der Abwägung zwischen den 
Optionen den Schwerpunkt auf ein wettbe
werbsorientiertes Vorgehen legt“.1817 

Über die beiden Entscheidungen des BMVI, die erste 
Ablehnung des Ersuchens von Paspagon mit Schreiben 
vom 20. Juli 2018 und das später erfolgte Abhelfen der 
Rüge mit Schreiben vom 1. August 2018, wurde der 
damalige beamtete Staatssekretär Dr. Schulz mit zwei 
entsprechenden Informationsvorlagen vom 20. Juli 
2018 und 6. August 2018 auf dem Dienstwege in 
Kenntnis gesetzt.1818 

(2) Zweite Fristverlängerung mit Verfahrensbrief 5 
Die vom BMVI am 31. Mai 2018 ursprünglich auf den 
2. August 2018 gesetzte und mit Verfahrensbrief 2 vom 
29. Juni 2018 auf den 22. August 2018 verlängere Frist 
zur Abgabe der finalen Angebote wurde mit Verfah
rensbrief 5 vom 17. August 2018 wiederum auf den 
12. September 2018 verschoben.1819 
Neben der Verlängerung der Frist zur Abgabe der fina
len Angebote enthielt Verfahrensbrief 5 auch bereits 
die Information, dass der Auftraggeber die Bestim
mungen zur Startvergütung durch eine Erhöhung der 
Startvergütung anpassen werde. Einzelheiten zu dieser 

1816) Entwurf eines Entscheidungsvorschlags vom 1. August 
2018, MAT A BRH-2/2q-45, Bl. 78. 

1817) Entwurf eines Entscheidungsvorschlags vom 1. August 
2018, MAT A BRH-2/2q-45, Bl. 78. Zu den Bedenken des 
BMVI hinsichtlich des Wettbewerbs des Vergabeverfah
rens Erhebung, siehe G.V.6.h), S. 279. 

1818) StV 10-Vorlage vom 20. Juli 2018, MAT A BMVI-
1/1_B30, Bl. 271 f.; StV 10-Vorlage vom 6. August 2018, 
MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 273 f. Zu den Bedenken des 
BMVI hinsichtlich des Wettbewerbs des Vergabeverfah
rens Erhebung, siehe G.V.6.h), S. 279. 

1819) Verfahrensbrief 5, MAT A BMVI-6/14-12, Bl. 278 f. Hin
weis: Am 16. August 2018 ließ T-Systems & AGES als 
dritte Bietergemeinschaft verlautbaren im Vergabeverfah
ren Erhebung kein finales Angebote abzugeben. Grund da
für war die Auflösung der Bietergemeinschaft. Die T-Sys
tems International GmbH wurde in der Folge jedoch als 
Einzelbieterin zugelassen, siehe G.V.6.e)(3) und (4), 
S. 272, 272. 



https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20083.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20083.pdf


https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf


https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf


https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2026.pdf


 

Drucksache 19/30500 – 270 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

 

dann vor dem Hintergrund eben der Gründe ge
gebenenfalls noch mal darüber nachdenkt und 
gegebenenfalls neu entscheidet. Aber das ist ein 
regelmäßiger Vorgang, der ganz natürlich ist in 
einem Vergabeverfahren, insbesondere vor dem 
Hintergrund eines sehr umfangreichen, komple
xen Vergabeverfahrens mit der Zeitdimension, 
dass man zu dem Zeitpunkt natürlich immer prü
fen und werten muss, ob hier die Fristen, so wie 
sie zunächst festgelegt waren, an der Stelle noch 
angemessen sind. Und wenn es eben sich zeigt, 
dass die Notwendigkeit besteht, die Fristen zu 
verlängern, dann wird eben die Entscheidung 
auch getroffen.“1862 

e) Mitteilungen der Bietergemeinschaften zur 
Nichtabgabe finaler Angebote und ihre Gründe 

Im Laufe der finalen Angebotsphase teilten drei der 
vier Bietergemeinschaften mit, keine finalen Angebote 
abgeben zu wollen. Die Bietergemeinschaft ViaTix 
kündigte im Juni 2018 an, kein finales Angebot abge
ben zu können (1). Es folgten die Absage der e2PaySo
lutions im Juli 2018 (2) sowie die Auflösung der Bie
tergemeinschaft T-Systems & AGES im August 2018 
(3). Schließlich teilte die zwischenzeitlich als Einzel
bieterin zugelassene T-Systems International GmbH 
dem BMVI mit, ebenfalls kein finales Angebot abge
ben zu können (4). 

(1) Bietergemeinschaft ViaTix 
Nachdem die Bietergemeinschaft ViaTix bereits in 
zwei Schreiben vom 18. und 22. Mai 2018 auf ihre Än
derungswünsche hinsichtlich der finalen Vergabeun
terlagen für die Abgabe eines attraktiven Angebotes 
hingewiesen hatte, informierte Kay Sebastian Dall
mann die Vergabestelle des BMVI schließlich mit 
Schreiben vom 28. Juni 2018 über den Rückzug der 
Bietergemeinschaft aus dem Vergabeverfahren.1863 
Dallmann erklärte im Namen der Bietergemeinschaft, 
dass diese nach „intensiver Prüfung der vorliegenden 
finalen Vergabe- und Vertragsunterlagen vom 31. Mai 
2018“ sowie den dazu gegebenen Auskünften und 
„nach Abstimmung mit den Entscheidungsgremien der 
Mitglieder der Bietergemeinschaft“ kein finales Ange
bot „auf Basis dieser Unterlagen“ abgeben werde.1864 
Zu den von der Vergabestelle erteilten Auskünften ge
hörten dem Schreiben zufolge „insbesondere“ die 

                                                        
1862) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 13. 
1863) ViaTix-Schreiben vom 28. Juni 2018, MAT A BMVI-6/5x, 

Bl. 255, siehe Anlage 81 zum Bericht. 
1864) ViaTix-Schreiben vom 28. Juni 2018, MAT A BMVI-6/5x, 

Bl. 255, siehe Anlage 81 zum Bericht. 
1865) ViaTix-Schreiben vom 28. Juni 2018, MAT A BMVI-6/5x, 

Bl. 255, siehe Anlage 81 zum Bericht. 
1866) ViaTix-Schreiben vom 28. Juni 2018, MAT A BMVI-6/5x, 

Bl. 255, siehe Anlage 81 zum Bericht. 

„zeitlichen Meilensteine“ und das „Haftungs- und Ver
tragsstrafenregime“.1865 Abschließend hieß es in dem 
Schreiben: 

„Sollten Sie signifikante Änderungen an den 
Unterlagen vom 31. Mai 2018 vornehmen, bit
ten wir natürlich um Mitteilung.“1866 

Auf den aus Sicht der ViaTix problematischen Zeitplan 
wies die Bietergemeinschaft bereits in einer der Verga
bestelle am 7. Juni 2018 übermittelten Liste mit Bieter
fragen hin.1867 Dort hieß es in Punkt bzw. Frage zwei, 
dass die Termine für die Meilensteine „nicht realisier
bar“ seien.1868 Die ViaTix wies zudem auf Folgendes 
hin: 

„[…]. Ist dem Bund bewusst, dass die nunmehr 
im Vertrag neu vorgesehene Regelung unzumut
bar und unerfüllbar ist und sich angebotshin
dernd auswirkt? Wir bitten, auch vor dem Hin
tergrund der Vertragsinhalte und der Haftungs
regelungen dringend um Überprüfung und Kor
rektur des Zeitplans. […].“1869 

Am 15. Juni 2018 schrieb Karola Henke eine E-Mail 
an Dr. Schulz, in der es hieß: 

„[…] vergaberechtlich wäre eine Bewegung hier 
höchst kritisch, weil wir damit einem speziellen 
Bieter entgegenkommen würden. Die Spann
breite der angebotenen Zeitplanungen war groß 
und der an Sie herangetretene Vertreter lag am 
oberen Ende. Unsere Berater haben die Angaben 
[…] aller Beteiligten in ihrer ganzen Bandbreite 
gewichtet und eine eigene Zeitplanung abgelei
tet. Vielleicht wird hier wieder gepokert. ‚Red 
flag‘ halte ich nicht für wahrscheinlich. 
[…].“1870 

Der Zeuge Dr. Schulz wurde in seiner zweiten Verneh
mung nach dem Hintergrund dieser E-Mail befragt. 
Dr. Schulz hat angegeben, an diesen Vorgang keine ge
naue Erinnerung mehr zu haben. Einen Zusammen
hang zu dem am 7. Juni 2018 von der ViaTix geäußer
ten Anliegen konnte er jedenfalls nicht herstellen.1871 
Der Zeuge Dallmann hat am 17. September 2020 vor 
dem Ausschuss ausgeführt, dass die Herausforderung 

1867) ViaTix-Frageliste vom 7. Juni 2018, MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 288 f. 

1868) ViaTix-Frageliste vom 7. Juni 2018, MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 288. 

1869) ViaTix-Frageliste vom 7. Juni 2018, MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 288. 

1870) E-Mail von Karola Henke an Dr. Gerhard Schulz vom 
15. Juni 2018, MAT A BMVI-6/5x, Bl. 226. 

1871) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 125. 
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für die ViaTix insbesondere die Meilensteinplanung ge
wesen sei.1872 So habe die Bietergemeinschaft nach Er
halt der letzten Vertragsunterlagen feststellen müssen, 
dass der vorgesehene Ablauf für die ViaTix „nicht mehr 
realisierbar“ sei.1873 In Kombination mit dem „sehr 
vielschichtigen Haftungssystem“ sei das Risiko den 
Gremien der Bietergemeinschaft einfach zu hoch ge
wesen.1874 Schlussendlich habe man aber versucht, das 
Schreiben vom 28. Juni 2018 so zu formulieren, dass 

„wir vielleicht bei Änderungen in Richtung Haf
tung und in Richtung Meilensteinplanung noch 
mal die Möglichkeit bekommen könnten, da 
nachzujustieren. Ich tippe mal, dass das auch ei
ner der Gründe war, warum wir weiterhin nach 
Absage auch Informationen über das Portal tat
sächlich erhalten haben. […].“1875 

Das Haftungssystem und die Meilensteinplanung wa
ren auch Gegenstand der Befragung des Zeugen Dall
mann. Auf die Frage, ob es geholfen hätte, wenn zwi
schen dem Beginn der Mauterhebung und dem Einset
zen der Vertragsstrafe für den nicht erfolgten Start drei 
Monate gelegen hätten, hat der Zeuge geantwortet: 

„Also, ich kenne den Vertrag ja nicht; aber Ihren 
Ausführungen folgend, könnte das durchaus in
teressant gewesen sein, ja.“1876 

(2) Bietergemeinschaft e2PaySolutions 
Die e2PaySolutions setzte die Vergabestelle des BMVI 
mit Schreiben vom 31. Juli 2018, verfasst durch Anne 
Grünkorn, als zweite Bietergemeinschaft darüber in 
Kenntnis, im Vergabeverfahren Erhebung kein finales 
Angebot abgeben zu können.1877 
Die Zeugin Anne Grünkorn hat in ihrer Vernehmung 
am 17. September 2020 als Grund für den Rückzug der 
e2PaySolutions aus dem Vergabeverfahren Erhebung 
das aus Sicht der Bietergemeinschaft strenge Haftungs
regime genannt: 

„Also, natürlich werde ich jetzt nicht in die be
triebswirtschaftliche Analyse einsteigen; aber 
ich kann Ihnen so viel sagen, dass die Knack
punkte im Wesentlichen auf der vertraglichen 
Seite lagen. Ein Knackpunkt ist hier die gesamt
schuldnerische Haftung. Die wurde zwar dann 
in den finalen Angebotsunterlagen geändert; 
aber schlussendlich haben Sie dennoch die glei

                                                        
1872) Dallmann, Protokoll-Nr. 26 I, S. 12 f. 
1873) Dallmann, Protokoll-Nr. 26 I, S. 12 f. 
1874) Dallmann, Protokoll-Nr. 26 I, S. 12 f. 
1875) Dallmann, Protokoll-Nr. 26 I, S. 12 f. Zum erneuten Ge

sprächsersuchen der ViaTix unten: G.V.6.f), S. 275. 
1876) Dallmann, Protokoll-Nr. 26 I, S. 27. 
1877) e2PaySolutions-Schreiben vom 31. Juli 2018, MAT A 

BMVI-1-h/04, Bl. 451 ff., siehe Anlage 82 zum Bericht. 

che Wirkung, nämlich eine entsprechende Haf
tungsgarantie im vollen Umfang mit dem Nach
teil, dass das bietende Konsortium die dann zu 
gründende Gesellschaft nicht nur zu überneh
men hat, wenn diese Gesellschaft insolvent geht, 
sondern weil man dann auch zuständig ist für die 
Insolvenz des jeweiligen Konsortialpartners. 
Also hat man es doch hier mit sehr umfangrei
chen Haftungselementen in diesem Vertrag zu 
tun, und das war für uns so nicht tragfähig.“1878 

Im Schreiben der e2PaySolutions vom 31. Juli 2018 
hieß es zur Begründung ihres Ausstiegs, dass die zur 
Bietergemeinschaft gehörenden Unternehmen vor die
sem rechtlichen Hintergrund bei ihren jeweiligen Ge
sellschaftern „kein finales ‚Go‘ für die Abgabe eines 
finalen Angebotes erzielen“ konnten.1879 
Auf nochmalige Frage nach den Ursachen für das Aus
scheiden der e2PaySolutions hat die Zeugin wieder
holt, dass die Gründe im Haftungsregime und in der Ri
sikotragung aufseiten der Bietergemeinschaft gelegen 
hätten und hinzugefügt: 

„Wir haben uns einstimmig gegen die Abgabe 
eines finalen Angebotes entschieden, und das 
waren die wesentlichen Gründe.“1880 

Die Frage, ob die e2PaySolutions nach ihrem Rückzug 
am 31. Juli 2018 eine Erwartungshaltung gegenüber 
dem BMVI gehabt habe, über den weiteren Verlauf des 
Verfahrens informiert zu werden, hat die Zeugin ver
neint und hinzugefügt: 

„[…]. Wenn man in einer Ausschreibung ab
sagt, dann sagt man ab; darüber muss man sich 
klar sein, dass - - Man konnte natürlich erst die 
Entscheidung treffen, wenn man die Unterlagen 
final hatte. Und die hatten wir dann. Und nach
dem wir die Unterlagen durchgegangen sind, 
sind wir dann zu der Entscheidung gekom
men.“1881 

Im Zuge ihrer weiteren Vernehmung hat die Zeugin er
neut bekräftigt: 

„Wir hatten ja mit unserem Absageschreiben 
den Schlussgong eingesetzt. Insofern haben wir 
da jetzt auch keine weitere Unterrichtungsnot
wendigkeit gesehen, auch nicht erwartet. 
[…].“1882 

1878) Grünkorn, Protokoll-Nr. 26 I, S. 39. 
1879) e2PaySolutions-Schreiben vom 31. Juli 2018, MAT A 

BMVI-1-h/04, Bl. 451 ff. (452), siehe Anlage 82 zum Be
richt. 

1880) Grünkorn, Protokoll-Nr. 26 I, S. 44. 
1881) Grünkorn, Protokoll-Nr. 26 I, S. 44. 
1882) Grünkorn, Protokoll-Nr. 26 I, S. 51. 
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Das Referat StV 10 informierte Dr. Gerhard Schulz 
mit Vorlage vom 7. August 2018 auf dem Dienstwege 
über das Ausscheiden der Bietergemeinschaft 
e2PaySolutions. Dr. Schulz zeichnete die Vorlage am 
13. August 2018. In der Vorlage wird als Hauptgrund 
für das freiwillige Ausscheiden der Bietergemeinschaft 
die im Betreibervertrag vorgesehene Regelung zur Ga
rantiehaftung angegeben. Es wurde zudem festgehal
ten, dass sich ein mögliches Ausscheiden der Bieterge
meinschaft bereits in den Verhandlungen der Vergabe
unterlagen angedeutet habe. Nach derzeitigem Stand 
seien noch zwei Bieter aktiv am Vergabeverfahren be
teiligt.1883 

(3) Auflösung der Bietergemeinschaft T-Systems & 
AGES 

Mit Schreiben vom 16. August 2018 informierte die 
Bietergemeinschaft T-Systems & AGES die Vergabe
stelle des BMVI über die Auflösung der Bietergemein
schaft und wies darauf hin, dass die T-Systems & AGES 
demzufolge auch kein finales Angebot im Vergabever
fahren Erhebung abgeben werde.1884 In der Folge bean
tragte die T-Systems International GmbH mit Schrei
ben vom 17. August 2018 die Zulassung zur weiteren 
Verfahrensteilnahme als Einzelbieter.1885 Während die 
T-Systems ihre Eignung zur Teilnahme als Einzelbiete
rin nachweisen konnte und mit Schreiben der Vergabe
stelle vom 4. Oktober 2018 als Einzelbieterin zugelas
sen wurde1886, gelang es der AGES Maut System GmbH 
& Co. KG aufgrund eines fehlenden Nachweises zur 
Eignung nicht, sich weiter am Vergabeverfahren zu be
teiligen.1887 
Über die Zulassung der T-Systems als Einzelbieterin 
wurde Dr. Schulz per E-Mail vom 2. Oktober 2018 von 
Karola Henke informiert.1888 In dieser E-Mail schrieb 
Henke, dass es abzuwarten bleibe, „ob der Bieter das 
Mandat zur Abgabe eines Angebots vom Mutterkon
zern erhalten“ werde.1889 
Der Zeuge Thomas Pferr (T-Systems International 
GmbH) hat in seiner Zeugenvernehmung am 17. Sep
tember 2020 erläutert, dass die T-Systems zwischen 
dem 17. August 2018, dem Tag der Antragstellung, 
und dem 4. Oktober 2018, dem Tag der Zulassung 

                                                        
1883) StV 10-Vorlage vom 7. August 2018, MAT A BMVI-

1/1_B30, Bl. 275. 
1884) T-Systems & AGES-Schreiben vom 16. August 2018, 

MAT A BMVI-6/5x, Bl. 269. 
1885) T-Systems-Antrag auf Zulassung vom 17. August 2018, 

MAT A BMVI-6/5x, Bl. 289-296. 
1886) Zulassung-Schreiben vom 4. Oktober 2018, MAT A BRH-

2/2q-48, Bl. 16 f. 
1887) Vgl. BMVI-Schreiben vom 21. September 2018, MAT A 

BRH-2/2q-45, Bl. 19-25. Mit diesem Schreiben übermit
telte die Vergabestelle des BMVI der AGES die Entschei
dung der Rüge der AGES nicht abzuhelfen. 

durch die Vergabestelle, die internen Arbeiten am Pro
jekt fortgeführt habe, um im Fall der Zulassung als Ein
zelbieter reagieren zu können: 

„[…]. Wir haben natürlich die 10, 15, 20 Tage, 
die dazwischen lagen, noch weitergearbeitet um, 
wenn es tatsächlich positiv beschieden worden 
wäre, ein finales Angebot gehabt zu haben.“1890 

(4) Einzelbieterin T-Systems International GmbH 
Die T-Systems International GmbH erklärte mit Schrei
ben vom 16. Oktober 2018 gegenüber der Vergabe
stelle des BMVI, auch als Einzelbieterin im Vergabe
verfahren Erhebung kein finales Angebot abgeben zu 
können.1891 Im Schreiben der T-Systems hieß es dazu: 

„[…]. Obwohl es sich um ein sehr interessantes 
Projekt handelt, lassen die Gesamtkonditionen 
der Ausschreibung – auch unter Berücksichti
gung der Änderungen vom 16. August 2018 – 
ein wirtschaftlich interessantes Angebot unseres 
Hauses nicht zu. […].“1892 

Der Zeuge Thomas Pferr (T-Systems International 
GmbH) hat dem Ausschuss in seiner Vernehmung am 
17. September 2020 geschildert, dass die T-Systems 
sich am Ende aufgrund der hohen Erstinvestitions- und 
Portokosten bzw. der geringen Digitalisierungsquote 
im Projekt Infrastrukturabgabe nicht in der Lage gese
hen habe, ein finales Angebot abgeben zu können.1893 
Insbesondere sei es ihnen als Bieter nicht gelungen, ein 
Angebot zu einem Preis zu erarbeiten, das – unter Be
rücksichtigung der zur Verfügung stehenden Haus
haltsmittel – die Billigung des Vorstands habe finden 
können. Hier sei eine Finanzierungslücke verblieben, 
was zur Nichtabgabe eines Angebots geführt habe. Im 
Hinblick auf die zur Verfügung stehenden Haushalts
mittel hat der Zeuge bekundet, dass ihm diese früh be
kannt gewesen seien und für ihn eine Zielmarke gewe
sen seien, die für ein wettbewerbsfähiges Angebot habe 
erreicht werden müssen: 

„Das war uns - ich weiß nicht genau, wann das 
war - relativ früh bekannt, weil wir immer ver
sucht haben, in diesen Rahmen reinzupassen. 
Und auch als wir im Vorstand waren, war uns 

1888) E-Mail von Karola Henke an Dr. Gerhard Schulz vom 
2. Oktober 2018, MAT A BMVI-6/5x, Bl. 304. 

1889) E-Mail von Karola Henke an Dr. Gerhard Schulz vom 
2. Oktober 2018, MAT A BMVI-6/5x, Bl. 304. 

1890) Pferr, Protokoll-Nr. 26 I, S. 74. 
1891) T-Systems-Schreiben vom 16. Oktober 2018, MAT A 

BRH-2/2q-09, Bl. 276. 
1892) T-Systems-Schreiben vom 16. Oktober 2018, MAT A 

BRH-2/2q-09, Bl. 276. 
1893) Pferr, Protokoll-Nr. 26 I, S. 66. 
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„Aber an die - - den Inhalt oder die Genauigkeit 
des Zurufes, auch was die Bietersituation be
trifft, kann ich mich in der Phase nicht erin
nern.“1913 

Auf die Frage, ob er am 3. Oktober 20181914 gewusst 
habe, wie viele Bieter noch im Vergabeverfahren Erhe
bung beteiligt waren bzw. dass die Bietergemeinschaft 
Paspagon die einzige gewesen sei, die überhaupt noch 
ein finales Angebot habe abgeben können, hat Bundes
minister Scheuer zunächst geantwortet, dass er den 
Verfahrensstand zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt 
habe.1915 Bundesminister Scheuer hat seine Aussage je
doch auf das Vergabeverfahren Kontrolle bezogen, da 
es nach seiner Erinnerung bei dem Treffen am 3. Okto
ber 2018 allein um diesen Leistungsteil gegangen 
sei.1916 Nach nochmaliger Nachfrage, ob er vor oder an 
dem 3. Oktober 2018 gewusst habe, wie viele Bieter 
sich noch am Vergabeverfahren beteiligt haben, hat 
Scheuer angegeben, dass er diese Frage aus der Erin
nerung heraus nicht beantworten könne: 

„Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß es 
nicht.“1917 

Daran anschließend hat der Zeuge Scheuer betont, dass 
aus seiner Sicht für die Frage, wie viele Bieter im 
Vergabeverfahren Erhebung ein finales Angebot abge
ben werden, ausschließlich der Tag des Fristablaufes 
relevant gewesen sei und die vor diesem Zeitpunkt ge
tätigten Aussagen hinsichtlich eines etwaigen Rück
zugs aus dem Verfahren nicht als endgültig zu betrach
ten gewesen seien: 

„Am 17. Oktober läuft eine Frist aus, nicht am 
3. Oktober und auch nicht am 13. August. Wenn 
ich vorher schon weiß, was am - - wenn ich am 
3. Oktober schon weiß, was am 17. Oktober pas
siert, dann hätte ich echt Gaben. […]. 
Ja, aber das sind 14 Tage, Herr Kollege Kühn. 
Vom 3. Oktober bis zum 17. Oktober. Also die 
Frist lief noch 14 Tage.“1918 

Der Zeuge Scheuer hat schließlich die Annahme bestä
tigt, dass es „eigentlich egal“ gewesen sei, was er „vor 
diesem Fristablauf […] über das Verhalten, über das 
gegebenenfalls nicht abgeben, abgeben, verwandeln, 
durchdringen von Angeboten“ gehört habe, weil vor 
dem Tag des Fristablaufes ohnehin keine Rechtsfolgen, 
auch keine Folge für ihn als Minister, von diesen Um
ständen hätten abgeleitet werden können.1919 

                                                        
1913) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 226. 
1914) Dazu sogleich unter: G.V.6.g), S. 276. 
1915) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 193. 
1916) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 193. 
1917) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 193 f. 
1918) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 195. 
1919) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 196. 

Dies hat er seiner zweiten Vernehmung am 28. Januar 
2021 wiederholt.1920 
Der Zeuge Dr. Gerhard Schulz hat bekundet, dass man 
es im BMVI bis zum 17. Oktober 2018 aufgrund eines 
Schreibens der ViaTix vom 17. September 20181921 für 
möglich gehalten habe, dass neben Paspagon auch die 
ViaTix noch ein finales Angebot abgeben werde1922: 

„Ursprünglich nahmen vier Bieterkonsortien an 
dem Verfahren teil. Anfang Oktober 2018 war 
der Stand wie folgt:  
Das Konsortium LogPay hat mit Schreiben vom 
31. Juli 2018 mitgeteilt, dass es dem BMVI kein 
finales Angebot zusenden werde. 
Die Deutsche Telekom hatte mit Schreiben vom 
29. August 2018 mitgeteilt, dass sie auch unter 
Berücksichtigung der letzten Änderung der 
Konditionen kein finales Angebot für die Er
richtung und den Betrieb des Infrastrukturabga
bensystems abgeben werde.  
Damit verblieben zwei Konsortien: neben 
Paspagon namentlich die Bietergemeinschaft 
um Arvato/Bertelsmann.“1923 

Wie Bundesminister Scheuer hat jedoch auch 
Dr. Schulz darauf hingewiesen, dass man nichtsdestot
rotz bis zum 17. Oktober 2018 nicht sicher habe be
stimmen können, wie viele finale Angebote eingehen 
würden: 

„Wir wussten nicht, wie viele Bieterkonsortien 
[…] am 17. [Oktober 2018] ein Angebot einrei
chen werden. […]. 
Mindestens die zwei [Paspagon und ViaTix] 
hätten es sein können. Und bei den anderen: 
Selbst wenn sie absagen; bis zum 17. [Oktober 
2018] galt die Frist.“1924 

f) Gesprächsbitte der Bietergemeinschaft ViaTix 
Nachdem die ViaTix mit Schreiben vom 28. Juni 2018 
angegeben hatte, aufgrund der zum damaligen Zeit
punkt aktuellen Vergabeunterlagen kein finales Ange
bot im Vergabeverfahren Erhebung abzugeben1925, 
wandte sich Kay Sebastian Dallmann in Vertretung der 

1920) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 48. 
1921) Die ViaTix ließ mit diesem Schreiben ein erneutes Interesse 

am Vergabeverfahren Erhebung verlautbaren. Dazu so
gleich unten: G.V.6.f), S. 275. 

1922) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 57 f. 
1923) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 57. 
1924) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 84. 
1925) Vgl. oben: G.V.6.e)(1), S. 270. 
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ViaTix mit Schreiben vom 17. September 2018 erneut 
an die Vergabestelle des BMVI.1926 
Dallmann schrieb, dass die Bietergemeinschaft „mit 
großen Interesse die Veränderungen im Verfahren auf
genommen“ und diese wiederholt in ihren Gremien dis
kutiert habe.1927 Die Verantwortlichen der Bieterge
meinschaft, so das Schreiben weiter, werden Entschei
dungen zum Verhalten im weiteren Verfahren bis zur 
etwaigen Abgabe eines finalen Angebots aber „natür
lich erst treffen (und treffen können), wenn alle Inhalte 
der Vergabe- und Vertragsunterlagen final festste
hen“.1928 Daher müsse die Bietergemeinschaft „den 
Vorbehalt weiterer interner Gremienentscheidungen 
anbringen.1929 Am 17. September 2018 adressierte 
Herr Dallmann ein erneutes Gesprächsersuchen der Vi
aTix an das BMVI. In diesem Schreiben hieß es: 

„Wegen der im Rahmen der Verhandlungen im
mer wieder seitens des Auftraggebers geänder
ten Bedingungen in Bezug auf Vertragsgegen
stände und Abgabebedingungen, hoffen wir 
dennoch auf Ihr Verständnis, wenn wir unsere 
Anliegen im Bereich des Errichtungszeitraumes 
und der einhergehenden Errichtungsgarantie, 
nochmals in einem Gespräch erörtern dür
fen.“1930 

Bezüglich eines finalen Angebots der ViaTix wurde ab
schließend angeführt: 

„Wir würden uns sehr freuen, wenn die finalen 
Vertragsbedingungen so ausgestaltet sind, dass 
sie uns nach Gesamtbetrachtung und Wertung 
aller relevanten Kriterien ermöglichen, ein fina
les Angebot abzugeben, das dann u.E. für den 
Auftraggeber interessant und attraktiv sein 
wird.“1931 

Der Ausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, wa
rum das BMVI das erneute Gesprächsersuchen der Vi
aTix ablehnte und dazu Adrian Winderlich, zum dama
ligen Zeitpunkt Referent im Referat StV 10, Karola 
Henke, die damalige Leiterin des Referats StV 10, 
Claudia Hieckmann, aus der Vergabestelle des BMVI 

                                                        
1926) ViaTix-Schreiben vom 17. September 2018 (Einreichung 

mittels e-Vergabeplattform), MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 736, siehe Anlage 85 zum Bericht. 

1927) ViaTix-Schreiben vom 17. September 2018 (Einreichung 
mittels e-Vergabeplattform), MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 736, siehe Anlage 85 zum Bericht. 

1928) ViaTix-Schreiben vom 17. September 2018 (Einreichung 
mittels e-Vergabeplattform), MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 736, siehe Anlage 85 zum Bericht. 

1929) ViaTix-Schreiben vom 17. September 2018 (Einreichung 
mittels e-Vergabeplattform), MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 736, siehe Anlage 85 zum Bericht. 

1930) ViaTix-Schreiben vom 17. September 2018 (Einreichung 
mittels e-Vergabeplattform), MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 736, siehe Anlage 85 zum Bericht. 

und den Leiter der Vergabestelle des BMVI, Arnd Ma
yer, als Zeugen gehört. 
Der Zeuge Winderlich hat in seiner Vernehmung am 
7. Mai 2020 angegeben, dass es zum Schreiben der Vi
aTix vom 17. September 2018 eine Leitungsvorlage 
gegeben habe, in der darüber informiert worden sei, 
dass man das Gesprächsersuchen des Bieters aus verga
berechtlichen Gründen abgelehnt habe. Es sei in die
sem Zusammenhang darauf hingewiesen worden, dass 
„man so ein Einzelgespräch mit einem Bieter an dieser 
Stelle nicht führt“.1932 Die Zeugin Karola Henke hat 
sich in ihrer Zeugenvernehmung am 14. Mai 2020 der 
Auffassung von Adrian Winderlich angeschlossen.1933 
Die Zeugin Hieckmann hat in ihrer Vernehmung am 
18. Juni 2020 ebenfalls vergaberechtliche Überlegun
gen als Grund für die Ablehnung der Gesprächsbitte 
der ViaTix genannt und ausgeführt, dass man dem An
liegen der ViaTix nicht nachgekommen sei, weil der 
Wettbewerb bzw. die Angebotsfrist zur Abgabe eines 
ersten finalen Angebots noch lief.1934 Der Zeuge Arnd 
Mayer hat in seiner zweiten Vernehmung am 29. Ok
tober 2020 darauf hingewiesen, dass man sich verge
genwärtigen müsse, in welchem Verfahrensmoment 
die ViaTix dieses Anliegen geäußert habe: 

„[…]. In diesem Verfahrensmoment war das 
Vergabeverfahren noch in keiner Weise been
det, und es war noch ein laufendes wettbewerb
liches Verfahren mit mehreren Bietern, wo wir 
als Vergabestelle oder der öffentliche Auftrag
geber nicht mit einem Bieter über Inhaltsdetails 
sprechen darf. Das würde verstoßen gegen den 
geheimen Wettbewerb und das Vertraulichkeits
gebot. Das darf er nicht und kann er auch nicht 
an der Stelle.“1935 

g) Spitzentreffen am 3. Oktober 2018 
Am 3. Oktober 2018 fand ein Treffen zwischen Bun
desminister Andreas Scheuer und dem damaligen be
amteten Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz mit Georg 
Kapsch, dem CEO der Kapsch TrafficCom und Volker 
Schneble, einem der Geschäftsführer der autoTicket 
GmbH am Berliner Flughafen Tegel statt.1936 Dem von 

1931) ViaTix-Schreiben vom 17. September 2018 (Einreichung 
mittels e-Vergabeplattform), MAT A BRH-2/2q-09, 
Bl. 736, siehe Anlage 85 zum Bericht. 

1932) Winderlich, Protokoll-Nr. 14, S. 67. 
1933) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 73. 
1934) Hieckmann, Protokoll-Nr. 20 I, S. 32. 
1935) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 74. 
1936) Protokoll des Gesprächs am 3. Oktober 2018 von Volker 

Schneble, MAT A D-1/6, Bl. 2 f., siehe Anlage 86 zum Be
richt. Zu den Inhalten dieses Treffens bzw. der Frage der 
Dokumentationspflicht des BMVI, näher unten Teil H, 
S. 287 ff. 
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Auf die Nachfrage, weshalb es dann im Rahmen des 
3. Oktober 2018 vergaberechtlich kein Problem gewe
sen sei, mit der Bietergemeinschaft Paspagon zu einem 
Gespräch zusammen zu kommen, hat Herr Dr. Schulz 
geantwortet: 

„Weil es in erster Linie, wie gesagt, ein Kennen
lerngespräch war und für uns ein Gespräch war, 
wo wir ein Stück weit eben auch noch mal die
sen Draht von Herrn Kapsch in die österreichi
sche Regierung nutzen wollten.“1955 

Auch die Zeugin Moebus, Leiterin der für Verkehr und 
Infrastruktur zuständigen Abteilung V des BRH, sah 
per se ein Treffen auf Leitungsebene, wenn keine In
halte des Vergabeverfahrens behandelt werden, nicht 
als unüblich an: 

„Also, dazu kann ich mich eigentlich nicht äu
ßern. Also, ich halte das im politischen Raum 
für durchaus, ich glaube, nicht unüblich, dass 
man so was macht. Immerhin wäre Paspagon 
ein Vertragspartner gewesen, an den sich das 
Verkehrsministerium über einen langen Zeit
raum bindet. Hier ging es um wirklich viel Geld. 
Dass man da auch mal diesen Vertragspartner, 
losgelöst von den Verhandlungen, kennenlernt? 
[…].“1956 

h) Bedenken innerhalb des BMVI hinsichtlich des 
Wettbewerbes im Vergabeverfahren und Aufhe
bungsgründe für das Vergabeverfahren 

Die auf einen Rückzug hindeutenden Mitteilungen der 
Bietergemeinschaften ViaTix und e2PaySolutions im 
Juni und Juli 2018 sowie die Auflösung der Bieterge
meinschaft T-Systems & AGES und die in der Folge im 
August 2018 von der Deutschen Telekom bereits geäu
ßerte Tendenz, im Vergabeverfahren Erhebung kein fi
nales Angebot abzugeben, lösten im Mautreferat insbe
sondere ab August 2018 Bedenken hinsichtlich des 
Wettbewerbs im Vergabeverfahren zum Erhebungs
system der Infrastrukturabgabe aus. 
Bereits in der Vorlage des Referates StV 10 vom 6. Au
gust 2018, mit der über die Abhilfe der Rüge der Bie
tergemeinschaft Paspagon informiert wurde, hieß es: 

„Nach hiesiger Einschätzung besteht die Gefahr, 
dass der Ablauf der Vergabeverfahren erheblich 
gestört werden könnte und die Bietergemein
schaft [Paspagon] von der Abgabe eines Ange
bots Abstand nehmen könnte. Ein Ausscheiden 

                                                        
1955) Schulz, Protokoll-Nr. 28, S. 162. 
1956) Moebus, Protokoll-Nr. 6, S. 77. 
1957) StV 10-Vorlage vom 6. August 2018, MAT A BMVI-

1/1_B30, Bl. 273 f. Zu den Bedenken des BMVI im Rah
men der Entscheidungsfindung zur Rüge der Paspagon, 
vgl. auch oben: G.V.6.d)(1), S. 264. 

1958) StV 10-Vorlage vom 10. August 2018, MAT A BMVI-
6/5x, Bl. 259-261. 

des Bieters würde den ohnehin schon einge
schränkten Wettbewerb schwer beeinträchti
gen.“1957 

In der Vorlage des Referats StV 10 vom 10. August 
2018, mit der die Erhöhung der Startvergütung und 
eine weitere Fristverlängerung empfohlen wurde, hieß 
es, dass diese Maßnahmen mit dem Ziel vorgenommen 
werden, „den Wettbewerb im laufenden Vergabever
fahren zu stärken“. Die Maßnahmen haben für die Bie
ter einen Anreiz schaffen sollen, im Vergabeverfahren 
endgültige Angebote abzugeben.1958 
Am 17. August 2018 übermittelte Karola Henke per E-
Mail ein als „Information“ bezeichnetes Dokument zu 
den Infrastrukturabgabe-Vergabeverfahren an 
Dr. Gerhard Schulz.1959 Darin wurde zunächst festge
stellt, dass die Vergabeverfahren zur Erhebung und 
Kontrolle der Infrastrukturabgabe zur Gewinnung von 
Betreibern für Leistungen mit der ISA „planmäßig“ 
verlaufen seien, sodass der Start der Infrastrukturab
gabe in der 19. Legislaturperiode machbar sei.1960 Im 
Anschluss an diese Feststellung wurde jedoch auf eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Wettbewerbs im 
Vergabeverfahren Erhebung hingewiesen: 

„Bei dem Vergabeverfahren ‚Erhebung‘ ist der 
Wettbewerb mittlerweile erheblich beeinträch
tigt. Von vier Bietern haben sich zwei Bieterge
meinschaften [ViaTix und e2PaySolutions] aus 
dem Vergabeverfahren zurückgezogen. Bei ei
nem weiteren Bieter ist mittlerweile fraglich, ob 
dieser im Vergabeverfahren verbleiben kann. 
Mit dem Ziel, den Wettbewerb im laufenden 
Verfahren zu stärken […] wurde die Startvergü
tung […] angehoben. Sollte diese Maßnahme 
bei den Bietern jedoch nicht zu den erhofften Ef
fekten führen und gleichzeitig ein weiterer Bie
ter aus dem Vergabeverfahren aussteigen, 
würde der Wettbewerb vollständig zum Erliegen 
kommen. Die Folge wäre, dass nur ein Angebot 
im Verfahren verbliebe, von dem aufgrund feh
lender Vergleichsangebote nicht abschließend 
festgestellt werden könnte, dass es sich dabei 
um die wirtschaftlichste Lösung handelt.“1961 

1959) E-Mail von Karola Henke an Dr. Gerhard Schulz mit einem 
Informationspapier zum Projekt ISA, MAT A BMVI-6/5x, 
Bl. 263. 

1960) Informationspapier zum Projekt ISA, MAT A BMVI-6/5x, 
Bl. 264-267 (264). 

1961) Informationspapier zum Projekt ISA, MAT A BMVI-6/5x, 
Bl. 264-267 (264). 
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j) Abgabe lediglich eines über dem Haushaltsrah
men liegenden „ersten“ finalen Angebots 
durch die Bietergemeinschaft Paspagon 

Am 17. Oktober 2018 erhielt das BMVI das einzige fi
nale Angebot im Vergabeverfahren Erhebung von der 
Bietergemeinschaft Paspagon.2002 Dieses „erste“ finale 
Angebot von Paspagon lag mit 3 077 Millionen Euro 
über eine Milliarde über dem vorgegebenen Haushalts
rahmen von 2 080 Millionen Euro.2003 
In einem von Adrian Winderlich unterzeichneten Ver
merk des Mautreferats StV 10 vom 23. November 
2018 über die Prüfung des „ersten“ finalen Angebots 
der Bietergemeinschaft Paspagon hieß es unter dem 
Punkt „Ergebnis der Prüfung des Finalen Angebotes“, 
dass auf Grundlage der Angebotsaufforderung vom 
31. Mai 2018 „kein wirtschaftliches Ergebnis“ habe er
zielt werden können. Die Höhe des Angebots liege 
„weit über dem Betrag, der aufgrund der Schätzung des 
Auftragswertes und der Wertungssumme des Erstange
botes zu erwarten war, und außerdem über den zur Ver
fügung stehenden Haushaltsmitteln.“ Damit mangele 
es an der Finanzierbarkeit des Auftrages. Es liege ein 
Aufhebungsgrund gemäß § 63 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 VgV 
vor. Bei der vom Auftraggeber nach pflichtgemäßen 
Ermessen zu treffenden Entscheidung über die Aufhe
bung des Vergabeverfahrens seien „insbesondere 
Handlungsmöglichkeiten zu berücksichtigen, die eine 
Korrektur ermöglichen.“ In Betracht käme hier „u.a. 
die erneute Verhandlung über den Auftragsinhalt und 
die vertraglichen Regelungen.“ Auf das vorliegende 
Angebot werde der Zuschlag nicht erteilt.2004 
Der Ausschuss hat sich mit der Frage beschäftigt, zu 
welchem Zeitpunkt man in der Leitungsebene des 
BMVI Kenntnis von der Tatsache erlangt hat, dass am 
17. Oktober 2018 lediglich ein finales Angebots durch 
die Bietergemeinschaft Paspagon abgegeben wurde 
und dass dieses Angebot zudem über den zur Verfü
gung stehenden Haushaltmitteln gelegen hat. 
Die Zeugin Karola Henke hat dem Ausschuss in ihrer 
Vernehmung am 14. Mai 2020 geschildert, dass sie 
Dr. Schulz am 18. Oktober 2018 per E-Mail über das 
von Paspagon abgegebene Angebot informiert 
habe.2005 
Die E-Mail informierte darüber, dass ein Angebot ein
ging und nannte den Angebotspreis. Sie enthielt aber 

                                                        
2002) Angebotsschreiben der Bietergemeinschaft Paspagon vom 

17. Oktober 2018, MAT A BRH-2/2q-17, Bl. 120-123. 
2003) Prüfung des finalen Angebots von Paspagon vom 23. No

vember 2018, MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 456-459, siehe 
Anlage 153 zum Bericht; Haushaltsgesetz 2018 vom 
12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1126), Einzelplan 12, Kapitel 
1201, Ausgaben-Tgr. 03, Titel 532 34. 

2004) Prüfung des finalen Angebots von Paspagon vom 23. No
vember 2018, MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 456-459, siehe 
Anlage 153 zum Bericht. 

keine Information über die Unwirtschaftlichkeit des 
Angebots und nannte nicht die für die Umsetzung der 
Infrastrukturabgabe verfügbaren Haushaltsmittel. Die 
E-Mail hatte folgenden Wortlaut: 

„Sehr geehrter Herr Dr. Schulz, 
bei der Erhebung liegt ein Angebot vor: 
Wertungssumme: 3,662 Mrd., darin enthalten: 
- Startvergütung 84 Mio. (Einmalzahlung Aus
lagen etc.) 
- Feste Vergütung I (bis zum Start): 17,464 Mio. 
(u.a. Versand von Bescheiden) 
- Feste Vergütung II (jährlich): 141,5 Mio (Jahr 
1-12) 
- Verlängerungsjahre je 135,5 Mio. p.a. und 
kleinere Summen für optionale Leistungen 
Viele freundliche Grüße, 
Karola Henke“2006 

Dies hat der Zeuge Dr. Schulz in seiner zweiten Ver
nehmung am 14. Januar 2020 bestätigt. Er hat jedoch 
auch angegeben, dass er am 18. Oktober 2018 auf der 
Verkehrsministerkonferenz in Hamburg gewesen sei 
und zu diesem Zeitpunkt nicht habe einordnen können, 
ob das Angebot im haushaltrechtlich vorgegebenen 
Rahmen gelegen habe2007: 

„An dem Tag selbst konnte ich es nicht einord
nen. Deswegen habe ich auch mit der zuständi
gen Referatsleiterin telefoniert und habe gefragt: 
Passen die Zahlen? Ist es wirtschaftlich? Ist alles 
in Ordnung? - Und die Antwort, so wie ich sie 
damals verstanden habe und so wie ich mich er
innere, war: Ja, es passt. - Ich bin davon ausge
gangen, dass es insgesamt passt.“2008 

Mit dieser Antwort sei für ihn, Dr. Schulz, klar gewe
sen, dass das Angebot im haushaltsrechtlichen Rahmen 
liege und lediglich die Prüfung der Mindestanforderun
gen ausstehe. Ihm sei jedoch nicht klar gewesen, dass 
die Wirtschaftlichkeit des Angebotes nicht gegeben 
war.2009 
Das von Herrn Dr. Schulz erwähnte Telefonat vom 
18. Oktober 2018 hat auch die Zeugin Karola Henke 

2005) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 88; vgl. E-Mail von Karola 
Henke an Dr. Gerhard Schulz vom 18. Oktober 2018, 
MAT A BMVI-6/5x, Bl. 309, siehe Anlage 87 zum Bericht. 

2006) E-Mail von Karola Henke an Dr. Gerhard Schulz vom 
18. Oktober 2018, MAT A BMVI-6/5x, Bl. 309, siehe An
lage 87 zum Bericht. 

2007) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 78, 83. 
2008) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 84. 
2009) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 78. 
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Die dem Schreiben zugrunde liegende vorherige Ent
scheidung der Geschäftsführung der Toll Collect wurde 
auch vom Zeugen Stefan Stadler mitgetragen.2071 
Am 29. November 2019 kam es ebenfalls zu einem 
Treffen zwischen Robert Woithe, Thomas Eberhardt 
und Staatssekretär Dr. Schulz.2072 
Das Fachreferat erhielt die Absage der Toll Collect auf 
die Anfrage vom 27. November am 30. November 
2018 per E-Mail von Robert Woithe.2073 Woithe hat vor 
dem Ausschuss ausgesagt, dass sich nach dieser 
schriftlichen Absage die Phase „Alternative Toll Coll
ect“ erledigt habe.2074 
In einer internen Abstimmung zwischen Robert Woithe 
und Thomas Eberhardt, die am 30. November 2018 
stattfand, bat Woithe darum, dass in der Antwortmail 
der letzte Satz eines Entwurfs gestrichen werde, da das 
„Bespielen“ von Toll Collect sonst nie aufhöre. Bei 
dem aus der finalen Version gestrichenen Satz handelte 
es sich um Folgenden: „Ungeachtet dessen stehen wir 
ihnen allerdings weiterhin gerne zur Verfügung.“2075 
Unterabteilungsleiter StV 1 Molitor hat vor dem Aus
schuss hinsichtlich der Frage, ob die Realisierung des 
Erhebungssystems durch Toll Collect eine zu priorisie
rende Lösung war, ausgesagt, dass es zwar keine prio
risierende Lösung gewesen sei, man im BMVI jedoch 
Bedenken hatte, ob das Angebot auf die entsprechend 
zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel runterzuhan
deln gewesen wäre. 
Weiter hat Ludger Molitor ausgesagt, dass die Ent
scheidung, überhaupt mit Toll Collect ins Gespräch zu 
treten, wahrscheinlich vom Staatssekretär Dr. Schulz 
gekommen sei.2076 
Darüber hinaus bat Staatssekretär Dr. Schulz um Rück
sprache zu dem Termin mit Toll Collect mit dem Refe
renten des Fachreferats StV 10 Adrian Winderlich.2077 

2. Prüfung der Einwerbung neuer Haus
haltsmittel  

a) Außerplanmäßige Haushaltsmittel für 2019 
Bei einem Vertragsschluss in 2019 wäre es notwendig 
geworden, neue Haushaltsmittel einzuwerben, da die 
Haushaltsmittel für die Infrastrukturabgabe nur für das 

                                                        
2071) Vgl. Stadler, Protokoll-Nr. 24 I, S. 113. 
2072) Kalenderauszug Dr. Schulz, MAT A BMVI-5/4o, Bl. 52. 
2073) E-Mail von Eberhardt an Winderlich vom 30. November 

2018, vgl. MAT A BMVI-8/18-06, Bl. 356. 
2074) Vgl. Woithe, Protokoll-Nr. 24 I, S. 72. 
2075) E-Mail von Robert Woithe an Thomas Eberhardt vom 

30. Dezember 2018, MAT A BMVI-8/18-06, Bl. 354. 
2076) Vgl. Molitor, Protokoll-Nr. 40, S. 81 f. 
2077) Vgl. E-Mail von Winderlich an Unterabteilungsleiter Moli

tor vom 16. November 2018, MAT A BMVI-6/19c, Bl. 1, 
siehe Anlage 89 zum Bericht. 

Jahr 2018 zur Verfügung standen. Sie waren im Bun
deshaushalt 2018 veranschlagt. Der gerade vom Haus
haltsausschuss des Bundestages abschließend beratene 
Bundeshaushalt 2019 sah keine entsprechenden Mittel 
vor. Nach einer Leitungsvorlage an Staatssekretär 
Dr. Schulz vom 20. November 2018, erstellt von Stefa
nie Schmidt aus dem Fachreferat StV 10, müsse bei ei
ner außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung 
die gesamte Summe der Betreibervergütung eingewor
ben werden. Gemäß der aktuellen Angebotsprüfung zu 
dem Zeitpunkt wäre dies ein Betrag von 3,044 Milliar
den Euro gewesen.2078 

b) Überplanmäßige Haushaltsmittel für 2018 
In dem Vermerk informierte das Fachreferat Staatssek
retär Dr. Schulz weiter über die Möglichkeit, eine über
planmäßige Verpflichtungsermächtigung für 2018 ein
zuwerben, die nur die Differenz zwischen den zur Ver
fügung stehenden Haushaltsmitteln und dem aktuellen 
Angebotsbetrag darstelle.2079 Die überplanmäßige Ver
pflichtungsermächtigung sei bis zur letzten Haushalts
ausschuss-Sitzung am 12. Dezember 2018 einzuwer
ben. Als Handlungsempfehlung gab die Leitungsvor
lage an, den Antrag jedenfalls vorzubereiten, um ihn 
rechtzeitig einreichen zu können.2080 Der entspre
chende Antrag müsse spätestens am 6. Dezember 2018 
gestellt werden.2081 
Am 18. Oktober 2018 versendete Karola Henke eine E-
Mail an Staatssekretär Dr. Schulz, in der sie über den 
Eingang des ersten finalen Angebots bei der „Erhe
bung“ informierte und die Höhe der Wertungssumme 
mit 3,6 Milliarden Euro bezifferte.2082 
Die Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses 
fand am 8. November 2018 statt. 
Dieser Termin war verstrichen, als Staatsekretär 
Dr. Schulz von dem Delta zwischen Angebotssumme 
und Haushaltsrahmen erfahren haben will. Deshalb 
hatte er am 14. November 2018 ein „Krisentreffen“ im 
Referat einberufen. 
Der Zeuge Unterabteilungsleiter StV 1 Ludger Molitor 
hat vor dem Ausschuss ausgesagt: 

„Ich meine, der Staatssekretär hätte irgendwie 
gesagt: Wenn man tatsächlich noch Geld ein
werben wollte dafür, also weil man das nicht 

2078) MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 286 f., siehe Anlage 91 zum 
Bericht; Staatssekretär Dr. Schulz zeichnete die Leitungs
vorlage am 21. November 2018. 

2079) MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 286 f., siehe Anlage 91 zum 
Bericht. 

2080) MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 286 f., siehe Anlage 91 zum 
Bericht. 

2081) Vgl. Leitungsvorlage an Staatssekretär Dr. Schulz vom 
20. November 2018, MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 286 f., 
siehe Anlage 91 zum Bericht. 

2082) MAT A BMVI-6/5x, Bl. 309, siehe Anlage 87 zum Bericht. 
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Bieters vor, der dieses konforme Angebot abge
geben hat. Der würde sicherlich sagen: Ich habe 
alles getan, entsprechend euren Anforderungen 
getan, um hier eine Verfahrensposition zu be
kommen. Ich bin derjenige, mit dem jetzt eben 
auch vorrangig gesprochen werden müsste. - 
Und deswegen glauben wir, dass diese Verfah
rensposition zu schützen ist, was dann bedeuten 
würde, dass Sie aus diesem Grund diskriminie
rungsfrei mit einem Bieter weiterverhandeln 
könnten.“2138 

6. Aussagen von Mitarbeitern und Bera
tern des BMVI 

Der Leiter der Servicestelle Vergabe Arnd Mayer hat 
die Entscheidung der Servicestelle Vergabe zur Zuläs
sigkeit der Aufklärungs- und Verhandlungsgespräche 
verteidigt und übernehme die Verantwortung für diese 
Entscheidung.2139 
Herr Mayer hat zur Entscheidung, in Aufklärungs- und 
Verhandlungsgespräche zu treten, ausgesagt, dass 
wenn die Servicestelle Vergabe als Verwaltung letzten 
Endes eine vergaberechtliche Entscheidung zu treffen 
habe, sie dabei „alle Elemente“ mit berücksichtigen 
müsse. 2140 
Der Zeuge Arnd Mayer hat im Ausschuss bzgl. des 
Vorbehalts im Informationsmemorandum weitere Ver
handlungsrunden durchzuführen ausgesagt, dass das 
Informationsmemorandum übergeordneter Teil der 
Vergabeunterlagen sei.2141 

„[…] [D]as Informationsmemorandum, was Ge
genstand der Auftragsbekanntmachung ist, ist 
quasi das Maßgebliche. Das sind die maßgebli
chen Unterlagen für das gesamte Vergabever
fahren.“2142 

Zur in dem Dokumentationsvermerk angeführten 
Rechtsprechung hat Mayer die Aussage des BRH be
stätigt, dass es sich bei der im Dokumentationsvermerk 
genannten Entscheidung des OLG Frankfurt um eine 
nach alter Rechtslage ergangene handelt und dazu aus
geführt: 

„Und der Punkt, den Sie angesprochen haben im 
Hinblick eben auf das Gutachten, was von der 
Kanzlei erstellt wurde - - Dann war ja nach mei
ner Erinnerung zentral die Frage, inwieweit hier 
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Frankfurt, in die womöglich fälschlicherweise 
zunächst mal auf der Grundlage der aktuellen 
gesetzlichen Grundlage - - dann, wie sich her
ausgestellt habe, eben aber noch aus der alten 

                                                        
2138) Endler, Protokoll-Nr. 4, S. 79 f. 
2139) Vgl. Mayer, Protokoll-Nr. 20 I, S. 105. 
2140) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 23. 
2141) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 54. 

Rechtslage eben entschieden wurde - - inwie
weit das bei der Entscheidungsfindung berück
sichtigt wurde. In dem Zusammenhang habe ich 
erläutert, wie ich oder wie wir von der Vergabe
stelle eben bei solchen Vergabeentscheidungen 
eben eine rechtliche Würdigung vornehmen, 
und bei einer rechtlichen Würdigung, die letzten 
Endes in eine Vergabeentscheidung mündet - - 
Insofern ist das gleich zu sehen wie bei einer 
Verwaltungsentscheidung, die getroffen wird. 
Das unterscheidet sich einfach. Weil wir hier na
türlich eine spezialgesetzliche Regelung haben, 
die aber insofern von der Entscheidungsfindung 
identisch ist, hat man natürlich alle rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.“2143 

Mayer hat weiter ausgeführt, dass die Verwaltung an 
Recht und Gesetz gebunden sei und dabei auch an die 
Rechtsprechung. Selbst wenn einzelne gerichtliche 
Entscheidungen auf einer gesetzlichen Grundlage ge
troffen wurden, die noch vor der Novellierung galt, so 
habe sich der Rechtsgedanke weiter in dem Vergabe
recht fortgesetzt. Durch die Novellierung des Vergabe
rechts sei die grundlegende vergaberechtliche Ent
scheidung nicht geändert worden.2144 

„Anders wäre es gewesen, wenn eine Entschei
dung getroffen worden wäre auf einer rechtli
chen Grundlage, die sich danach dezidiert geän
dert hätte. Dann ist natürlich so eine Rechtspre
chung bei der Entscheidungsfindung oder bei 
der Überlegung in der Vergabeentscheidung na
türlich nicht mehr zu berücksichtigen. So war es 
hier aber eben nicht. Die Grundsätze, die ange
legt waren in der Entscheidung seinerzeit, ergin
gen nach altem Vergaberecht. Und ich habe na
türlich trotzdem mir ein Gesamtbild davon ge
macht, inwieweit die tragenden Gründe im Hin
blick eben auf die vergleichbare Situation, so 
wie sie hier einschlägig war - - ob es hier eben 
in der Rechtsprechung eine Judikatur gibt, die 
letzten Endes meiner Interpretation und meiner 
Interpretation der gesetzlichen Grundlage die 
Möglichkeit eröffnet, hier als Ultima Ratio tat
sächlich eben die Vergabeentscheidung so zu 
treffen. Also, man macht natürlich ein Gesamt
bild von der gesetzlichen Grundlage, von der 
allgemeinen Kommentierung, von den Veröf
fentlichungen, die es dazu gibt, und natürlich 
maßgeblich von der Rechtsprechung, setzt sich 
mit dem Gedanken auseinander, prüft nach der 
juristischen Methodenlehre, inwieweit man hier 
für seine Entscheidungsherleitung zu einer 

2142) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 54 f. 
 
2143) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 23. 
2144) Mayer, Protokoll-Nr. 32, S. 23 f. 
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Umfang vorzunehmen, wie etwa zur Beseitigung von 
Verstößen gegen das Vergaberecht. Er sei nicht gehal
ten, Zuschlag auf Angebote mit Leistungsbeschreibun
gen zu erteilen, die nicht seinen Bedürfnissen entspre
chen. Demnach sei der Auftraggeber nicht auf die Be
seitigung rechtlicher oder technischer Mängel be
schränkt, sondern könne aufgrund seines Bestim
mungsrechts auch aus sonstigen Gründen die Leis
tungsbeschreibung ändern.2247 
Der Vermerk führte einen Beschluss des OLG Mün
chen vom 28. April 2006 an, welcher ebenfalls von ei
nem sehr weiten Änderungsspielraum ausgehe. Dem
nach seien Änderungen des Leistungsgegenstands zu
lässig, wenn die Identität des ausgeschriebenen Vorha
bens erhalten bleibe. Es dürfe kein „aliud“ geschaffen 
werden.2248 
Gleiches stellen das BayObLG in einem Beschluss 
vom 29. Oktober 2004 und das OLG Schleswig in ei
nem Beschluss vom 19. August 2016 fest.2249 
Des Weiteren sei entschieden worden, dass eine Ände
rung des Beschaffungsgegenstandes bei einer Reduzie
rung des wirtschaftlichen Volumens um 30 Prozent 
nicht vorliege.2250 
Weiterhin führte der Vermerk unter Anführung zahlrei
cher Literaturhinweise an, dass man im vergaberechtli
chen Schrifttum von einem sehr weiten Änderungs
spielraum des Auftraggebers ausgehe.2251 
Eine Kommentierung des § 119 Abs. 5 GWB stellte 
fest, dass der Spielraum des Auftraggebers für die Än
derung des Beschaffungsgegenstandes im laufenden 
Verhandlungsverfahren insbesondere auch deshalb so 
weit sei, weil die Änderung des Beschaffungsgegen
standes gegenüber der Aufhebung des Vergabeverfah
rens das mildere Mittel bzw. verhältnismäßiger Ver
fahrensschritt sei.2252 

4. Kritik des Bundesrechnungshofs 

a) Vergaberechtliche Kritik 
Der Bundesrechnungshof warf dem BMVI in seinem 
Bericht vom 18. November 2019 vor, es habe die Min
destanforderungen zwischen dem erstem und dem 

                                                        
2247) OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. November 2009, VII-

Verg 41/09; ähnlich OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
3. August 2011, VII-Verg 16/119. 

2248) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 428 f.; OLG München, Be
schluss vom 28. April 2006, Verg 6/06. 

2249) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 429; BayObLG, Beschluss 
vom 29. Oktober 2004, Verg 22/04; OLG Schleswig, Be
schluss vom 19. August 2016, 54 Verg 8/16. 

2250) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 430; vgl. VK Baden-Württem
berg, Beschluss vom 19.Juli 2005, 1 VK 34/05; vgl. VK 
Niedersachsen, Beschluss vom 3. September 2012, VgK 
29/12. 

2251) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 430; Kulartz, Ku
lartz/Kus/Ports/Prieß, GWB, 4. Aufl. 2016, § 119 Abs. 5 

zweiten finalen Angebot geändert und damit gegen § 
17 Abs. 10 S. 2 VgV verstoßen.2253 Als Beleg führte 
der BRH den Anforderungstext der Nummer A43.6 im 
Formblatt 9 an, der sich nach den Verhandlungen in ei
nem solchen Ausmaß geändert habe, dass keine bloße 
Erläuterung sondern eine Änderung der Mindestanfor
derung vorliege.2254 Es komme hierfür nicht darauf an, 
ob es sich um wesentliche oder unwesentliche Ände
rungen der Mindestanforderungen handele.2255 Es sei 
unerheblich, ob die Verhandlungen zu einer Änderung 
des Beschaffungsgegenstandes geführt und ob das 
BMVI dadurch die weiteren Grenzen des § 17 Abs. 10 
VgV überschritten habe. Somit habe das BMVI gegen 
grundlegende Vergaberechtsbestimmungen versto
ßen.2256 
Nach dem Bericht des Bunderechnungshofes seien die 
größere Variabilisierung der Vergütung durch weitere 
variable Vergütungsbestandteile, die gesonderte Er
stattung von Portokosten sowie die Möglichkeit zur 
Mitnutzung von Zahlstellenterminals der Toll Collect 
wesentliche Änderungen der Leistungsbeschreibung 
respektive des Betreibervertrages. Indikativ dafür sei 
die starke Reduzierung der Gegenleistung durch die 
Bietergemeinschaft.2257 

b) Haushaltsrechtliche Kritik 
§ 38 Abs. 1 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) be
sagt, dass Maßnahmen, die den Bund zur Leistung von 
Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren verpflichten 
können, nur zulässig sind, wenn der Haushaltsplan 
dazu ermächtigt. 
Der Bericht des Bundesrechnungshofes vom 18. No
vember 2019 übte Kritik an der Ausarbeitung der Ver
gütungen im Betreibervertrag. 
Die Variablen Vergütungen für Vorgänge und Digita
lisierung, die durch den Bund zu tragenden Kosten bei 
der Toll Collect, sowie die Portokosten seien im Ange
botspreis nicht enthalten gewesen. Dem BMVI sei es 
bewusst gewesen, dass daraus in den Folgejahren Aus
gaben für den Bund entstehen würden. Das schloss der 
Bundesrechnungshof daraus, dass die Wirtschaftlich

GWB, Rn. 28, 38 ff, 40; Kus, VergabeR 2006, 851; Müller-
Wrede, VergabeR 2010, 754. 

2252) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 430; Kulartz, Ku
lartz/Kus/Ports/Prieß, GWB, 4. Aufl. 2016, § 119 Abs. 5 
GWB, Rn. 40. 

2253) MAT A BRH-2/1, Bl. 24, siehe Anlage 9 zum Bericht. 
2254) Vgl. MAT A BRH-2/1, Bl. 24 f.; vgl. Stand 12. Juni 2018 - 

MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 38, siehe Anlage 146 zum Be
richt; vgl. Stand 11. Dezember 2018 - MAT A BMVI-6/14-
28, Bl. 76. 

2255) MAT A BRH-2/1, Bl. 25, siehe Anlage 9 zum Bericht. 
2256) MAT A BRH-2/1, Bl. 25, siehe Anlage 9 zum Bericht. 
2257) MAT A BRH-2/1, Bl. 20 f., siehe Anlage 9 zum Bericht. 
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(2) Sachverständiger Prof. Dr. Ulrich Hufeld 
Der Sachverständige Prof. Dr. Ulrich Hufeld hat in sei
ner Aussage den Standpunkt vertreten, dass es keine er
mächtigungsfreie Ausgabenpolitik geben dürfe und ge
rade auch die Vorbelastungen künftiger Haushaltsge
setzgeber und Haushaltsplaner im Zeitpunkt der Maß
nahmen abgesichert werden müssten. Für einen Betrei
bervertrag folge daraus, dass alle dort begründeten ver
traglichen Verbindlichkeiten, die bei wahrscheinlicher 
Vertragsdurchführung entstanden wären, auf damals 
gegenwärtigen Ermächtigungsrückhalt angewiesen ge
wesen seien und somit auf den Rückhalt im Haushalt 
2018. Dazu gehörten auch solche Verpflichtungen, die 
aus einer möglichen Kündigung erwachsen könn
ten.2296 
Prof. Dr. Hufeld hat dargelegt, dass die haushaltsrecht
liche Würdigung der Betreiberverträge bei Titel 532 
34, Einzelplan 12 des Bundeshaushaltsplans 2018, an
setzen müsse. Dort sei die voluminöse Verpflichtungs
ermächtigung im Umfang von 2,08 Milliarden Euro 
veranschlagt, die den Bund ermächtigte, noch in 2018 
Verbindlichkeiten in dieser Höhe für die Jahre 2020 bis 
2032 einzugehen. Die Verpflichtungsermächtigung im 
Titel 532 34 habe den Vertrag abgesichert, nachdem er 
auf 1,975 Milliarden Euro abgeschmolzen war. Wenn 
man mal von den „spärlichen Festlegungen betreffend 
den Vertrag „Automatische Kontrolle“ absehe, blieben 
aus der Verpflichtungsermächtigung 1,977 Milliarden 
Euro für den Vertrag „Erhebung“ übrig. Der Vertrag 
„Erhebung“ sei fast auf den Cent genau mit einem Vo
lumen von 1,975 Milliarden Euro abgeschlossen wor
den. Damit liege eine Deckung in der Verpflichtungs
ermächtigung vor; aber diese sei auch ausgeschöpft ge
wesen.2297 
Der Sachverständige Prof. Dr. Hufeld wies auf weitere 
„Problemzonen“ hin. 
Durch das Abschmelzen des ersten finalen Angebots 
von 3,065 Milliarden Euro auf 1,975 Milliarden Euro, 
sei es zu einer Teilverlagerung der Kosten gekommen. 
Zu nennen seien zum einen Lasten in Höhe von 
144 Millionen Euro, die durch das Dreiecksverhältnis 
zwischen dem Bund, der Toll Collect und der autoTi
cket GmbH entstanden seien und zum anderen der Kos
tenpunkt, der aus der Variabilisierung der Vergütungen 
entstehe.2298 Der Sachverständige Prof. Dr. Hufeld hat 
darauf hingewiesen, dass der Vertrag mit dem Bieter 
nur durch das „Abschmelzen“ des Angebotspreises um 
ca. eine Milliarde Euro zustande gekommen sei.2299 

                                                        
2296) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49. 
2297) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49. 
2298) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49. 
2299) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49. 
2300) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49. 
2301) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49. 

Prof. Dr. Hufeld zufolge seien die abgeschmolzenen 
Kosten nicht „spurlos verschwunden“, sondern „zu ei
nem Teil verlagert worden“2300: 

„Wenn ich jetzt von Teilverlagerung spreche, 
habe ich im Auge, dass naheliegt, dass das 
BMVI auch Wirtschaftlichkeitseffekte dadurch 
erzielt hat, dass es etwa die Mitbenutzung der 
Terminals von Toll Collect angestrebt und er
möglicht hat.“2301 

Auch für die verlagerten Kosten habe es einer Ermäch
tigung durch den Haushalt bedurft, da diese „dann doch 
wieder beim Bund gelandet“ seien.2302 Die Verpflich
tungsermächtigungen seien jedoch schon „ausge
schöpft“ gewesen.2303 Der Haushaltstitel 532 34 sei da
mit „nur formell“ eingehalten worden.2304 
Als Zwischenergebnis ergebe sich, so Prof. Dr. Hufeld, 
dass über 500 Millionen Euro von der Verpflichtungs
ermächtigung nicht mehr gedeckt gewesen seien. Trä
fen die Feststellungen des Bundesrechnungshofs zu, so 
läge ein offenkundiger und nicht unerheblicher Kon
flikt mit dem Ermächtigungsvorbehalt und mit den 
Grundsätzen der Vorherigkeit, der Vollständigkeit, der 
Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit vor.2305 
Falls die tatsächlichen Feststellungen des Bundesrech
nungshofs zuträfen, wären die teilverlagerten Ausga
ben schon deshalb nicht von der Verpflichtungser
mächtigung gedeckt gewesen, weil die Verpflichtungs
ermächtigung im Haushaltsplan 2018 ausgeschöpft 
war.2306 

7. Aussagen von Akteuren und Beratern 
des BMVI 

Nach Dr. Gisela Kramer von PricewaterhouseCoopers 
(Los 2) soll der „Knackpunkt“, der schließlich dazu ge
führt habe eine Milliarde mit dem Angebotspreis run
tergehen zu können, das Thema der Digitalisierungs
quote gewesen sein.2307 Auf die Frage, warum das so 
ein wichtiges Momentum gewesen sei und ob es sich 
dabei nicht um eine Änderung der Mindestanforderun
gen gehandelt habe, hat die Zeugin Dr. Kramer ausge
sagt: 

„[…] Verbunden mit der Digitalisierungsquote 
ist die Anzahl von Gebührenbescheiden, […] 
die per Post oder digital versendet werden. Und 
da gerade das Porto einen großen Umfang an 
den Aufwendungen ausmachte, wäre es natür
lich wirtschaftlich sinnvoll, wenn man einen 
Großteil der zu versendenden Bescheide auch 

2302) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 64. 
2303) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49, 51. 
2304) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 64. 
2305) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 49 f. 
2306) Hufeld, Protokoll-Nr. 4, S. 51. 
2307) Kramer, Protokoll-Nr. 38 I, S. 37. 
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bzgl. der Treffen des BMVI mit der Bietergemein
schaft Paspagon in 2018 und 2019 führte die Hauslei
tung des BMVI mit den Vertretern der Kapsch Traffic
Com und CTS Eventim in den Jahren 2018 und 2019 
diverse Gespräche.2343 Ein Teil der Gespräche fand 
zeitlich parallel zu den Aufklärungs- und Verhand
lungsgesprächen im Zeitraum vom 22. November bis 
7. Dezember 2018 statt. Die Presse berichtete von „Ge
heimtreffen“, die im Bundesverkehrsministerium nicht 
dokumentiert worden seien.2344 

1. Gespräche mit Vertretern der Kapsch 
TrafficCom und CTS-Eventim 

a) 3. Oktober 2018 
Am 3. Oktober 2018 fand ein Treffen zwischen Bun
desminister Scheuer und Staatssekretär Dr. Schulz so
wie Vertretern der Firma Kapsch TrafficCom: Georg 
Kapsch und Volker Schneble am Flughafen Tegel statt. 
2345 Zu der Zeit lief im Vergabeverfahren Erhebung 
noch die Frist zur Abgabe der Finalen Angebote. Im 
Vergabeverfahren Automatische Kontrolle war diese 
Phase bereits abgeschlossen. Über den Inhalt des Tref
fens sagte Georg Kapsch, CEO von Kapsch Traffic
Com, aus, dass über keine „verfahrensspezifischen 
Dinge“ gesprochen worden sei.2346 
Volker Schneble, im Rahmen des Vergabeverfahrens 
als Vertreter für Kapsch TrafficCom tätig2347, hat sich 
bzgl. des Inhalts des Gesprächs vor dem Ausschuss wie 
folgt geäußert: 

„Wir trafen uns deshalb am 3. Oktober 2018 mit 
Bundesminister Scheuer und Staatssekretär 
Dr. Schulz, um Klarheit über den zeitlichen Ab
lauf zu erhalten. Nach dem Treffen hatten Herr 
Kapsch und ich den Eindruck, dass weitere Ver
schiebungen nicht wahrscheinlich sind, auch 
deshalb, weil Bundesminister Scheuer betonte, 
der Start der ISA solle noch im Jahr 2020 erfol
gen.“2348 

Bundesverkehrsminister Scheuer hat sich bzgl. der 
vergaberechtlichen Relevanz vor dem Ausschuss wie 
folgt geäußert. 

„Wir haben, Staatssekretär Schulz und ich, vor 
der Organisation dieses Treffens natürlich uns 
die Frage gestellt nach der vergaberechtlichen 

                                                        
2343) MAT A BMVI-8/48i-10, Bl. 249 f. 
2344) Vgl. Süddeutsche Zeitung vom 9. Oktober 2019, Scheuer 

räumt geheim gehaltene Treffen ein; vgl. Süddeutsche Zei
tung vom 10. Oktober 2019, Skandalöser Vorgang; vgl. 
Frankfurter Allgemeine vom 10. Oktober 2019, Keine Spa
zierfahrt für Scheuer. 

2345) Vgl. Antwortschreiben vom Parlamentarischen Staatssekre
tär Steffen Bilger vom 8. Oktober 2019, MAT A BMVI-
8/48i-10, Bl. 249 f.; vgl. Kapsch, Protokoll-Nr. 28, S. 95. 

2346) Kapsch, Protokoll-Nr. 28, S. 99. 
2347) Vgl. MAT A BRH-2-2q-10, Bl. 21. 

Relevanz und wir haben klare Rahmen be
stimmt, damit wir diese Vorgaben nicht verlet
zen und die vergaberechtliche Situation völlig 
ausblenden, weil es ging um Grundfragen der 
Technik.“2349 

Nach Angaben des Bundesverkehrsministers Scheuer 
betraf das Gespräch die technischen Fragen des Leis
tungsteils Kontrolle.2350 
Nach dem Antwortschreiben vom Parlamentarischen 
Staatssekretär Steffen Bilger gebe es zu dem Treffen 
keine vorbereitenden oder nachbereitenden Ver
merke.2351 
Die Presse behandelte das Treffen als möglichen Ver
stoß gegen das Vergaberecht.2352 

b) 22. November 2018 
Am 22. November 2018 gab es nach Aussage von 
Staatssekretär Dr. Schulz im Anschluss an das Aufklä
rungsgespräch einen Termin in seinem Büro. 

„Also, ich kann mich erinnern an den 22. Das 
war der Auftakt. Das war das erste Aufklärungs
gespräch, wo wir dem Bieterkonsortium mitge
teilt hatten, dass das Angebot die Mindestanfor
derungen erfüllt, aber unwirtschaftlich ist, und 
wir dort Einvernehmen erzielt hatten, weitere 
Aufklärungsgespräche zu führen. Im Anschluss 
an diesen Termin kam die Bitte noch mal aus 
dem Kreis dieser Runde – ich meine, es kam so
gar aus unserer Runde, von Herrn Molitor - - die 
Frage auf, ob wir noch kurz zu mir ins Büro ge
hen könnten, und ich habe gesagt: Ja, können 
wir machen. - Wer da mit dazugekommen ist, 
kann ich Ihnen heute nicht mehr sagen, aber es 
war nur ein kleinerer Kreis, und ich habe da aber 
noch mal gesagt, dass ich die Aufklärungsge
spräche intensiv begleiten werde und mich wirk
lich permanent über den Stand der Gespräche 
unterrichten lassen möchte, weil es war klar, 
dass wir nicht mehr viel Zeit haben, und ich habe 
gesagt: Ich möchte permanent wissen: Wie 
steht’s?“2353 

Volker Schneble hat die Zusammenkunft am 22. No
vember 2018 bestätigt. Nach dem Aufklärungsge

2348) Schneble, Protokoll-Nr. 28, S. 13. 
2349) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 179. 
2350) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 193. 
2351) Vgl. Antwortschreiben vom Parlamentarischen Staatssekre

tär Steffen Bilger vom 8. Oktober 2019, MAT A BMVI-
8/48i-10, Bl. 249. 

2352) Spiegel.de vom 11. Oktober 2019, Geheimtreffen mit Maut
firmen war womöglich rechtswidrig. 

2353)  Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 120. 
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der verkürzten Informations- und Wartepflicht 
von 10 Kalendertagen nach Absendung dieser 
Information, jedoch nicht vor dem 30. Dezem
ber 2018, der Zuschlag auf das Angebot der Bie
tergemeinschaft Paspagon (bestehend aus den 
Bietergemeinschaftsmitgliedern Kapsch Traf
ficCom AG und CTS Eventim AG & Co. KGaA) 
und der autoTicket GmbH (Projektgesellschaft) 
erteilt werden soll. Ergänzend wird auf § 160 
Abs. 1-3 GWB verwiesen. Für Ihre Teilnahme 
an diesem Vergabeverfahren bedanke ich 
mich.“ 2429 

In einem Schreiben vom 19. Dezember 2018 infor
mierte Arnd Mayer, Leiter der Servicestelle Vergabe, 
die Bietergemeinschaft Paspagon über die beabsich
tigte Zuschlagserteilung auf ihr Angebot und darüber, 
dass die Servicestelle Vergabe die nicht berücksichtig
ten Bieter über den Zuschlag und die Möglichkeit der 
Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens infor
mierte.2430 
Die Servicestelle Vergabe versendete die GWB-Mittei
lung elektronisch, wodurch die Frist zum Vertrags
schluss zehn Kalendertage betrug.2431 Der Vertrags
schluss war dadurch frühestens am 30. Dezember 2018 
möglich.2432 

b) Zuschlagserteilung und Vertragsschluss 
Am 30. Dezember 2018 versendete Arnd Mayer, Leiter 
der Servicestelle Vergabe, ein Schreiben an die Bieter
gemeinschaft Paspagon respektive autoTicket, in dem 
er die Zuschlagserteilung auf das zweite finale Angebot 
vom 13. Dezember 2018 bekannt gab.2433 
Am selben Tag fanden sich die Vertragsparteien im 
Büro des Berliner Notars John Flüh ein, um den Be
treibervertrag zu unterschreiben und zu beurkun
den.2434 Der Betreibervertrag wurde zwischen dem 
Auftraggeber Bundesrepublik Deutschland, dem Be
treiber autoTicket und den Gesellschaftern des Betrei
bers, Kapsch TrafficCom und CTS Eventim geschlos
sen.2435 Für die Bundesrepublik Deutschland unter
zeichnete den Vertrag, stellvertretend für das BMVI, 
der Präsident des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) 
Ekhard Zinke.2436 
Für den Betreiber autoTicket fanden sich deren vertre
tungsberechtigten Geschäftsführer Volker Schneble 

                                                        
2429) Vgl. GWB-Mitteilung an ViaTix, MAT A BRH-2/2q-37, 

Bl. 8. 
2430) MAT A BRH-2/2q-37, Bl. 12 f. 
2431) Vgl. Vergabevermerk „Erhebung“ Phase III, MAT A BRH-

2/2q-07, Bl. 17. 
2432) Vgl. Generalvermerk der Prüfung des 2. Finalen Angebots, 

18. Dezember 2018, MAT A BRH-2/2q-38, Bl. 90. 
2433) MAT A BRH-2/2q-12, Bl. 2219 f. 
2434) Vgl. Vergabevermerk „Erhebung“ Phase III, MAT A BRH-

2/2q-07, Bl. 17. 

und Dr. Frithjof Pils ein. Dr. Pils übernahm ebenfalls 
die Vertretung des Gesellschafters CTS Eventim. Für 
die Vertretung des Gesellschafters Kapsch war André 
Laux, COO von Kapsch TrafficCom, anwesend.2437 
Am 21. Januar 2019 veröffentliche das Bundesver
kehrsministerium über das TED (Tendes Electronic 
Daily – Supplement zum Amtsblatt der Europäischen 
Union) die Bekanntmachung über den vergebenen 
Auftrag „Erhebung der Infrastrukturabgabe“, die gem. 
§ 39 VgV nach 30 Tage nach Zuschlagserteilung vor
gesehen ist.2438 Die Bekanntmachung enthielt keinen 
Hinweis darauf, dass der Zuschlag auf ein nach Ende 
der Finalangebotsphase (17. Oktober 2018) abgegebe
nes Angebot der Bietergemeinschaft Paspagon vom 
13. Dezember 2018 erfolgte. 

2. Keine Kalkulation der Entschädigungs
höhe im Falle eines Scheiterns vor dem 
EuGH 

Eine Berechnung der Höhe des zu zahlenden Bruttoun
ternehmenswert im Falle der Kündigung aufgrund ord
nungspolitischer Gründe fand nach Aussage der Zeu
gin Dr. Gisela Kramer, Teil des wirtschaftlich-techni
schen Beraterteams Los 2, vor dem Vertragsschluss am 
30. Dezember 2012 nicht statt.2439 
Die Zeugin Dr. Kramer wurde im Ausschuss gefragt, 
ob ihr Unternehmen bei Vertragsabschluss 30. Dezem
ber 2018, in der Lage war, den Bruttounternehmens
wert zu einem bestimmten Zeitpunkt - halbes Jahr spä
ter - zu berechnen. 
Die Zeugin Dr. Kramer hat hierauf geantwortet: „Wir 
wären in der Lage gewesen, ja.“2440 
Auf weitere Frage, ob sie also in der Lage gewesen 
wäre, das zu machen, der Auftrag aber nie an sie ergan
gen sei, hat die Zeugin ausgesagt: 

„Also, wir haben diesen Auftrag nicht bekom
men. Ich habe jetzt Ihre Frage auch eher als, sa
gen wir mal, theoretische Frage verstanden: 
Sind wir grundsätzlich in der Lage, so etwas zu 
berechnen, mit den entsprechenden Vorgaben? 
Ja.“2441 

Auf weitere Nachfrage, ob ihr Unternehmen also einen 
Bruttounternehmenswert für einen Zeitpunkt, der ein 

2435) Vgl. Beurkundeter Betreibervertrag, MAT A BRH-2/2q-
12, Bl. 1780 ff. 

2436) MAT A BRH-2/2q-12, Bl. 1781. 
2437) MAT A BRH-2/2q-12, Bl. 1781 f. 
2438) Bekanntmachung Auftragsvergabe „Erhebung“, MAT A 

BRH-2/2q-13, Bl. 1 ff. 
2439) Vgl. Kramer, Protokoll-Nr. 38 I, S. 18. 
2440)  Kramer, Protokoll-Nr. 38 I, S. 43. 
2441)  Kramer, Protokoll-Nr. 38 I, S. 43. 
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Stelle noch mal einen Änderungsbedarf, aber 
nicht, dass die ISA insgesamt ganz scheitert. - 
Und das haben wir fünf Jahre lang geprüft, ge
macht und waren uns am Ende sicher, wir wür
den die ISA an den Start bringen.“2451 

Stefanie Schmidt sah den Ausgang des Verfahrens als 
zumindest offen. Unter Bezugnahme auf den Vermerk 
von Dr. Katharina Gebauer vom 14. Dezember 
20182452, in der Dr. Gebauer nach der mündlichen Ver
handlung der Staatenklage Österreichs die Einschät
zung abgab, dass der Ausgang des Verfahrens offen er
scheine, hat Schmidt sich wie folgt geäußert: 

„Ich teile die Einschätzung. Ich habe ja den Ver
merk entsprechend vorher auch gelesen und 
hätte auch gegebenenfalls mit Frau Gebauer da 
noch mal drüber gesprochen. Es ging ja vor al
lem darum, ob ich Anmerkungen zur Beschrei
bung des Ablaufs des Verfahrens habe. Aber es 
war nach wie vor offen.“2453 

Auf die Frage, ob sie diese Einschätzung weiter kom
muniziert habe, hat Stefanie Schmidt ausgesagt: 

„Ja, an andere Zuständige insoweit, als wir na
türlich - - ich natürlich im Referat darüber be
richtet habe und sicherlich auch in der Unterab
teilungsleiterrunde, also in der Runde, wo wir 
unseren Unterabteilungsleiter entsprechend in
formiert haben. Ansonsten nicht; denn die ande
ren Entscheidungsträger waren ja auch - - Also, 
Herr Dr. Schulz war ja selbst dabei und hat ent
sprechend dann auch Kenntnis gehabt, seinen ei
genen Eindruck gehabt.“2454 

Über den Eindruck aus der mündlichen Verhandlung 
berichtete auch Prof. Dr. Hillgruber, der Prozessver
treter der Bundesrepublik Deutschland im Vertragsver
letzungsverfahren, in seiner Stellungnahme zum Urteil 
wie folgt: 

„In der mündlichen Verhandlung, die sich auf 
die Frage der Diskriminierung konzentrierte und 
vom Generalanwalt dominiert worden war - le
diglich die Berichterstatterin im Verfahren, die 
spanische Vizepräsidentin, und der Präsident 
selbst hatten noch Fragen gestellt - war für mich 
der Eindruck entstanden, dass allenfalls die 
Höhe des Ausgleichs im Sinne des Art. 7k Eu
rovignettenrichtlinie vom Gerichtshof in Frage 
gestellt werden könnte (Stichwort: kein „1:1-

                                                        
2451) Schulz, Protokoll-Nr. 43 I, S. 146 f. 
2452) MAT A BMVI-5-4i, Bl. 172. 
2453) Schmidt, Protokoll der Kommissarischen Vernehmung, 

MAT A Z-4/2, S. 9, siehe Anlage 1 zum Bericht.. 
2454) Schmidt, Protokoll der Kommissarischen Vernehmung, 

MAT A Z-4/2, S. 9 f. 
2455)  MAT A BMVI-6-1a-91, Bl. 142 ff. 
2456) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 18. 

Ausgleich"). Darauf deuteten Bemerkungen des 
Präsidenten hin. Dass die Maßnahmenkombina
tion als solche verworfen werden würde, war da
gegen nicht erwartbar.“2455 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat über den 
Vertragsabschluss im Lichte des Risikos eines negati
ven EuGH-Urteils folgendes ausgesagt: 

„Ich hatte eine Abwägungsentscheidung zu tref
fen: Hier der Vertragsabschluss für ein rechtlich 
und wirtschaftlich umfassend geprüftes und be
stätigtes großes Infrastrukturprojekt, welches 
dem Bund in absehbarer Zeit hohe dreistellige 
Millionenerträge erbringen würde, unter Inkauf
nahme eines aus damaliger Expertensicht mini
malen Risikos eines Totalunterliegens beim 
EuGH - das war die eine Option -; die andere 
Option war es, dieses minimale Restrisiko als 
Priorität zu behandeln. Das hätte bedeutet, dass 
man den Vertragsschluss ablehnt, den Start des 
Projekts für einen gänzlich ungewissen Zeit
raum verschiebt und damit Ausfälle von Einnah
men des Bundes in der Größenordnung hoher 
dreistelliger Millionenbeträge sicher und sehen
den Auges herbeiführt. Diese Abwägungsent
scheidung hatte ich zu treffen, und ich habe sie 
im Sinne der ersten Option getroffen. Das habe 
ich als richtig und im Interesse des Bundes lie
gend angesehen.“2456 

VII. Unterrichtungen des Ministers in der 
Vergabephase 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat sich 
nach seiner Aussage vom 1. Oktober 2020 und einer 
Übersicht des BMVI über alle Leitungsvorlagen im Zu
sammenhang mit der Infrastrukturabgabe nach seinem 
Amtsantritt am 14. März 2018 über das Vergabever
fahren mit einer Ministervorlage am 14. März 20182457 
und einer Ministervorlage vom 18. Mai 2018 informie
ren lassen.2458 
Die dem Ausschuss vorgelegten Versionen der beiden 
Ministervorlagen, enthielten keine Zeichnung des Bun
desverkehrsministers Andreas Scheuer. 
Auf einer der in den Akten vorhandenen Versionen der 
Ministervorlage, welche auf den 18. Mai 2018 datierte, 
befand sich die Zeichnung von Bundesverkehrsminis
ter a.D. Alexander Dobrindt. Die Vorlage richtete sich 

2457) Vgl. Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 175; Anmerkung: Die 
Übersicht über Leitungsvorlagen im Zusammenhang mit 
der Infrastrukturabgabe wies den 13. März 2018 aus, 
MAT A BMVI-6/5q, Bl. 242. 

2458) Vgl. Übersicht über Leitungsvorlagen im Zusammenhang 
mit der Infrastrukturabgabe, Stand 14. August 2019, 
MAT A BMVI-6/5q, Bl. 243. 
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geliefert wird. Die ist ebenfalls pünktlich gelie
fert worden.  
Und zu dieser Version gab es dann einige Nach
besserungswünsche vonseiten des KBA, die 
dann auch formuliert worden sind, die vom 
KBA mit Fristen oder mit Terminen belegt wor
den sind, in denen wir dann diese Nachbesse
rungswünsche entsprechend alle, solange der 
Vertrag gelaufen ist - - und wir pünktlich abge
liefert haben.“2694 

Dazu wie schwerwiegend die Blocker waren, hat 
Dr. Blum ausgeführt: 

„Wichtig ist der Maßstab. […] Entscheidend ist 
immer, was in den entsprechenden Verträgen 
steht. […] Wenn Sie sich den Vertrag ansehen, 
werden Sie den Begriff „Blocker“ nicht im Zu
sammenhang mit der Feinplanungsdokumenta
tion finden. Zum anderen sind sogenannte Defi
zite, die schwerwiegend sind, die wesentlich 
sind, solche, die geeignet sind, den Beginn der 
Errichtung des Infrastrukturabgabeerhebungs
systems, wohlgemerkt: Erhebungssystems, zu 
verhindern. Keiner dieser sieben sogenannten 
vermeintlichen Blocker war geeignet, den Be
ginn der Errichtung des Infrastrukturabgabeer
hebungssystems zu verhindern.“2695 

Herr Schneble hat ausgesagt: 
„Das war insofern problemlos, als wir zweimal, 
nämlich am 1. April 2019 und am 17. März - 
war das der März? -, nein, Entschuldigung, der 
Mai 2019, zwei anforderungskonforme Feinpla
nungsdokumentationen abgegeben haben. 
Die Vorstellungen darüber, was freigabefähig 
ist und was nicht, fielen auseinander. Sie müssen 
sich vorstellen: Freigabe muss erteilt werden 
laut Vertrag, […] wenn es im Vertrag ein Defizit 
gibt, das geeignet ist, die Errichtung zu verhin
dern. Das ist der Maßstab. Und wenn man die
sen Maßstab zugrunde legt, sind diese angebli
chen Defizite, die Herr Blumenberg in der von 
Ihnen angesprochenen E-Mail nennt, leicht be
hebbar, nicht als wesentlich - jedenfalls unserer 
Auffassung nach - einzustufen. Und wir hatten 

                                                        
2694) Ruoff, Protokoll-Nr. 44 I, S. 74. 
2695) Blum, Protokoll-Nr. 38 I, S. 67. 
2696) Schneble, Protokoll-Nr. 28, S. 38.  
2697) Ziffer 6.4.1., 10.1.1. des Betreibervertrags, MAT A BMVI-

5/2-a, Bl. 199. 
2698) Ziffer 10.1.1 des Betreibervertrags, MAT A BMVI-5/2-a, 

Bl. 199, siehe Anlage 115 zum Bericht. 
2699) Ziffer 6.4.3., 6.4.4. des Betreibervertrags, MAT A BMVI-

5/2-a, Bl. 199; vgl. Stellungnahme Kapsch TrafficCom, 
Teil Fünf. 

2700) Ziffer 5.4.2 lit. a) des Betreibervertrags, MAT A BMVI-
5/2-a, Bl. 199. 

dafür Fristen vorgesehen im Weiteren. Diese 
Fristen haben wir vereinbart, um hier die angeb
lichen Defizite zu beheben. Das haben wir auch 
zugesagt. Und in diese Fristen fiel dann die Kün
digung.“2696 

3. Spezifikationsdokumente 

a) Ursprünglicher Plan (Vertragliche Anforde
rungen) 

Vertraglich war der Betreiber für die „Automatische 
Kontrolle“ dazu verpflichtet, spätestens 168 Tage nach 
Vertragsbeginn am 22. Oktober 2018, also bis zum 
8. April 2019 Spezifikationsdokumente einzu
reichen.2697 Die Übergabe der Spezifikationsdoku
mente stellte den ersten Meilenstein im Vorhaben 
dar.2698 
Parallel zu dem Vertrag zur „Erhebung“ ist auch hier 
vereinbart worden, dass die Freigabe dann erfolge, 
wenn keine oder nur unerhebliche Defizite vorlä
gen.2699 Auch hier konnte der Betreiber schon vor der 
Freigabeerklärung die Errichtung beginnen, trug dann 
aber das Risiko eventuell erforderlicher Anpassungen 
bei später beanstandeten Defiziten.2700 

b) Realisierung des Plans2701 
Am 8. April 2019 wurden die Spezifikationsdoku
mente durch MTS Maut & Telematik Services GmbH 
(MTS) übergeben.2702 Drei Tage später erfolgte der 
Hinweis des BAG, dass diese nicht vollständig 
seien.2703 Am 16. April 2019 telefonierten die tech
nisch-wirtschaftlichen Berater mit MTS, um eine Nach
lieferung zu vereinbaren.2704 Zehn Tage später erfolgte 
eine weitere Aufforderung zur Nachlieferung, nun mit 
Frist zum 30. April 2019.2705 Die Frist wurde eingehal
ten.2706 Am 6. Mai 2019 schrieb der Auftraggeber an 
MTS, dass die am 8. April 2019 abgegebenen Doku
mente nicht freigegeben werden konnten.2707 Defizite 
wurden mitgeteilt, der Auftraggeber behielt sich die 
Wahrnehmung seiner Rechte vor.2708 
Am 14. und 16. Mai 2019 trafen sich Vertreter des 
BAG und der MTS zu Workshops, dort wurden die 

2701) Vergleiche die Stellungnahme von MTS aufgrund Gewäh
rung rechtlichen Gehörs: Fünfter Teil, A, S. 615. 

2702) Chronologie Feinplanungsdokumentation und Spezifikati
onsdokumente, MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 199. 

2703) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 199. 
2704) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 200. 
2705) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 200; vgl. Stellungnahme Kapsch 

TrafficCom, Teil Fünf. 
2706) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 200. 
2707) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 200. 
2708) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 200. 
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https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20115.pdf
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https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut
https://www.juve.de/nachrichten/deals/2019/10/hin-und-her-statt-pwc-legal-uebernimmt-nun-wieder-greenberg-bei-der-pkw-maut


 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 363 – Drucksache 19/30500 
 
 

 

J. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes am 18. Juni 2019 

 
Am 18. Juni 2019 erging durch die Große Kammer des 
Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) in der 
Rechtssache Republik Österreich gegen Bundesrepub
lik Deutschland das Urteil: Das Gericht erklärte die 
deutsche Infrastrukturabgabe im Zusammenspiel mit 
der Steuerentlastung zugunsten der Halter von in 
Deutschland zugelassenen Fahrzeugen für europa
rechtswidrig. 
Das Urteil stellte das Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur (BMVI) vor die Frage, wel
che Konsequenzen sich daraus für das Projekt Infra
strukturabgabe ergeben, ob das Projekt in anderer Form 
fortgeführt werden könne und welche Folgen dies für 
die bereits geschlossenen Verträge mit den Betreibern 
für die Erhebung und Kontrolle der Infrastrukturab
gabe haben würde. Falls das Projekt sich nicht fortsetz
ten ließe, war zu klären, wie die Bundesrepublik 
Deutschland möglichst ohne finanziellen Schaden aus 
den geschlossenen Verträgen herauskommen könnte. 

I. Inhalt des Urteils und die rechtliche Wir
kung 

1. Tenor 
Der Tenor des Urteils des EuGH lautete wie folgt:2729 

„1. Die Bundesrepublik Deutschland hat 
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus den 
Art. 18, 34, 56 und 92 AEUV verstoßen, dass sie 
die Infrastrukturabgabe für Personenkraftwagen 
eingeführt und gleichzeitig eine Steuerentlas
tung bei der Kraftfahrzeugsteuer in einer Höhe, 
die mindestens dem Betrag der entrichteten Ab
gabe entspricht, zugunsten der Halter von in 
Deutschland zugelassenen Fahrzeugen vorgese
hen hat. 
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 
[…]“2730 

2. Begründung 

a) Verstoß gegen Artikel 18 AEUV: Diskriminie
rung aufgrund der Staatsangehörigkeit 

In seiner Begründung ging der Gerichtshof der Frage 
nach, ob die Erhebung der Infrastrukturabgabe und die 

                                                        
2729) Amtsblatt der Europäischen Union vom 12. August 2019, 

C 270/4. 

Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes einen Zu
sammenhang aufwiesen, der es rechtfertige, die beiden 
Maßnahmen unionsrechtlich zusammen zu beurteilen. 
Beide Gesetze seien am selben Tage in Kraft getreten 
und am selben Tage geändert worden. Die Anwendung 
der Steuerentlastung sei vom Beginn der Erhebung der 
Infrastrukturabgabe abhängig gemacht worden. Die 
Steuerentlastung für Halter von in Deutschland zuge
lassenen Fahrzeugen entspreche – mit Ausnahme der 
Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 6 – der Höhe nach 
der Infrastrukturabgabe. Damit werde die Infrastruk
turabgabe für Haltende von in Deutschland zugelasse
ner Fahrzeuge zumindest kompensiert. Die Abgabe 
von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen werde 
aufgrund der Zulassung – nicht aufgrund der tatsächli
chen Straßennutzung – geschuldet. Damit bestehe der 
enge Zusammenhang, der es rechtfertige, beide Maß
nahmen zusammen zu beurteilen. 
Wegen der steuerlichen Kompensation ruhe die wirt
schaftliche Last dieser Abgabe de facto nur auf den 
Haltern und Fahrern von in einem anderen Mitglied
staat als Deutschland zugelassenen Fahrzeugen. Damit 
würden die Halter und Fahrer von in einem anderen 
Mitgliedstaat als Deutschland zugelassenen Fahrzeu
gen, die die deutschen Autobahnen benutzen, weniger 
günstig behandelt werden als die Halter von in 
Deutschland zugelassenen Fahrzeugen, und zwar ob
wohl sie sich hinsichtlich dieser Benutzung in einer 
vergleichbaren Situation befänden. 
Die Überkompensation für in Deutschland zugelassene 
Fahrzeuge der Emissionsklasse Euro 6 mache die Un
gleichbehandlung besonders deutlich. Während den 
Haltern in Deutschland zugelassener Fahrzeuge die 
Überkompensation zugutekomme, müssten die Halter 
und Fahrer von in einem anderen Mitgliedstaat zuge
lassenen Fahrzeugen die Abgabe in jedem Fall tragen. 
Weil die große Mehrheit der Haltenden und Fahrenden 
von in anderen Mitgliedstaaten als Deutschland zuge
lassenen Fahrzeugen nicht deutsche Staatsangehörige 
seien, dies aber bei der großen Mehrheit der Halter von 
in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen der Fall sei, 
führten die Maßnahmen zu einer unterschiedlichen Be
handlung aufgrund der Staatsangehörigkeit. 
Zwar sei es für sich genommen wegen der fehlenden 
Harmonisierung der Kraftfahrzeugbesteuerung un
problematisch, dass die Steuerentlastung nur die Halter 

2730) EuGH-Urteil vom 18. Juni 2019 (C-591/17), 
http://curia.europa.eu/ju
ris/document/document.jsf?text=&docid=215105&pageIn
dex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1. 





 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 365 – Drucksache 19/30500 
 
 

 

zwar Halter von in anderen Mitgliedstaaten zugelasse
nen Fahrzeugen mehr. Dies sei aber eine unvermeidli
che Folge der objektiven Unterschiede zwischen den 
Haltern von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen 
und den Haltern und Fahrern von in anderen Mitglied
staaten zugelassenen Fahrzeugen. 

3. Generelle Ausführungen zur rechtlichen 
Wirkung von Urteilen des EuGH 

Gemäß Art. 260 Abs. 1 AEUV hat der Mitgliedstaat 
nach der Feststellung des Verstoßes gegen Unionsrecht 
Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil erge
ben. Unabhängig von dem Wortlaut des Art. 260 
Abs. 1 AEUV kann das Erfüllen der Pflicht, den Ver
stoß zu beenden, in einer Handlung oder einem Unter
lassen bestehen.2733 Das Urteil des EuGH hat keine 
Kassationswirkung gegenüber der nationalen Maß
nahme, vielmehr wird es dem Mitgliedstaat überlassen, 
wie er die Vertragsverletzung beseitigen mag, die Maß
nahmen lassen sich aber teilweise konkret aus dem Ur
teil ableiten.2734 
Aus Art. 260 Abs. 1 AEUV folgt in Bezug auf ein Ge
setz, dass die Normen so zu ändern sind, dass sie mit 
Unionsrecht vereinbar sind.2735 Art. 260 AEUV nennt 
für die notwendige Handlung oder das Unterlassen des 
Mitgliedstaats keine Frist. Aus der Rechtsprechung 
ergibt sich, dass die erforderlichen Maßnahmen unver
züglich einzuleiten sind.2736 Es ergebe sich daraus auch 
eine Pflicht zur Nichtanwendung rechtswidriger Nor
men.2737 
Wenn der Mitgliedstaat der Pflicht zur Beseitigung der 
Vertragsverletzung aus Art. 260 Abs. 1 AEUV nicht 
nachkommt, ergeben sich aus Art. 260 Abs. 2 und 3 
AEUV Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Eine 
Pflicht zur Folgenbeseitigung wird diskutiert, ist je
doch nach der h.M. abzulehnen.2738 

4. Reaktionen des Bundes und der Betrei
ber auf das Urteil 

Über den Ausgang der Staatenklage Österreichs zeig
ten sich die Beteiligten beider Seiten gleichermaßen 
überrascht. 

                                                        
2733) Calliess/Ruffert/Cremer, 5. Aufl. 2016, Art. 260 AEUV, 

Rn. 4. 
2734) Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar 

EUV/GRC/AEUV/Pechstein, 1. Aufl. 2017, Art. 258 
AEUV, Rn. 52. 

2735) Vgl. auch EuGH-Urteil vom 14. Dezember 1982 (C- 
314/81, 315/81, 316/81 und 83/82), Rn. 14. 

2736) So Calliess/Ruffert/Cremer, 5. Aufl. 2016, Art. 260 AEUV, 
Rn. 6; Pechstein/Nowak/Häde, Frankfurter Kommentar 
EUV/GRC/AEUV/Pechstein, 1. Aufl. 2017, Art. 258 
AEUV, Rn. 54. 

Bundesverkehrsminister Scheuer hat seine Reaktion 
auf das EuGH-Urteil vor dem Ausschuss wie folgt be
kundet: 

„Am 18.06.2019 kam das niederschmetternde 
Urteil des EuGH. Ich war davon vollkommen 
überrascht. Auch unser gesamtes Team von In
ternen und Externen war vollkommen über
rascht.“2739 

Abteilungsleiter Leitungsbereich Karl-Heinz Görris
sen hat über den Ausgang des EuGH-Urteils ausgesagt, 
dass „alle Stellen im Hause“ fest davon überzeugt ge
wesen seien, dass das EuGH-Urteil in der Staatenklage 
Österreichs für Deutschland positiv ausgehe.2740 
Dr. Gerhard Schulz, zu dem Zeitpunkt bereits Vorsit
zender der Geschäftsführung Toll Collect, hat bzgl. des 
EuGH-Urteils geäußert, dass er „wirklich geschockt“ 
über den Ausgang gewesen sei.2741 

„Wie sehe ich dieses Urteil? - Ich meine, Sie 
können sich vorstellen, als der 18. Juni stattfand 
und das Urteil bekannt wurde, dass ich selbst na
türlich auch wirklich geschockt war und über
rascht war, tief überrascht war und mir das Ur
teil angeschaut habe und auch versucht habe, die 
Gründe zu verstehen. Und der Minister wollte 
eben von mir wissen, wie ich dieses Urteil jetzt 
einschätze und ob es noch eine Möglichkeit gibt 
- weil ich ja eben das System auch kannte -: 
Kann man noch was verändern? - Das war jetzt 
nicht in der Rolle „Toll Collect“, sondern in der 
Rolle „Gerhard Schulz“ mit Know-how aus der 
Zeit vorher.“2742 

Klaus-Peter Schulenberg, CEO der CTS Eventim und 
Gesellschafter des Betreibers autoTicket, hat über den 
Ausgang des EuGH-Urteils ausgesagt: 

„Wir waren natürlich extrem überrascht. Wir 
hatten damit in keiner Weise gerechnet. Und 
dann waren die Herren Schneble und Blum be
müht, in Abstimmung mit dem Ministerium 
sozusagen, Lösungen zu schaffen, die möglich
erweise dieses Urteil jetzt anders gestalten 
könnten. […] Und es gab auch Gespräche mit 
dem Ministerium, und es war nach meiner Erin
nerung auch für den Abend ein Gespräch ange
setzt zwischen der Geschäftsführung autoTicket 

2737) Calliess/Ruffert/Cremer, 5. Aufl. 2016, Art. 260 AEUV, 
Rn. 6. 

2738) Calliess/Ruffert/Cremer, 5. Aufl. 2016, Art. 260 AEUV, 
Rn. 7. 

2739) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 20. 
2740) Vgl. Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 29. 
2741) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 111. 
2742) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 111. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2041.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
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und dem Ministerium, für 19 Uhr – das eine 
Stunde vorher abgesagt wurde.“2743 

Volker Schneble, Mitglied der Geschäftsführung des 
Betreibers autoTicket, hat geäußert, dass alle Beteilig
ten bis zuletzt von einem positivem Ausgang des 
EuGH-Verfahrens ausgegangen seien. 

„Ich habe Ihnen beschrieben, dass alle Beteilig
ten bis zuletzt von der Fortführung des Projektes 
ausgingen. Das trifft natürlich erst recht auch für 
die Zeit nach dem Schlussvortrag des General
anwalts vor dem EuGH Anfang Februar 2019 
zu. Wie Sie wissen, kam es dann doch zum be
kannten Urteil vom 18. Juni 2019.“2744 

Der Zeuge Kapsch hat ausgesagt: 
„Auf dem Weg zu meiner Bilanzpressekonfe
renz habe ich das erfahren […] Ich habe dann 
Rücksprache gehalten, welche Konsequenzen 
das hat. Ich habe sofort mit dem Herrn Schneble 
telefoniert. Und er hat eben gesagt: Na ja, wir 
müssen jetzt mit dem Ministerium reden.“2745 

II. Konsequenzen aus dem Urteil 

1. Krisenmanagement 

a) Gründung einer Taskforce 
Am Tag des Urteils vormittags gegen 9.30 Uhr be
schloss Bundesminister Scheuer im Rahmen einer Te
lefonkonferenz, dass eine Taskforce einzurichten 
sei.2746 Bundesminister Scheuer war zum Zeitpunkt der 
Telefonkonferenz in seinem Wahlkreis in Passau.2747 
An der folgenden Telefonkonferenz um 10.00 Uhr nah
men auch Dr. Schulz, Dr. Gebauer und Unterabtei
lungsleiter Molitor teil.2748 Bundesminister Scheuer 
brach umgehend nach Berlin auf.2749 Am Flughafen 
hatte er eine Pressekonferenz gehalten und gab eine 
erste Einschätzung zum Urteil ab.2750 Die erste 
Taskforce-Sitzung wurde für 17.00 Uhr angesetzt.2751 

(1) Begriff und Zweck 
Die Taskforce war eine zum Umgang mit dem EuGH-
Urteil und seinen Folgen gebildete Arbeitseinheit im 
BMVI, deren Besprechungen ab dem Urteilstag je nach 
inhaltlichem Schwerpunkt eine unterschiedliche Beset
zung hatten.2752 Die Taskforce sei nach Aussage der 

                                                        
2743) Schulenberg, Protokoll-Nr. 28, S. 88. 
2744) Schneble, Protokoll-Nr. 28, S. 15. 
2745)  Kapsch, Protokoll-Nr. 28 I, S. 114. 
2746) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 196 f.; Molitor, Protokoll-

Nr. 40 I, S. 50 – Staatssekretär Beermann war zu dem Zeit
punkt bei einer Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn 
AG, Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 28. 

2747) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 196 f. 
2748)  Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 50 f. 

Zeugin Bethge „ein bisschen der Oberbegriff“ gewe
sen. 

„Es haben einfach wahnsinnig viele Bespre
chungen in dieser ganzen Zeit stattgefunden, 
wirklich in ganz unterschiedlicher Besetzung, je 
nachdem, welchen inhaltlichen Schwerpunkt so 
eine Besprechung hatte.“2753 

Abteilungsleiter Görrissen hat die Taskforce-Sitzung 
am 18. Juni 2019 wie folgt beschrieben: 

„Wir haben dort sozusagen aus den verschiede
nen Bereichen die zusammengefassten Ergeb
nisse uns berichten lassen, was man tun kann o
der was man machen sollte, und noch mal so 
eine Gesamtschau auch des Urteils, wie das Ur
teil nun insgesamt bewertet wird. Es gab ja dann 
auch schon mediale Berichte darüber, wie es in
terpretiert wurde und was nun an Möglichkeiten 
gegeben ist, wie man weiter vorgeht bei dieser 
Taskforce. 
[…] Es oblag dem zuständigen Staatssekretär, 
darüber zu befinden, wen er dazuholt. Das heißt, 
in der Phase, wo ich dazukam, will ich jetzt nicht 
sagen: „Das war jetzt die Taskforce“, sondern 
das war ein Kreis, der dann noch zusammen 
tagte.“2754 

Zur Aufgabe der Taskforce hat Bundesminister 
Scheuer gesagt: 

„Dann habe ich sofort Anweisung gegeben, eine 
Task Force einzurichten, Kollege Beermann da
mit beauftragt, auch den Abteilungsleiter Gör
rissen, die Spezialisten aus den unterschiedli
chen Abteilungen so zusammen zu holen, dass 
wir uns das Urteil erstens genau anschauen. 
Auch einige Fachexperten im Standby halten, 
um für Einzelfragen die hinzuzuziehen, um dann 
die Arbeit sofort an der Beurteilung dieses Ur
teils zu haben und vor allem dann auch die erste 
Frage zu beantworten, wie weitreichend ist das 
Urteil, gibt es Möglichkeiten, dieses Urteil im 
Rahmen der ISA in Deutschland zu implemen
tieren und umzugestalten? Was ist notwendig 
dazu? Wie weitreichend ist das Urteil? Was sind 
die nächsten Schritte?“2755 

2749) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 196 f. 
2750) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 197. 
2751) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 51. 
2752) Dokument mit Sprachregelungen zur Vertragskündigung, 

MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 191; Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, 
S. 45. 

2753) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 45. 
2754) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 29. 
2755) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 196 f. 
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rechtfertigt werden, diese setzten aber eine Entkoppe
lung voraus.2819 Drittens könnte eine Diskriminierung 
aus Gründen einer Systemumstellung von der Steuerfi
nanzierung zur Nutzerfinanzierung gerechtfertigt sein, 
bedürfe aber auch einer Entkoppelung.2820 
Frau Dr. Gebauer kritisierte, dass der EuGH auch die 
Details der Kompensation der Fahrzeuge mit Euro-6-
Plaketten angriff, die mit der Europäischen Kommis
sion vereinbart wurden.2821 Diese Absprache schien für 
die Richter ohne Bedeutung zu sein, ihrer Meinung 
nach waren die Ausführungen zu diesen Details nur 
„schematisch“.2822 

(5) Kontakt mit Prof. Dr. Hillgruber 
Am 18. Juni 2019 war Prof. Dr. Hillgruber in War
schau und antwortete auf die Anfrage vom BMVI, zum 
Urteil Stellung zu nehmen, am Folgetag.2823 

c) Anpassungsmöglichkeiten 
In der Besprechung in der großen Runde kam man nach 
Aussage des Zeugen Molitor zu dem Ergebnis, dass die 
aktuelle Form der Infrastrukturabgabe nicht mehr um
setzbar sei.2824 Dann wurden die Möglichkeiten anhand 
der Tabelle der Kanzlei Greenberg Traurig bespro
chen.2825 Es kamen danach folgende Handlungsmög
lichkeiten in Betracht: 
− das Vorhaben könnte zeitweise unterbrochen wer

den,  
− der Vertrag könnte angepasst werden oder  
− die Verträge könnten gekündigt werden mit der 

Folge, dass Schadensersatzansprüchen entstehen 
würden und eine Auslauffrist abzuwarten sei.2826  

Herr Molitor und Dr. Neumann trugen zu diesen Mög
lichkeiten vor.2827 

(1) Beibehaltung des Kompensationsmodells 
Aus der Sicht von Dr. Neumann war die Anpassung 
unter Beibehaltung des Kompensationsmodells „ver
baut“.2828 Der Zeuge Dr. Lütje stimmte hat in seiner 
Aussage vor dem Untersuchungsausschuss zuge
stimmt: 

                                                        
2819) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 167, siehe Anlage 112 zum Ber

icht. 
2820) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 167, siehe Anlage 112 zum Ber

icht. 
2821) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 168, siehe Anlage 112 zum Ber

icht. 
2822) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 168, siehe Anlage 112 zum Ber

icht. 
2823) Hillgruber, Protokoll-Nr. 44 I, S. 81. 
2824) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 51. 
2825) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 51. 
2826) MAT A BMVI-5/1_a-4, Bl. 18 f. 

„Ich kann mich erinnern, dass wir den Bereich 
Leistungsänderungen auch gerade daraufhin im
mer wieder verprobt haben, ob er denn hinrei
chend Möglichkeit bietet, auf etwaige Schluss
folgerungen, die man aus einem EuGH-Urteil 
ziehen muss, innerhalb des Vertrages zu reagie
ren. Aber das Kompensationsmodell war ja Fun
dament des InfrAG. Das Kompensationsmodell 
war ja - ich habe mir jetzt die Protokolle von 
2015 noch mal durchgesehen - Geschäftsgrund
lage, würde der Jurist sagen. Ohne Kompensati
onsmodell war dieses InfrAG obsolet gewor
den.“2829 

(2) Beibehaltung ohne Kompensationsmodell 
Die Möglichkeit, die Maut ohne Kompensationsmodell 
beizubehalten, war nach Aussage des Zeugen 
Dr. Neumann wegen der „politische[n] Lage“ proble
matisch.2830 Herr Görrissen äußerte sich zu der Mög
lichkeit, die Infrastrukturabgabe anzupassen ähnlich, 
da das Urteil so klar gewesen sei und alternativ eine 
Schlechterstellung des deutschen Autofahrers gegeben 
sei.2831 Zudem wäre es nicht nur ein Verstoß gegen den 
Koalitionsvertrag gewesen, eine Regelung hätte in der 
Koalition keine Mehrheit gefunden.2832 

(3) Rechtfertigung aus Gründen des Umweltschut
zes 

Nach Dr. Neumann wäre eine stärkere Berücksichti
gung von Umweltgesichtspunkten mit dem bestehen
den Vertrag nicht möglich gewesen, da dies eine Um
stellung von einer zeit- zu einer streckenbezogenen 
Maut erfordere.2833 Gegen diese Umstellung spräche 
auch das Vergaberecht.2834 Dr. Lütje sagte zu der Um
stellung hin zur „Klimamaut“ aus: 

„Und wenn denn der Deutsche Bundestag sich 
entschlossen hätte, jetzt zum Beispiel den Reset-
Knopf zu drücken und zu sagen: „Wir machen 
ein neues InfrAG; das wird jetzt entweder doch 
den deutschen Kfz-Steuerzahler etwas mehr be
lasten, je nachdem, in welcher Schadstoffklasse 
er unterwegs ist, oder sogar weiter gehend die 
Zeit seit 2015 - - ist jetzt 2018 einfach weiter, 
und wir machen doch eine Klimamaut“, dann 

2827) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 51. 
2828) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 39; ähnlich hat sich Bun

desminister Scheuer ausgedrückt, Protokoll-Nr. 46 I, S. 20. 
2829) Lütje, Protokoll-Nr. 44 I, S. 34. 
2830) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 39; ähnlich hat sich Bun

desminister Scheuer ausgedrückt, Protokoll-Nr. 46 I, S. 20. 
2831) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 52. 
2832) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 52. 
2833) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 39; ähnlich hat sich Bun

desminister Scheuer ausgedrückt, Protokoll-Nr. 46 I, S. 20. 
2834) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 39. 
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e) Ergebnisse 

(1) Inhalt des Gesprächs in der großen Runde 
In der Telefonkonferenz um 10.00 Uhr wurde geäußert, 
dass das Projekt ISA nicht fortgeführt werden könne. 
Herr Dr. Schulz habe nach Aussage des Zeugen Moli
tor bei der Telefonkonferenz gesagt, dass die Maut 
„tot“ sei.2863 Nach Aussage des Zeugen Molitor bestä
tigte Frau Dr. Gebauer dies.2864 Herr Molitor hat weiter 
ausgesagt, dass Bundesminister Scheuer in dem Ge
spräch um 17.00 Uhr gefragt habe, ob durch Anpassun
gen an das Gesetz oder Vertrag noch die Möglichkeit 
bestehe, eine Europarechtskonformität herzustel
len.2865 
Herr Dr. Neumann habe nach Erinnerung von Frau 
Bethge die Kündigungsgründe erklärt, neben der Kün
digung aufgrund des EuGH-Urteils kam noch die Kün
digung wegen Schlechtleistung in Betracht.2866 Herr 
Zielke habe sich nach der Erinnerung der Zeugin 
Bethge zum Koalitionsvertrag und zur politischen 
Landschaft geäußert.2867 Herr Molitor erinnerte sich 
daran, zu den Möglichkeiten neben der Kündigung vor
getragen zu haben.2868 Herr Molitor soll sich auch zu 
der Zusammenarbeit der Betreiber mit dem KBA und 
zu den Lenkungsausschusssitzungen geäußert ha
ben.2869 Frau Bethge hat ausgesagt, dass auch viel über 
die Auswirkungen auf den Haushalt gesprochen wor
den sei.2870 Frau Krepelin habe sich als Haushaltsex
pertin dazu geäußert.2871 
Ergebnis des Gesprächs in der „großen Runde“ war, 
dass alle Anwesenden sich für eine Kündigung ausge
sprochen haben.2872 Auch im Rechtsteam und den Be
ratern allgemein bestand Konsens, dass die Kündigung 
der richtige Weg sei.2873 
Zu dem Zeitpunkt der Entscheidung hat der Zeuge 
Dr. Neumann ausgesagt, dass er diese zeitlich nicht lo
kalisieren könne, dies aber im Rahmen der kleineren 
Gruppe beschlossen worden sei. Gegen 19 oder 20 Uhr 
habe Dr. Neumann seinem Team die Anweisung er
teilt, die Kündigung vorzubereiten.2874 Laut Presse
stelle des BMVI wurde die Kündigung der Verträge 
über die Erhebung und die Automatische Kontrolle der 
Infrastrukturabgabe am späten Abend des 18. Juni 
2019 durch den Bundesminister Scheuer veranlasst.2875 

                                                        
2863) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 50 f. 
2864) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 51. 
2865) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 116. 
2866) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 44. 
2867) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 66. 
2868) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 62. 
2869) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 66. 
2870) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 55. 
2871) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 66. 

(2) Inhalt des Gesprächs in kleiner Runde 
Die Besprechungen der kleinen Runde betrafen die 
Frage, wie man kündigen solle.2876 Es wurde die Kün
digung aus ordnungspolitischen Gründen bespro
chen.2877 Herr Molitor hat vor dem Ausschuss ausge
sagt, dass ihm und Herrn Dr. Neumann bereits bei Be
treten der kleinen Runde verkündet worden sei, dass 
man jetzt kündige.2878 
Herr Görrissen hat zu der Entscheidungsfindung ge
sagt: 

„Wir haben dann gesagt: „Das hat jetzt keinen 
Sinn in dieser großen Runde, wo dann jeder 
noch mal wieder meint, noch mal wieder was sa
gen zu sollen“, sondern die Positionen waren 
dargestellt; der Minister hatte sich das dort an
gehört. 
Wir haben gesagt: „Das müssen wir jetzt bewer
ten und zu einer Idee kommen, wie wir mit dem 
Ganzen weiter umgehen“, und haben uns dann 
in der Tat in diese kleinere Runde zurückgezo
gen im Büro des Ministers, […] und haben dort 
noch einmal Revue passieren lassen, was jetzt 
das Urteil konkret bedeutet, und haben uns ins
besondere auch durch den anwesenden Rechts
berater Herrn Dr. Neumann noch mal Empfeh
lungen geben lassen, was man machen kann: die 
Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen 
auf der einen Seite, aber vor allem auch den wei
teren Kündigungsgrund wegen der Schlechtleis
tung, der ja zu vollkommen anderen Rechtsfol
gen auch führt. 
Wir haben das alles noch einmal abgewogen, 
haben uns die Dinge noch mal vorgestellt und 
dargestellt, was rechtlich geht, was man machen 
könnte, wie die Verfahrenswege vor allem sind. 
Es gibt ja in dem Vertragswerk auch sehr genaue 
Kündigungsregelungen und Zustellungsbestim
mungen. Über all diese Dinge haben wir uns un
terhalten, und am Schluss bestand das Einver
nehmen.“2879 

Herr Beermann nahm am 18. Juni 2019 an einer Stra
tegiesitzung der Deutschen Bahn AG teil, sodass Herr 
Dr. Güntner die Leitung in der Taskforce-Sitzung 

2872) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 44; ähnlich Neumann, Proto
koll-Nr. 30 I, S. 99. 

2873) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 54. 
2874) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 49. 
2875) MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 177. 
2876) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 52. 
2877) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 52. 
2878) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 52. 
2879) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 38. 
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gung ratsam oder ob ein Zuwarten mit der Kün
digung vorzugswürdig sei. In diesem Zusam
menhang wurde uns die mir einleuchtende Er
klärung gegeben, dass ein Zuwarten mit der 
Kündigung die Ausgangslage für den Bund 
nicht verbessern würde. Daher sei es ratsam, die 
Kündigung unverzüglich auszusprechen. 
Nachdem diese Themen eingehend und unter 
Beteiligung der gesamten versammelten Exper
ten erörtert worden waren - und das wiederholt 
-, gelangten alle Anwesenden nach meiner Erin
nerung zu dem übereinstimmenden Ergebnis, 
dass eine unverzügliche Kündigung wegen aller 
zu Gebote stehenden Kündigungsgründe für 
eine optimale Wahrung der Interessen des Bun
des die richtige Vorgehensweise sei. Auf der 
Grundlage dieses Einvernehmens habe ich so
dann die Entscheidung getroffen, dass so nun 
auch weiter vorgegangen und der Vertrag unver
züglich gekündigt werden soll.“2913 

f) Unklarheit über Kostenfolgen 
Schon gegen 11.30 Uhr kam die Frage auf, wie hoch 
die Kosten einer Kündigung sein würden.2914 Mit E-
Mail von 11.29 Uhr fragte Frau Bethge Herrn Molitor: 

„Von welcher Gewinnerwartung dürfen Capsch 
und Eventim ausgehen? Also wie hoch fällt die 
Vertragsstrafe bei Kündigung aus?“2915 

Dieser antwortete um 12.00 Uhr: „wir sind gerade da
bei die Zahlen zu ermitteln.“2916 
Die Kostenfolgen wurden in der „großen Runde“ der 
Taskforce besprochen (2) und von den Beratern wur
den Schätzungen abgegeben (3). In den Verträgen war 
der Fall der Geltendmachung von Kosten von Auftrag
nehmer gegenüber Auftraggeber vorgesehen (1). 

(1) Vertragliche Regelung 
In dem Vertrag „Erhebung“ wurde im Wesentlichen 
festgehalten, dass wenn der Auftraggeber den Vertrag 
wegen ordnungspolitischer Gründe kündigt, ohne dass 
ein anderer Kündigungsgrund gem. Ziffer 26.3.4. er
füllt ist und es sich um ein Fall der Beendigung ohne 

                                                        
2913) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 21. 
2914) Vgl. E-Mail von Frau Bethge an Herrn Molitor, MAT A 

BMVI-5/8, Bl. 3 f., siehe Anlage 158 zum Bericht. 
2915) E-Mail von Frau Bethge an Herrn Molitor, MAT A BMVI-

5/8, Bl. 3 f., siehe Anlage 158 zum Bericht. 
2916) MAT A BMVI-5/8, Bl. 3-4, siehe Anlage 158 zum Bericht. 
2917) Vgl. Ziffer 30.5.4 des Betreibervertrags „Erhebung“, 

MAT A KBA-2/5-32, Bl. 186. 
2918) Vgl. Ziffer 33.4.1 Vertrag „Automatische Kontrolle“, 

MAT A BMVI-6-10-09, Bl. 145. 
2919) Zahlung zur Befriedigung nachgewiesener Ansprüche an

derer Vertragspartner des Auftragnehmers aufgrund der 
vorzeitigen Beendigung der Verträge, Ziffer 33.4.2.a) bb) 

Übernahme handelt, dann habe der Betreiber einen An
spruch auf Schadensersatz in Höhe des Kaufpreises auf 
Basis der Anlage 29.5.1. abzüglich der durch die Kün
digung ersparten Aufwendungen und anderweitig ver
wendeten Ressourcen (oder dessen böswilliges Unter
lassen). In anderen Fällen ohne Übernahme haben die 
Betreiberparteien keine Schadensersatz- oder sonstige 
Ansprüche gegen den Auftraggeber.2917 
Im Vertrag zur „Automatischen Kontrolle“ richteten 
sich die Ansprüche der Parteien im Fall der Kündigung 
aus wichtigem Grund grundsätzlich nach den gesetzli
chen Vorschriften.2918 Als Ausnahme regelte der Ver
trag den Fall der Entschädigung bei der Kündigung aus 
ordnungspolitischen Gründen: Für den Fall, dass das 
innerhalb der 1. Phase geschieht, war eine einmalige 
Zahlung aus der festen Vergütung I, der sogenannten 
„Breakage Costs“2919 abzüglich von sogenannten 
„Breakage Gains“2920, Zahlungsansprüchen gegenüber 
Versicherungen im Zusammenhang mit der Kündigung 
und ersparten Aufwendungen vorgesehen.2921 Begrenzt 
war der Anspruch in der Höhe durch die Feste Vergü
tung I und II (diskontiert mit einem bestimmten Zins
satz).2922 
Bundesminister Scheuer hat ausgeführt, dass den An
wesenden in der Taskforce von den Rechtsberatern ge
schildert worden sei, dass „der zu entschädigende Un
ternehmenswert nur vergleichsweise gering sein 
könnte, da das Unternehmen vollkommen am Anfang 
stand und noch keine werthaltigen Leistungen erbracht 
hatte sowie kaum Mitarbeiter und null Ertrag besaß. 
Die Unternehmensperspektiven bestünden, so habe ich 
die Quintessenz in Erinnerung, aus ungewissen Aus
sichten, was sich auf den Unternehmenswert entspre
chend auswirkte. Auch diese Einordnung schien mir 
plausibel und nachvollziehbar.“2923 
Entscheidungsgrundlage für ihn seien auch die Infor
mationen gewesen, die er dazu schon vor dem Ver
tragsschluss auch durch Staatssekretär Dr. Schulz über 
die Risiken, über die Kündigungsregelungen aus ord
nungspolitischen Gründen mit den dafür vorgesehenen 
Rechtsfolgen und ausdrücklich auch zum Thema 
„Bruttounternehmenswert“ erhalten habe.2924 

des Vertrags „Automatische Kontrolle“, MAT A BMVI-6-
10-09, Bl. 145. 

2920) Zahlungsansprüche aus der Beendigung von Verträgen mit 
Fremdkapitalgebern und Gewinne aus der vorzeitigen Be
endigung von Zinssicherungsgeschäften, Ziffer 33.4.2.a) 
cc) des Vertrags „Automatische Kontrolle“, MAT A 
BMVI-6-10-09, Bl. 145. 

2921) Ziffer 33.4.2 des Vertrags „Automatische Kontrolle“, 
MAT A BMVI-6-10-09, Bl. 145. 

2922) Ziffer 33.4.3. des Vertrags „Automatische Kontrolle“, 
MAT A BMVI-6-10-09, Bl. 146. 

2923)  Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 21. 
2924)  Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 217 f.; Scheuer, Protokoll-

Nr. 46 I, S. 18, 116 und 117. 
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an. Zudem berücksichtigte man die zusätzliche Ent
schädigungsregel der Unterauftragnehmer.2936 Frau 
Dr. Kramer hat dazu ausgeführt: 

„Man hätte eigentlich in die einzelnen Regelun
gen und auch in die einzelnen Verträge reinge
hen müssen. Nur das war uns eben in den weni
gen Stunden nicht möglich, sodass wir deswe
gen hierzu nur einen überschlägigen Betrag an
gesetzt haben.“2937 

g) EuGH-Urteil als Auslöser der Kündigung we
gen Schlechtleistung  

Die Frage, ob eine Kündigung auch ohne das Urteil des 
EuGH erfolgt wäre, wurde nach Aussage des Zeugen 
Molitor am 18. Juni 2019 nicht erörtert.2938 Dazu hatte 
Bundesminister Scheuer bereits im Juli 2019 im Ver
kehrsausschuss des Deutschen Bundestages erklärt, 
dass durch den Bund nicht gekündigt worden wäre, 
wenn das Urteil anders ausgefallen wäre. In dem Fall 
wäre das Projekt nur weiter verzögert worden. Wenn 
ein Vertragspartner nicht korrekt liefere und sich des
halb das Projekt verzögere, könne zwar ein Kündi
gungsgrund geltend gemacht werden. Regelmäßig 
werde davon solange kein Gebrauch gemacht, wie man 
noch hoffen könne, dass das Projekt fertig gestellt 
werde. Dies sei aus vielen Großprojekten so bekannt. 
Da sich mit dem Urteil diese Hoffnung aber zerschla
gen habe, sei es nur logisch gewesen, dass die Kündi
gung auch auf diesen Grund gestützt worden sei.2939 
Herr Zinke (KBA) hat zu der Frage ausgesagt, ob das 
Urteil die Kündigung wegen Schlechtleistung ausge
löst habe: 

„Nein. […] Wenn dieser Eindruck entstanden 
sein sollte, dann möchte ich dem entgegenwir
ken. Es ist vielmehr so, dass nach der seinerzei
tigen Einschätzung das Leistungsbild des Auf
tragnehmers nicht vermuten ließ, dass sich dort 
eine nachhaltige qualitative Verbesserung erge
ben würde.“2940 

Zinke hat ferner bejaht, dass es zwei originär nebenei
nanderstehende, separate Kündigungsgründe gab.2941 
Dazu hat Herr Beermann gesagt: 

„Und dieser Grund […] hat eine andere Bewer
tung bekommen, dadurch, dass wir das Urteil 
hatten. Ich versuche es mal anders: Es gab eine 
Schlechtleistung. Die Feinplanungsdokumenta
tion war nicht so erstellt, wie sie da sein sollte. 

                                                        
2936) Vgl. Kramer, Protokoll-Nr. 38 II, S. 8. 
2937) Kramer, Protokoll-Nr. 38 II, S. 8. 
2938) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 91. 
2939) Scheuer, Protokoll der 48. Sitzung des AfVI am 24. Juli 

2019, S. 8. 
2940) Zinke, Protokoll-Nr. 22 II, S. 25. 

Das habe ich auch gelernt, dass die Feinpla
nungsdokumentation eine Bedeutung hat, sonst 
wäre es ja auch nicht aufgeführt bei den Kündi
gungsgründen, wenn sie nicht vorliegt. […] Na
türlich, wenn das EuGH-Urteil noch nicht vor
liegt und man daran arbeitet, dass das Ganze 
umgesetzt wird, war natürlich das Interesse – 
auch wenn hier eine Schlechtleistung vorliegt –, 
gemeinsam sich darum zu bemühen, zu gucken, 
dass man dort zu einem Ergebnis kommt, damit 
am Ende natürlich auch die Maut entsprechend 
umgesetzt und aufgesetzt werden kann. Das hat 
sich einfach verändert mit dem Urteil. So ein
fach ist das. Damit war […] auch das Interesse 
natürlich daran verloren. Damit ist dieser Grund 
geltend gemacht worden.“2942 

Vor dem Untersuchungsausschuss hat Bundesminister 
Scheuer zudem gesagt: 

„Weil die Bewertung war, von allen, die diese 
vorgenommen hatten, dass es notwendig ist, so
fort aus dem Urteil heraus die Kündigungen aus
zusprechen. […] Ich hätte mir den Vorwurf ge
fallen lassen müssen, dass ich die nicht sofort 
gut begründeten Kündigungen ziehe, sondern 
Zeit verstreichen lasse zum Schaden der Bun
desrepublik Deutschland. Das war die Herange
hensweise und alle haben gesagt, nein, nach der 
Bewertung ist aus der Absolutheit des Urteils 
nichts anderes möglich.“2943 

Und dazu, warum mit mehreren Gründen eine Kündi
gung ausgesprochen wurde, hat er ausgesagt: 

„Wenn der Bund nicht alle Kündigungsgründe 
zum Tragen gebracht hätte, dann hätten die Be
treiber auch weiterhin Kosten produzieren kön
nen oder sind zusätzliche Verpflichtungen ein
gegangen. Wenn man mehrere Nachfristen hat, 
weil schlecht geleistet wurde, wenn die Beurtei
lung der Experten klar ist, dass der Kündigungs
grund auch erheblich ist für die Kündigung, 
dann frage ich Sie, warum soll ich dann den 
Kündigungsgrund nicht ziehen? Ich muss ihn 
sogar ziehen.“2944 

3. Entscheidungsfindung 
Bundesminister Scheuer traf nach Aussage des Zeugen 
Görrissen am 18. Juni 2019 die Entscheidung, zu kün
digen.2945 Dass er beide Kündigungsgründe heranzog, 

2941) Zinke, Protokoll-Nr. 22 II, S. 25. 
2942) Beermann, Protokoll-Nr. 41 II, S. 114. 
2943) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 225. 
2944) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 210. 
2945) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 77. 
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Auf die Nachfrage, ob eine bestimmte Person aus der 
Hausleitung überwiegend mit Post-its gearbeitet habe, 
hat der Zeuge geantwortet: 

„Ich habe tatsächlich nicht die Verbindung ‚Von 
wem kommt die Vorlage zurück?‘ und ‚Wer 
klebt ein Post-it drauf?‘. Ich kann es Ihnen tat
sächlich nicht sagen; ich weiß es nicht. Ich weiß 
bloß: Es kleben ab und zu Post-its drauf.“3208 

d) Protokolle untersuchungsgegenständlicher Ge
spräche 

Im Untersuchungszeitraum wurden von Vertretern des 
BMVI zahlreiche Gespräche mit externen Personen zur 
Infrastrukturabgabe geführt. Für einige dieser Gesprä
che wurden keine Protokolle oder Vermerke angefer
tigt. 
In den Beweismaterialien fanden sich z.B. keine Proto
kolle, vor- oder nachbereitenden Unterlagen oder (Er
gebnis)Vermerke zu den Verhandlungen über den 
Kompromiss mit der EU-Kommission zur Anpassung 
der deutschen Regelungen zur Infrastrukturabgabe im 
ersten Vertragsverletzungsverfahren.3209 
Die Gespräche von Bundesverkehrsminister Scheuer 
und Staatssekretär Dr. Schulz am 3. Oktober 2018 und 
29. November 2018 mit den Vertretern der Bieterge
meinschaft Paspagon sowie weitere Gespräche zwi
schen Vertretern des BMVI und Paspagon im Novem
ber und Dezember 2018 wurden nicht protokoliert.3210 
Der Zeuge Dr. Schulz hat auf die Frage, ob die Nicht
protokollierung ein Widerspruch zur Registraturrichtli
nie gewesen sei, ausgesagt, dass – auch wenn er die Re
gistraturrichtlinie heute nicht mehr im Detail im Kopf 
habe – er damals davon ausgegangen sei, dass dies mit 
Sicherheit im Einklang mit der Registraturrichtlinie ge
standen habe.3211 
Die Protokolle zu den Aufklärungs- und Verhand
lungsgesprächen zwischen dem BMVI und dem Bieter 
Paspagon im November und Dezember 2018 gaben 
den Verhandlungsverlauf in Stichworten wider. Nach 
der Aussage des Zeugen Dr. Neumann habe diese Art 
der Protokollierung einen praktischen Gesichtspunkt 
gehabt. Es sollten 

„so präzise wie möglich nur die Ergebnisse“ 
festgehalten werden, um offene Punkte für spä
tere Runden leicht identifizieren zu können.“3212 

Auch zu den Besprechungen der Taskforce am 18. Juni 
2019 zum Umgang mit dem EuGH-Urteil wurden 

                                                        
3208) Winderlich, Protokoll-Nr. 14, S. 96. 
3209) siehe D.VI.1.d), S. 165. 
3210) siehe oben S. 322 ff., Teil H.V.1 
3211) Schulz, Protokoll-Nr. 28, S. 144. 
3212) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 65. 
3213) Siehe oben J.II.1.,S. 366 ff. 

keine Protokolle angefertigt.3213 Dazu, dass die Ent
scheidungsgrundlage für die Kündigung nicht schrift
lich festgehalten wurde, hat der Zeuge Görrissen aus
gesagt, dass die Verfestigung eines Papiers zu viel Zeit 
gekostet hätte, die Kündigungsgründe schon so über
zeugend dargestellt worden seien und die Vertretung 
aller relevanten Instanzen durch die Taskforce stattge
funden habe.3214 

2. Leitungsvorlagen zur Infrastrukturab
gabe 

Der Untersuchungsausschuss hat sich mit der Frage be
schäftigt, wie häufig und auf welchem Dienstweg In
formationen zur Infrastrukturabgabe die Hausleitung, 
insbesondere den jeweils amtierenden Bundesminister, 
erreicht haben. 
Über die Arbeitsorganisation mit Hilfe von Vorlagen 
und Vermerken hat die Zeugin Henke ausgesagt: 

„Es gibt - ich nenne das jetzt einfach mal - ein 
Vorlagensystem. Also, jede Entscheidung, die 
letztendlich irgendwo herbeigeführt wird, oder 
jede Veränderung im Projekt, die sich entwi
ckelt oder abzeichnet, die wird mit der Hauslei
tung erörtert, indem man eine Vorlage macht 
und entsprechend diese Vorlage auch nach oben 
transportiert, in die Hausleitung hinein oder 
auch in die Abteilungsleitung hinein, wenn man 
der Auffassung ist auf Arbeitsebene, dass es 
eine Entscheidungslage ist, die auf der Abtei
lungsleitungsebene getroffen werden kann oder 
entschieden werden kann. Genauso ist hier auch 
gearbeitet worden bei diesem Projekt.“3215 

a) Ministervorlagen 

(1) Häufigkeit der Ministervorlagen 
Nach einer vom BMVI am 14. August 2019 erstellten 
Übersicht über Leitungsvorlagen zur Infrastrukturab
gabe wurden ab Februar 2014 Leitungsvorlagen zur 
Infrastrukturabgabe im BMVI erstellt.3216 
Nach dieser Übersicht wurden in den Jahren 2014 bis 
2017 insgesamt 29 Ministervorlagen über die Infra
strukturabgabe erstellt.3217 In diesem Zeitraum waren 
Alexander Dobrindt und ab Oktober 2017 Christian 
Schmidt Bundesverkehrsminister. 
Ab dem Amtsantritt von Andreas Scheuer als Bundes
verkehrsminister am 14. März 2018 finden sich in der 
Übersicht vier Ministervorlagen (sowie eine vom 

3214) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 58. 
3215) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 44 f. 
3216) Übersicht Leitungsvorlagen Infrastrukturabgabe vom 

14. August 2019, MAT A BMVI-5/1_e-1, Bl. 222 ff. 
3217) Übersicht Leitungsvorlagen Infrastrukturabgabe vom 

14. August 2019, MAT A BMVI-5/1_e-1, Bl. 222 ff. 
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Ähnliches. Darauf hat man dann immer gewartet 
entsprechend.“3247 

b) Einbindung der Abteilung L in das Projekt Inf
rastrukturabgabe 

Im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra
struktur (BMVI) existiert eine Abteilung L („Leitung, 
Politische Planung, Koordinierung“3248; später: „Lei
tung, Kommunikation“3249). 
In der Ergänzenden Geschäftsordnung des BMVI heißt 
es zu § 15 Abs. 2 zur Beteiligung der Abteilung L: 

„Die Abteilung L ist bei Grundsatzfragen und 
wichtigen Vorhaben des Ressorts unter Wah
rung der Zuständigkeiten der Fachabteilungen 
zu beteiligen. Sie ist über alle relevanten Vor
gänge wie die Durchführung von Veranstaltun
gen, die Vergabe von Studien, Meinungsfor
schungsaufträgen und Gutachten sowie über 
Entscheidungen zur Durchführung von Pro
grammen innerhalb des BMVI frühzeitig zu in
formieren und hierbei einzubinden.“3250 

Weiter heißt es zu § 16 in Nr. 2.1 ErgGO BMVI: 
„Vorlagen an den Minister oder einen Parlamen
tarischen Staatssekretär oder eine Parlamentari
sche Staatssekretärin sind über den jeweils zu
ständigen Staatssekretär, Ministervorlagen zu
sätzlich über die Abteilungsleitung L vorzule
gen.“3251 

Die Aufgaben dieser Abteilung L hat der Abteilungs
leiter L, Karl-Heinz Görrissen, in seiner Vernehmung 
wie folgt geschildert: 

„Kernaufgabe dieser Abteilung sind Koordinie
rungsfunktionen im parlamentarischen Bereich, 
also Deutscher Bundestag und Bundesrat, Bun
deskabinett, Bund-Länder-Beziehungen, und 
auch in den Bereichen Presse- und Öffentlich
keitsarbeit und Besucherdienst. Zeitweilig wa
ren es auch Europafragen und auch die Koordi
nierung der VMK, also der Verkehrsminister
konferenz der Länder. Eine gewisse Besonder
heit dieser Abteilung ist die direkte Zuordnung 
zum jeweiligen Minister.  

                                                        
3247) Winderlich, Protokoll-Nr. 14, S. 37. 
3248) Organisationsplan BMVI vom 2. Juli 2014, MAT A BMVI-

2/1a, Bl. 8 f. 
3249) Organisationsplan BMVI vom 11. Oktober 2019, MAT A 

BMVI-2/1a, Bl. 74 f. 
3250) Ergänzende Geschäftsordnung des BMVI, Stand Januar 

2017, abrufbar unter: https://fragdenstaat.de/anfrage/ge
schaftsordnung-bmvi/354142/anhang/erggo_bmvi.pdf. 

3251) Ergänzende Geschäftsordnung des BMVI, Stand Januar 
2017, abrufbar unter: https://fragdenstaat.de/anfrage/ge
schaftsordnung-bmvi/354142/anhang/erggo_bmvi.pdf. 

3252) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 14 f. 

[…] Meine Abteilung ist weitgehend keine ak
tenführende Einheit im Ministerium. Die Sach
akten werden entsprechend der Registraturricht
linie auf der Ebene der Betreffseinheiten, wie es 
dort so schön heißt, geführt.“3252 

Die Einbindung des Abteilungsleiters L in den Ge
schäftsgang zu Fragen der Infrastrukturabgabe erfolgte 
zumeist im Rahmen der Regelungen der ErgGO 
BMVI. So wurde der Abteilungsleiter L bei Minister
vorlagen zur Infrastrukturabgabe im Geschäftsgang 
des Ministeriums nach dem zuständigen Staatssekretär 
aufgeführt.3253 
Im Geschäftsgang des Vermerks vom 31. Mai 2017 zur 
Ausschreibung des Erhebungs- und Kontrollsystems, 
der ebenfalls an den Minister gerichtet war, wurde der 
Abteilungsleiter L dagegen nicht aufgenommen.3254 Im 
Vermerk vom 18. Juni 2018 des Referats StV 10, in 
dem es um die Verhandlungen zum Haushalt 2018 und 
2019 und die fehlenden P-Stellen für die Umsetzung 
des Projekts Infrastrukturabgabe ging, war der Abtei
lungsleiter L im Geschäftsgang ebenfalls nicht vorge
sehen. Der Vermerk wurde vom Abteilungsleiter StV, 
Herrn Zielke, persönlich beim Abteilungsleiter L abge
geben und mit dem handschriftlichen Zusatz versehen: 

„Am 19.6.18 bei Al L abgegeben. Er spricht mit 
Min.“3255 

Der Zeuge Zielke habe mit der Weitergabe an den Ab
teilungsleiter L sicherstellen wollen, dass der Minister 
die Problematik und den Zusammenhang für etwaige 
Haushaltsverhandlungen kenne.3256 
In untersuchungsgegenständlichen Leitungsvorlagen, 
die an die Staatssekretäre gerichtet waren, wurde der 
Abteilungsleiter L im Geschäftsgang vor dem jeweili
gen Staatssekretär aufgenommen.3257 Auf dem Ver
merk vom 18. Juni 2018, der den Antrag auf Durchfüh
rung einer mündlichen Verhandlung im zweiten Ver
tragsverletzungsverfahren beinhaltete und an Staats
sekretär Dr. Schulz gerichtet war, vermerkte der Abtei
lungsleiter L Görrissen: „werde Min informieren“.3258 

c) Rolle von Dr. Schulz in Mautfragen 
Dr. Gerhard Schulz war im BMVI der Fachmann für 
Fragen in Sachen Maut. In der Presse brachte ihm dies 

3253) Z.B. Vermerk vom 12. April 2017, MAT A BMVI-6/5k, 
Bl. 9. 

3254) Vermerk vom 31. Mai 2017, MAT A BMVI-6/5m, Bl. 247. 
3255) Vermerk vom 18. Juni 2018, MAT A BMVI-1/1_B30, 

Bl. 253. 
3256) Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 139 f. 
3257) Z.B. Vermerk vom 10. August 2018, MAT A BMVI-6/5x, 

Bl. 245. 
3258) Vermerk vom 20. Juni 2018, MAT A BMVI-1/1_B30, 

Bl. 264. 
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Der Ausschuss hält die Auffassung des BMVI, die Ver
änderungen am Betreibervertrag seien zulässig gewe
sen, weil sie den Beschaffungsgegenstand nicht änder
ten, für vertretbar. Dies gilt auch für die Auffassung des 
BRH, dass die Änderungen aufgrund der fehlenden In
formationen der ehemaligen Bieter nicht zulässig ge
wesen seien.  

III. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen 
für die Zuschlagserteilung 

Auch die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Zuschlagserteilung waren ein wichtiger Schwerpunkt 
der Beweisaufnahme des Ausschusses, Gegenstand der 
Sachverständigenanhörung am 16. Januar 2020 und 
der Vernehmung zahlreicher Zeugeninnen und Zeugen 
von BMVI und BRH. Die Hauptfrage dabei war, ob die 
im Haushalt 2018 ausgebrachten Verpflichtungser
mächtigungen ausreichten, um den Betreibervertrag 
Ende Dezember 2018 abzuschließen.  
Der BRH kam in seinem Bericht zu der Bewertung, 
dass keine ausreichende Verpflichtungsermächtigung 
vorlag. Zwar hätten die im Haushaltsplan 2018 bewil
ligten Verpflichtungsermächtigungen formal den An
gebotspreis abgedeckt. Durch weitere Vergütungsbe
standteile hätte der Vertrag in Zukunft aber zu zusätz
lichen Ausgaben für den Bund geführt. Damit läge ein 
formaler Verstoß gegen die Grundsätze der Vorherig
keit, der Vollständigkeit, der Haushaltswahrheit und 
der Haushaltsklarheit vor. Als problematisch wurden 
vor allem die Einbindung der Toll Collect und die Va
riabilisierung der Vergütung angesehen. Der BRH ver
wies zudem auf die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, 
aus der sich ein Ansatz für eine weitere variable Ver
gütung ergebe, die nicht durch die vorhandenen Haus
haltsmittel abgedeckt sei. Nach Ansicht des BMVI und 
des Sachverständigen Prof. Dr. Gröpl komme es da
rauf an, ob zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit 
der Einbindung der Toll Collect und der Variabilisie
rung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages ab
sehbar waren. Genau dies, die Absehbarkeit der Mehr
ausgaben im Dezember 2018, bestreitet jedoch das 
BMVI. Ein Mitarbeiter des für die Infrastrukturabgabe 
zuständigen Referats, der Referent Herr Kunze, der den 
Phasenvermerk III unterschrieb und damit die haushal
terische Deckung des Vertragsschlusses dokumen
tierte, betonte bei seiner Befragung, dass er den Ver
merk guten Gewissens unterschrieb, weil er damals da
von ausgegangen sei und auch heute davon ausgehe, 
dass alles rechtlich korrekt ablief.  

1. Haushalterische Prüfung 
Der Anhang zum Vergabevermerk Angebotswertung 
und Zuschlag Phase III dokumentiert als Angebotspreis 
über die Vertragslaufzeit von 12 Jahren den Betrag von 
1 974 669 585 Euro. Die Titelverwalterin im für die 

Infrastrukturabgabe zuständigen Referat stellte rechne
risch fest, dass der Angebotspreis innerhalb der im 
Haushalt ausgebrachten Verpflichtungsermächtigung 
liege. Sie hielt eine Mitzeichnung des Haushaltrefera
tes für erforderlich, weil Verpflichtungsermächtigun
gen in Anspruch genommen werden sollten und es sich 
um einen sehr hohen Auftragswert über die Laufzeit 
des Vertrages handelte. Das für die Infrastrukturabgabe 
zuständige Referat teilte dabei dem Haushaltreferat 
mit, das „Zweite Finale Angebot“ passe in den vorhan
denen Haushaltsrahmen. Dabei stellte es erkennbar auf 
den Angebotspreis ab. Die Mitzeichnung des Haus
haltsreferates ist erfolgt. Für den Leiter der Service
stelle Vergabe, der eine Mitzeichnung des Phasenver
merkes III durch das Haushaltsreferat ebenfalls erfor
derlich hielt, war ebenfalls die Angebotssumme maß
geblich. Auch Herr Staatssekretär Dr. Schulz bekun
dete, dass er sich bei seinem Urteil zur Einhaltung des 
Haushaltes auf die Mitzeichnung des Haushaltsrefera
tes verlassen habe.  
Nach Aussage der Beauftragten für den Haushalt, Un
terabteilungsleiterin Z 2 Frau Geese, verließ sich das 
Haushaltsreferat bei seiner Prüfung auf die Feststellung 
des für die Infrastrukturabgabe zuständigen Referats, 
das eingegangene „Zweite Finale Angebot“ passe vor
behaltlich einer Änderung der Jahresscheiben in die 
vorhandenen Verpflichtungsermächtigungen im Haus
halt 2018. Eine eigenständige Prüfung sei dem Haus
haltsreferat aufgrund der kurzen Frist für die Mitzeich
nung von nur einem Tag, der Vertraulichkeit des 
Vergabeverfahrens und der Komplexität des Betreiber
vertrages nicht möglich gewesen. Herr Staatssekretär 
Dr. Schulz merkte dazu an, das Haushaltsreferat sei be
reits seit der Besprechung am 14. November 2018 sen
sibilisiert und involviert gewesen. Direkt nach dieser 
Besprechung hatte Unterabteilungsleiterin Z 2 Frau 
Geese das für die Infrastrukturabgabe zuständige Refe
rat auch gebeten, das Haushaltsreferat bei den haushalt
relevanten Themen zu beteiligen. Im Ausschuss erläu
terte Frau Geese, das Haushaltsreferat habe keinen An
lass gesehen, an den Aussagen des für die Infrastruk
turabgabe zuständigen Referats zu zweifeln, das Ange
bot sei wirtschaftlich und vollständig und erfülle alle 
Mindestanforderungen. Die Aufgabe der Beauftragten 
für den Haushalt sei es, die Einhaltung der Bundes
haushaltsordnung im BMVI zu überwachen. Dies rei
che aber nicht soweit, dass Details der Fachaufgabe 
überprüft werden könnten. Dafür gebe es in den Fach
referaten Experten, die darauf achten sollen und sich 
bei Problemen an das Haushaltsreferat wenden können. 
Die wirtschaftlichen Berater des BMVI prüften die 
Einhaltung des Haushaltsansatzes nicht, weil es kein 
Gegenstand ihres Auftrages war. 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme enthielt die 
haushalterische Prüfung formal alle nötigen Mitzeich
nungen. Für alle war erkennbar, dass die Prüfung des 

































































 

Drucksache 19/30500 – 496 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

 

H. Fazit 

 
Ziel des Untersuchungsausschusses war eine umfas
sende Aufklärung des Vorgehens der Bundesregierung 
bei der Einführung und Vorbereitung der Infrastruktur
abgabe. Die Prüfung erstreckte sich auf die Zeit zwi
schen der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwi
schen CDU, CSU und SPD für die 18. Legislaturperi
ode des Deutschen Bundestages und der Einsetzung 
des Ausschusses im November 2019. 
Dieser Aufgabe ging der Ausschuss durch Sichtung un
zähliger Dokumente und eine intensive Befragung 
zahlreicher Sachverständiger und Zeugen nach. Dabei 
stand die sachbezogene und umfassende Aufklärung 
der verkehrspolitischen, europa-, vergabe- und haus
haltsrechtlichen Aspekte bei der Einführung der Infra
strukturabgabe im Vordergrund. Für die Arbeit des 
Ausschusses gaben der Bericht des BRH zur Umset
zung der Infrastrukturabgabe vom 18. November 2019 
und die Stellungnahme des BMVI zu diesem Berichts
entwurf wichtige Impulse. In kaum einer Beweisauf
nahmesitzung wurde nicht auf die Vorwürfe im BRH- 
Bericht und die Replik des BMVI hierauf Bezug ge
nommen. Deutlich wurde, dass bei diesem Bericht klar 
zwischen den Tatsachenfeststellungen und den rechtli
chen Bewertungen unterschieden werden muss. Die 
Ergebnisse der Beweisaufnahme haben die aus Berich
ten des BRH und den Informationen des BMVI im Ver
kehrsausschuss bekannten Sachverhalte weitgehend 
bestätigt, sie ergänzt und vertieft und die unterschiedli
chen Rechtsauffassungen dazu deutlich hervortreten 
lassen. 
Die Leitungsebene hatte vorgegeben, noch im Jahr 
2018 zu einem Vertragsabschluss im Vergabeverfah
ren „Erhebung“ zu kommen. Eine direkte inhaltliche 
Einflussnahme der Leitungsebene auf die fachliche o
der rechtliche Prüfung der Ministeriumsmitarbeiterin
nen und -mitarbeiter in den Vergabeverfahren wurde 
nicht festgestellt. Mehrere Zeuginnen und Zeugen un
terstrichen die Unabhängigkeit und fachliche Kompe
tenz der Servicestelle Vergabe des BMVI. Insbeson
dere deren Leiter verteidigte vehement das Vorgehen 
des BMVI bei der Auftragsvergabe. Dies ändert nichts 
daran, dass auch die Leitung den Vorschlägen der 
Fachebene zustimmte, diese Entscheidungen mittrug 
und verantwortet.  
Aus den dem Ausschuss vorgelegten Akten waren die 
Entscheidungsgrundlagen von Herrn Bundesminister 
Scheuer MdB nur teilweise nachvollziehbar. Der Bun
desminister hat nach dem Ergebnis der Beweisauf
nahme anstelle von schriftlichen Vorlagen der zustän
digen Fachleute oftmals mündliche Sachstandsinfor
mationen im Wesentlichen durch seinen zuständigen 

Staatssekretär Herrn Dr. Schulz erhalten. Herr Staats
sekretär Dr. Schulz war vor und während des Untersu
chungszeitraums intensiv persönlich mit Mautfragen 
befasst und hat dem Ausschuss erläutert, wie und wo
rüber er Herrn Bundesminister Scheuer MdB infor
mierte. Dies gilt insbesondere für die zentrale Abwä
gung, ob der Betreibervertrag „Erhebung“ noch im Jahr 
2018 unterzeichnet werden sollte.  
Der Ausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass der mit 
der Kommission erzielte Kompromiss zur Umsetzung 
der Infrastrukturabgabe ein Indiz für die EU-Rechts
konformität des Projekts gewesen ist. Dem dennoch 
weiterhin bestehenden Risiko, auch eines vollständigen 
Scheiterns der Pkw-Maut vor dem EuGH, hätte in der 
Risikoabwägung jedoch eine größere Bedeutung zu
kommen müssen. Dies betrifft insbesondere auch die 
finanziellen Folgen einer Kündigung allein aus ord
nungspolitischen Gründen, die vor Vertragsabschluss 
im BMVI nicht thematisiert worden sind. Die von 
Herrn Bundesminister Scheuer MdB vor der Vertrags
unterzeichnung getroffene Abwägung der Vor- und 
Nachteile unter dem Blickwinkel des grundsätzlich 
notwendigen Gesetzesvollzugs, der Generierung staat
licher Einnahmen durch die Infrastrukturabgabe und 
des für gering befundenen EU-Risikos bewertet der 
Ausschuss als vertretbar. Dem Ausschuss ist dabei be
wusst, dass das Infrastrukturabgabengesetz einen Um
setzungstermin nicht ausdrücklich nennt und insofern 
auch eine spätere Unterzeichnung rechtlich möglich 
gewesen wäre. 
Die Umsetzung der Infrastrukturabgabe hätte, wie sich 
herausstellte, mehr Kosten verursacht, als die im Haus
halt 2018 veranschlagten 2,08 Milliarden Euro. Kri
tisch bewertet der Ausschuss, dass die haushaltsrecht
liche Prüfung im Dezember 2018 unter hohem Zeit
druck stattfand. Hinzu kommt die Erschwernis, dass 
kurz vor dieser entscheidenden Phase die Leiterin des 
Mautreferats und der für die Infrastrukturabgabe zu
ständige Projektleiter aus dem Referat in andere Funk
tionen wechselten.  
Als Ergebnis der Beweisaufnahme muss auch hervor
gehoben werden, dass kein Fall einer Lüge, bewusster 
Verheimlichung oder Manipulation seitens des BMVI 
oder von Herrn Bundesminister Scheuer MdB persön
lich glaubhaft nachgewiesen werden konnte. Hinsicht
lich einzelner Inhalte der Treffen von Herrn Bundesmi
nister Scheuer MdB und seiner leitenden Mitarbeiter 
mit den Spitzenvertretern der Betreiberparteien stehen 
sich teilweise konträre Aussagen gegenüber. Der Aus
schuss konnte den Verlauf und Inhalt der Gespräche 
bei den strittigen Punkten nicht klären.  
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Nachdem auch in den offiziellen Verhandlungen mit 
dem Bieterkonsortium laut Protokoll am 4. Dezember 
2018 die Mitnutzung der Toll-Collect-Zahlstellen the
matisiert worden war, wurde am 6. Dezember 2018 ein 
Treffen zwischen dem Bieterkonsortium und Toll Col
lect durch das BMVI organisiert. Den Zweck des Ge
sprächs annoncierte der Zeuge Kunze in einer E-Mail 
an Toll Collect vom 5. Dezember 2018. 

„Liebe Kolleginnen und Kollegen bei Toll Col
lect, 
um auch bei der ISA Erhebung Synergieeffekte 
zu nutzen, wird seitens des BMVI die Lösung 
präferiert, die Zahlstellen (TC Terminals) mit
nutzen zu können. Insbesondere im Bereich der 
Bundesgrenzen wäre es wirtschaftlich unsinnig, 
komplett eigenen ISA Terminals aufzustellen, 
wenn stattdessen die Mitnutzung der TC Termi
nals möglich wäre. TC hat hierzu in der Vergan
genheit signalisiert, dass dies – vorbehaltlich ei
ner Prüfung im Detail – prinzipiell möglich 
wäre. Der verbleibende Bieter ISA Erhebung 
(Kapsch) möchte dieser Lösung nun ebenfalls 
näher treten. Herr Schneble und Herr Kroller 
von Kapsch müssten hierzu ganz kurzfristig ihre 
Annahmen validieren ... Daher würden diese 
beiden Herren gern ein Gespräch mit den TC-
Kollegen Herrn Janssen (Leiter Verfahrensent
wicklung) und Herrn Mende (Leiter Produkt- 
und Programmmanagement) führen.“3563 

Die erhofften Synergien betrafen ganz konkret den 
Verzicht auf neue Zahlstellen, die Nutzung der vorhan
denen technischen Infrastruktur für Strom, Datenüber
tragung usw., den Verzicht, neue Standorte insbeson
dere in Grenznähe erst zu finden und eventuelle Grund
stücke zu nutzen und anderes mehr. 
Ein Protokoll dieser Unterredung findet sich in den Do
kumenten der Toll Collect GmbH, die dem Untersu
chungsausschuss zur Verfügung gestellt wurden.3564  
Schon bei diesem ersten Treffen wurden dem Bieter
konsortium weitreichende Versprechungen hinsicht
lich einer äußerst kostengünstigen Nutzung der Toll-
Collect-Zahlstellen sowie weitreichender Abstriche bei 
den Anforderungen an die Barrierefreiheit der Zahlstel
len gemacht. So wurde z.B. unter dem Punkt Finanzen 
in dem Protokoll der Toll Collect GmbH vermerkt: 

„Frage der Vergütung, insbesondere der variab
len Kosten. Bekommen Pächter eine variable 
Vergütung bzgl. Zahlungsverkehr? Wie sollen 
die Kosten kalkuliert werden? Von Kapsch mit 

                                                        
3563) MAT A BMVI-6/5l, Bl. 190 f., siehe auch MAT A BMVI-

6/5l, Bl. 183. 
3564) MAT A BMVI-8/18-06, Bl. 401-404. 
3565) MAT A BMVI-8/18-07, Bl. 25. 

Auftraggeber zu klären, wie das kalkulatorisch 
zu regeln ist.“3565 

Zeitgleich wurden die juristischen und wirtschaftlich-
technischen Berater zur Neuformulierung der Vergabe
unterlagen (Leistungsbeschreibung und Vertragsent
wurf) durch das Fachreferat aufgefordert. 

„wie eben telefonisch besprochen hier noch ein
mal die Anpassungen zu den Vergabeunterlagen 
ISA Erhebung mit Kosteneinsparung: 
...*Mitnutzung der Toll Collect Terminals – 50 
Mio. €“3566  

Schließlich wurde eine Mitnutzung der Toll-Collect-
Zahlstellen im Vertrag Erhebung verankert. 
Die Vergütung war für den privaten Betreiber äußerst 
kostengünstig festgelegt. Der Saldo, der bei Toll Coll
ect dabei entstünde, sollte der Bund, also der Steuer
zahler, übernehmen.3567 
Staatssekretär Dr. Schulz hatte damit drei ganz persön
liche Ziele erfüllt. Er konnte gegenüber dem Minister 
Scheuer die (scheinbare) Einhaltung des Haushaltsrah
mens berichten. Er hat dafür gesorgt, dass die finanzi
ellen Risiken aus diesem Deal nicht bei Toll Collect, 
seinem zukünftigen Betätigungsfeld als Geschäftsfüh
rer verblieben. Außerdem konnte durch diese Verein
barung das Geschäftsfeld der Toll Collect GmbH zu
künftig auf die Pkw-Maut ausgedehnt werden, was 
dem späteren Geschäftsführer Dr. Schulz sehr gelegen 
kam zur Etablierung der Toll Collect als ernstzuneh
mendes Unternehmen im europäischen Maut-Wettbe
werbsgeschehen. 

5. Toll Collect wurde nur verstaatlicht, um 
das PKW-Mautprojekt zu retten 

Die drei Fraktionen sind sich über die These in der 
Überschrift einig, bewerten diese politisch aber unter
schiedlich. 
Die Pkw-Maut war im Herbst 2018 praktisch geschei
tert. Nur ein Bieter gab zudem ein unwirtschaftliches 
Angebot ab. Angesichts des politischen und zeitlichen 
Drucks zur Vertragsunterschrift im Jahr 2018 und ei
nem Beginn der Mauterhebung in 2020 war das Ziel 
akut gefährdet. Die Verzweiflung im BMVI war im
mens. Mehrfach musste Toll Collect die Prüfbitten des 
BMVI, ab dem 1. September 2018 immerhin der inte
rimsweise Eigentümer der Toll Collect, negativ beant
worten. Dies lag vor allem daran, dass das BMVI der 
Toll Collect bis Ende November keine ausreichende 
Zeit zur Prüfung der übermittelten Vergabeunterlagen 
und des Pkw-Maut-Projekts überhaupt einräumte. In 

3566) E-Mail Winderlich vom 3. Dezember 2018 an Neumann, 
MAT A BMVI-6/19b, Bl. 1-2. 

3567) Siehe Zweiter Teil H.III.4.a), S. 311. 
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diesem Zusammenhang ist außerdem erwähnenswert, 
dass der Untersuchungsausschuss die Gespräche zwi
schen BMVI und Toll Collect nur anhand der Proto
kolle nachvollziehen konnte, die Toll Collect verfasste. 
Das BMVI hat die Gespräche nicht dokumentiert. 
Am 27. November 2018, parallel zu den bereits begon
nenen Nachverhandlungen mit der Bietergemeinschaft 
Paspagon, fragte das BMVI bei Toll Collect nach ei
nem Machbarkeitspapier zu der Frage: „Kann die TC 
GmbH das System zur Erhebung der Infrastrukturab
gabe in dieser Legislaturperiode (01.09.2021) errich
ten?“3568 Der Geschäftsführer der Toll Collect, Thomas 
Eberhardt, antwortete am 30. November 2018 dem 
Fachreferat im BMVI: 

„Gerne haben wir Ihnen am 19. November 2018 
mit unserer Erfahrung und unserem Fachwissen 
in einer Denkrunde zur Erhebung der Infrastruk
turabgabe zur Verfügung gestanden. Über die
sen Erfahrungsaustausch hinaus sehen wir uns 
derzeit allerdings nicht in der Lage, das von 
Ihnen gewünschte kurze Machbarkeitspapier 
zur Erhebung der Infrastrukturabgabe zu erstel
len. 
Vor diesem Hintergrund bitten wir um Ver
ständnis, dass wir Ihnen die gewünschte Rück
meldung nicht geben können.“3569 

In einem Antwortentwurf, der auf den vorangegangen 
Tag datiert ist, wird Toll Collect noch deutlicher: 

„Toll Collect kann die Erfüllung der vorgelegten 
Anforderungen bis 1. September 2021 nicht zu
sagen, weil: 
a) in einer Woche eine fundierte Analyse und 
Planung nicht zu leisten ist - der Abstand zur 
Konzeptionszeit von Bietern beträgt knapp 18 
Monate. 
b) Toll Collect weder ad hoc die Kompetenzen 
für Verwaltungsverfahrens-Software noch das 
erforderliche Personal (Ramp-up nötig) hierfür 
„an Bord“ hat. 
c) das Vergaberecht - ohne weitere Prüfungen - 
für die erforderlichen Entwicklungsleistungen 
massiv auf den Fertigstellungstermin wirkt.“3570 

Als Voraussetzung für eine fundierte Analyse und Aus
sage im Rahmen einer Machbarkeitsanalyse nennt der 
Briefentwurf außerdem notwendige Anpassungen hin
sichtlich Struktur und Governance, die außerhalb der 
derzeitigen Abstimmungspraxis des Interims-Betrei
bervertrages liegen.3571 

                                                        
3568) MAT A BMVI-8/18-06, Bl. 328. 
3569) MAT A BMVI-8/18-06, Bl. 356. 
3570) MAT A BMVI-8/18-06, Bl. 343. 
3571) Ebd. 

Aus Sicht der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ergab sich für das BMVI 
Ende November folgendes Bild: Das BMVI hatte einen 
Bieter ohne eigenes Zahlstellennetz mit einem unwirt
schaftlichen Angebot, bei dem es unklar war, ob man 
im Rahmen der Verhandlungen auf die notwendige Re
duktion der Angebotssumme kommen kann. Zusätzlich 
hatte das BMVI mit der Toll Collect ein Unternehmen 
in einem laufenden Vergabeverfahren im vorläufigen 
Eigentum, welches ein Zahlstellennetz für die Erhe
bung der Lkw-Maut besaß. Ein erfolgreiches Vergabe
verfahren des Lkw-Betreibervertrags sowie des Ver
kaufs der Eigentumsanteile an der Toll Collect hätte je
doch zur Folge gehabt, dass das Toll-Collect-Zahlstel
lennetz nicht ohne weiteres auf den Pkw-Mautbetrieb 
ausgeweitet werden konnte. Zum einen hätte das 
Vergabeverfahren noch mindestens einige Monate be
ansprucht, zum anderen hätte das jeweilige Bieterkon
sortium mit dem Zuschlag für die Lkw-Maut das ei
gene Zahlstellennetz nicht ohne weiteres den Pkw-
Mautbetreibern zur Verfügung stellen dürfen. Eine 
Nutzung der Lkw-Maut-Zahlstellen für die Pkw-Maut 
hätte ein gänzlich neues Vergabeverfahren für den Be
treibervertrag Lkw-Maut zur Folge gehabt und auch die 
Erwerbsbedingungen für die Eigentumsanteile an der 
(privaten) Toll Collect GmbH derartig verändert, dass 
eine neue wirtschaftliche und rechtliche Situation ein
getreten wäre. 
Für das BMVI war es somit zu diesem heiklen Zeit
punkt naheliegend, Toll Collect dauerhaft in Bundes
besitz zu belassen und das laufende Vergabeverfahren 
Lkw-Maut aufzuheben. Daher veranlasste das BMVI 
bereits im September eine theoretische Neuberechnung 
der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für 
das Projekt Lkw-Maut 2018.3572 Während die vorläu
fige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung aus dem Jahr 
2016 noch eine wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit der 
Fremdrealisierung gegenüber der Eigenrealisierung 
von 6,0 Prozent ergab, kam die theoretische Neube
rechnung zu dem Ergebnis, dass die rechnerische Vor
teilhaftigkeit einer Eigenrealisierung gegenüber einer 
Fremdrealisierung im Januar 2019 nun 7,0 Prozent 
ergab.3573 
Maßgeblichen Einfluss hatten hierbei die Synergiepo
tentiale zwischen der Lkw- und der Pkw-Maut. Die 
Prüfer von KPMG führten hierzu aus: 

„Bei der Kalkulation der entsprechenden Syner
giepotentiale zwischen Infrastrukturabgabe und 

3572) https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/theo
retische-Neuberechnung-vWU.pdf? blob=publicationFile. 

3573) Ebd., S. 18. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/theoretische-Neuberechnung-vWU.pdf?%20blob=publicationFile.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/StV/theoretische-Neuberechnung-vWU.pdf?%20blob=publicationFile.
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Toll Collect sind die Berater des BMVI aus
kunftsgemäß von folgenden Annahmen ausge
gangen: 
[…] 

• Der Leistungsumfang der privaten 
Betreiber kann im Bereich Erhebung 
um 5% p.a. und im Bereich Kontrolle 
um 10% p.a. reduziert werden. 

• Bei einer Übertragung der Leistun
gen auf Toll Collect wird auf Basis 
einer groben Abschätzung von einem 
Synergiepotential von 50% ausge
gangen, d.h. durch Synergieeffekte 
können die für eine Mitnutzung ge
eigneten Leistungen durch Toll Coll
ect für 50% der Kosten, die bei der 
Infrastrukturabgabe anfallen, er
bracht werden.“3574 

Aus Sicht der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist die 30 Seiten dünne 
theoretische Neuberechnung mit ihren groben Ab
schätzungen hinsichtlich möglicher Synergiepotentiale 
keine ausreichende und vor allem keine nachvollzieh
bare Grundlage für die darauf endgültig erfolgte Ver
staatlichung der Toll Collect. Das BMVI hat, statt wie 
beabsichtigt mit Lkw- und Pkw-Maut zwei Fliegen mit 
einer Klappe zu schlagen, einen doppelten Schaden 
verursacht. Zum einen drohten dem BMVI nach wie 
vor Schadenersatzforderungen der Bieter im Vergabe
verfahren um die Lkw-Maut3575. Zum anderen hätte die 
Bereitstellung des Zahlstellennetzes Mehrkosten im 
Bundeshaushalt erfordert. Das BMVI wollte den An
gebotspreis durch die Übernahme von Risiken und die 
Einbringung des Toll-Collect-Zahlstellennetzes redu
zieren. Nach dem Scheitern der Pkw-Maut ist es außer
dem zweifelhaft, inwiefern die Eigenrealisierung der 
Toll Collect gegenüber einer Fremdrealisierung über
haupt noch vorteilhaft ist. 
Am 16. Januar 2019 war die Verstaatlichung der Toll 
Collect Thema in der 30. Sitzung des Verkehrsaus
schusses. Minister Andreas Scheuer begründete die 
Verstaatlichung erneut damit, dass sich bei der theore
tischen Neuberechnung, anders als bei der ersten Un
tersuchung, gezeigt habe, dass der Eigenbetrieb für den 
Bund um 7 Prozent vorteilhafter sei als die Fremd
vergabe. Der Abgeordnete Oliver Luksic (FDP) kriti
sierte Minister Andreas Scheuer und merkte an, es 
könne der Eindruck aufkommen, dass dieses Ergebnis 
gewollt gewesen sei, um die von der Bundesregierung 

                                                        
3574) Ebd., S. 17. 
3575) https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/lkw-

maut-toll-collect-schadensersatz. ZEIT ONLINE vom 
29. November 2019, Bieterkonsortium verklagt Bundesver
kehrsministerium auf Schadensersatz. 

ins Feld geführten Synergie-Effekte nutzen zu können, 
weil die Pkw-Maut sich sonst nicht rechnen würde. Er 
könne nicht verstehen, dass sich die Zahlen in so kurzer 
Zeit geändert haben sollen. Der Abgeordnete 
J. Cezanne (DIE LINKE.) äußerte in dieser Sitzung 
den Verdacht eines Kopplungsgeschäfts, um die Aus
schreibungsbedingungen für die Pkw-Maut zu erleich
tern und verwies auf erhebliche Schwierigkeiten, die 
sich daraus in den nächsten Jahren ergeben würden.3576 
Die Fraktion DIE LINKE. hat die Verstaatlichung der 
Toll Collect GmbH prinzipiell, wenn auch aus anderen 
Gründen, begrüßt. Sie hält daran fest, dass eine hoheit
liche Aufgabe auch durch eine bundeseigene Einrich
tung zu erbringen ist. 

VI. Kündigung der Verträge 

1. Vorbemerkung 
Die überhastete Kündigung der Verträge erfolgte ohne 
die fachliche Einbindung aller dafür notwendigen Ex
perten und ohne Wissen über die sich daran anschlie
ßenden möglichen Kosten. Mögliche Alternativen wur
den nicht ausreichend erwogen. Die Fraktionen FDP, 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen 
fest, dass es ohne das negative EuGH-Urteil keine Kün
digung der Verträge gegeben hätte. 

2. Hektische Kündigungsentscheidung 
ohne tiefgreifende Prüfung 

Der Untersuchungsausschuss hat sich intensiv mit den 
Abläufen innerhalb des BMVI am Tag des EuGH-Ur
teils beschäftigt.3577 Für die Fraktionen FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellen sich 
die wesentlichen Ereignisse wie folgt dar: 
Um 9.30 Uhr erging das Urteil des EuGH, worüber 
kurzfristig Minister Scheuer und Abteilungsleiter Gör
rissen u.a. informiert wurden oder sich informierten. 
Minister Scheuer war in Bayern und konnte nur telefo
nische Absprachen mit dem BMVI tätigen. Gegen 
10.00 Uhr führten Minister Scheuer, Abteilungsleiter 
Zielke, Abteilungsleiter Görrissen, Unterabteilungslei
ter Molitor und der Geschäftsführer der Toll Collect 
GmbH, Dr. Schulz eine kurze Telefonkonferenz zur 
neuen Sachlage durch. Schon in dieser ersten Verstän
digung, eine Prüfung des Urteils konnte in dieser Zeit 
gar nicht vorgenommen werden, gab Dr. Schulz auf 
Nachfrage von Minister Scheuer die Richtung vor: Die 
Maut sei „tot“. Damit wurde ohne Prüfung des Urteils 
auch die Kündigung der Verträge faktisch ins Auge ge
fasst, allerdings zunächst auf der Grundlage einer 

3576) Protokoll-Nr. 30 I, S. 18–24. 
3577) Siehe Abschnitt J (S. 363) und K (S. 383) im Zweiten Teil. 

https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/lkw-maut-toll-collect-schadensersatz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/lkw-maut-toll-collect-schadensersatz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/lkw-maut-toll-collect-schadensersatz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/lkw-maut-toll-collect-schadensersatz
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2019-11/lkw-maut-toll-collect-schadensersatz
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2030.pdf
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„Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen“, wie 
sie in den Verträgen vorgesehen war. Nach der telefo
nische Erstbesprechung versuchten Abteilungsleiter 
Görrissen und Unterabteilungsleiter Molitor Erkundi
gungen über mögliche Kündigungsfolgen der Verträge 
einzuholen und Minister Scheuer bereitete die eilig ein
berufene Pressekonferenz im Münchner Flughafen vor, 
um Handlungsstärke zu beweisen. 
In einer E-Mail von P. Bethge an Abteilungsleiter Gör
rissen um 12.28 Uhr wiederholte P. Bethge die Absage 
an die Pkw-Maut mit den Worten: „So ist diese Maut 
leider vom Tisch, da muss man realistisch sein.“3578 Sie 
verwies jedoch gleichzeitig darauf, dass das EuGH-Ur
teil die Ausgestaltung und den Vollzug des Infrastruk
turgesetzes allein für rechtskonform hielt. Der zentrale 
Punkt des Urteils sei der Verstoß gegen das Diskrimi
nierungsverbot wegen der Kompensationsregelung 
zwischen der Pkw-Maut und der Kfz-Steuer für deut
sche Pkw-Besitzer. In ähnlicher Weise äußerte sich das 
zuständige Fachreferat in einer ersten Auswertung des 
Urteils um 12.32 Uhr: 

„Urteil: Gerichtshof gibt der Klage von AUT in 
fast allen Punkten statt und entscheidet gegen 
DEU...Lediglich die Regelungen zur Ausgestal
tung und zum Vollzug der Infrastrukturabgabe 
hält der Gerichtshof für unionsrechtskon
form.“3579 

Als Folgen aus dem Urteil wurde sowohl die Anpas
sung der Verträge bei einer möglichen Mehrbelastung 
für deutsche Kfz-Halter sowie die Kündigung der Ver
träge aus ordnungspolitischem Grund aufgeführt, wo
bei die Kündigung einen „Anspruch auf den entgange
nen Gewinn für die ordentliche Laufzeit des BV (Be
treibervertrag)“ zur Folge hätte.3580 Diese Informatio
nen hat Abteilungsleiter Görrissen umgehend dem Mi
nister Scheuer mitgeteilt, bevor dieser seine Pressekon
ferenz gegen 13.30 Uhr im Münchner Flughafen be
stritt. Der Auftritt von Minister Scheuer ist in Wort und 
Bild unter YouTube abrufbar. 
Ab 13.00 Uhr trafen sich die juristischen Berater des 
BMVI in der Kanzlei Greenberg Traurig, während sich 
Dr. Neumann, der führende Berater, ins BMVI begab. 
Im Laufe des Tages hatte es verschiedene Telefonate, 
u.a. auch zwischen Abteilungsleiter Görrissen und 
V. Schneble von autoTicket gegeben, bei denen verab
redet wurde, dass eine Fortsetzung des Projekts geprüft 
werden würde. 

                                                        
3578) MAT A BMVI-5/8, Bl. 8. 
3579) E-Mail von A. Brändike an Abteilungsleiter Görrissen 

MAT A BMVI-5/2-a, Bl. 158. 
3580) Anmerkung: Auch diese E-Mail ist ein Beweis dafür, dass 

selbst die Juristin Brändike aus dem Fachreferat die tatsäch
lichen Entschädigungsregelungen aus dem Vertragswerk 
nicht kannte, da es nicht um entgangenen Gewinn, sondern 
den Bruttounternehmenswert ging. 

Minister Scheuer traf gegen 16.45 Uhr im BMVI ein 
und hielt ein kurzes Briefing zum Sachstand mit seinen 
engsten Vertrauten Dr. Schulz, Görrissen, Staatssekre
tär Güntner und Dr. Neumann. Bis dahin waren die Op
tionen „Unterbrechung“, „Anpassung von Gesetzen 
und der Verträge bei Aufgabe der direkten Kompensa
tion“ als auch die Option „Kündigung aus ordnungspo
litischem Grund bei Zahlung der entsprechenden Ent
schädigung“ im Geschäftsgang. Dies wurde in einer E-
Mail aus dem Fachreferat an Staatssekretär Güntner 
um 16.52 Uhr zusammengefasst. Die E-Mail erreichte 
Minister Scheuer um 17.05 Uhr zu Beginn der 
Taskforce. Erstmals tauchte in dieser E-Mail eine Kün
digungsoption wegen „verspäteter Vorlage Feinpla
nungsdokumentation“ auf. Die Zuarbeit zu der tabella
rischen Aufstellung dieser möglichen Handlungsoptio
nen kam aus dem Hause Greenberg Traurig, was die 
Zeugin Brändike in ihrer Befragung bestätigte. 
Ab 17.00 Uhr tagte die so genannte Taskforce in großer 
Runde, zu der es keinerlei Protokolle, Mitschriften o
der ähnliches im BMVI gibt3581. Die Fraktionen der 
FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
drücken ihr Erstaunen darüber aus, das Minister 
Scheuer bei seiner Vernehmung so wenig zu dieser 
wichtigen Beratung sagen konnte: 

„-ich sage – ich habe Ihnen doch gerade vorher 
gesagt, ich kann Ihnen nicht eine Liste von 30 
Namen aufschreiben, weil wahrscheinlich einer 
fehlt und ich einen – weil einer vielleicht nur 
fünf Minuten dabei war und der würde auch 
noch auf der Liste stehen, weil er halt im Raum 
anwesend war, vielleicht waren es auch nur zehn 
oder zwölf und da kann ich Ihnen nicht sagen, 
wer zum Schluss vielleicht noch einen Hinweis 
gehabt hätte –“3582  

Bei seiner Zeugenaussage versuchte Minister Scheuer 
den Eindruck zu erwecken, dass diese Runde alle kom
petenten Beteiligten an einem Tisch versammelte und 
alle denkbaren Prüfungen und Abwägungen vorge
nommen worden seien. 

„Da war nichts mit Wildwest und Kurzschluss 
und Schnellschuss oder ähnliches, sondern es 
war weit, weit abgestimmt, breit abgestimmt, 
viele Experten, viele Kollegen, auch externer 
Sachverstand und intensiv abgewogen.“3583 

3581) Über Teilnehmer, Ziel und Zweck sowie Inhalte der 
Taskforce am 18. Juni 2019 siehe Feststellungsteil J.II.1, 
Krisenmanagement (S. 366), J.II.1.a), Gründung einer 
Taskforce (S. 366). 

3582) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 236. 
3583) Scheuer, Protokoll-Nr. 28, S. 193. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
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Daran ist zu zweifeln. Nach Einschätzung der Fraktio
nen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN war von den direkt am Projekt Pkw-Maut Betei
ligten außer Dr. Neumann als juristischem Berater des 
BMVI niemand anwesend. Vom KBA und BAG war 
niemand angefragt worden. Dies ist insbesondere des
halb erwähnenswert, da das KBA für die Betreibe
rüberwachung bzw. die Feinplanungsdokumentation 
zuständig war. Aus dem Fachreferat StV 10 war nie
mand dabei und lagen keine aktuellen, schriftlichen In
formationen zum Projektstand vor. Dr. Schulz war seit 
1. März 2019 Geschäftsführer der Toll Collect GmbH 
und hatte bestenfalls nur mittelbare Kenntnis zum Pro
jektfortschritt. Der eigentlich zuständige Staatssekretär 
Beermann war den gesamten Tag über nicht erreichbar 
und nicht anwesend und hätte im Übrigen auch nichts 
beitragen können, da ihm keine Vorlagen gemacht 
wurden. Lediglich Abteilungsleiter Zielke und Unter
abteilungsleiter Molitor hätten aus ihrer Teilnahme am 
sogenannten Spitzengremium am 24. Mai 2019 einige 
Kenntnisse mitbringen können. Doch auch zu diesem 
Treffen gab es keine Protokolle oder Vermerke und 
hätte es sie gegeben, hätte von einem zufriedenstellen
den Sachstand im Projekt berichtet werden müssen, da 
alle Projektampeln auf grün standen. 
Über den Ablauf dieser „Großen Runde“ gab es ver
schiedene, sich zum Teil widersprechende Aussagen. 
Nicht zu bezweifeln ist, dass Dr. Gebauer vom EU-
Fachreferat die dort vorgenommene Einschätzung des 
EuGH-Urteils vortrug und die schon in ihrer E-Mail 
abgegebene Einschätzung wiederholte. Eine ausführli
che, schriftliche Einschätzung aus diesem Referat zum 
Urteil des EuGH wurde erst gegen 23.00 Uhr versandt. 
Zu diesem Zeitpunkt war die Kündigung der Verträge 
schon beschlossen. 
Nach Aussage von Frau Bethge hätte Abteilungsleiter 
Zielke in der „Großen Runde“ nur allgemein zum Koa
litionsvertrag und der politischen „Landschaft“ refe
riert.3584 Er selbst konnte sich bei seiner Befragung we
der an diese Beratung selbst noch an seinen Beitrag er
innern. 
Als Einziger, der die Maut-Verträge kannte, nahm an 
der Runde Dr. Neumann teil. Den fehlenden Hinter
grund der meisten Teilnehmer in Sachfragen bestätigte 
– wenn auch unabsichtlich - der Zeuge Görrissen: 

„Dazu bin ich jetzt nicht in der Lage, zu sagen, 
wer was gesagt hat, wer welche Idee entwickelt 
hat. Ich kann mich nur erinnern, dass wir über 
viele Fragestellungen geredet haben und viele 
Fragen an Herrn Dr. Neumann gerichtet haben, 
die sich auf das Vertragswerk bezogen, weil die 
Details des Vertragswerkes kannten im Prinzip 

                                                        
3584) Bethge, Protokoll-Nr. 34 I, S. 49. 
3585) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 73. 

nur Herr Mudlo (?) und Herr Dr. Neumann. 
Aber wer jetzt was gefragt hat – “3585 

Es blieb Dr. Neumann überlassen, seine Sicht auf die 
Rechtslage und die Verträge sowie auf den Projekt
stand vorzutragen. Diese Sicht war nicht frei von Ei
geninteressen in zwei wesentlichen Punkten: 
− Obwohl Dr. Neumann und seine Kanzlei ausdrück

lich nicht für die Bewertung und Bearbeitung EU-
rechtlicher Sachverhalte in der gesamten Pro
jektphase beauftragt waren, gab er in dieser Sitzung 
das entscheidende Urteil ab, dass nämlich eine An
passung der Verträge zur Heilung der EU-Rechts
widrigkeit juristisch nicht möglich sei. Dies 
stimmte mit der politischen Einschätzung, dass we
gen der Vorgaben aus dem Koalitionsvertrag eine 
Fortsetzung des Pkw-Maut-Projekts nicht möglich 
sei, überein, widersprach aber der Einschätzung aus 
dem EU-Fachreferat und den vorsorglich im Betrei
bervertrag geregelten Anpassungsmöglichkeiten. 
Im Vertrag „Erhebung“ waren sehr wohl Vorkeh
rungen für mögliche Anpassungen aufgrund einer 
veränderten Rechtslage enthalten. Zum Beispiel 
waren Anpassungen genannt für eine mögliche Um
stellung von einer zeitbezogenen Maut auf eine 
streckenbezogene wie auch für eine Ausweitung der 
Pkw-Maut auf Fahrzeuge mit einem Gesamtge
wicht zwischen 3,5 bis 7,5 Tonnen. Warum 
Dr. Neumann nunmehr eine Anpassung der Ver
träge kategorisch ausschloss, konnte der Ausschuss 
nicht klären. Warum der Rechtsauffassung von 
Dr. Neumann in der Sitzung am 18. Juni 2019 über
haupt gefolgt wurde, konnte mangels des Erinne
rungsvermögens der meisten anderen Beteiligten 
auch nicht geklärt werden. Eine Prüfung der Anpas
sungsmöglichkeiten hat es nach den Ausführungen 
von Dr. Neumann nicht mehr gegeben.3586 

− Wenn aber die Anpassung der Verträge nach den 
Ausführungen von Dr. Neumann juristisch nicht 
möglich sei, bliebe als Kündigungsgrund die „Kün
digung aus ordnungspolitischen Gründen“ mit un
absehbaren finanziellen Folgen für das BMVI. Dem 
könnte abgeholfen werden, wenn ein weiterer Kün
digungsgrund vorliege, für dessen Eintreten der Be
treiber verantwortlich gemacht werden könnte. Die 
entsprechenden Vertragsbestandteile hatte 
Dr. Neumann selbst in die Verträge eingebracht und 
konnte davon ausgehen, dass bis zum EuGH-Urteil 
niemand im Raum wusste, was sie eigentlich bedeu
teten. Nun aber war der worst case eingetroffen und 
der Rechtsberater des BMVI war gefordert, einen 
Ausweg aus der Zahlungspflicht des BMVI zu fin
den, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, selbst in 

3586) Zu den vertraglichen Anpassungsmöglichkeiten siehe 
Zweiter Teil J.II.1.c), Anpassungsmöglichkeiten (S. 371). 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2034.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2041.pdf
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das Schussfeld von Schuldzuweisungen für einen 
schlechten Vertrag zu geraten. Der einzige Ausweg 
aus dem Dilemma der hohen Entschädigungszah
lungen war die Suche und Präsentation eines weite
ren Kündigungsgrundes „aus wichtigem Grund“, 
womit die Vertragsregelungen zur Entschädigung 
außer Kraft gesetzt werden würden. Über diesen 
vertraglichen Mechanismus war Dr. Neumann der 
Einzige in der Runde im Bilde. Und er war der Ein
zige, der diesen Kündigungsgrund auch gleich lie
ferte und belegte, indem ein scheinbarer Vertrags
bruchs durch das Betreiberkonsortium aufgrund ei
nes Schreibens vom Vortag offeriert wurde.3587 

Gegen 19.00 Uhr gab Dr. Neumann den Auftrag an 
seine Kanzlei, die Kündigungsschreiben vorzubereiten, 
in denen beide Kündigungsgründe genannt werden 
sollten. Diese Entwürfe gelangten am 21.50 Uhr per E-
Mail an Unterabteilungsleiter Molitor. 
Für die Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ist es nachvollziehbar, dass die 
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Runde 
den Ausführungen von Dr. Neumann wenig entgegen
setzen oder sie auch nur hinterfragen konnten. Der 
enorme psychologische Druck, den Minister Scheuer 
und Dr. Neumann ausübten, ließ keine wirkliche Dis
kussion zu.3588 
Die Aussage von Minister Scheuer bei seiner Befra
gung am 29. Januar 2021 zu der seiner Meinung nach 
einhelligen und geprüften Entscheidung in großer 
Runde ist nur als wortreiche Verschleierung eines Ver
sagens als Minister und seines gesamten Führungssta
bes im Pkw-Maut-Projekt zu bezeichnen. 
Die Aussage lautete: 

„Aber dass der Entschluss zum Ende des Tages 
mit der klaren Botschaft Kündigungen stand, 
das habe ich Ihnen auch beim Eingangsstate
ment sehr, sehr klar dokumentiert. Also es war 
ein übereinstimmendes, wenn nicht sogar ein
stimmiges – ich denke sogar, aus meiner Erin
nerung, einstimmiges – Meinungsbild, im Inte
resse des Bundes – im Interesse des Bundes – zu 
kündigen, aus mehreren Gründen.“3589 

Der Zeuge Görrissen bestätigte diesen Entscheidungs
weg: 

„Und insofern war mein Eindruck - und so bin 
ich aus dieser Runde gegangen, und er ist auch 
heute noch mein Eindruck -, dass wir alle, die 
wir dort saßen - und es gab kein Gegenvotum -, 

                                                        
3587) Dieses Schreiben wurde im Feststellungsteil ausführlich zi

tiert. Siehe Zweiter Teil I.V.2.b)(10), S. 359 Schreiben vom 
17. Juni 2019. 

3588) Über die Meinungsbildung in der „großen Runde“ siehe 
auch im Zweiten Teil J.II.2.f), Unklarheit über Kostenfol
gen, S. 379. 

der Meinung waren: Es ist der richtige Weg, die
sen Kündigungsweg zu beschreiten“3590 

Der Zeuge bezeichnete die Entscheidungsfindung in 
diesem Gremium als Entscheidung eines „Kollegialor
gans“.3591 
Es ist eine alte politische Taktik, dass – wenn keiner 
widerspricht – alle dafür seien. Mit dem Verweis auf 
diesen Umstand war die letztendliche Entscheidung zur 
abrupten Beendigung der Vertragsbeziehungen mit 
dem Betreiberkonsortium getroffen. Die politische Le
gitimierung erfolgte schließlich in der so genannten 
„Kleinen Runde“3592 zwischen Minister Scheuer, Ab
teilungsleiter Görrissen, dem beurlaubten Staatssekre
tär und Geschäftsführer des konkurrierende Maut-Be
treibers Toll Collect Dr. Schulz und Dr. Neumann. 
Zur Verteidigung der Kündigungsbegründung wegen 
Schlechtleistungen wurde von einigen Zeugen die Ab
sicht betont, alles tun zu müssen, um Schaden, auch fi
nanziellen Schaden von der Bundesrepublik abzuwen
den. Dieser Argumentation schlossen sich die Koaliti
onsfraktionen von CDU/CSU/SPD in ihrer Bewertung 
an. Die Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN teilen die Aufgabe, Schaden 
von der Bundesrepublik abzuwenden in jeglicher Hin
sicht. Dies darf jedoch nicht mit fragwürdigen Mitteln 
oder unter der Vortäuschung falscher Tatsachen erfol
gen. 
Minister Scheuer hat im PUA betont, seine Entschei
dung zur Kündigung der Verträge sei rein fachlich de
terminiert gewesen. 
Die Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN halten diese Ansicht des Ministers 
für falsch. Es war eine rein politische Entscheidung, für 
die Minister Scheuer die politische Verantwortung 
trägt. Der Versuch, die politische Entscheidung als 
fachlich begründet darzustellen, geht fehl. 
Die Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN sind der Auffassung, dass das 
BMVI unter Führung von Minister Scheuer keinerlei 
Strategie für den Umgang mit dem unerwarteten 
EuGH-Urteil hatte. Er verzichtete aus politischen 
Gründen auf eine saubere und eingehende Prüfung al
ler Handlungsoptionen, die sich aus dem Urteil erga
ben. Er verzichtete darauf, sich über den tatsächlichen 
Projektstand auch nur zu erkundigen. Es agierte kopf
los und hektisch und traf die Kündigungsentscheidung 
in dem Bestreben, politische Handlungsstärke zu de

3589) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 106. 
3590) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 68. 
3591) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 68. 
3592) Zur Großen und Kleinen Runde siehe Zweiter Teil J.II.1.e) 

Ergebnisse, S. 374 f. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2041.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2041.pdf


 

Drucksache 19/30500 – 566 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

 

monstrieren. Eine Rücksprache mit anderen Bundesmi
nisterien, z.B. dem für EU-Fragen federführenden 
BMWi oder bezüglich der Kostenfolgen dem BMF hat 
es im Vorfeld der Kündigungsentscheidung nicht gege
ben. Auch nicht mit dem Bundeskanzleramt. Als der 
Vermerk zum EuGH-Urteil innerhalb des Bundeskanz
leramts3593 der Bundeskanzlerin am 19. Juni 2019 vor
lag, waren die Kündigungen schon ausgesprochen. Das 
bestätigte der Zeuge Pung-Jakobsen: 

„Wir sind nach meiner Erinnerung nicht darüber 
informiert worden, haben das zur Kenntnis ge
nommen, als die Kündigung ausgesprochen 
worden ist.“3594 

3. Kündigung wegen Schlechtleistung 
trotz positiver Gesamteinschätzung des 
Projektstands 

Im Pkw-Maut-Projekt gab es während der Umset
zungsphase ab 1. Januar 2019 eine Vielzahl von Ar
beitsgruppen und Gremien, die jede für sich eigenstän
dige Bewertungen des erreichten Projektstands vornah
men. Aus Sicht des BMVI war das Gremium mit dem 
Überblick über das Gesamtprojekt die Gesamtprojekt
lenkungsgruppe (GPLG). Dies wurde in der Antwort 
auf eine Kleine Anfrage im Bundestag bestätigt.3595 

Der letzte Statusbericht der GPLG datierte vom 
28. Mai 2019 und umfasste den Zeitraum vom 1. Mai 
2019 bis 28. Mai 20193596. Teilnehmer der Sitzung der 
GPLG waren an diesem Tag vom BMVI Herr Stadler 
und Herr S. vom Fachreferat, vom KBA der Projektlei
ter Herr Blumenberg und der stellvertretende Projekt
leiter Herr Kneller, von den wirtschaftlich-technischen 
Beratern Frau Kramer und Herr S., von den juristischen 
Beratern Dr. Neumann, sowie weitere Personen.3597 
Die Einschätzung im Protokoll lautete: „Der Ge
samtstatus wird auf grün festgelegt.“3598 Im Statusbe
richt selbst hieß es: „Das Gesamtprojekt liegt insge
samt noch im Plan. Bei zügiger Abarbeitung der vor
handenen offenen Punkte ist der Wirkbetriebsbeginn 
zum 1. Oktober 2020 derzeit nicht gefährdet.“3599 Zum 
Thema Feinplanungsdokumentation wurde vermerkt: 

„Die Lieferung der überarbeiteten Feinpla
nungsdokumentation erfolgte am 17.05.2019. 
Die Dokumente befinden sich derzeit in der Prü
fung durch das KBA. Diese soll am 07.06.2019 
abgeschlossen und das Ergebnis dem Betreiber 

                                                        
3593) MAT A BK-3-1a, Bl. 568 f. 
3594) Pung-Jakobsen, Protokoll-Nr. 14, S. 32. 
3595) Deutscher Bundestag Dr. 19/12209 Antwort auf die Kleine 

Anfrage der Abgeordneten Jörg Cezanne u.a. über Kündi
gung der Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Infra
strukturabgabe vom 7. August 2019, siehe Anlage 159 zum 
Bericht. 

3596) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 216 f. 
3597) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 208. 

mitgeteilt werden. Der Fortgang der Arbeiten 
am Gesamterhebungssystem ist davon nicht be
troffen. Das Release 1 des Erhebungssystems 
(Inländererhebung) ist weiterhin für den 
29.07.2019 vorgesehen.“3600 

Nach Aussage der Bundesregierung erfolgte die Über
wachung des Projektfortschritts „Erhebung“ federfüh
rend durch das KBA.3601 Zwischen dem Betreiber au
toTicket und dem Projektteam beim KBA wurden mo
natliche Projektfortschrittsberichte erstellt, die zu
nächst vom Betreiber vorgelegt und dann dem KBA 
zur Mitzeichnung bzw. Konsolidierung übergeben 
wurden. Ziel und Zweck dieser Berichte wurde wie 
folgt definiert: 

„Der Bericht soll nicht nur über den Projektfort
schritt informieren, sondern gleichzeitig auch 
eine Dokumentation des Projektfortschritts dar
stellen, um auch weniger involvierte Personen 
über den aktuellen Status, die aktuellen Pro
jektrisiken und deren Bewertung, die offenen 
Punkte und die nächsten geplanten Schritte zu 
informieren.“3602 

Der letzte dieser Projektfortschrittsberichte ist auf den 
13. Juni 2019 datiert und war von autoTicket an das 
KBA übermittelt worden. Der Berichtszeitraum um
fasste die Zeit vom 13. Mai 2019 bis 12. Juni 2019. Die 
Projektampel war auf grün gesetzt.3603 Als Hauptakti
vitäten wurden die Lieferung, die Überarbeitung und 
die Abstimmung der Feinplanungsdokumentationskor
rekturen in den Arbeitsgruppen genannt. Da diese Be
richte dem Untersuchungsausschuss vom BMVI vor
gelegt wurden, waren sie demzufolge auch dort zumin
dest auf der Ebene der Projektbegleitung bekannt. 
Auf politischer Ebene war ein so genanntes „Spitzen
gremium“ etabliert worden. Zu dessen letzter Sitzung 
am 24. Mai 2019 sagte der Zeuge Schneble aus. 

„Teilnehmer dieses Spitzengremiums waren 
Abteilungsleiter Zielke, Unterabteilungsleiter 
Molitor, Referatsleiter Stadler und Referent 
Winderlich für das BMVI, stellvertretender Prä
sident Elsner und Projektleiter Blumenberg für 
das KBA, stellvertretender Präsident Hoffmann, 
Abteilungsleiter Krekeler und Projektleiterin 
Mäling, geb. Kruger, für das BAG. Für Toll Col
lect nahmen Dr. Schulz als Vorsitzender der Ge
schäftsführung und Bereichsleiter Dr. Jestädt 

3598) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 208. 
3599) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 217. 
3600) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 217. 
3601) BT-Drs. 19/12209, S. 2, siehe Anlage 159 zum Bericht. 
3602) MAT A BMVI-1-h-01, Bl. 101, siehe Anlage 165 zum Ber

icht. 
3603) MAT A BMVI-1-h-01, Bl. 103, siehe Anlage 165 zum Ber

icht. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2014.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20159.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20159.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20159.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20165.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20165.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20165.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20165.pdf
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teil, schließlich die Geschäftsführung der auto
Ticket, Dr. Michael Blum und ich, sowie die 
Projektleiter Dieter Groller und Oliver Warnken 
für die Erhebung und Arnold Trögl für die stati
onäre Kontrolle. In keinem der Treffen wurde 
Unzufriedenheit mit dem Betreiber geäußert. 
Eine etwaige oder gar bevorstehende Kündi
gung der Verträge durch das Ministerium war 
für alle Teilnehmer undenkbar.“3604 

Es war also keine andere Einschätzung getroffen wor
den, als in dem 5. Projektfortschrittsbericht und dem 
15. Statusbericht der GPLG verzeichnet wurde. Das 
Projekt war zum Tag des EuGH-Urteils nicht fehler
frei, aber in seiner Realisierung zum 1. Oktober 2020 
nicht gefährdet. 
Erst mit Vortrag von Dr. Neumann am 18. Juni 2019 in 
der sogenannten Taskforce wurde eine Einschätzung 
abgegeben, wonach die Kündigung wegen Schlecht
leistung als unausweichlich dargestellt wurde. Selbst 
die unbestritten eingeräumten Nachfristen bis Ende Juli 
seien unerheblich gegenüber dem Fakt, dass der Auf
traggeber nach einem Schreiben des Bieterkonsortiums 
vom 17. Juni 2019 das Vertrauen in die Leistungsfä
higkeit des Betreiberkonsortiums verloren hätte.3605 
Bei seiner Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss 
versuchte der Zeuge Lütje diese Sicht zu untermauern, 
in dem er behauptete, seiner Ansicht nach hätte die 
Kündigungsandrohung schon im April durch das 
BMVI gegenüber dem Betreiberkonsortium wegen der 
mangelhaften Feinplanungsdokumentation vom 1. Ap
ril 2019 erfolgen sollen.3606 
In der Beratung der Taskforce am 18. Juni 2019, der 
sogenannten Großen Runde, war kein Vertreter des 
KBA oder des BAG anwesend. Die überraschende Be
gründung dafür gab Minister Scheuer: 

„Ja, die Verbindung nach Flensburg ist, von 
Berlin aus gesehen - - Da bin ich schneller von 
Passau in Berlin, sage ich mal. Ich bin es selber 
schon mal gefahren, auf diversen Verkehrsmit
teln. Aber die Hinzuziehung des Sachverstandes 
des KBA war ja immer klar, auch mit dem mit 
dem Projekt betrauten Herrn Blumenberg. Aber 
da ging es ja eher um die technischen Umset
zung.“3607 

Auf die Frage, warum Minister Scheuer nicht wenigs
tens bei KBA-Projektleiter Blumenberg anrufen ließ, 
um Erkundigungen einzuholen, verwies Minister 
Scheuer im Untersuchungsausschuss ansatzlos auf das 

                                                        
3604) Schneble, Protokoll-Nr. 28, S. 15. 
3605) Neumann, Protokoll-Nr. 30 I, S. 63. 
3606) Lütje, Protokoll-Nr. 44 I, S. 27. 
3607) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 90. 
3608) Blumenberg, Protokoll-Nr. 22 I, S. 92. 

ihm von Dr. Neumann vorgelegte Schreiben des Bie
terkonsortiums vom 17. Juni 2019 und las daraus vor. 
Die Frage selbst ignorierte er. 
Der Zeuge Blumenberg bestätigte, dass er am 18. Juni 
2019 in keiner Weise in die Arbeit der Taskforce und 
damit in die Entscheidung zur Kündigung des Vertra
ges zwischen dem KBA und dem Bieterkonsortium 
eingebunden war.3608 Die vorherige Zusammenarbeit 
zwischen dem KBA und dem Betreiberkonsortium hat 
der Präsident des KBA Zinke bei seiner Befragung mit 
den Worten beschrieben, dass es sich „um häufige, um 
nicht zu sagen: ständige Kontakte über unterschiedli
che fachliche Themen“ gehandelt hätte.3609 Es hätte 
also ein sehr aktueller Projektstand abgerufen werden 
können. Doch auch er sei am 18. Juni 2019 nicht kon
taktiert worden. 
Es ist völlig unverständlich, warum der eigentliche 
Vertragspartner KBA, der das ganze Projekt im Auf
trag des BMVI abwickelte und betreute, nicht ein ein
ziges Mal am 18. Juni 2019 über den Projektsachstand 
befragt wurde. 
Der verantwortliche Referatsleiter im BMVI, Stefan 
Stadler, wurde am 18. Juni 2019 auch nicht kontaktiert. 

„Da war ich im Urlaub, und obendrein war ich 
nicht Mitglied der Taskforce, die diese Kündi
gung dann diskutiert hat und dann auch durch
gezogen hat.“3610 

Die Referenten Winderlich und Brändike aus dem 
Fachreferat sagten beide bei ihren Befragungen aus, 
dass sie in die Entscheidungsfindung zur Kündigung in 
keiner Weise einbezogen waren. 
Und auch das eigene Unternehmen Toll Collect, das ja 
auch in Vertragsbeziehungen zum Betreiberkonsor
tium gebunden war, wurde zum Projektstand und den 
angeblichen Schlechtleistungen nicht befragt. 

„Da waren wir dann nachher die Empfänger. 
Wie soll das aussehen? Da waren wir nicht in
volviert. Ich glaube, da musste sich das BMVI 
dann mit der Entscheidung auch erst mal selber 
sortieren und hat dann über das KBA – Da 
musste man ja auch gucken, mit wem wir den 
Vertrag abgeschlossen haben“3611 

Der Zeuge Blumenberg versuchte im PUA darzustel
len, dass die Arbeit des Betreiberkonsortiums schlecht 
gewesen sei und nicht heilbar.3612 Dem Untersuchungs
ausschuss wurden keinerlei Dokumente seitens des 
KBA oder des BMVI vorgelegt, die diese Anschuldi
gungen erhärtet hätten. Im Gegenteil, laut E-Mail von 

3609) Zinke, Protokoll-Nr. 22 I, S. 70. 
3610) Stadler, Protokoll-Nr. 24 I, S. 140. 
3611) Woithe, Protokoll-Nr. 24 I, S. 105. 
3612) Blumenberg, Protokoll-Nr. 22 I, S. 3 ff. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2028.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2030.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2044.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2022.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2022.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2024.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2024.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2022.pdf
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Blumenberg vom 18. Juni 2019 ging auch er als Pro
jektleiter von einer Fortsetzungsmöglichkeit des Ge
samtprojekts nach einer eingehenden Prüfung diesbe
züglicher Möglichkeiten und einer eventuellen Anpas
sung des Projekts aus.3613 
Die Behauptung der Schlechtleistung des Betreibers 
wegen des Verfehlens des sogenannten 1. Meilen
steins, der Vorlage der Feinplanungsdokumentation 
zum 1. April 2019, wurde durch die Bundesregierung 
im Nachhinein übernommen. So heißt es in der Ant
wort der Bundesregierung auf die schon zitierte Kleine 
Anfrage: 

„Die Entscheidung zur Kündigung der Verträge 
auch wegen der Schlechtleistungen der Ver
tragspartner beruhte auf den Berichten des KBA 
und des BAG und der Fachberater, die insbeson
dere im Zusammenhang mit der Einhaltung der 
Meilensteine Feinplanungsdokumentation bei 
der Erhebung (1. April 2019) und Spezifikati
onsdokumente bei der Kontrolle (8. April 2019) 
vorgelegt worden sind.“3614 

Der Untersuchungsausschuss konnte keinerlei Doku
mente ermitteln, die eine solche Einschätzung seitens 
des BMVI vor dem 18. Juni 2019 belegen könnten. Al
lerdings wurden E-Mails gefunden, wonach die Ant
wort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage von 
der Kanzlei Greenberg Traurig erstellt wurde.3615  
Die Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bewerten die Aussagen von 
Dr. Neumann, Dr. Lütje und G. Blumenberg eindeutig 
als den Versuch, im Nachhinein den tatsächlichen Pro
jektstatus schlechter darzustellen als er nach Einschät
zung aller Beteiligter bis zum 18. Juni 2019 erreicht 
war. Das Schreiben des Betreiberkonsortiums vom 
17. Juni 2019 wurde von den juristischen Beratern des 
BMVI um Dr. Neumann bewusst zur Untersetzung ei
nes fiktiven Kündigungsgrunds „Schlechtleistungen“ 
herangezogen. Das KBA hat unter dem Projektleiter 
Blumenberg im Nachhinein versucht, die behauptete, 
gravierende Schlechtleistung von autoTicket zu unter
setzen. Das Agieren des BMVI nach der Kündigung 
muss als nachträgliches Ändern der Projektstandein
schätzungen durch den Auftraggeber BMVI zur Unter
setzung eines vermeintlichen Kündigungsgrunds ange
sehen werden. 

4. Kumulation der Kündigungsgründe – 
ohne EuGH keine Kündigung3616 

Der Untersuchungsausschuss ging der Frage nach, in
wieweit die Kündigungsentscheidung wegen Schlecht
leistung durch das EuGH-Urteil ausgelöst wurde. Im 

                                                        
3613) MAT A BMVI-6-20/2019 I/06_Jun/P850800 20190618 – 

aktuelle Lage nach EuGH-Entscheidung. 
3614) BT-Drs. 19/12209, S. 3, siehe Anlage 159 zum Bericht. 

Juli 2019 hatte Minister Scheuer im Verkehrsausschuss 
erklärt, dass es ohne das EuGH-Urteil keine Kündi
gung gegeben hätte. Auch wenn von verschiedenen 
Zeugen, z.B. den Zeugen Zinke und Lütje, versucht 
wurde den Eindruck zu erwecken, dass eine Beendi
gung des Vertragsverhältnisses wegen der mangelnden 
Feinplanungsdokumentation kurz bevor gestanden 
hätte, schließen sich die Fraktionen der FDP, DIE 
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Auffas
sung der Koalitionsfraktionen an, dass das EuGH-Ur
teil der unmittelbare Anlass und Grund zur Kündigung 
war. Die anhaltenden Projektaktivitäten zur baldigen 
Implementation der Pkw-Maut ließen eine bevorste
hende Kündigung wegen Schlechtleistungen nicht er
kennen. Es waren sogar schon Abstimmungen hin
sichtlich des Wortlauts und des Layouts der Abgabebe
scheide an die Kfz-Besitzer in Deutschland getroffen 
worden. Eine umfangreiche Öffentlichkeitskampagne 
war in Vorbereitung. Die Zusammenarbeit mit den 
Länderbehörden war aufgesetzt worden. Eine Standort
suche für eine Ansiedlung des Betreiberunternehmens 
in Brandenburg war auf Ministerebene vorbesprochen 
worden. 
Die Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN bestätigen im Ergebnis der Aufklä
rung des Untersuchungsausschusses die im Juli 2019 
von Minister Scheuer getroffene Aussage, dass es ohne 
das negative EuGH-Urteil keine Kündigung des Betrei
bervertrages gegeben hätte, zum damaligen Zeitpunkt 
den Tatsachen entsprach. 

5. Die Rolle des Staatssekretärs 
Dr. Schulz bei der Kündigungsentschei
dung unter Compliance-Gesichtspunk
ten  

Der Zeuge Dr. Schulz war zum Zeitpunkt des EuGH-
Urteils am 18. Mai 2019 seit mehr als drei Monaten 
Geschäftsführer der bundeseigenen Toll Collect 
GmbH. Es war das erklärte Ziel, dass unter seiner Füh
rung dieses Unternehmen zu einem bedeutenden Maut-
Betreiber etabliert werden sollte. Zukünftig sollten die 
beiden unterschiedlichen Maut-Systeme für Lkw bzw. 
Pkw zu einem einheitlichen System zusammengeführt 
werden. Der europäische Wettbewerb der verschiede
nen Maut-Betreiber ist bei der Bewertung der persönli
chen Rolle, die Dr. Schulz zur Kündigung des Betrei
bervertrages gespielt hat, zu betrachten. Die Kündi
gung betraf ein auf dem europäischen Markt etabliertes 
Maut-Betreiber-Unternehmen Kapsch Traffic. MdB 
K. Lühmann befragte im Untersuchungsausschuss den 
Zeugen Dr. Schulz nach dessen Meinung zu dem von 

3615) MAT A BMVI-6/23a-01, Bl. 2143. 
3616) Siehe Zweiter Teil J.II.2.g), EuGH-Urteil als Auslöser der 

Kündigung wegen Schlechtleistung, S. 381. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20159.pdf
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ihr bejahten Compliance-Verstoß. Diesen leugnete 
Dr. Schulz unter anderem mit den Worten: 

„Das sehe ich nicht, dass es da einen Anschein 
eines Interessenkonflikts gibt, sondern der Mi
nister wollte meine Einschätzung zu diesem Ur
teil selbst haben.“3617 

Dr. Schulz betonte mehrmals, dass seine Rolle am 
18. Juni 2019 allein seiner Person als Experte und Ver
trauter des Ministers entsprach. Dieser Auffassung 
schloss sich der Abteilungsleiter Görrissen an. 

„Und insofern war Herr Dr. Schulz - Sie haben 
recht - natürlich in einer neuen Funktion, aber 
war für mich ein absoluter Spitzenfachmann, 
was dieses Thema anbelangt, der in dieser The
matik drin war.“3618 

An einen Interessenskonflikt hätte er zu diesem Zeit
punkt überhaupt nicht gedacht. 
Schon die aktive Teilnahme von Dr. Schulz an den Te
lefonkonferenzen am Vormittag, ganz bestimmt aber 
an den Entscheidungsgremien am Abend des 18. Juni 
2019 ist unter Compliance-Aspekten nach Auffassung 
der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN nicht akzeptabel. Besonders bemer
kenswert ist, dass Dr. Schulz von Anfang an auf eine 
Kündigung des Betreibervertrages zielte und indirekt 
damit ein konkurrierendes Unternehmen schädigte. 

6. Weiterer Schaden für den Steuerzahler 
aufgrund der Kündigungsentscheidung  

Der Betreibervertrag sah Möglichkeiten vor, dass bei 
einer Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen 
eine sogenannte Call-Option herangezogen werden 
könnte. Demnach würde der Auftraggeber die werthal
tigen Bestandteile des privaten Betreiberunternehmens 
gegen Zahlung übernehmen und könnte sie selbst oder 
durch ein anderes Unternehmen weiterentwickeln und 
nutzen. Nach der Kündigung des Betreibervertrages 
wurde durch das BMVI tatsächlich der Versuch unter
nommen, diese Call-Option innerhalb der Auslauffrist 
in Erwägung zu ziehen. Eine eigenständige Übersicht 
über die Wertbestandteile beim Betreiberunternehmen 
autoTicket konnte das BMVI aber nicht vorlegen oder 
ermitteln.3619  
Der Auftraggeber hielt schließlich an seiner Kündi
gungsabsicht ohne Übernahme von Assets des Betrei
bers fest. Damit sind auch alle getätigten Vorarbeiten 
sowohl des Betreiberunternehmens als auch beim KBA 
für eine spätere Wiederaufnahme des Maut-Projekts 
nicht mehr nutzbar. 

                                                        
3617) Schulz,  Protokoll-Nr. 43 I, S. 111. 
3618) Görrissen, Protokoll-Nr. 41 I, S. 65. 
3619) MAT A BMVI-6-23a-01, Bl. 1788. 
3620) MAT A BMVI-6/20b, Bl. 1, siehe Anlage 136 zum Bericht. 

7. Minister Scheuer kannte die Kündi
gungsregelungen zunächst nicht und 
hat diese in der Folge nicht verstanden  

Am 10. Januar 2019, kurz nach Unterzeichnung der 
Mautverträge, war Minister Scheuer in der Talkshow 
„Lanz“ zu Gast. Auf mehrfache Nachfrage des Mode
rators, welche Kosten auf den Bund bei einem negati
ven EuGH-Urteil zukommen würden, antwortete Mi
nister Scheuer, dass er entspannt sei. Am Morgen des 
darauffolgenden Tages wendete sich das Fachreferat 
StV 10 an die Berater von Greenberg Traurig mit der 
Bitte, für die Hausleitung einen kurzen Textblock, un
ter anderem zu der folgenden Fragestellung zu verfas
sen: 

„1. ) Sollte der EuGH die Infrastrukturabgabe in 
der derzeit geplanten Form kippen: Welche ver
traglichen Möglichkeiten hat der Bund, sich von 
den Verträgen ISA Erhebung und Kontrolle zu 
lösen? Welche Fristen gelten hierbei? In wel
cher Höhe muss der Bund Schadensersatz zah
len?“3620 

Am 14. Januar 2019 erhielt Minister Scheuer den Ver
merk mit dem Titel „Möglichkeiten der Vertragsbeen
digung, Schiedsverfahren“.3621 Dies war die erste Mi
nistervorlage in Bezug auf die Pkw-Maut seit dem 
18. Mai 2018. Insgesamt gab es in den sieben kriti
schen Monaten bei der Mautvergabe zwischen Mai 
2018 und Januar 2019 keine einzige Ministervorlage. 
Die Ministervorlage vom 14. Januar 2019 ist insbeson
dere daher brisant, da Minister Scheuer davor offen
sichtlich nicht wusste, welche Kündigungsregelungen 
der 2 Milliarden Euro Vertrag beinhaltete. Dies erklärt 
auch seine ausweichenden Antworten in der „Lanz“-
Sendung. Zu den Möglichkeiten einer Vertragsbeendi
gung führt die Ministervorlage aus: 

„Sollte der EuGH entscheiden, dass die Infra
strukturabgabe in der derzeitigen Ausgestaltung 
gegen europäisches Recht verstößt, hat der Bund 
das Recht, die Verträge wegen Eintritts eines 
wichtigen Grundes außerordentlich zu kündigen 
[…]. Soweit der EuGH nur die Kompensation 
für in Deutschland zugelassene Kraftfahrzeuge 
via Kfz-Steuer-Absenkung als europarechtswid
rig einstuft, könnte die Infrastrukturabgabe ohne 
bzw. mit geänderter Kompensation fortgeführt 
werden.“3622 

Zu den Folgen einer Kündigung aus ordnungspoliti
schen Gründen führt die Ministervorlage aus: 

3621) MAT A BRH-2-2, V3-2019-0378, 06_DORIS, doks, 
03103384, Bl. 5-7. 

3622) MAT A BMVI-6/20b, Bl. 1. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2041.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20136.pdf
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„Beim Vertrag Erhebung wären Kapsch und 
Eventim hinsichtlich des ihnen durch die Kün
digung entgehenden Gewinns so zu stellen, wie 
sie stünden, wenn der Vertrag bis zum Ablauf 
seiner ordentlichen Laufzeit fortgeführt worden 
wäre. Soweit der Bund das Erhebungssystem 
übernehmen möchte, müsste er zusätzlich den 
Bruttounternehmenswert als Kaufpreis zah
len.“3623 

In seiner Befragung im PUA gab Minister Scheuer an, 
das Dokument sei für die Vorbereitung des Verkehrs
ausschusses am 16. Januar 2019 erstellt worden. Aus 
Sicht der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ist dies nicht zutreffend, da die 
Vorbereitung für den Verkehrsausschuss nicht im Rah
men einer, zumal seltenen, Ministervorlage erfolgt. 
Auf die Frage des Abgeordneten Luksic (FDP) im 
PUA, ob sich der Minister vor Vertragsunterzeichnung 
über die Kündigungsfolgen informiert habe, verwies 
der Minister auf sein Eingangsstatement. In diesem äu
ßerte er sich folgendermaßen: 

„Auf meine Frage, ob wir eine die Interessen des 
Bundes wahrende Regelung selbst für den voll
kommen unwahrscheinlichen Fall eines Total
verlustes beim EuGH haben, wurde mir dies von 
Staatssekretär Dr. Schulz unter Hinweis auf die 
Kündigungsregelungen aus ordnungspolitischen 
Gründen mit den dafür vorgesehenen Rechtsfol
gen ausdrücklich bestätigt.“3624 

Aus dem Eingangsstatement ging jedoch nicht hervor, 
wann sich der Minister mit Herrn Dr. Schulz zu diesem 
Thema ausgetauscht hatte. Selbst wenn dies vor der 
Vertragsunterschrift geschah, scheinen weder ihm, 
noch Staatssekretär Dr. Schulz die Einzelheiten der 
Kündigungsfolgen und die Unüblichkeit der Kündi
gungsregelungen bewusst gewesen zu sein. Seine Ent
scheidung zur Unterschrift der Mautverträge war daher 
durch Unkenntnis geprägt. Zur Üblichkeit der Kündi
gungsregelungen schreibt die Kanzlei Chatham Part
ners LLP in ihrem Gutachten vom 23. August 2019: 

„Das für den Fall eines negativen EuGH-Urteils 
im Betreibervertrag angelegte Kündigungsfol
genregime ist einerseits als unüblich nachteilig 
für Deutschland als Auftraggeber anzusehen. 
Dabei hätte gerade aufgrund der Ungewissheit 
des Verfahrensausgangs und der zahlreichen 
warnenden Stimmen von vielen Seiten ein be
sonderes Bedürfnis an einer den Auftraggeber 

                                                        
3623) MAT A BMVI-6/20b, Bl. 1. 
3624) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 18. 
3625) Chatham Gutachten zur Pkw-Maut vom 23. August 2019, 

Vorher-sebarkeit des EuGH-Urteils und angemessene Be
rücksichtigung in den vergebenen Aufträgen. 

und damit Steuerzahler schützenden Regelung 
bestanden.“3625 

Die Unkenntnis des Ministers Scheuer zeigte sich auch 
am Tag der Kündigung sowie in den Wochen danach 
und gipfelte in der Diskussion um ein Moratorium für 
den Betreibervertrag am 13. September 2019. 

a) Kündigung am 18. Juni 2019 
Das BMVI bemühte sich um eine Kostenschätzung im 
Falle einer Kündigung und beauftragte die Berater von 
PwC. Die Berater übersendeten dem BMVI am 
18. Juni 2019 zwei Kostenabschätzungen und eine wei
tere Kostenabschätzung am 19. Juni 2019. Pressebe
richten zufolge lag die ermittelte „Überschlägige Ab
schätzung potenzieller Entschädigungen“ am 19. Juni 
2019 bei 776 Millionen Euro.3626 Die durch den Unter
suchungsausschuss ausgewerteten Unterlagen bestäti
gen die Presseberichterstattung. Hinzu kommt, dass die 
Kostenabschätzungen am 18. Juni 2019 deutlich unter 
der Kostenabschätzung vom 19. Juni 2019 lagen. Die 
Entscheidung des Ministers zur Kündigung erfolgte da
her ohne das Wissen, welcher potenzielle Schaden 
dadurch entstehen könnte. 
Weitere Presseberichte griffen E-Mails auf, welche die 
Berater von Greenberg Traurig am Tag der Urteilsver
kündung des EuGH und in den Stunden der Kündi
gungsentscheidung versendeten. In einer E-Mail be
schwerte sich ein Jurist von Greenberg Traurig über 
das Tempo, mit dem Minister Scheuer die Kündigung 
der Verträge vorantrieb mit den Worten: 

„Wenn jemand glaubt, jetzt in Wildwest-Manier 
ganz schnell kündigen zu müssen, dann eben mit 
nicht unwesentlicher Restunschärfe.“3627 

Am Tag darauf verwies eine Juristin der Kanzlei 
Greenberg Traurig im Zusammenhang mit dem Kün
digungsgrund der Schlechtleistung und der noch nicht 
abgelaufenen Fristen auf die vertraglich festgeschrie
bene Heilungsfrist. Der Vertrag Erhebung sah vor: 

„Innerhalb von sechs Wochen, nachdem eine 
Partei von einem Kündigungsgrund Kenntnis er
langt, ist diese verpflichtet, der anderen Partei 
eine Mitteilung zu senden, in der sie die andere 
Partei auffordert, den Kündigungsgrund inner
halb einer Heilungsfrist von acht Wochen, so
fern in diesem Vertrag nicht eine andere Frist 
bestimmt ist, zu beseitigen.“3628 

Ein Kollege von Greenberg Traurig antwortete auf die
sen Hinweis mit der Einschätzung: 

3626) Spiegel Online vom 17. Juni 2020, Geheimgutachten ta
xierte Schaden für Steuerzahler auf 760 Millionen Euro. 

3627) Spiegel Online vom 30. September 2020, Eigene Rechtsbe
rater zweifelten an Scheuers Strategie. 

3628) Siehe Ziffer 26.3.7, S. 157 des Betreibervertrags. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
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„Formal hat damit der Auftraggeber bei Erklä
rung der Kündigung am 19.6.2019 nicht die 
hierfür erforderliche Voraussetzung der Nach
fristsetzung von acht Wochen erfüllt.“3629 

Die in der Presse aufgegriffenen Zitate finden sich auch 
in den Unterlagen wieder, welche die Kanzlei Green
berg Traurig dem Untersuchungsausschuss zugeliefert 
hat. Aus Sicht der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN besteht kein Zweifel, 
dass Minister Scheuer zum Zeitpunkt seiner überhaste
ten Entscheidung, die Verträge zu kündigen, nicht aus
reichend informiert war und die Folgen seiner Ent
scheidung nicht absehen konnte. Er hätte unter diesen 
Umständen nicht kündigen dürfen, sondern auf fun
dierte Informationen warten müssen. Dass Minister 
Scheuer die dafür notwendige Zeit hatte ergibt sich 
ebenfalls aus dem Betreibervertrag unter Ziffer 10.1 
(Vorübergehende Unterbrechung auf Verlangen des 
Auftraggebers vor Erteilung der VBE) und Ziffer 15.7., 
die Leistungsänderungen aufgrund gesetzlicher Ände
rungen ermöglicht. 

b) Vorschlag des Moratoriums 
Die überhastete Kündigung führte bis zur Wirksamkeit 
am 30. September 2019 zu weiteren Diskussionen in
nerhalb der Leitungsebene des BMVI. Am 13. Septem
ber 2019 leitete Minister Scheuer von seinem MdB E-
Mail-Account den Vorschlag eines Moratoriums für 
die Betreiber an den Abteilungsleiter der Leitungsab
teilung Karl-Heinz Görrissen weiter. Die E-Mail hatte 
lediglich den Betreff „WG:“, sie wurde Minister 
Scheuer persönlich zugesendet. Trotz mehrfacher 
Nachfrage konnten weder Minister Scheuer noch das 
BMVI gegenüber dem Untersuchungsausschuss erklä
ren, wer diese E-Mail verfasste. Auf Bitten des Abge
ordneten Luksic (FDP) erklärten sich Minister Scheuer 
und das BMVI zwar bereit, die Herkunft im Nachgang 
der Zeugenbefragung des Ministers zu prüfen, in den 
darauf folgenden Beratungssitzungen musste das 
BMVI jedoch einräumen, dass die Nachverfolgung 
ohne Ergebnis blieb. 
Das vorgeschlagene Moratorium sah eine Verlänge
rung der Kündigungsfrist vor, um für den Fall, dass 
sich die Einführung einer Klima-Maut abzeichnen 
sollte, die Kündigung zurücknehmen zu können: 

„[…] 3. Inhalt einer möglichen Vereinbarung ( 
Moratorium) mit dem Betreiber: 
- Der Bund und Betreiber vereinbaren eine Ver
längerung der Kündigungsfrist, z.B. bis 
31.03.2020 
- Betreiber verzichtet auf Schadensersatzforde
rungen bzw. Einleitung eines Schiedsverfahrens 
bis zum Ablauf der neuen Kündigungsfrist. 

                                                        
3629) MAT A BMVI-6/20b, Bl. 1. 

- Betreiber kann durch die Verlängerung der 
Kündigungsfrist entstandene Kosten nicht ge
genüber dem Bund geltend machen. 
- Voraussetzung: Abschluss einer Vereinbarung 
noch vor dem 30.09.2019 
[…] 
5. Wenn im Rahmen des Klimakabinetts eine 
PKW Maut vereinbart wird, könnte der Vertrag 
„Erhebung" fortgeführt werden; es bedürfte nur 
einer weiteren neuen Vereinbarung insbeson
dere zur Kündigungsrücknahme durch den Bund 
und Verzicht auf Ausgleichszahlungen durch 
Vertragspartner.“3630 

Der Vorschlag wurde von Herrn Görrissen an den, zu 
diesem Zeitpunkt bereits beurlaubten Staatssekretär 
Dr. Schulz gesendet. Dieser war seit März 2019 Ge
schäftsführer von Toll Collect und damit nach Ansicht 
der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN nicht in der Lage, eine neutrale Be
wertung abzugeben. 
Herr Dr. Schulz bestätigte, dass das Moratorium formal 
umsetzbar wäre, damit jedoch der Kündigungsgrund 
des nachträglichen Abschlusses der Unterauftragneh
merverträge in Zweifel gezogen werden könnte. Herr 
Görrissen sendete diese Einschätzung an Minister 
Scheuer, der sie mit den Worten „Hm. Ok“ zur Kennt
nis nahm. 
Aus Sicht der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird deutlich, dass Mi
nister Scheuer das eigene, hochkomplexe Vertrags
werk offenbar weder zum Zeitpunkt der Vertragsunter
schrift noch zum Zeitpunkt der Kündigung durchdrun
gen hatte. Aufgrund seiner überhasteten Bauchent
scheidungen fordern die Betreiber vom BMVI Scha
denersatz in Höhe von 560 Millionen Euro. 

VII. Verwaltungsversagen im BMVI beim 
Pkw-Maut-Projekt 

1. Vorbemerkung 
Durch organisatorische Maßnahmen schwächte Minis
ter Scheuer bei der Pkw-Maut die Leistungsfähigkeit 
des fachlich zuständigen Referates und konzentrierte 
die Verantwortlichkeiten in ungewöhnlicher Intensität 
unter weitgehender Umgehung der Hierarchieebenen 
auf seinen Staatsekretär Dr. Schulz. 

2. Schwächung des Fachreferats bei 
Amtsübernahme durch BM Scheuer und 
im Verlauf des Projekts Pkw-Maut 

Mit der Amtsübernahme von Minister Scheuer erfolg
ten organisatorische Änderungsmaßnahmen im 

3630) MAT A BMVI-5/12, Bl. 40, siehe Anlage 122 zum Bericht. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20122.pdf


 

Drucksache 19/30500 – 572 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

 

BMVI.3631 Der neue Staatssekretär Dr. Schulz erlangte 
dadurch eine herausgehobene Stellung in Bezug auf 
das Pkw-Maut-Projekt. Der ihm unterstellte neue Ab
teilungsleiter Zielke hatte nach eigener Aussage vorher 
keinen Bezug zur Problematik der Pkw-Maut.3632 Auch 
Unterabteilungsleiter Molitor bekundete, dass auch er 
vor dieser Berufung keine Berührung zur Pkw-Maut 
hatte. 

„Ich bin Unterabteilungsleiter StV 1 seit April 
2018. Ich war vorher Unterabteilungsleiter im 
Zentralbereich, also für Organisation und Perso
nal zuständig. Die Berufung zum Unterabtei
lungsleiter in einer neu gegründeten Abteilung 
war für mich sehr überraschend - ich sage das 
hier in aller Deutlichkeit -, sehr überraschend. 
Mir ist auch nicht mitgeteilt worden, warum 
man letztendlich so entschieden hat. Mir ist mit
geteilt worden von der Leitung, dass die neu ge
gründete Unterabteilung StV 1 eine starke recht
liche Unterabteilung ist und deswegen es sinn
voll ist, einen Juristen dort als Unterabteilungs
leiter zu haben.“3633 

Seine explizite Aufgabe als Unterabteilungsleiter sah 
der Zeuge Molitor weniger in der inhaltlichen Bearbei
tung von Sachverhalten, die neben der Pkw-Maut auch 
die Lkw-Maut, das Personenbeförderungsrecht u.a. be
trafen, sondern vielmehr in der Unterstützung für den 
Abteilungsleiter Zielke.3634 Die Kommunikation zwi
schen Abteilungsleiter Zielke und Unterabteilungsleiter 
Molitor verlief im Wesentlichen mündlich. Seinen 
Kontakt zu Staatssekretär Dr. Schulz beschrieb Unter
abteilungsleiter Molitor folgendermaßen: 

„Also, mein Leitungskontakt, den ich in dieser 
Zeit hatte, war nur mit Herrn Dr. Schulz. Also, 
ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bis 
zum Vertragsabschluss, sagen wir erst mal, 
überhaupt Kontakt mit dem Minister gehabt 
habe. Da sage ich: Nein, habe ich nicht. - Ich 
habe nur Kontakt mit Herrn Dr. Schulz gehabt 
aus der Leitungsebene.“3635 

Über Leitungsrunden wurden üblicherweise keine Pro
tokolle angefertigt. „Das ist in einem Ministerium im
mer sehr, sehr unüblich.“, so der Zeuge Zielke.3636 Dies 
bestätigte der Zeuge Molitor für seine wöchentlichen 
Besprechungen3637 in der Unterabteilung. Allerdings 
konnte sich die Zeugin Henke an solche Besprechun
gen mit der Leitung nicht erinnern. 

                                                        
3631) Siehe Zweiter Teil G.I.2, S. 217. 
3632) Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 97. 
3633) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 30. 
3634) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 31. 
3635) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 32. 
3636) Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 107. 

„Es gab keine - nach meiner Erinnerung; ich 
muss aber auch noch mal an der Stelle ein
schränkend sagen: ich bin jetzt hier mehr als an
derthalb Jahre raus aus dem Projekt -, aber nach 
meiner Erinnerung gab es keine monatlichen o
der wöchentlichen Jours fixes mit der Lei
tung.“3638 

Die Mitzeichnung von Vorlagen an den Staatssekretär 
überließ Abteilungsleiter Zielke im Wesentlichen sei
nem Unterabteilungsleiter Molitor, d.h. die Hierarchie
ebene des Abteilungsleiters wurde inhaltlich de facto 
getunnelt (=übersprungen). 
In der Unterabteilung StV 1 gab es mehrere Referate, 
wovon das Fachreferat für die Pkw-Maut das Referat 
StV 10 war. Das Referat StV 10 war gleichermaßen für 
die Lkw-Maut wie für die Pkw-Maut, genannt Infra
strukturabgabe, zuständig. Die Referatsleiterin Henke 
beschrieb den Umfang der Aufgaben für die ca. zehn 
Referenten als überaus umfangreich. Laut Geschäfts
verteilungsplan wurden in diesem Referat neben der 
Gesamtprojektleitung und –koordination sowie den 
Vergabeverfahren für die Pkw-Maut Themen wie 
Wegekostenrechnungen, Straßenbenutzungsgebühren, 
europäischer elektronischer Mautdienst, externe Kos
ten des Straßenverkehrs u.a.m. bearbeitet. Auch das 
später eingestellte Vergabeverfahren für die Veräuße
rung der Toll-Collect-Anteile und den neuen Betreiber
vertrag für die Lkw-Maut ab 2018 wurde seit Oktober 
2016 in diesem Referat verantwortet.3639 Um die ver
schiedenen Aufgaben überhaupt bearbeiten zu können, 
war das Referat in Projektgruppen gegliedert. Die Pkw-
Maut sei ein Projekt von vielen gewesen und wurde 
nicht herausgehoben bearbeitet.3640 Der Untersu
chungsausschuss hörte folgende Zeuginnen und Zeu
gen aus dem Referat StV 10 an: 
Referatsleiterin (bis November 2018) Karola Henke, 
Bauingenieurin, stellvertretender Referatsleiter und 
Projektleiter Pkw-Maut Stefan Stadler, Diplom-Kauf
mann, Annika Brändike, Juristin, Adrian Winderlich, 
Wirtschaftsingenieur, Christian Kunze, Jurist, Stefanie 
Schmidt, Juristin, Joachim Leitner, Jurist, Philipp Frei
herr von Carnap-Bornheim, Jurist.3641 
Bei diesem Übergewicht von Juristen mutet die Be
gründung für die Berufung von Unterabteilungsleiter 
Molitor seltsam an. Dagegen ist ein eindeutiger Mangel 
an wirtschaftlicher, kaufmännischer und verwaltungs
rechtlicher Kompetenz aus der Zusammensetzung des 
Referats zu konstatieren. 

3637) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 31. 
3638) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 45. 
3639) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 41. 
3640) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 43. 
3641) Inzwischen haben 4 der genannten Personen das Referat 

verlassen. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
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Auch Staatssekretär Dr. Schulz ist Jurist. Er galt auf
grund seiner langjährigen Erfahrung als der Experte für 
Mautfragen mit dem internen Spitznamen „Mr. 
Maut“.3642 Außer den schriftlichen und somit nachvoll
ziehbaren Vermerken und Vorlagen pflegte Staatssek
retär Dr. Schulz den direkten, mündlichen oder telefo
nischen Draht zu den Referenten.3643 Die fachliche Ar
beit des Referates wurde beim Mautprojekt offensicht
lich engmaschig von politischen Vorgaben aus der 
Hausleitung begleitet und dominiert. Dazu der Zeuge 
Leitner: 

„Meine fachliche Arbeit wurde im Bereich der 
Pkw-Maut von internen Vorgaben politisch do
miniert und vereinnahmt.“3644 

Das Referat litt personell außerdem unter zahlreichen 
Wechseln, Abordnungen und Befristungen von Ar
beitsverträgen. Der inhaltlich erfahrene Referent Stad
ler wurde zur Hochphase der Vergabe des Projekts „Er
hebung“ Ende 2918 zur Toll Collect abgeordnet, die 
Referatsleiterin Frau Henke wechselte im Oktober 
2018 ins ÖPNV-Referat und Anfang 2019 wurde das 
Referat, das zeitweise ohne Leitung war, geteilt. 
Die weitestgehende mündliche Arbeitsabwicklung auf 
der Leitungsebene im gesamten Arbeitsbereich ent
sprach dem von Minister Scheuer eingeführten Ar
beitsstil. 

„Von daher muss man diese Organisation eines 
Hauses so verstehen, dass es an dieser Stelle, ge
rade bei diesem Projekt, das Ziel war, mit einer 
abteilungsübergreifenden Strategie vorzugehen, 
die sich dann kanalisiert beim zuständigen 
Staatssekretär, der dann die unmittelbaren und 
direkten Aufträge und Vorgaben von mir be
kommt. Also, so laufen die Prozesse, und die in
formellen Wege sind natürlich Besprechungen 
auf der Leitungsebene, nicht nur - da lege ich 
auch Wert drauf - bei mir als Minister mit den 
Staatssekretären, verbeamtet und parlamenta
risch, sondern auch in sogenannten Leitungsrun
den, wo alle Abteilungsleiter zusammenkom
men - bei dem Projekt natürlich umso wichtiger, 
weil das abteilungsübergreifend war.“3645 

Die „abteilungsübergreifende Strategie“ des Ministers 
muss kritisch hinterfragt werden. Beispiele dafür, dass 
sie im Selbstlauf und ohne organisatorische Regeln 
nicht funktionierte, sind z.B. der Fakt, dass das Haus
haltsreferat über die haushalterischen Folgen des Be
treibervertrags mit Kapsch/Eventim nichts wissen 
konnte, weil es den Vertrag nicht kannte.3646 Auch gab 
es zwischen dem Haushaltsreferat und dem Fachreferat 

                                                        
3642) siehe 1.2. und Zweiter Teil L.II.2.c), S. 409. 
3643) Vgl. Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 103. 
3644) Leitner, Protokoll-Nr. 10, S. 46. 
3645) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 42. 

StV 10 seit dem Weggang von Karola Henke keine 
jour fixe mehr.3647 
Der Zeuge Dr. Schulz lehnte im Ausschuss jegliche 
Verantwortung für diesen offensichtlichen Mangel in 
der Organisationstruktur ab: 

„Das Haushaltsreferat und die Beauftragte für 
den Haushalt haben da auch eine Holschuld.“3648 

Über die konkreten Sachverhalte und Termine des Ver
tragsverletzungsverfahrens Österreichs gegen 
Deutschland war im Fachreferat nur die Zeugin 
Schmidt informiert. Dr. Schulz, der an der mündlichen 
Verhandlung in Straßburg teilgenommen hatte, teilte 
sein Wissen nur mündlich mit dem Minister. Und 
schließlich wusste das EU-Fachreferat nichts über die 
angestrebten Verträge zur Pkw-Maut.3649 Informatio
nen wurden somit parzelliert, offensichtlich mit dem 
Zweck, fachliche Widerstände aus den Arbeitseinhei
ten des BMVI so gering wie möglich zu halten. 
Die Fraktionen der FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN kommen zu der Erkenntnis, dass die 
o.g. Aussage von Minister Scheuer über den unter sei
ner Führung gepflegten Arbeitsstil im BMVI eine Be
schönigung der Arbeitsabläufe eines sich selbst über
lassenen Verwaltungsapparats ist. In diesem System 
waren einige wenige die Auserwählten, die ihre Ent
scheidungen und Entscheidungsgrundlagen mündlich 
untereinander austauschten ohne die Fachebene wie 
üblich einzubinden. Dieser Arbeitsstil widerspricht 
jeglichem Gebot an Transparenz und Nachvollziehbar
keit. 
Die besonderen Herausforderungen an das Fachreferat, 
die durch ein großes und komplexes Vergabeverfahren 
wie die Pkw-Maut mit einem Volumen von ca. 2 Mil
liarden Euro zu bewältigen waren – neben den anderen 
Arbeitsaufgaben - ließen sich mit der Organisationsein
heit StV 10 nicht bewältigen. Potenziert wurden die 
Probleme durch den o.g. ersatzlosen Personalwechsel 
bzw. –verlust. Dadurch war das Fachreferat in der ent
scheidenden Phase der Vergabe der Pkw-Maut einer 
weiteren Schwächung ausgesetzt, die den externen Be
ratern eine unverhältnismäßige Entscheidungskompe
tenz verschaffte. Mehrere Zeugen aus dem Referat be
richteten, dass sie sich den hinzugezogenen juristi
schen und wirtschaftlich-technischen Beratern im Ver
hältnis von ca. 30:3 gegenüber sahen. So sagte der 
Zeuge Kunze aus: 

„Und das sah dann natürlich so aus, dass, gerade 
was dieses Vergabeverfahren angeht, die Bera
ter da einen ganz, ganz wesentlichen - ja, 30 P 

3646) Geese, Protokoll-Nr. 32, S. 103. 
3647) Geese, Protokoll-Nr. 32, S. 121. 
3648) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 143. 
3649) Gebauer, Protokoll-Nr. 8, S. 53 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2010.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2032.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2032.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2008.pdf
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zu 3 Personen halt - Arbeitsanteil da halt hat
ten.“ 3650 

Ähnliches berichtete der Zeuge Winderlich: 
„Es gab ja zu der Zeit keine Referatsleitung, 
auch keine stellvertretende Referatsleitung. Die 
Kollegen, die noch vorhanden waren im Referat, 
haben sich die Aufgaben entsprechend geteilt 
und haben an dieser Stelle dann auch insbeson
dere die Berater in Anspruch genommen, die das 
prüfen sollten, weil das auch die Fachexperten 
sind, die ja auch die Vergabeunterlagen mit er
stellt haben federführend.“3651 

Der Weggang von Karola Henke war seit April 2018 
bekannt, der Weggang von Stefan Stadler ergab sich im 
September 2018. Danach befragt, ob er als zuständiger 
Staatssekretär die Unterbesetzung des für die Pkw-
Maut entscheidenden Fachreferats nicht bemerkt hätte, 
antwortete der Zeuge Dr. Schulz: 

„Ja, das ist mir aufgefallen, und ich habe dann 
auch mit Herrn Zielke und Herrn Molitor dar
über gesprochen und auch mit dem Referat. Nur, 
als Staatssekretär war ich dann auch zu weit weg 
von dem Fachreferat. Die Organisation des Re
ferats und die Personalstärke sind dann schon 
Sache des Unterabteilungsleiters und des Abtei
lungsleiters. Aber ich hatte eben auch mit beiden 
gesprochen und habe sie gefragt, ob es in Ord
nung ist, ob sie Hilfe brauchen oder ob sie es or
ganisiert kriegen. Die Sache war dann Sache der 
Fachabteilung.“3652 

Der Personalmangel führte dazu, dass an den entschei
denden Verhandlungsrunden Ende November, Anfang 
Dezember 2018 der Unterabteilungsleiter Molitor als 
„stiller“ Zuhörer teilnahm3653, da ansonsten aus dem 
Fachreferat als einziger Vertreter nur der Referent Win
derlich zur Verfügung stand. 
Der beurlaubte Staatssekretär Dr. Schulz lehnte bei sei
ner Befragung jegliche Verantwortung auch für diese 
von ihm selbst mitverursachte Personalsituation ab: 

„Ja, aber als Staatssekretär sind Sie nicht dafür 
verantwortlich, jedes einzelne Referat mit Per
sonal auszusteuern, sondern Sie haben einen 
Abteilungsleiter, und Sie haben einen Unterab
teilungsleiter und einen Referatsleiter. Sie müs
sen sich als Staatssekretär insgesamt darum 
kümmern, um die Personal- stärke; aber die Or
ganisationsverantwortung und die Personalver
antwortung liegen in den Fachabteilungen.“3654 

                                                        
3650) Kunze, Protokoll-Nr. 12, S. 30. 
3651) Winderlich, Protokoll-Nr. 14, S. 73. 
3652) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 131. 
3653) Molitor, Protokoll-Nr. 40, S. 33 f. 
3654) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 131. 

Eine ähnliche Frage an Minister Scheuer beantwortet 
dieser: 

„Dass in diesem Projekt alle mit Arbeit gut zu 
tun hatten, das will ich bestätigen. Aber mir ist 
jetzt bei über 20 Leuten - ich habe manch andere 
ganz große Projekte auch noch - jetzt nicht rück
gemeldet worden, dass es Engpässe gäbe.“3655 

Im November, in der Zeit, als z.B. die wichtige Frage 
im Vergabeverfahren Erhebung entschieden werden 
musste, ob das Verfahren trotz eines unwirtschaftli
chen Angebots von Kapsch/Eventim gegen die Vorga
ben des Vergaberechts durch Nachverhandlungen fort
gesetzt werden sollte, war im Fachreferat keine Leitung 
vorhanden. Für die Leitungsentscheidung, ob die Toll-
Collect-Infrastruktur zur Senkung des Preisangebots in 
die Vertragsverhandlungen eingebracht werden sollte, 
wurde keine Vorlage aus dem Fachreferat erstellt. 
Schließlich ließen Staatssekretär Dr. Schulz und Abtei
lungsleiter Zielke das Fachreferat auf sich gestellt, als 
die Verhandlungen mit dem Konsortium Kapsch/Even
tim zum Betreibervertrag abgeschlossen wurden. Na
hezu hilferufend klang die Erklärung des Referenten 
Kunze zur Unterzeichnung des entsprechenden Verga
bedokuments: 

„Ich bin ja, wie gesagt, ein kleines Licht da im 
Ministerium, Arbeitsebene, habe nichts zu ent
scheiden. Und deshalb war mir das schon wich
tig, in Anbetracht der Auftragssumme von 1,976 
oder - das ist ja die Gesamtsumme für Kontrolle 
und Erhebung gewesen;3 das Phase III, was Sie 
meinen, ist ja dann nur die Erhebung gewesen - 
- das die Leute mitzeichnen, die auch maßgeb
lich zu diesem Ergebnis ja beigetragen ha
ben.“3656 

Seiner Bitte um Mitzeichnung dieses Papiers kamen 
Staatssekretär Dr. Schulz und Abteilungsleiter Zielke 
allerdings nicht nach und versuchten somit, der Verant
wortung für den Betreibervertrag auszuweichen. 
Die Informationen zu den Vergabeverfahren und den 
Vertragsinhalten mit einem Gesamtvolumen von über 
2 Milliarden Euro an Minister Scheuer liefen aus
schließlich mündlich über Staatssekretär 
Dr. Schulz.3657 Beide Zeugen hatten daran laut ihren 
Zeugenaussagen nichts auszusetzen und fanden das 
normal. 
Zur Bewältigung des Projekts Pkw-Maut gab es inner
halb des BMVI keine adäquate Arbeitsstruktur. Die 
personellen Umbesetzungen, die mit Amtsübernahme 
von Minister Scheuer vorgenommen wurden, haben 

3655) Scheuer, Protokoll-Nr. 46 I, S. 118. 
3656) Kunze, Protokoll-Nr. 12, S. 57. 
3657) Siehe Zweiter Teil H.VII, Unterrichtungen des Ministers in 

der Vergabephase, S. 333. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2012.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2014.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2046.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2012.pdf
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insgesamt zu einer Situation geführt, die von einer per
manenten Arbeitsüberlastung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Fachreferat gekennzeichnet war. Diese 
waren gegenüber den hinzugezogenen und beauftrag
ten Beratern und Dr. Neumann weitestgehend sich 
selbst überlassen und konnten den von den Beratern 
vorgetragenen Hinweisen und Empfehlungen wenig 
entgegensetzen. Es muss deshalb davon ausgegangen 
werden, dass die Vergabeverfahren „Erhebung“ und 
„Kontrolle“ zwar formal in den Händen des BMVI la
gen, inhaltlich wurden sie von Dr. Neumann und sei
nem Beraterteam geführt. 
Abteilungsleiter Zielke und Unterabteilungsleiter Moli
tor sind ihrer inhaltlichen Führungsverantwortung 
nicht nachgekommen. Sie haben sich hinter dem eigen
ständig agierenden Staatssekretär Dr. Schulz versteckt. 
Der Staatssekretär Dr. Schulz entschied allein über die 
Weitergabe von Informationen an Minister Scheuer 
und traf Entscheidungen, die für den Fortgang des Pro
jekts essentiell waren.  
Ihrer personalrechtlichen Verantwortung gegenüber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachrefe
rats sind alle drei nicht nachgekommen. 
Es konnte nicht geklärt werden, inwieweit diese Situa
tion, insbesondere durch Dr. Schulz und Minister 
Scheuer bewusst herbeigeführt wurde und welche Mo
tivation in diesem Fall dahinter steckte. Angesichts der 
abwehrenden Haltung, die beide zu diesem Themen
komplex bei den Zeugenbefragungen an den Tag leg
ten, liegt jedoch die Schlussfolgerung nahe, dass diese 
Situation für Minister und Staatssekretär geeignet war, 
eine spätere Nachverfolgung ihrer Entscheidungen im 
Projekt Pkw-Maut von vornherein und vorsorglich zu 
verhindern. 

3. Die Rolle von Staatssekretär Dr. Schulz 
Die Position von Staatssekretär Dr. Schulz war heraus
gehoben.3658 Er war der Flaschenhals aller Informatio
nen zur Pkw-Maut im BMVI und entschied allein dar
über, was er an Minister Scheuer weiterleitete oder be
richtete. So wurde z.B. ein als Ministervorlage vorbe
reitetes Dokument vom August 2018, in dem es um die 
Erhöhung der Startvergütung und die Verschiebung 
des Angebotstermins sowie zur sehr schlechten Wett
bewerbssituation im Vergabeverfahren „Erhebung“ 
ging, 3659 von Staatssekretär Dr. Schulz zu einer Staats
sekretär-Vorlage runtergestuft.3660 

                                                        
3658) siehe L.II.2.c), S. 409 ff. 
3659) MAT A BMVI-6/5x, Bl. 259-261. 
3660) siehe Zweiter Teil, G.V.6.d)(2), Zweite Fristverlängerung 

mit Verfahrensbrief 5, S. 265. 
3661) Vgl. Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 103. 

Entgegen der Geschäftsordnung für Bundesministerien 
wurden viele Informationen, die über Dr. Schulz liefen, 
nicht schriftlich festgehalten. 
Eine Erklärung dafür gab der Zeuge Zielke ab: 

„bei einem Staatssekretär, der überaus erfahren 
ist, von Haus aus selbst Jurist ist, die Maut bis 
ins Effeff eigentlich bearbeitet hat; da gab es 
jetzt nicht die Notwendigkeit“.3661 

Diese Handlungsweise galt im BMVI als völlig normal 
und wurde durch Abteilungsleiter Molitor bestätigt: 

„Aus diesem Prozess, welche Ergebnisse da 
rausgekommen sind, habe ich Herrn Zielke ei
gentlich regelmäßig informiert darüber. Er hat 
sich aber nach meiner Erinnerung eigentlich 
nicht in die Prozesse irgendwie eingemischt; 
sondern Sie müssen einfach berücksichtigen: 
Wir hatten einen Staatssekretär, der dieses 
Thema behandelt hatte; von der Pike auf, von 
Anfang an hatte er das gemacht. Deswegen gab 
es auch für uns - ich sage mal: die wir neu im 
Geschäft waren - so eine gewisse Sicherheit, 
dass eigentlich wir dem Staatssekretär nicht al
les klein beibringen müssen, sondern im Prinzip 
er uns noch was beibringen kann, was die The
men angeht.“3662 

Über die Art und Weise des Mitzeichnungsverfahrens, 
sollte es doch mal eine Vorlage geben, erklärte der 
Zeuge Dr. Schulz im Ausschuss: 

„[...] denn ich als Staatssekretär bin ja nicht da
für da, dann die Mitzeichnungsleiste zu organi
sieren und ein Ergebnis, was mir vorgelegt wird, 
dann darauf zu prüfen, ob alle entsprechend mit
gezeichnet haben, sondern die Mitzeichnungs
leiste, darüber entscheidet das Fachreferat“.3663 

Dass diese Sonderstellung von Staatssekretär 
Dr. Schulz und die als spontan zu bezeichnende Ar
beitsweise nicht funktionierte, wurde selbst ihm be
wusst, als er angeblich über die Unwirtschaftlichkeit 
des 1. und einzigen finalen Angebots im Vergabever
fahren „Erhebung“ nicht rechtzeitig informiert worden 
sei.3664 
Das Angebot ging am 17. Oktober 2018 ein. Am 
18. Oktober 2018 wurde Staatssekretär Dr. Schulz, der 
zu dieser Zeit bei der Verkehrsministerkonferenz in 
Hamburg weilte und darüber sehr konkrete Erinnerun
gen hatte, schriftlich per E-Mail von der Referatsleite
rin Henke über den Eingang und die Höhe der Ange
botssumme von 3,662 Milliarden Euro informiert. Im 

3662) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 41. 
3663) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 142. 
3664) Vgl. Zweiter Teil G.V.6.j), Abgabe lediglich eines über 

dem Haushaltsrahmen liegenden „ersten“ finalen Angebots 
durch die Bietergemeinschaft Paspagon, S. 284. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
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Untersuchungsausschuss behauptete Dr. Schulz, er 
hätte aufgrund dieser E-Mail nicht erkennen können, 
dass dieses Angebot 1 Milliarde über dem Haushalts
rahmen gelegen hat und beklagte das Fehlen einer Lei
tungsvorlage: 

„Es hatte auch keine Leitungsvorlage gegeben. 
Es hat ja auch sonst relativ viele Leitungsvorla
gen gegeben, aber ich hatte keine Informationen 
darüber erhalten, und deswegen war ich auch ein 
bisschen erbost über den Sachverhalt, dass mir 
diese Information eben nicht übermittelt worden 
ist.“3665 

Auch über die inhaltliche Prüfung des Angebots, die 
am 6. November 2018 durch die Fachabteilung und die 
rechtlichen und wirtschaftlich-technischen Berater ge
meinsam vorgenommen wurde, ließ sich Staatssekretär 
Dr. Schulz nicht informieren.3666 Erst am 14. Novem
ber 2018 sei ihm der Fakt, dass das Angebot als unwirt
schaftlich abzulehnen sei, zur Kenntnis gelangt und er 
habe „sofort“, also vier Wochen nach Ende der Ange
botsfrist, eine Krisensitzung im BMVI einberufen, um 
zu beraten, wie das Vergabeverfahren gerettet werden 
könnte. 
Der Untersuchungsausschuss war mehr als verwundert 
darüber, dass der als „Mr. Maut“ titulierte Zeuge 
Dr. Schulz sich am Tag des Endes der Angebotsfrist 
nicht selbstständig nach den vorliegenden Geboten er
kundigte. Eine Leitungsvorlage hatte er im Übrigen, 
entsprechend seiner Arbeitsweise, nicht verlangt. Noch 
überraschender für den Untersuchungsausschuss war 
die Aussage, dass Staatssekretär Dr. Schulz die Höhe 
des eingegangenen Angebots nicht selbst einordnen 
konnte und vier Wochen angeblich glaubte, dass sei ein 
akzeptabler Preis. Der Zeuge Dr. Schulz konnte dazu 
keinerlei Erklärung liefern. Über die Krisensitzung am 
14. November 2018, die zudem nach der damaligen 
Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses am 
8. November 2018 stattfand, hatte Dr. Schulz aller
dings wieder konkrete Erinnerungen: 

„Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, weil 
Frau Lühmann mich ja gerade gefragt hatte mit 
dem 14. November und sie es merkwürdig fand, 
dass ich bis dahin keine Kenntnis hatte: Ich hatte 
bis dahin keine Kenntnis und war eben am 14. 
wirklich extrem ungehalten. Und dieses Ge
spräch im Ministerium, wo ich dann alle zusam
mengerufen habe, war eines der wirklich weni
gen Gespräche, eigentlich das einzige, wo ich 
richtig sauer geworden bin und auch laut gewor
den bin im Ministerium und allen Beteiligten ge
sagt hatte: Leute, es kann nicht sein, dass ich 

                                                        
3665) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 85. 
3666) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 142. 
3667) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 87. 

über so eine wichtige Information nicht infor
miert werde und wir auch nicht in der Hauslei
tung schriftlich informiert worden sind darüber, 
dass das Angebot nicht wirtschaftlich gewesen 
ist.“3667 

Die Aussage von Frau Geese3668 zu diesem Treffen 
war: 

„Dann gab es halt diesen Termin, von dem ich 
jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr weiß, wie er zu
stande gekommen ist, ob wir den jetzt - - Wahr
scheinlich haben wir darum gebeten. Jedenfalls 
gab es diesen Termin, wo dann auch sehr viele 
Kollegen von StV waren; da muss ich direkt - - 
also ziemlich viele: Herr Molitor, Herr Kunze 
war da, Herr Winderlich - ich glaube, alle Zeu
gen so ziemlich, die Sie hier haben -, also sehr 
viele Kollegen. Ja, und dann war das eben 
Thema. Und es war wirklich, also nach meiner 
Erinnerung, so, dass der Herr Dr Schulz sich 
furchtbar aufgeregt hat, dass er davon nichts 
wusste, und was er denn jetzt machen soll. Und 
dann war das auch ein bisschen seltsam, weil 
dann die Kollegen - - Die haben alle so ge
schwiegen; das weiß ich. Es hat dann gar keiner 
was dazu gesagt. Und irgend- wie habe ich dann 
noch in der Stille gesagt: Na ja, vielleicht - - 
nachverhandeln bei 1 Milliarde ist schwierig; 
vielleicht kann das ja auch einfach neu aus
schreiben, dass man einfach sagt: Es gab kein 
Angebot. - Jedenfalls war dann im Ergebnis das 
- -  
Ach so, und dann gab es noch - - Stimmt. Dann 
sagte der Herr Kunze noch, nach meiner Erinne
rung, dass ja der Vertrag zur automatischen 
Kontrolle genau an dem Tag unterschrieben 
werden sollte. Also, da war wohl - - Der Zu
schlag war schon erteilt worden, aber der sollte 
unterschrieben werden. Und da war, soweit ich 
mich erinnere, auch noch die Aussage von Herrn 
Dr. Schulz, dass er davon auch nichts wusste, 
dass da der Zuschlag erteilt worden ist, und wie 
das denn sein könnte, dass die Kontrolle vor der 
Erhebung unterschrieben wird.  
Ja, und dann war jedenfalls - - Er wusste nicht, 
was gemacht werden soll. Und dann war das Er
gebnis dieses Gesprächs, dass StV dann noch 
mal eine Vorlage machen sollte, was es denn 
jetzt für Möglichkeiten geben sollte.“3669 

Doch nicht der von Unterabteilungsleiterin Geese vor
geschlagene Abbruch des Vergabeverfahrens aufgrund 

3668) Das Zitat wird hier in voller Länge widergegeben, weil es 
die Arbeitsabläufe unter Staatssekretär Dr. Schulz ein
drucksvoll beschreibt. 

3669) Geese, Protokoll-Nr. 32, S. 119. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2032.pdf
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des unwirtschaftlichen Bietergebots wurde in der Folge 
des Treffens vorgenommen, sondern eine vergabe
rechtswidrige und fragwürdige Nachverhandlung mit 
dem Bieterkonsortium begonnen.3670 Über die Ent
scheidungswege dazu gibt es mehrere E-Mails, aber 
keine Vorlagen oder Vermerke an den Minister, son
dern nur einen offensichtlich im Nachhinein erstellten 
und sachlich fehlerhaften Dokumentationsvermerk in 
der Vergabeakte. 
Als weiteres Beispiel für die fragwürdige Arbeitsweise 
von Staatssekretär Dr. Schulz konnte der Untersu
chungsausschuss ein Treffen zwischen dem Fachrefe
rat StV 10 und der Geschäftsführung der Toll Collect 
GmbH am 13. September 2018 ausmachen. Über die 
Option, das nunmehr bundeseigene Unternehmen Toll 
Collect mit der Pkw-Maut-Erhebung im Zuge einer In
house-Vergabe zu beauftragen, gab es im August eine 
Vorlage der Referatsleiterin Henke an Staatssekretär 
Dr. Schulz.3671 In der Folge wurde ein Treffen mit der 
Toll Collect Geschäftsführung für den 13. September 
2018 organisiert, was der Zeuge Dr. Schulz bestä
tigte.3672 Über das Treffen wurden keine Vermerke o
der Protokolle im BMVI angefertigt. StS Dr. Schulz 
konnte sich an keinerlei Folgen aus dem Treffen, an 
dem er selbst nicht teilgenommen hatte, erinnern. Erst 
im November brachte Staatssekretär Dr. Schulz die 
Option Toll Collect in die Verhandlungen mit 
Kapsch/Eventim ein. Wann genau – auch daran konnte 
der Zeuge Dr. Schulz sich nicht erinnern. 
Staatssekretär Dr. Schulz hat seine Position im BMVI 
ausgenutzt. Über wichtige Vorgänge im Vergabever
fahren hat er keine Vorlagen oder Vermerke angefor
dert. Er überließ die Arbeit des Fachreferats sich selbst, 
traf seine eigenen, persönlichen Entscheidungen ohne 
die nötige, vorherige Prüfung zu veranlassen, die dann 
umgesetzt wurden. In diesem Zusammenhang ist be
merkenswert, dass Minister Scheuer Herrn Dr. Schulz 
nach eigener Aussage Mitte November 2018 gefragt 
hatte, ob er sich vorstellen könne, wenn der Bund die 
Anteile an der Toll Collect dauerhaft behalten würde, 
zu Toll Collect zu gehen.3673 

4. Systematische Missachtung der Rege
lungen zur Veraktung und Registrierung 
von Verwaltungsvorgängen 

Über die Erforderlichkeit einer Vorlage3674 entschied in 
der Regel das Referat oder die Referatsleitung. So be
richtete die Zeugin Henke, dass – so lange sie das Re
ferat bis 4. November 2018 leitete - mit dem Vorlagen
system nach der Geschäftsordnung gearbeitet worden 

                                                        
3670) Zweiter Teil, G. Vergabeverfahren, Nachverhandlungen. 
3671) Informationspapier zum Projekt ISA, MAT A BMVI-&/5x, 

Bl. 264-267. 
3672) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 87. 
3673) Schulz, Protokoll-Nr. 43, S. 71. 

sei. An wen sich die Vorlagen richteten, sei unter
schiedlich gewesen, mal an den Abteilungsleiter, mal 
an den Staatssekretär oder noch höher.3675 Der Zeuge 
Kunze betonte, dass es zur Anfertigung einer Vorlage 
eines Arbeitsauftrages bedurft hätte.3676 
Wenn aus der Fachabteilung Vermerke und Vorlagen 
erstellt wurden und an den Staatssekretär gerichtet wa
ren, mussten sie durch den Unterabteilungsleiter und 
Abteilungsleiter mitgezeichnet werden. Das geschah 
überwiegend rein formal und Unterabteilungsleiter 
Molitor zeichnete häufig gleich für Abteilungsleiter 
Zielke mit. Darüber hinaus sagten beide Zeugen aus, 
dass sie sich inhaltlich mit den Sachverhalten, die die 
Maut betrafen, in der Regel nicht befassten. Befragt 
nach der eigenen Arbeitsleistung bei der Mitzeichnung 
von Vorlagen und Vermerken, bemerkte der Zeuge 
Zielke: 

„Also, eine eigene Arbeitsleistung ist in dem 
Zeitfenster bis zum Abschluss der Verträge im 
Dezember nicht erfolgt. Es sind Kenntnisnah
men von Vorlagen für den Staatssekretär - es 
hat, glaube ich, in der Zeit eine Ministervorlage 
über eine Entscheidung gegeben, die gefällt 
worden ist im Verfahren -, aber eine eigene Ar
beitsleistung in diesem Bereich nicht.“3677 

Eine Ausnahme war die Vorlage vom 18. Juni 2018 zur 
Vorbereitung der Haushaltsverhandlungen 2018 und 
20193678, in der es um die nötigen Personalaufstockun
gen im BMVI und KBA für die Pkw-Maut ging. Die 
Vorlage war wie üblich an Staatssekretär Dr. Schulz 
gerichtet und nicht an Minister Scheuer. Der mitzeich
nende Abteilungsleiter Zielke brachte eine Kopie der 
Vorlage jedoch aus Sorge um die entsprechende Dring
lichkeit beim Minister selbst zu dessen Abteilungsleiter 
Görrissen, der wie Dr. Schulz einen sehr engen Kon
takt zu Minister Scheuer hatte und laut Zeugenaussage 
darüber mit Minister Scheuer sprach. 
Der Zeuge Molitor sagte über seine Art der Prüfung 
von Vorlagen vor einer Mitzeichnung durch ihn folgen
des aus: 

„Also, wenn ich einen Vorgang bekomme und 
den mitzeichnen soll, dann prüfe ich erst mal 
das, was mir dort aufgeschrieben wird. Ich 
prüfe, ob das aus meiner Sicht inhaltlich, poli
tisch richtig ist. Mehr mache ich nicht. Also, ich 
gehe nicht in die Einzelheiten rein. Wenn da 
jetzt irgendwie drinstehen sollte: „Wir haben 
jetzt“ - ich sage mal - „nach Paragraf sowieso 
des Betreibervertrags einen Kündigungsgrund“, 

3674) Siehe auch Zweiter Teil L.II.2, S. 406. 
3675) Henke, Protokoll-Nr. 16, S. 47. 
3676) Kunze, Protokoll-Nr. 12, S. 72. 
3677) Zielke, Protokoll-Nr. 40 I, S. 102. 
3678) Siehe Zweiter Teil G.V.6.c), S. 261. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2043.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2016.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2012.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
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dann gehe ich nicht hin und gucke in den Betrei
bervertrag, ob dieses Zitat, Paragraf so- wieso 
Betreibervertrag, richtig ist. Ich prüfe mehr oder 
weniger, ob ich die Vorlage inhaltlich mittragen 
kann und ob für mich plausibel klingt, was da 
drinsteht.“3679 

Das maßgebliche Kriterium seiner Mitzeichnung, so 
der Zeuge Molitor, sei die Übereinstimmung mit den 
politischen Intentionen der Bundesregierung oder des 
BMVI gewesen. 
Welche Folgen diese Herangehensweise hatte, wird am 
Beispiel der üppigen Entschädigungsleistungen für 
Kapsch/Eventim nach den vertraglichen Regelungen 
deutlich.3680 Die entsprechenden Vertragsformulierun
gen wurden von den juristischen Beratern des BMVI in 
die Vertragsentwürfe zur finalen Angebotsphase einge
arbeitet. Das Ergebnis wurde in einer 20-seitigen Vor
lage vom 18. April 20183681 an Staatssekretär 
Dr. Schulz, Abteilungsleiter Görrissen, Abteilungslei
ter Zielke und Unterabteilungsleiter Molitor zur Mit
zeichnung gegeben. Unterabteilungsleiter Molitor 
zeichnete auch für Abteilungsleiter Zielke ab und erläu
terte dazu im PUA: 

„Genau. Es gab diese Anlage dazu - da kann ich 
mich dran erinnern, dass ich die gelesen habe. 
Also, ich habe, ehrlich gesagt, die nicht sehr in
tensiv gelesen; ich habe sie gelesen. Und dass 
dort das Thema auch „Beendigung des Vertra
ges, Kündigung aus ordnungspolitischen Grün
den - - und mit dem Bruttounternehmenswert, 
das war mir zu dem Zeitpunkt klar; das hatte ich 
gelesen.“3682 

Und weiter: 
„Mir war klar, dass es das gibt und dass das 
EuGH-Urteil da noch ist, ja, und im Prinzip da 
reingrätschen kann. Aber mir war - - für mich, 
in meinem persönlichen Kopf, ja, war das kein 
Ding, wo ich die ganze Zeit drüber nachgedacht 
habe und gedacht habe: Da könnte aber einiges 
Ungemach auf uns zukommen. - Das war nicht 
der Fall, die ganze Zeit nicht.“3683 

In der Vorlage wird darauf Bezug genommen, dass bei 
einer Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen 
dem Betreiber eine Entschädigung nach dem Bruttoun
ternehmenswert zustünde. Diese Entschädigungsrege
lung wurde von den Beratern des BMVI erstellt und in 
den Vertragsentwurf übernommen. Der zuständige Un
terabteilungsleiter Molitor hat die Vorlage, mit der das 
BMVI darüber in Kenntnis gesetzt wurde, unterzeich
net ohne die Regelungen zu verstehen. Ein Auftrag zur 

                                                        
3679) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 89. 
3680) Siehe Zweiter Teil G.V.5.b), S. 248. 
3681) MAT A BMVI-1/1-A07, Bl. 14 f. 
3682) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 42. 

Prüfung der finanziellen Folgen für den Bund im Falle 
des Eintretens dieser Vertragsregelung oder auch nur 
auf Verhältnismäßigkeit unterblieb. Weder Unterabtei
lungsleiter Molitor, Abteilungsleiter Zielke noch 
Staatssekretär Dr. Schulz und schon gar nicht Minister 
Scheuer, dem diese Vorlage gar nicht vorgelegt und der 
nur mündlich grob von Staatssekretär Dr. Schulz infor
miert wurde, hielten eine Überprüfung dieser Vertrags
bestandteile vor Unterzeichnung der Verträge für nötig. 
Erst als die Regel mit Eintritt des EuGH-Urteils hätte 
umgesetzt werden müssen, fiel der Hausleitung auf, 
welche finanziellen Konsequenzen zu Lasten des Bun
des drohten. Im Ausschuss konnte sich keiner daran er
innern, wie diese Vertragspassage überhaupt zustande 
kam.  
Auch die Grundlagen für die am 18. Juni 2019, dem 
Tag des EuGH-Urteils, getroffenen Entscheidung zur 
Kündigung der Verträge lassen sich anhand von Vorla
gen, Vermerken oder anderen schriftlich fixierten Do
kumenten nicht nachvollziehen. Sie erfolgte in kleiner 
Runde aufgrund von mündlich vorgetragenen Meinun
gen und Einschätzungen, deren Plausibilität im Nach
hinein als fragwürdig einzustufen ist.3684 

VIII. Behinderung der Ausübungsmöglich
keiten der Kontrollfunktion der Minder
heit im 2. UA  

Die Ausübung der Kontrollfunktion über die Tätigkeit 
der Regierung durch die Opposition ist fundamentaler 
Bestandteil der parlamentarischen Demokratie. Regie
rung und die sie tragenden Fraktionen bilden stets ein 
Lager, was sich auch im parlamentarischen Verhalten 
durchaus widerspiegeln darf und soll. Vor dem Hinter
grund ist es umso entscheidender, dass Oppositions
rechte geschützt und uneingeschränkt genutzt werden 
können. Die sich aus dem PUAG ergebenden Rechte 
sind von daher auch Schutzrechte der Opposition. 
Gleichwohl bieten alle gesetzlichen Regelungen zum 
Schutz der Ausübung von Minderheitenrechten bei der 
Aufklärung von Untersuchungsgegenständen auch „le
gale“ aber keineswegs „legitime“ Möglichkeiten der 
Regierung und der sie tragenden Koalition, die Aufklä
rungsarbeit der Opposition (ohne AfD) zu behindern. 
Die folgende Zusammenstellung stellt anhand von Bei
spielen 16 Bereiche dar, wo im Rahmen des rechtlich 
zulässigen, die Aufklärungsarbeit der Opposition im 
2. UA behindert wurde. Diese Maßnahmen stehen im 
krassen Widerspruch zu der vom Minister versproche
nen „maximalen Transparenz“. 

3683) Molitor, Protokoll-Nr. 40 I, S. 42. 
3684) Zur Chronologie der Kündigung siehe Zweiter Teil Ab

schnitt K, Die Kündigung der Verträge, S. 383 ff. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
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1. Ablehnung der Videoübertragung bei 
der Zeugenbefragung des Ministers 

Die Regierungsfraktionen haben eine Übertragung der 
Zeugenbefragung des Bundesverkehrsministers per 
Streaming ins Parlamentsfernsehen abgelehnt. Die sei
tens des Abgeordneten Dr. Christian Jung für die Op
position (ohne AfD) beantragte Herstellung einer grö
ßeren Öffentlichkeit wurde durch den Abgeordneten 
Ulrich Lange (CSU) für die Regierungsfraktionen be
reits bei der Erstbefassung am 28. Mai 2020 abgelehnt. 
Das Abstimmungsverhalten am 1. Oktober 2020 war 
entsprechend.3685 

2. Ablehnung der Gegenüberstellung 
Eine Zeugengegenüberstellung aufgrund sich wider
sprechender Aussagen des Zeugen Scheuer und des 
Zeugen Schulenberg, wie mit der Ausschuss-Drucksa
che Nr. 160 ausführlich begründet, wurde von den Re
gierungsfraktionen abgelehnt. Damit konnten die im 
Raum stehenden Widersprüche, die auch zu einer Ent
lastung des Zeugen Scheuer hätten führen können, 
nicht geklärt werden.3686 

3. Verspätete und unvollständige Akten
vorlage 

Die sehr späten und scheibchenweise erfolgten Akten
vorlagen haben die Aufklärungsarbeit behindert, weil 
die Sichtung der Akten daher nicht immer im Kontext 
und gegen Ende der Beweisaufnahme nur kursorisch 
möglich war. 
So teilte der Ausschussvorsitzende in der Beratungssit
zung am 5. März 2020 mit: 

„Die Bundesministerien und die nachgeordne
ten Behörden hätten dem Ausschuss Akten in ei
nem Umfang von rund 1 400 Ordern vorgelegt. 
Soweit diese Akten eingescannt seien, enthiel
ten die Ordner über 230 000 Blatt. Von diesen 1 
400 Ordnern seien noch längst nicht alle einge
scannt und den Mitgliedern zur Verfügung ge
stellt. Gescannt und erfasst werden müssten 
noch Materialien auf die Beweisbeschlüsse − 
BMVI-5: 43 Ordner, − BMVI-6: 48 Ordner, − 
BMVI-8: 44 Ordner, − BMF-3: 26 Ordner, − 
BMF-4: 148 Ordner, − KBA-2: 239 Ordner.  
Noch kein Eingang erfolgt sei zu den Beweisbe
schlüssen  
a. BAG-2 (Lieferfrist: 31. 1. 2020),  

                                                        
3685) Protokoll der Sitzung vom 28. Mai 2020, S. 11 f.; Protokoll 

der Sitzung am 1. Oktober, S. 14. 
3686) Protokoll der Sitzung vom 10. Dezember 2020, S. 10 ff. 
3687) Protokoll der Sitzung am 5. März 2020, S. 8. 
3688) Protokoll der Sitzung am 7. Mai 2020, S. 8. 

b. BAG-3 (Lieferfrist: 28. 2. 2020),  
c. KBA-3 (Lieferfrist: 28. 2. 2020).“3687 

Die Verzögerungen wurden in der 13. Beratungssit
zung am 7. Mai 2020 erneut thematisiert: 

„Der Vorsitzende berichtet, dass bislang dem 
Ausschuss Unterlagen im Umfang von 2 497 
Ordnern übermittelt worden seien. Hiervon be
fänden sich 66 Ordner in der Geheimschutz
stelle. Durch das Sekretariat seien bislang 640 
543 Blatt eingescannt worden. Bislang noch 
nicht eingescannt seien ca. 480 Ordner. Diese 
beträfen überwiegend Unterlagen aus dem 
BMVI zum Beweisbeschluss BMVI-8 sowie aus 
dem KBA zum Beweisbeschluss KBA-3.“3688 

4. Herabstufung der Akten 
Die Herabstufung von zunächst nicht eingestuften und 
später eingestuften Akten erfolgte erst unter Andro
hung der Vorlage zur Überprüfung durch den Ermitt
lungsrichter am BGH. 
Der 2. UA hat sich insbesondere in seinen Beratungs
sitzungen am 16. Januar 2020 und am 5. März 2020 mit 
der Einstufung von Vorgängen als Verschlusssachen 
befasst, die zunächst dem Verkehrsausschuss des Deut
schen Bundestags vom Bundesverkehrsminister gar 
nicht oder lediglich mit VS-Vertraulich eingestuft wor
den waren.3689 Konkret wurde von allen Fraktionen be
mängelt, dass zuvor nicht eingestufte Akten nun im 
2. UA plötzlich anders bewertet würden. Der Aus
schuss äußerte die Erwartung, dass eine zügige Aufhe
bung der Einstufung vorgenommen werde.3690 Der Ob
mann der FDP-Fraktion, Dr. Christian Jung, kündigte 
eine Vorlage der eingestuften Akten beim Ermittlungs
richter am BGH nach § 18 Abs. 3 PUAG an, sollte dem 
Anliegen des 2. UA nicht Folge geleistet werden.3691 Er 
betonte dabei ausdrücklich, dass die Opposition ausrei
chend Zeit zur Einarbeitung benötige. In der Bera
tungssitzung am 30. Januar 2020 teilte der Ausschuss
vorsitzende mit, dass er die Herabstufung der einge
stuften Akten erneut beim BMVI angesprochen 
habe.3692 
In der Beratungssitzung am 5. März 2020 stellte der 
Ausschussvorsitzende fest, dass das BMVI rund zwei 
Drittel der zuvor falsch eingestuften Akten entstuft 
habe. 
Jedenfalls wäre wegen der VS-Einstufungen die Arbeit 
des Ausschusses nicht mehr als unerheblich behindert. 

3689) Protokoll der Sitzung am 5. März 2020, S. 10. 
3690) Protokoll der Sitzung am 16. Januar 2020, S. 8 f. 
3691) Protokoll der Sitzung am 16. Januar 2020, S. 9. 
3692) Protokoll der Sitzung am 13. Februar 2020, S. 8. 
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2080 Blatt wurden erst nach der Intervention des Aus
schusses und der Ankündigung einer Überprüfung 
durch den Ermittlungsrichter am BGH entstuft. Dass 
dieses Vorgehen überhaupt erst erforderlich wurde, be
legt eine Behinderung der Aufklärungsarbeit durch das 
BMVI. 
Auch zu einem erheblich späteren Zeitpunkt der Aus
schussarbeit wurde die sehr weitreichende Einstufung 
von Akten erneut kritisch angesprochen: 

„Der Vorsitzende berichtet, dass auf Ausschuss
drucksache 128 von einem „Sachstandsbericht 
zur Einstufung von Akten“ die Rede sei. Das 
Ausschusssekretariat habe eine Übersicht über 
die Herabstufungen von Verschlusssachen er
stellt. Danach seien, wie eben bereits ausgeführt, 
ca. 92.000 Blatt von ca. 1 Mio. Blatt eingestuft 
vorgelegt worden, also 9 Prozent. Von diesen 
rund 92.000 Blatt eingestufter Unterlagen seien 
inzwischen wieder ca. 3.400 Blatt herabgestuft 
worden. Die FDP habe gestern in der Obleute
besprechung eine Liste mit Unterlagen vorge
legt, die aus ihrer Sicht noch herabgestuft wer
den müssten. Die Liste werde an das BMVI mit 
der Bitte um Prüfung weitergeleitet. Das Sekre
tariat werde die Frage der Rückstufungen mit 
dem BMVI zeitnah klären.“3693 

Im Ergebnis erfolgte bis zum Zeitpunkt der Erstellung 
des Abschlussberichtes eine sukzessive Herabsetzung 
der Einstufung, wie folgende Zitate beispielhaft bele
gen: 

„Der Vorsitzende trägt vor, die Fraktion der 
FDP habe das BMVI am 2. Juli 2020 gebeten, 
eine lange Liste von eingestuften Beweismateri
alien herabzustufen. In der Sommerpause habe 
das BMVI einige Herabstufungen vorgenom
men. … . Aus der eingestuften Materialie A 
BMVI-6/25 seien 102 Blatt herabgestuft und als 
MAT A BMVI-6/28 verteilt worden. Aus meh
reren Verschlusssachen vom Kraftfahrt-Bun
desamt seien elf Ordner mit insgesamt 4.428 
Blatt erneut und jetzt ohne Einstufung vorgelegt 
worden.“3694 

Sowie: 
„Der Vorsitzende berichtet, dass in dieser Wo
che weitere 997 Blatt Beweismaterialien des 
BMVI herabgestuft worden seien. Es handele 
sich um E-Mails des Referats StV 20 aus dem 
Jahre 2019. Dafür bedanke er sich beim Minis
terium herzlich. Die herabgestuften Unterlagen 
seien als MAT A BMVI6/26-h2 verteilt worden. 

                                                        
3693) Protokoll der Sitzung am 2. Juli 2020, S. 9. 
3694) Protokoll der Sitzung am 10. September 2020, S. 9. 
3695) Protokoll der Sitzung am 28. Januar 2021, S. 8. 
3696) Protokoll der Sitzung am 16. Januar 2020, S. 9. 

Von den Fraktionen sei der Wunsch geäußert 
worden, auch während der Phase der Erstellung 
des Abschlussberichtes weitere Herabstufungen 
entgegenzunehmen. Diesen Wunsch gebe er 
hiermit den anwesenden Beauftragten der Mit
glieder der Bundesregierung weiter.“3695 

5. Löschung der Handydaten 
Die Aufklärungsarbeit der Opposition wurde dadurch 
behindert, dass die Daten von mobilen Endgeräten des 
Bundesministers und anderen Mitarbeitenden gelöscht 
wurden und als Beweismittel unzugänglich waren. Zu
nächst wurde über Wochen der irreführende Eindruck 
erweckt, die Daten wären als Beweismittel zugänglich. 
Die Vorlage von Abschriften oder gespeicherten Nach
richten von Kommunikationsmitteln wurde bereits vor 
der 3. Beratungssitzung des 2. UA am 26. Januar 2020 
in der zuvor stattgefundenen Obleuterunde dem BMVI 
mitgeteilt, das eine Prüfung zusagte.3696 In der Bera
tungssitzung am 30. Januar 2020 teilte der Ausschuss
vorsitzende mit, die Vertreterin des BMVI habe in der 
Obleuterunde am Vortag zugesagt, Textnachrichten 
„soweit vorhanden“ auszudrucken und dem Ausschuss 
chronologisch sortiert vorzulegen. 3697 In der Bera
tungssitzung am 5. März 2020 teilte die Vertreterin des 
BMVI mit, die Handydaten würden in einer Sachakte 
zusammengestellt und vorgelegt werden.3698 In der Be
ratungssitzung am 12. März 2020 berichtete der Aus
schussvorsitzende, das BMVI habe in der Obleu
terunde am Vortag berichtet, alle Handydaten wären 
bereits vorgelegt worden. Leider wären wegen der Um
stellung von Blackberry-Geräten auf iPhones bei Bun
desminister A. Scheuer ab Februar 2019 und Abtei
lungsleiter L. Görrissen ab November 2018 in Folge 
einer „routinemäßigen“ Gerätezurücksetzung keine 
Daten mehr vorhanden.3699 Es würden dem Ausschuss 
auch die entsprechenden Vollständigkeitserklärungen 
der Betroffenen vorliegen. 

„Bezüglich der Handy-Daten der Leitungsebene 
des BMVI teilt der Vorsitzende mit, dass das 
BMVI am Abend des 13. Mai 2020 eine Voll
ständigkeitserklärung zu dem Beweisbeschluss 
BMVI-5 vorgelegt habe. Diese werde im Ver
lauf der Sitzung auf dem üblichen Weg ver
teilt.“3700 

In der Beratungssitzung am 18. Juni 2020 erklärte die 
Vertreterin des BMVI: 

3697) Protokoll der Sitzung am 13. Februar 2020, S. 8. 
3698) Protokoll der Sitzung am 5. März 2020, S. 8. 
3699) Protokoll der Sitzung am 12. März 2020, S. 6. 
3700) Protokoll der Sitzung am 14. Mai 2020, S. 7. 
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„Die Übergabeprotokolle der dienstlichen Mo
bilfunkgeräte haben wir heute übergeben, so
weit die vorhanden waren.“3701 

Die Einschränkung auf das tatsächliche Vorhandensein 
von Übergabeprotokollen weist offenbar eine weitere 
Lücke bei der abgegebenen Vollständigkeitserklärung 
auf. 

6. Attest einer Zeugin und „Amtsärztli
ches“ Attest 

Die Vernehmung einer Zeugin wurde zunächst durch 
ein vermeintlich amtsärztliches Attest seitens des 
BMVI behindert: 

„Zur Frage eines amtsärztlichen Attestes für die 
Zeugin [Name ausgelassen] führt der Vorsit
zende aus, dass dem Ausschuss ein privatärztli
ches Attest vorliege. Danach sei die Zeugin bis 
31. August 2020 nicht vernehmungsfähig. Der 
Ausschuss wünsche sich ein amtsärztliches At
test. Daraus solle hervor gehen, ob die Zeugin 
auch über den 31. August hinaus nicht verneh
mungsfähig sei. Darüber sei das Sekretariat mit 
dem BMVI im Gespräch.“3702 

Wie sich nach einer Reihe weiterer Ausschussbefas
sungen am 29. Oktober 20203703, am 19. November 
2020 nach einer umfangreichen Stellungnahme des 
Abgeordneten Oliver Krischer 3704 sowie am 26. No
vember 2020 nach einer vom Abgeordneten Oliver Kri
scher maßgeblich geführten Debatte3705 herausstellte, 
war die Zeugin doch vernehmungsfähig und Ihre auf
schlussreiche Aussage konnte am 14. Januar 2021 zu 
Protokoll genommen und bewertet werden.3706 

7. Angebot der maximal möglichen Trans
parenz 

Leider kann das Zusammenwirken des Bundesver
kehrsministers mit dem Untersuchungsausschuss nur 
als „Scheinkooperation“ bewertet werden. Dieses ist 
darin begründet, dass er zunächst maximale Transpa
renz versprach, die Einsicht in seine E-Mails als Bun
desminister zur Pkw-Maut über sein MdB-Account zu
nächst versprach und letztlich verweigerte, sowie in 
gleicher Form den Ermittlungsbeauftragten von seinem 
Ermittlungsauftrag abhielt. 

                                                        
3701) Protokoll der Sitzung am 18. Juni 2020, S. 9. 
3702) Protokoll der Sitzung vom 2. Juli 2020, S. 10. 
3703) Protokoll der Sitzung am 29. Oktober 2020, S. 8. 
3704) Protokoll der Sitzung am 19. November 2020, S. 8.  
3705) Protokoll der Sitzung am 26. November 2020, S. 9 ff. 
3706) Protokoll der Sitzung am 14. Januar 2021, S. 8 ff. 
3707) Als Beispiel pars pro toto Artikel in der SZ vom 24. Juli 

2019, Scheuer präsentiert Ordner voller ‚Transparenz‘. 
3708) Protokoll der Sitzung am 18. Juni 2020, S. 9. 

a) Allgemein: Versprach maximale Transparenz 
Medienwirksam versprach der Bundesverkehrsminis
ter am 24. Juli 2019 „maximal mögliche Transparenz“ 
als er 21 Aktenordner persönlich bei einer Sondersit
zung des Verkehrsausschusses zur gescheiterten Pkw-
Maut auf einem Aktenwagen mitbrachte.3707 Dieses 
Versprechen wiederholte der Bundesminister so häu
fig, dass eine weitere Wiedergabe mit Verweis auf die 
mediale Berichterstattung dazu nicht erforderlich 
scheint. 

b) Einsicht in MdB-E-Mails 
Die Prüfung des MdB-Accounts wurde auf freiwilliger 
Basis durch die Vertreterin des BMVI im 2. UA zu
nächst angekündigt3708, aber am 2. April 2021 durch 
die Anwälte des Ministers ohne einschlägige Begrün
dung widerrufen.3709 

c) Zusammenarbeit mit dem Ermittlungsbeauf
tragten (EB) 

Das BMVI wurde in der Beratungssitzung am 19. No
vember 2020 vom Ausschussvorsitzenden darauf hin
gewiesen, dass der EB nunmehr seine Arbeit aufneh
men könne.3710 Der Bundesverkehrsminister sagte zu
nächst zu, er stünde dem EB für dessen Aufklärungs
auftrag zur Verfügung. Am 1. Dezember 2020 fand ein 
Gespräch3711 zur Vereinbarung des Vorgehens seitens 
des EB und der Unterstützung durch den Bundesver
kehrsminister statt. Dieser zog gleichwohl eine Ter
minzusage für den 18. Dezember am 16. Dezember 
kurzfristig zurück. Nachdem die vom Minister auf
schiebende Bedingung,3712 auf deren Inhalt es hier 
nicht weiter ankommt, eingetreten war, verweigerte der 
Bundesminister seine Zusammenarbeit am 2. April 
2021 vollends und zog seine Kooperationszusage über 
eine Erklärung seiner Anwälte zurück.3713 Der Ermitt
lungsbeauftragte stünde für eine Erfüllung seines Auf
trages nach wie vor zur Verfügung.3714 Um den Auftrag 
auf eine neue rechtliche Grundlage zu stellen, wurde 
von den drei zuvor mehrfach genannten Fraktionen der 
Beweisantrag A-Drs. 181 eingebracht, der seitens der 
Regierungsfraktionen abgelehnt wurde.3715 Zum Fort
gang eines Antrags nach 17 (4) PUAG wird wegen 
des laufenden Verfahrens, zu einem späteren Zeit
punkt ergänzt zugeliefert. 

3709) Protokoll der Sitzung am 15. April 2021, S. 8. 
3710) Protokoll der Sitzung am 19. November 2020, S. 8. 
3711) Protokoll der Sitzung am 26. November 2020, S. 13; Proto

koll der Sitzung am 10. Dezember 2020, S. 6. 
3712) Protokoll der Sitzung am 14. Januar 2021, S. 9; Protokoll 

der Sitzung am 28. Januar 2021, S. 8. 
3713) Protokoll der Sitzung am 15. April 2021, S. 8 f. 
3714) Ebd. 
3715) Ebd. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/maut-scheuer-oppostition-1.4538020
https://www.sueddeutsche.de/politik/maut-scheuer-oppostition-1.4538020
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8. Zeugenbeeinflussung durch Vertreterin 
des BMVI 

Wegen einer möglichen Zeugenbeeinflussung wurde 
auch die Beweisaufnahme am 7. Mai 2020 unterbro
chen und in der wiederaufgenommenen Beratungssit
zung thematisiert. Die Vertreterin des BMVI wurde 
von der Beratung ausgeschlossen. Die Abgeordnete 
Kirsten Lühmann (SPD) wurde im Protokoll wie folgt 
zitiert: 

„Auch ihr sei aufgefallen, dass eine erhebliche 
Diskrepanz zwischen den Aussagen des Zeugen 
und der Akten bestehe.“3716 

In einer anderen Sitzung versuchte die Vertreterin des 
BMVI ihre Einflussnahme auf einen Zeugen zu relati
vieren: 

„MinDirig’in Bethge (BMVI) führt aus, dass es 
ihr nicht darum gegangen sei, die Aussage des 
Zeugen „zu untersagen“. Sie habe nur eine Be
handlung der Frage und der Antwort in nichtöf
fentlicher Sitzung anregen wollen.“3717 

Die Einwirkungen von Ministerialdirigentin Bethge 
und dem Abgeordneten Lange (CSU) waren sachlich 
falsch, weil die Auslegung, was Schiedsverfahren rele
vant sei, sehr weit gefasst wurde und Sachverhalte be
traf, die nach Aktenlage und Aufklärungsgegenstand 
öffentlich behandelt werden konnten. Es wurde der 
Vorwurf an die Opposition getätigt, die Stellung der 
Bundesregierung im Schiedsverfahren überhaupt und 
insgesamt zu gefährden. Dazu merken die Verfasser 
des Sondervotums an: Nicht das Parlament hat die 
Bundesregierung in diese Position gebracht, sondern 
das BMVI. Der Aufklärungsauftrag richtet sich auf alle 
Sachverhalte, die laut PUA-Beschluss wichtig sind. 
Eine Aufklärung kann und darf nicht unterbleiben, 
wenn dadurch Sachverhalte öffentlich werden, die ein 
fehlerhaftes Agieren des BMVI belegen. Die Aufklä
rung darf nicht hinter einer vermuteten Beeinträchti
gung des Agierens des BMVI im Schiedsverfahren zu
rückstehen. Die Behinderung durch Ministerialdirigen
tin Bethge und einige Zeugen bezog sich auch auf 
Sachverhalte, die an der Schnittstelle der damals paral
lel verlaufenden Vergabeverfahren Pkw-Maut und 
Lkw-Maut zu verorten waren. Das war unzulässig, weil 
beide Verfahren eng aufeinander abzustimmen waren 
und das Lkw-Verfahren mit Bezug auf die Pkw-Maut 
abgebrochen wurde. Die Störung der öffentlichen Be
fragung war auch dadurch gegeben, dass ver
schiedentlich Fragen auf eine spätere, eingestufte Be
fragung verschoben wurden oder Fraktionen dazu ge
drängt wurden, die Fragen auf diese avisierte Sitzung 

                                                        
3716) Protokoll der Sitzung am 7. Mai 2020, S. 12. 
3717) Protokoll der Sitzung am 26. November 2020, S. 21. 
 
3718) Protokoll der Sitzung am 5. März 2020, S. 10 ff. 

zu verschieben. Wegen der langen Befragungsdauer in 
einzelnen Befragungen konnten Anschlusssitzungen in 
eingestufter Form nicht am gleichen Tag gemacht wer
den. Wegen des allgemeinen Zeitdrucks wurde sie auch 
später nicht nachgeholt. 

9. Behinderung der Aufklärungsarbeit des 
2. UA durch die Regierungsfraktionen 

Die Arbeit des 2. UA wurde durch die Regierungsfrak
tionen in mehreren Fällen verzögert bzw. behindert. 
Die 10. Sitzung des 2. UA wurde wegen einer mögli
chen Beeinflussung des Zeugen Leitner durch den Ab
geordneten Ulrich Lange (CSU) unterbrochen und Ge
genstand einer nichtöffentlichen, 21-minütigen Bera
tungssitzung.3718 
Eine weitere Behinderung der Tätigkeit des 2. UA er
folgte durch die Verzögerung der Aufklärungsarbeit 
der Opposition durch die Regierungsfraktionen indem 
die Aufnahme der Arbeit des Ermittlungsbeauftrag
ten(EB) verzögert wurde. 
Die Einsetzung des EB wurde am 2. Juli 2020 bean
tragt: 

„Von FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN wird beantragt, einen Ermitt
lungsbeauftragten einzusetzen, der die E-Mail-
Postfächer des Abgeordnetenbüros von Herrn 
Scheuer sichten und auswählen soll. Durchsucht 
werden sollen neben dem Haupt-Account der 
MdB-Account und die Mitarbeiter-Accounts. 
Falls wir hierüber nicht heute beschließen, wird 
eine Sondersitzung beantragt oder soll im Um
laufverfahren entschieden werden.“3719 

Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen wurden die 
zugrundeliegenden Ausschussdrucksachen vertagt.3720 
Ein Gutachten zur Statthaftigkeit der Einsetzung des 
EB, Ausschussdrucksache Nr. 143, das durch den Aus
schussvorsitzenden ohne Abstimmung mit den Obleu
ten der Opposition beim Parlamentsreferat in Auftrag 
gegeben wurde, kam zu einem positiven Ergebnis. Bei 
Enthaltungen der Regierungsfraktionen wurde der EB 
sodann am 10. September 2020 eigesetzt.3721 Noch in 
der Ausschusssitzung zeigte der Vorsitzende den wei
teren zeitlichen Verlauf auf, wenn die Opposition und 
Regierungsfraktionen sich nicht auf einen gemeinsa
men Vorschlag für die Person des EB einigen könn
ten.3722 Aufgrund der Verzögerungstaktik der Regie
rungsfraktionen wurde der EB erst nach zwei weiteren 

3719) Protokoll der Sitzung am 2. Juli 2020, S. 10. 
3720) Protokoll der Sitzung am 2. Juli 2020, S. 18. 
3721) Protokoll der Sitzung am 10. September 2020, S. 12. 
3722) Ebd. 
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Beratungssitzungen3723 unter Protest („mangelnde Ko
operationsbereitschaft der Regierungsfraktionen“) des 
Dr. Christian Jung3724 eingesetzt. Aufgrund einer Er
krankung des EB Jerzy Montag, ergab sich eine wei
tere, durch niemanden zu verantwortende Verzöge
rung, so dass der Ausschussvorsitzende erst am 19. No
vember 2020 in der Beratungssitzung berichten konnte, 
der EB nehme seine Arbeit nunmehr auf. 
Die Regierungsfraktionen behinderten die Arbeit des 
2. UA außerdem bei der Ladung des Zeugen 
Dr. Schulz. Entgegen dem bis 1. Oktober 2020 im 
2. UA einvernehmlichen Vorgehen bei Ladung von 
Zeugen, haben die Regierungsfraktionen diesen Kon
sens gebrochen und kurzfristig und absprachewidrig 
den beurlaubten Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz ge
laden und zur Verzögerung der Befragung von Bundes
minister Scheuer beigetragen,3725 so dass dieser nicht 
nach drei, sondern nach vier Zeugen vernommen wer
den musste. 

10. Mehrfach falsche Vollständigkeitserklä
rungen inkl. Büroversehen und sehr 
verspätete oder gar keine Vorlagen 

Der Vorsitzende des 2. UA fordert bei der Sitzung am 
7. Mai 2020, also nach sechs Monaten der Arbeit des 
UA, das BMVI auf, die angekündigte Vollständigkeits
erklärung zu den Akten des BMVI vorzulegen. 

„Zur Bitte des Ausschusses an das BMVI, auch 
die Inhalte der Mobilfunkkommunikation des 
Leitungsbereichs des Ministeriums vorzulegen, 
führt der Vorsitzende aus, dass das BMVI zuge
sagt habe, die entsprechenden aktenwürdigen 
Teile in die Sachakten einzufügen. Daher sei das 
BMVI gebeten worden, jedenfalls hinsichtlich 
der Unterlagen zum Beweisbeschluss BMVI-5 
bereits jetzt die Vollständigkeit zu erklären. Das 
BMVI habe angekündigt, die Vollständigkeits
erklärung in der kommenden Woche vorzule
gen. Dies wird von MDirig`in Bethge (BMVI) 
auf Nachfrage bestätigt.“3726 

In der Folgewoche wurde bezüglich der Vollständig
keitserklärung erneut nachgefragt und auf die Nutzung 
des MdB-Accounts des Bundesministers im Zusam
menhang mit der Pkw-Maut hingewiesen: 

„Ist der Abgabe der Vollständigkeitserklärun
gen auch eine Prüfung vorangegangen, ob es 
Fälle gibt, in denen von den Beweisbeschlüssen 
des Ausschusses umfasste dienstliche Kommu
nikation von Bundesminister Scheuer, MdB, 

                                                        
3723) Protokoll der Sitzung am 17. September 2020, S. 9. 
3724) Protokoll der Sitzung am 1. Oktober 2020, S. 9. 
3725) Protokoll der Sitzung am 1. Oktober 2020, S. 9, 13. 
3726) Protokoll der Sitzung am 7. Mai 2020, S. 8. 

über seinen Bundestags-Account abgewickelt 
wurde?  
MDirig`in Bethge (BMVI): Vielen Dank, Herr 
Vorsitzender. Auf diese Frage würde ich gerne 
in der nächsten Sitzung zurückkommen.“3727 

Nach dieser Aussage im Mai tauchten Anfang Juli zwei 
Aktenordner mit E-Mails auf, die laut Vollständig
keitserklärung bereits hätten vorgelegt sein sollen: 

„Der Vorsitzende berichtet, dass im Laufe des 
gestrigen Abends das BMVI noch zwei Ordner 
vorbeigebracht habe. Darin enthalten seien 
Mailverkehre von Bundesminister Andreas 
Scheuer mit seinem Abteilungsleiter Görrissen 
und mit seiner Pressestelle. Das Besondere da
ran sei, dass die Mails über den Account ‚an
dreas.scheuer.mdb@bundestag.de‘ erfolgt 
seien. Außerdem sei die Lieferung hinsichtlich 
der Mails mit dem Abteilungsleiter erst erfolgt, 
nachdem bereits eine Vollständigkeitserklärung 
des BMVI zum entsprechenden Beweisbe
schluss BMVI-5 abgegeben worden sei. Die Un
terlagen seien noch gestern Abend durch das 
Sekretariat eingescannt und an die Mitglieder 
des Ausschusses verteilt worden. Er habe ges
tern Abend noch versucht, den Minister zu spre
chen. Das habe nicht mehr geklappt. Es ist klar, 
dass die E-Mails, die Andreas Scheuer in seiner 
Funktion als Bundesminister geschrieben oder 
empfangen habe, dem Ausschuss vorgelegt wer
den müssen. Auf Bitten der Obleute werde er 
zeitnah ein Gespräch mit dem Minister Scheuer 
über die Frage der Vorlage von E-Mails, die 
über den Abgeordneten-Account des Ministers 
gesendet oder empfangen worden seien, führen. 
Kurz vor der Sitzung habe er mit Minister 
Scheuer telefonieren können. Er sei sich mit 
dem Minister einig, einen zeitnahen Termin in 
Kürze abzustimmen. Voraussichtlich werde das 
Gespräch in der nächsten Woche stattfin
den.“3728 

Angeblich sei die verspätete Vorlage einem Bürover
sehen der Leitungsebene geschuldet,3729 was, selbst 
wenn es so wäre, die Aufklärungsarbeit nicht unerheb
lich verzögert und belastet hätte. Die 300 nachgeliefer
ten E-Mails mussten für die Beweisaufnahme am Fol
getag nämlich noch über Nacht gesichtet werden. 
Auch in der Beratungssitzung am 29. Oktober 2020 be
standen immer noch erhebliche Zweifel an der Richtig

3727) Protokoll der Sitzung am 28. Mai 2020, S. 8. 
3728) Protokoll der Sitzung vom 2. Juli 2020, S. 10. 
3729) Protokoll der Sitzung vom 2. Juli 2020, S. 16. 
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keit der Vollständigkeitserklärungen des Bundesver
kehrsministers, wie der Abgeordnete Oliver Krischer 
erklärte: 

„Also, erst einmal finden wir nach wie vor, dass 
es erhebliche Fragen gibt, was die Mails des Mi
nisters angeht, weil es war eigentlich laut Be
schluss des Ausschusses so, dass er die am 
24.1.20 hätte vorlegen müssen. Er hat mehr als 
ein halbes Jahr länger gebraucht, um nach meh
reren Vollständigkeitserklärungen, und nach un
serer Auffassung ist es nach wie vor so, dass es 
sehr deutliche, um nicht zu sagen extrem starke 
Hinweise gibt, dass hier nicht alle Mails, die den 
Untersuchungsgegenstand betreffen, hier vorge
legt wurden. Ich möchte noch einmal deutlich 
machen, dass es für uns am Ende nicht relevant 
ist, um welchen Mailaccount es sich da handelt. 
Wenn es sich um dienstliche Fragestellung, die 
den Untersuchungsgegenstand betreffen, ist es 
nach unserer Auffassung nicht entscheidend, 
welcher Account es ist. Der Minister hat selbst
verständlich das Recht, seinen Bundestagsac
count dafür zu benutzen, aber dann muss das 
hier in der entsprechenden Art und auch Weise 
vorgelegt werden. Und darauf wollen wir an der 
Stelle in jedem Fall bestehen. Und deshalb ist 
aus unserer Sicht, das was hier als Begründung 
für die Ablehnung vorgelegt worden ist, an der 
Stelle nicht plausibel.“3730 

Selbst zum Zeitpunkt des absehbaren Endes der Zeu
genbefragungen wurde seitens des Ausschussvorsit
zenden am 26. November 2020 das BMVI auf die Bei
bringung der Vollständigkeitserklärungen direkt ange
sprochen, was auch ein Mitglied der Regierungsfrak
tion unterstützte: 

„Der Vorsitzende erklärt, seitens der Fraktionen 
sei auf das Fehlen zahlreicher Vollständigkeits
erklärungen hingewiesen worden. Die Bundes
ministerien seien nach § 18 Abs. 2 Satz 3 PUAG 
dazu verpflichtet, die Vorlage der angeforderten 
Akten mit einer Erklärung über die Vollständig
keit zu verbinden. Für sämtliche Aktenvorlagen 
sei die Vorlagefrist abgelaufen. Damit müsste 
eigentlich auch zu sämtlichen Beweisbeschlüs
sen die Vollständigkeitserklärung vorliegen. So
weit dies bislang noch nicht geschehen sei, bitte 
er darum, dies schnellstmöglich nachzuholen.  

                                                        
3730) Protokoll der Sitzung am 28. Oktober 2020, S. 9. 
3731) Protokoll der Sitzung am 26. November 2020, S. 8. 
3732) Protokoll der Sitzung am 28. Januar 2021, S. 9 ff. 
3733) Ruoff, Protokoll-Nr. 44 I, S. 70 f. 
3734) Vergleiche die Stellungnahme von Herrn Görrissen im 

Fünften Teil, S. 617. 

Abg. Lühmann (SPD) fragt nach, bis wann mit 
der abschließenden Vorlage sämtlicher Unterla
gen zu rechnen sei.  
MDirig‘in Bethge (BMVI) führt aus, dass sie da
bei sei, die Vollständigkeitserklärungen vorzu
bereiten. Diese würden in Kürze vorgelegt. Aus 
heutiger Sicht sei nicht mit der Vorlage weiterer 
Akten zu rechnen.“3731 

Die Vorlage der mit dem Beweisantrag der Ausschuss
drucksache Nr. 169 herangezogenen, den Untersu
chungsgegenstand betreffenden privaten E-Mails vom 
beurlaubten Staatssekretär Dr. Gerhard Schulz3732 
wurde von den Regierungsfraktionen abgelehnt. Die 
Fraktionen FDP, DIE LINKE., BÜNDNIS ‚90/DIE 
GRÜNEN, haben von einer Überprüfung der Entschei
dung nach § 17 Abs. 4 PUAG absehen müssen, weil 
der Untersuchungszeitraum durch die gesetzlichen 
Fristen zur Wahrung des rechtlichen Gehörs beim Ab
schlussbericht begrenzt und eine mögliche Beweisver
wertung – nicht deren Erreichbarkeit – ausgeschlossen 
erscheint. Wäre den Regierungsfraktionen an einer 
Ausräumung jeglichen Zweifels an der begründet, be
zweifelten Vollständigkeitserklärung gelegen, so hätte 
sie dem Beweisantrag zustimmen können. Dies ist be
wusst nicht erfolgt und die Aufklärung damit behindert 
worden. 

11. Eklatanter Compliance-Verstoß wird 
seitens der Bundesregierung nicht zur 
Kenntnis genommen 

Der Zeuge Alexander Ruoff hat in seiner Befragung 
ausgesagt: 

„Und in diesem Vorabgespräch hat Herr Görris
sen dann zuerst einmal Herrn Schulenberg ge
fragt, ob er ihm nicht behilflich sein könnte, 
VIP-Tickets für Roland Kaiser in der Wald
bühne zu beschaffen. Ich hielt diesen Ge
sprächsauftakt - es war noch nicht das offizielle 
Gespräch - - aber ich hielt diesen Auftakt für be
merkenswert, um nicht zu sagen: ziemlich unan
gemessen.“3733 

Das Verhalten von Abteilungsleiter Görrissen stellt ei
nen krassen Compliance-Verstoß dar3734, der nach 
Kenntnis zum Zeitpunkt der Erstellung des Sondervo
tums keine dienstrechtlichen Folgen nach sich zog. In 
vergleichbaren Fällen wurden Beamte dafür sanktio
niert.3735 

3735) Vergleich den Vorgang der Freikarten das Rolling Stones-
Konzert im Hamburger Stadtpark, exemplarisch den Artikel 
in der WELT vom 11. September 2019 unter der Über
schrift: In Hamburg beginnt erster Prozess in Freikarten-Af
färe. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2044.pdf
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article200102546/Rolling-Stones-Konzert-In-Hamburg-beginnt-erster-Prozess-in-Freikarten-Affaere.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article200102546/Rolling-Stones-Konzert-In-Hamburg-beginnt-erster-Prozess-in-Freikarten-Affaere.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article200102546/Rolling-Stones-Konzert-In-Hamburg-beginnt-erster-Prozess-in-Freikarten-Affaere.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article200102546/Rolling-Stones-Konzert-In-Hamburg-beginnt-erster-Prozess-in-Freikarten-Affaere.html
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article200102546/Rolling-Stones-Konzert-In-Hamburg-beginnt-erster-Prozess-in-Freikarten-Affaere.html


 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 585 – Drucksache 19/30500 
 
 

 

Anders im Fall des altgedienten Abteilungsleiters Gör
rissen. Auf die schriftliche Einzelfrage des Abgeordne
ten Oliver Luksic (FDP): 

„Kann die Bundesregierung mir vorliegende In
formationen bestätigen, wonach ein hoher Be
amter des Bundesministeriums für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI) in einem Ge
spräch mit den geplanten Pkw-Mautbetreibern 
am 19. Juni 2019 Vertreter der CTS EVENTIM 
AG & Co. KGaA. nach Konzertkarten gefragt 
haben soll, und wenn ja, welche Position beklei
det der Beamte im BMVI?“  

antwortete der Parlamentarische Staatssekretär Steffen 
Bilger am 21. Januar 2021: 

„Nein.“ 
Die Verfasser des Sondervotums stellen fest, dass an 
der Sitzung, in der der Zeuge Ruoff die oben zitierte 
Aussage traf, laut Anwesenheitsliste auch die Vertrete
rin des BMVI Petra Bethge teilnahm.3736 
Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs 
Bilger stellt entweder eine schriftliche Lüge dar, offen
bart ein mangelndes internes Berichtswesen zu einem 
das eigenen Haus betreffenden Untersuchungsaus
schuss oder ist von kompletter Ignoranz der öffentli
chen Berichterstattung über die Pkw-Maut in den Me
dien geprägt. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über 
diesen Vorgang unter der Überschrift „Schlagergate im 
Maut-Ausschuss“ am 26. Januar 2021.3737 
Es muss dahin gestellt bleiben, warum der Vertreter des 
BMVI die Frage des Abgeordneten falsch beantwortet 
hat, das Verhalten des Abteilungsleiters Görrissen 
hätte mindestens im einem Disziplinarverfahren aufge
barbeitet werden müssen. So entsteht der Eindruck, 
Compliance-Regeln würde im BMVI nicht gelten. 

12. Ins-Feld-führen des Schiedsverfahrens 
zu Behinderung der Aufklärungsarbeit  

Den Abgeordneten der Opposition (ohne AfD) wurde 
seitens einzelner Mitglieder der Regierungsfraktionen 
vorgeworfen, sie würde Sachverhalte in die Beweisauf
nahme einbringen, die das Schiedsgerichtsverfahren zu 
Lasten des Bundes träfen. Die Abgeordneten der Op
position (ohne AfD) widersprechen diesen haltlosen 
Vorwürfen ausdrücklich, weil einfache, aktenkundige 
Sachverhalte zur Aufklärung des Untersuchungsgegen
standes zum Teil in ausdrücklich nichtöffentlicher Sit
zung angeführt wurden.37383739 

                                                        
3736) Protokoll-Nr. 19/44 I, S. 7. 
3737) SZ vom 26. Januar 2021, Schlagergate im Maut-Ausschuss. 
3738) Protokoll der Sitzung am 26. November 2020, S. 16 ff.; 

Protokoll der Sitzung vom 10. Dezember 2020, S. 15 f. 
3739) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage des 

Abgeordneten Oliver Luksic u.a., Drs. 19/27242, S. 2 f. 

a) IFG-Antrag und Klage vor dem Verwaltungs
gericht Berlin 

Die FDP-Fraktion und der Abgeordnete Oliver Luksic 
beantragten im Rahmen des Informationsfreiheitsge
setzes (IFG) am 16. Juli 2020 Zugang zu einem Gut
achten der Deloitte-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Dieses neutrale Gutachten aus dem Stichtagsprüfungs
verfahren zur Ermittlung des Bruttounternehmenswer
tes wurde im Rahmen des Schiedsverfahrens erstellt 
aber seitens des BMVI unter Verschluss gehalten.3740 
Das BMVI lehnte den IFG-Antrag am 20. August 2020 
ab. Die FDP legte am 11. September 2020 Wider
spruch ein und klagte am 8. Januar 2021 vor dem Ver
waltungsgericht Berlin auf die Herausgabe des Gutach
tens.3741 

b) Klage vor dem Bundesverfassungsgericht 
Am 3. November 2020 reichte der FDP-Abgeordnete 
Oliver Luksic eine Verfassungsklage vor dem Bundes
verfassungsgericht in Karlsruhe ein.3742 
Hintergrund waren mehrere schriftliche Einzelfragen 
des Abgeordneten an die Bundesregierung in Bezug 
auf das Schiedsverfahren und die Pkw-Maut im Allge
meinen, die das BMVI im Zeitraum zwischen Mai bis 
September 2020 unvollständig oder falsch beantwor
tete. 
Die schriftlichen Einzelfragen betrafen hierbei zum ei
nen das Stichtagsprüfungsverfahren (Frage Nr. 95/Mai 
2020 und Frage Nr. 97/Juni 2020) und den Verfahrens
kalender des Schiedsverfahrens (Frage Nr. 57/August 
2020 und Frage Nr. 21/September 2020) und zum an
deren den Austausch des Verkehrsministers mit dem 
Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG, 
Timotheus Höttges (Frage Nr. 346/Juni 2020). 
Bis heute gleicht das Schiedsverfahren aus Sicht der 
Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN einer Blackbox. Das BMVI gewährt keinen 
Einblick in die Vorgänge, die parlamentarische Kon
trollfunktion gegenüber der Regierung wird damit un
möglich. 

13. Verspätete Vorlage von Teilen der Toll-
Collect-Akten 

Angeforderte Unterlagen der Toll Collect GmbH 
wurden dem 2. UA erst vorgelegt, nachdem der 
Abgeordnete O. Luksic diese über eine Kleine An
frage im Bundestag erhalten hatte. Dies wurde in 

3740) Antwort auf die schriftliche Einzelfrage 242/Januar des Ab
geordneten Oliver Luksic vom 27. Januar 2020 durch das 
BMVI. 

3741) ZEIT ONLINE vom 10. Januar 2021, FDP-Fraktion ver
klagt Bundesverkehrsministerium. 

3742) Tagesschau vom 7 .November 2020, FDP bringt Pkw-Maut 
vors Verfassungsgericht. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/andreas-scheuer-maut-ausschuss-schlagergate-1.5186732
https://www.zeit.de/mobilitaet/2021-01/pkw-maut-fdp-klage-verkehrsministerium-gutachten-einsicht-andreas-scheuer?utm_referrer=https://www.google.com/.
https://www.zeit.de/mobilitaet/2021-01/pkw-maut-fdp-klage-verkehrsministerium-gutachten-einsicht-andreas-scheuer?utm_referrer=https://www.google.com/.
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fdp-klage-pkw-maut-bundesverfassungsgericht-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fdp-klage-pkw-maut-bundesverfassungsgericht-101.html


 

Drucksache 19/30500 – 586 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

 

der Sitzung des 2. UA am 10. September 2020 zur 
Sprache gebracht. 

„Abg. Dr. Jung (FDP) verweist auf seine Aus
führungen im gestrigen Obleutegespräch und er
kundigt sich nach dem Stand der Erfüllung der 
Beweisbeschlüsse gegenüber der Toll Collect 
GmbH. Am 6. März 2020 habe der Ausschuss 
eine Vollständigkeitserklärung erhalten. Am 
2. Juli 2020 sei der Beweisbeschluss zu den 
Leistungen für die Infrastrukturabgabe bis zum 
17. Mai 2019 erlassen worden. Am 13. Juli 2020 
habe die Toll Collect GmbH geantwortet, dass 
die Dokumente dem Ausschuss vollständig zur 
Verfügung gestellt würden. Seine Fraktion habe 
die gelieferten Dokumente in den letzten Wo
chen gesichtet. Nach dieser Analyse seien die 
Unterlagen noch immer lückenhaft.3743 Es fehl
ten Protokolle der Geschäftsführersitzungen vor 
dem 11. März 2019, insbesondere aus dem Zeit
raum Herbst 2018 bis Februar / März 2019 
(MAT A BMVI-8/46-49, Bl. 16) sowie die Zeit
erfassungen der internen Toll-Collect-Mitarbei
ter für das ISA-Projekt und die Unterlagen des 
Compliance-Committee von Herbst 2018 bis 
Mai 2019. Er lege Wert darauf, dass das BMVI 
dem Ausschuss eine schnellstmögliche Liefe
rung der fehlenden Unterlagen binnen sieben 
Tage zusage, andernfalls werde seine Fraktion 
einen neuen Beweisantrag stellen. Der Vorsit
zende weist darauf hin, dass er die Lieferung 
dieser Unterlagen im weiteren Verlauf der Bera
tungssitzung ohnehin noch unter dem später auf
zurufenden Tagesordnungspunkt Vollständig
keit thematisiert hätte. In der gestrigen Bera
tungssitzung sei dazu vereinbart worden, dass 
das Ausschusssekretariat dem BMVI eine 
schriftliche Auflistung der fehlenden Unterla
gen übergeben werde. Er gehe davon aus, dass 
dies nunmehr auch so geschehen werde.“3744 

Letztlich wurde die Aufklärungsarbeit auch durch un
nötigen Zeitdruck mit Formalien seitens der Regie
rungsfraktionen behindert. Der Abbruch einer nächtli
chen Zeugenbefragung wurde von den Regierungsfrak
tionen in der Sitzung am 10. Dezember 2020 begonne
nen Sitzung um 1.53 Uhr abgelehnt.3745 

14. Beauftragte der Bundesregierung 
Die Anwesenheit von Vertretern des BMVI und ande
rer, an der Pkw-Maut beteiligter Bundesministerien bei 

                                                        
3743) Antwort auf die schriftliche Einzelfrage 259/Januar des Ab

geordneten Oliver Luksic vom 29. Januar 2020 durch das 
BMVI; Antwort auf die schriftliche Einzelfrage 87/August 
des Abgeordneten Oliver Luksic vom 17. August 2020 
durch das BMVI. 

der Beweisaufnahme birgt die Gefahr der Voreinge
nommenheit bei Zeugenaussagen. 
Ein Grundsatz der Beweisaufnahme besagt, dass Zeu
gen nicht in Anwesenheit anderer – möglichweise rele
vanter- Zeugen vernommen werden sollen. Ein Zeuge 
soll unvoreingenommen über seine Wahrnehmungen 
zur Sache berichten können. Im 2. PUA nahmen von 
Beginn an durchgehend Beamte des BMVI und des 
Bundeskanzleramtes an den Beweisaufnahmen teil, die 
auch während des Untersuchungszeitraums mit der 
ISA befasst waren. So war Frau Bethge (BMVI) als 
Leiterin des Referates Internationale Beziehungen und 
Außenwirtschaft auch mit der Maut befasst und ab 
Kündigung der Verträge Mitglied der Taskforce zur 
Maut. Herr Pung-Jacobsen verfasste über die Jahre 
mehrere Leitungsvorlagen im Bundeskanzleramt zum 
Untersuchungsgegenstand. Beide Personen wurden als 
Zeugen vernommen, hatten aber aufgrund des zu Be
ginn des Untersuchungsausschusses gefassten Be
schluss 9 Nr. 2 das Recht, vor und nach ihrer Befra
gung wieder der Beweisaufnahme beizuwohnen und 
ggf. ihre Aussage nach der Aussage anderer Zeugen 
auszurichten. Eine Initiative der Opposition, diesen Be
schluss zu modifizieren als bekannt wurde, dass die 
konkreten Regierungsvertreter am Projekt Maut mitge
wirkt hatten, scheiterte. 
Es wäre wünschenswert, wenn das generelle Zutritts
recht der Beauftragten der Bundesregierung zu allen 
Ausschüssen des Bundestages (Art. 43 GG) derart in 
Einklang mit den Grundsätzen des verfassungsmäßi
gen Rechts der Untersuchung nach Art. 44 GG ge
bracht würde, dass entweder nur Personen entsandt 
werden, die mit dem Untersuchungsgegenstand nicht 
zuvor dienstlich befasst waren oder ihre Teilnahme bis 
zu ihrer Vernehmung ausgesetzt wird (so im „Gorle
ben“-Untersuchungsausschuss). 

IX. Empfehlungen 

1. Personelle Konsequenzen 
Der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat ei
nen schweren absehbaren Schaden für den Bundes
haushalt von über 600 Millionen Euro verursacht. 
Seine Arbeit bei der Umsetzung der Pkw-Maut zeich
nete sich durch grobe Fahrlässigkeit, Rechtsbruch und 
schlechte Führung des ihm anvertrauten Bundesver
kehrsministeriums aus. Er stellte die Interessen seiner 
Partei und die entsprechenden Wahlversprechen zur 
„Ausländer-Maut“ über das Allgemeinwohl. Andreas 
Scheuer ist als Minister nicht mehr tragbar. Er sollte 

3744) Protokoll der Sitzung am 10. September 2020, S. 9. 
3745) Protokoll der Sitzung am 10. Dezember 2020, S. 17. 
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B. Sondervotum der AfD-Bundestagsfraktion 

 

I. Die „Pkw-Maut“ – ein politisches Presti
geobjekt, das von Beginn an zum Schei
tern verurteilt war 

„Man sollte in politischen Entscheidungen nicht 
einfach offenen Auges ins Verderben ren
nen.“3746 

1. Ablehnung des Bewertungsteils der 
Mehrheit (Dritter Teil) 

Die AfD-Bundestagsfraktion lehnt den von der Mehr
heit des Ausschusses (Fraktionen der CDU/CSU und 
der SPD) verfassten Bewertungsteil ab. Die AfD-Frak
tion kann den getroffenen Aussagen nur punktuell zu
stimmen. So zum Beispiel der Feststellung: 

„Der Ausschuss kommt zu dem Ergebnis, dass 
der mit der Kommission erzielte Kompromiss 
zur Umsetzung der Infrastrukturabgabe ein In
diz für die EU-Rechtskonformität des Projekts 
gewesen ist. Dem dennoch weiterhin bestehen
den Risiko, auch eines vollständigen Scheiterns 
der Pkw-Maut vor dem EuGH, hätte in der Risi
koabwägung jedoch eine größere Bedeutung zu
kommen müssen. Dies betrifft insbesondere 
auch die finanziellen Folgen einer Kündigung 
allein aus ordnungspolitischen Gründen, die vor 
Vertragsabschluss im BMVI nicht thematisiert 
worden sind.“3747 

oder auch der Empfehlung: 
„Der Ausschuss empfiehlt, die haushälterischen 
Zuständigkeiten und Abläufe im BMVI mit dem 
Ziel zu überprüfen, dass Mitzeichnungen in 
Vergabeverfahren jeweils eine angemessene 
Prüfung mit ausreichender Prüfungstiefe zum 
Ausdruck bringen.“ 3748 

Aber da es sich die Mehrheit des Ausschusses in ihrer 
Bewertung zu eigen macht, generell für den gesamten 
Ausschuss zu sprechen, tatsächlich aber nicht alle im 
Ausschuss vertretenen Fraktionen sämtlichen von der 
Ausschussmehrheit angeführten Punkten zustimmen 
und insbesondere die AfD-Fraktion uneingeschränkt 
nur einzelnen Aussagen im Bewertungsteil folgen 

                                                        
3746) Endgültiges Stenografisches Protokoll 19/44 I vom 15. Ja

nuar 2021, S. 90; Zitat des Zeugen Prof. Hillgruber, Berater 
des Verkehrsministeriums im Untersuchungszeitraum. 

3747) Dritter Teil, H, S. 496. 
3748) Dritter Teil, D.III.1, S. 465. 

kann, lehnt die Fraktion der AfD den III. Teil des Ab
schlussberichtes ab. 

2. Zum Verfahren des Untersuchungsaus
schusses 

Der 2. Parlamentarische Untersuchungsausschuss der 
19. Wahlperiode wurde mit Beschluss des Bundestages 
vom 28. November 2019 eingesetzt, um die Ursachen 
aufzuarbeiten, die zu dem Urteil des Europäischen Ge
richtshofes (EuGH) vom 18. Juni 2019 führten, in des
sen Folge die Fortführung eines auf gut zwei Milliar
den Euro projektierten Vorhabens der Bundesregie
rung abrupt endete. Eine wesentliche Grundlage für die 
Untersuchung bildete der Bericht des Bundesrech
nungshofs (BRH) nach § 88 Absatz 2 der Bundeshaus
haltsordnung (BHO), der am 18. November 2019 ver
öffentlicht wurde. Die Infrastrukturabgabe (ISA), ein 
Prestigeobjekt der CSU, das den deutschen Steuerzah
ler mittlerweile mehr als 77 Millionen Euro3749 gekos
tet hat, fällt in die Verantwortung der gesamten Regie
rungskoalition und der sie stützenden Parteien CDU, 
CSU und SPD, die mit der Unterzeichnung des Koali
tionsvertrages im Jahr 2013 den Grundstein für das 
Scheitern der „Pkw-Maut“ legten. Abgesehen davon, 
dass dieses administrative und finanzielle Fiasko dem 
Ansehen von Ministerium und der Politik insgesamt 
geschadet hat, könnte die ruinöse Maut den deutschen 
Steuerzahler noch einmal mit bis zu 560 Millionen 
Euro3750 belasten. Diese Summe, die sich aus Scha
densersatzforderungen aufgrund der gekündigten Be
treiberverträge ergibt, wird derzeit vor einem Schieds
gericht verhandelt. 
Der 2. Untersuchungsausschuss hat sich am 12. De
zember 2019 konstituiert. Zwischen dem 16. Januar 
2020 und dem 28. Januar 2021 wurden in 23 Beweis
aufnahmesitzungen insgesamt 56 Zeugen sowie sechs 
Sachverständige gehört, wobei neun weitere Anträge 
der AfD-Bundestagsfraktion zur Zeugenvernehmung 
zwar als zulässig, aber nicht sachgerecht abgelehnt 
wurden. Auf die Vernehmung von 13 bereits beschlos
senen Zeugen hat der 2. Untersuchungsausschuss ver
zichtet. Dem Ausschuss wurden auf der Grundlage von 
57 Aktenbeweisbeschlüssen 1,1 Millionen Blatt in ca. 
38 400 Dateien vorgelegt. Knapp 80 000 Blatt waren 

3749) Vgl. https://rp-online.de/politik/deutschland/gescheiterte-
pkw-maut-kostete-inzwischen-76-7-millionen-euro_aid-
51714527; letzter Abruf am 14. April 2021. 

3750) Vgl. https://www.welt.de/politik/deutschland/ar
ticle204462902/Pkw-Maut-Gekuendigte-Betreiber-for
dern-560-Millionen-Euro.html; letzter Abruf am 14. April 
2021. 

https://rp-online.de/politik/deutschland/gescheiterte-pkw-maut-kostete-inzwischen-76-7-millionen-euro_aid-51714527
https://rp-online.de/politik/deutschland/gescheiterte-pkw-maut-kostete-inzwischen-76-7-millionen-euro_aid-51714527
https://rp-online.de/politik/deutschland/gescheiterte-pkw-maut-kostete-inzwischen-76-7-millionen-euro_aid-51714527
https://www.welt.de/politik/deutschland/article204462902/Pkw-Maut-Gekuendigte-Betreiber-fordern-560-Millionen-Euro.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article204462902/Pkw-Maut-Gekuendigte-Betreiber-fordern-560-Millionen-Euro.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article204462902/Pkw-Maut-Gekuendigte-Betreiber-fordern-560-Millionen-Euro.html
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als VS-Vertraulich eingestuft und nur in der Geheim
schutzstelle des Deutschen Bundestages einsehbar. Be
weismittel, die auf Beschluss des Ausschusses vom 
26. November 2020 von der Europäischen Union (EU) 
beigezogen werden sollten, wurden erst Mitte April 
2021 von der EU übersandt und konnten somit nicht 
mehr Gegenstand von Zeugenbefragungen werden. 
Die Befragungen im Ausschuss offenbarten nicht sel
ten ganz erhebliche Gedächtnislücken bei den Zeugen; 
auffällig waren auch die häufigen Blickwechsel zwi
schen Zeugen, deren Anwälten und der Vertreterin der 
Regierung im Ausschuss, Frau MDirig’in Petra 
Bethge, deren überaus häufige Wortmeldungen sich 
immer wieder auf die Klassifikation der Fragen der 
Ausschussmitglieder als möglicherweise unzulässig o
der nicht untersuchungsgegenständlich bezogen. Zwar 
haben nach Art. 43 Absatz 2 GG die Mitglieder des 
Bundesrates und der Bundesregierung sowie ihre Be
auftragten zu allen Sitzungen des Bundestages und sei
ner Ausschüsse Zutritt und müssen jederzeit gehört 
werden, dennoch entscheidet nach § 25 Ab
satz 1 PUAG allein der Vorsitzende eines Ausschus
ses, für den 2. Untersuchungsausschuss der 19. Wahl
periode Udo Schiefner (SPD), über die Zulässigkeit 
von Fragen. Wie vom Ausschussvorsitzenden in den 
Sitzungen mehrfach erwähnt, beschränkt sich das 
Recht auf Gehör für Vertreter des Ministeriums darauf, 
sich zu verfahrensgegenständlichen Fragen zu Wort zu 
melden. Für die Mitglieder der AfD-Bundestagsfrak
tion im Ausschuss entstand durch die zahlreichen Ein
lassungen von Frau MDirig’in Bethge – oftmals noch 
bevor der Zeuge antwortete – der Eindruck, das Ver
halten der Beauftragten des Ministeriums in den Aus
schusssitzungen könnte geeignet sein, Einfluss auf die 
Zeugen zu nehmen. So musste sich MDirig’in Bethge 
in der 40. Sitzung des Ausschusses, nachdem sie zum 
wiederholten Male in die Zeugenbefragung eingegrif
fen hatte, von dem Mitglied des Untersuchungsaus
schusses Frau Kirsten Lühmann (SPD) deutliche Worte 
anhören: 

„Ich gebe hier zu Protokoll, dass Ihre Einlassung 
aus meiner Sicht den Zeugen in eine bestimmte 
Richtung beeinflusst. Das kann ich nicht rück
gängig machen. – Und das ist zum wiederholten 
Male passiert.“3751 

Trotz mehrfacher, recht deutlicher Worte des Aus
schussvorsitzenden nutzte die Vertreterin des Ministe
riums fortwährend ihr Recht auf Gehör, um allem An
schein nach zu versuchen, den Ausschuss nach den 

                                                        
3751) Lühmann, Protokoll-Nr. 40 I vom 10. Dezember 2020, 

S. 56. 
3752) Endgültiges Stenographisches Protokoll 19/20 I vom 

18. Juni 2020; S. 47; „Und ich habe es wahrgenommen, 
dass es ein dynamischer Prozess war. Einer hat die Idee ge
habt und die Frage gestellt: Welche Möglichkeiten haben 
wir denn überhaupt? – Für mich hat es sich so dargestellt, 

Vorstellungen des Ministeriums zu lenken. Leider hat 
es der Ausschussvorsitz aus Sicht der AfD-Bundes
tagsfraktion an dieser Stelle versäumt, das Ministerium 
in Person von Frau MDirig’in Petra Bethge nachhaltig 
in seine Schranken zu verweisen. Es sei an dieser Stelle 
aber ausdrücklich angemerkt, dass sowohl der Vorsit
zende des Ausschusses als auch seine Stellvertreterin 
ansonsten gute Arbeit geleistet und ein geregeltes Ver
fahren des Ausschusses ermöglicht haben. 
Die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsaus
schusses war weiterhin durch die vergebliche Suche 
nach Verantwortlichkeiten bestimmt, nicht zuletzt 
während der Vernehmungen des Bundesverkehrsmi
nisters Andreas Scheuer. Er betonte mehrfach, ihm sei 
wichtig gewesen, keine politische Einflussnahme auf 
das Vergabeverfahren zur „Pkw-Maut“ auszuüben. 
Dies sei für die „unabhängige“ Arbeit des entsprechen
den Referates (Servicestelle Vergabe) von eminenter 
Wichtigkeit. Diesen Umstand zweifelt die Fraktion der 
AfD nicht an, jedoch lässt die Hervorhebung dieses 
Umstands durch den Minister nach dessen Motivation 
fragen, war doch das gesamte Projekt – vor allem von 
der CSU – politisch gewollt und geprägt, wie Minister 
Andreas Scheuer in seiner Vernehmung mehrfach her
vorhob, und über das zudem auch in zahlreichen Zei
tungsberichten als „CSU-Prestigeobjekt“ berichtet 
wurde. Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion hat der 
Verkehrsminister hier ganz eindeutig die Verantwor
tung für sein Scheitern auf das für das Vergabeverfah
ren verantwortliche Referat in seinem Haus geschoben. 
Doch auch andere Zeugen verwiesen in ihren Aussagen 
die Verantwortung auf andere Beteiligte des Untersu
chungsgegenstandes, etwa die vom Ministerium beauf
tragten Beraterfirmen. Oder die Verantwortung für 
Entscheidungen ging innerhalb des Verkehrsministeri
ums in einem „dynamischen Prozess“3752 unter, so wie 
es die Zeugin Frau OAR’in Claudia Hieckmann wäh
rend ihrer Vernehmung ausdrückte. Für die AfD-Bun
destagsfraktion ein bezeichnendes und erschütterndes 
Bild, das gleichwohl den Zustand einer verantwor
tungslosen Politik in Deutschland widerspiegelt. Aber 
warum sollten Beamte deutscher Ministerien anders 
handeln als die politische Leitung dieses Landes? 

3. Die Rolle des Verkehrsministers An
dreas Scheuer 

Im Sommer 2019, als die ersten Forderungen nach ei
nem Untersuchungsausschuss aufgrund der gescheiter

dass es eben, ja, sehr dynamisch war und nicht auf eine ein
zelne Person zurückzuführen ist.“ und „An einzelne Perso
nen kann ich mich nicht erinnern. Also meines Erachtens 
gab es nicht diesen einen Namen oder diesen einen Men
schen, der entschieden hat: So ist der Weg.“, ebd. S. 67; 
Aussage der Zeugin Claudia Hieckmann. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Protokolle/Protokoll-Nr.%2040.pdf
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ten „Pkw-Maut“ bekannt wurden, sicherte Verkehrsmi
nister Andreas Scheuer „maximal mögliche“3753 Trans
parenz zu und ließ es sich auch nicht nehmen, vor der 
Sitzung des Verkehrsausschusses am 24. Juli 2019, 
Aktenordner, die im Zusammenhang mit der Maut vom 
Verkehrsministerium angelegt wurden, der Öffentlich
keit auf einem Handwagen zu präsentieren. Transpa
renz sei, so der Minister, sein Politikstil (siehe auch 
Erster Teil, A.II.2.b), S. 36). Nachdem der Antrag auf 
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Okto
ber 2019 gestellt war, bekräftigte der Minister erneut 
die zugesagte Transparenz, in dem er die Kooperation 
mit dem Ausschuss beschwor, da er nichts zu verber
gen habe.3754 Die zugesagte Transparenz war allerdings 
nicht von langer Dauer und so wurden von Mitarbeitern 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Inf
rastruktur (BMVI) nach der konstituierenden Sitzung 
des 2. Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode 
(PA 29) am 12. Dezember 2019 insgesamt 52 Akten
ordner wieder eingesammelt – darunter auch die noch 
im Sommer medienwirksam präsentierten Ordner – um 
sie, in Teilen als Verschlusssache „VS-Vertraulich“ 
eingestuft, an das Ausschusssekretariat zurückzuschi
cken.3755 Dem Ministerium steht die schriftlich begrün
dete Einstufung nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 PUAG zu, ins
besondere wenn Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
von Vertragspartnern des Ministeriums betroffen sind; 
die Einstufung erfolgte, nachdem die Ordner mehrere 
Monate lang den Abgeordneten des Verkehrsausschus
ses ohne Einstufung zugänglich waren. Spätestens ab 
diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass die beschwo
rene Transparenz des Verkehrsministers mehr als frag
würdig war; ein Eindruck, der sich im weiteren Verlauf 
des PA 29 verfestigen sollte. 
Bereits in der 9. Sitzung des Ausschusses am 5. März 
2020 wurde vom Vorsitzenden des Ausschusses darauf 
hingewiesen, dass die vom Verkehrsministerium vor
gelegten Unterlagen Schwärzungen von Namen ent
hielten, die nach einem Hinweis des Ausschusssekreta
riats vom Ministerium erneut und ohne Schwärzungen 
vorgelegt wurden.3756 Weiterhin musste dieses Thema 
in der 13. Sitzung erneut besprochen werden, weil die 
Frage aufgeworfen wurde, wie der Ausschuss und 
seine Mitglieder damit umgehen sollen. Insgesamt wa
ren der Ausschuss und sein Sekretariat noch mindes
tens bis zum Mai 2020 damit beschäftigt, vom Ver
kehrsministerium ungeschwärzte Dokumente anzufor

                                                        
3753) sueddeutsche.de vom 24. Juli 2019, Scheuer präsentiert 

Ordner voller „Transparenz“. 
3754) Vgl. focus.de vom 19. Oktober 2019, Scheuer sichert Ko

operation mit Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss zu. 
3755) Vgl. spiegel.de vom 18. Dezember 2019, Verkehsminister 

Scheuer behindert den Untersuchungsausschuss. 
3756) Vgl. Protokoll 19/9 vom 5. März 2020, S. 8. 

dern und diese dann entsprechend in die bereits vorhan
denen Akten einzuarbeiten, was die Arbeit der Aus
schussmitglieder in Vorbereitung auf die Ausschusssit
zungen erschwerte, da nicht alle Dokumente vollstän
dig zugänglich waren. Die beschworene Transparenz 
des Ministers haben sich die Ausschussmitglieder si
cherlich anders vorgestellt. 
Unlängst musste der Verteidigungsausschuss als Un
tersuchungsausschuss nach Art. 45a GG, der die „Be
rateraffäre“ um die ehemalige Verteidigungsministerin 
und jetzige EU-Kommissionspräsidentin, Dr. Ursula 
von der Leyen, im Bundesministerium der Verteidi
gung untersuchte, feststellen, dass das Ministerium 
Handydaten der Ministerin vernichtet hatte3757. Nur 
drei Monate später, im März 2020, musste auch das 
Verkehrsministerium zugeben, dass es Handydaten 
von ranghohen Beamten bis hin zum Minister selbst 
gelöscht habe.3758 Dies sei nach Ministeriumsangaben 
im Zuge der Handy-Umstellung von Smartphones des 
Anbieters „Blackberry“ auf Smartphones der Marke 
„iPhone“ passiert. So seien die alten Blackberry-Geräte 
routinemäßig zurückgesetzt worden, eine Sicherungs
kopie sei dabei nicht erstellt worden. Auf eine Reaktion 
des Transparenz-Ministers zu diesen Vorgängen war
tete der Ausschuss vergeblich; möglicherweise kam 
dies dem Minister Scheuer auch durchaus zupass, be
traf diese Löschung doch Daten, die aus der wichtigs
ten und umstrittensten Phase des gesamten Untersu
chungszeitraumes stammten. 
Doch damit nicht genug. Eine dem Ausschuss im Mai 
2020 vorgelegte Vollständigkeitserklärung von Seiten 
des BMVI stellte sich als falsch heraus. Mit der Ent
schuldigung eines vorgeblichen Büroversehens wurde 
dem Ausschuss im Juli 2020 eine weitere Vollständig
keitserklärung zur vollständigen Übermittlung der 
Kommunikation des Ministers vorgelegt.3759 Doch 
auch an dieser Vollständigkeitserklärung bestanden 
weiterhin Zweifel. Die Fraktionen DIE LINKE., FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wandten sich am 
7. Dezember 2020 an den Bundesgerichtshof (BGH), 
um eine Entscheidung über die Freigabe sogenannter 
LogFiles3760 durch den Bundestag zu erwirken. Hierfür 
zuständig ist nach § 29 Absatz 3 PUAG ein Ermitt
lungsrichter beim BGH. Dem Ersuchen der drei ge
nannten Fraktionen wurde am 29. Januar 2021 stattge
geben3761. Allerdings wurde am 8. Februar bereits be
kannt, dass es einen Beschluss des Ältestenrates des 
Deutschen Bundestages aus dem Jahr 2015 gibt, nach 

3757) Vgl. ZEIT ONLINE vom 20. Dezember 2019, Wichtige 
Handydaten Ursula von der Leyens gelöscht. 

3758) welt.de vom 17. April 2020, Blackberry oder iPhone? Das 
ist die Frage in Scheuers Maut-Debakel. 

3759) Vgl. welt.de vom 20. Juli 2020, Jetzt wird Scheuers Maut-
Debakel auch noch zur Mail-Affäre. 

3760) Wikipedia-Artikel zum Thema „Logdatei“. 
3761) Vgl. Ausschussdrucksache 19(29)171. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Logdatei
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dem Protokolldaten der zentralen Infrastruktursysteme 
des Bundestages lediglich drei Monate aufzubewahren 
seien.3762 Unbeantwortet blieb die Frage, ob wenigs
tens zwei der beteiligten Fraktionen (DIE LINKE. und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) – sie waren in der 
18. Wahlperiode im Deutschen Bundestag vertreten – 
diesen Beschluss des Ältestenrates hätten kennen müs
sen, um daraus abzuleiten, dass der Gang zum BGH 
keine verwertbaren Ergebnisse liefern würde. Der Ab
geordnete Wolfgang Wiehle (AfD) äußerte sich in einer 
Pressemitteilung zu diesem Vorgang folgendermaßen: 

„In meinen Augen ist es schon verwunderlich, 
dass die Oppositionskoalition aus Grünen, 
Linkspartei und FDP bis zum Bundesgerichts
hof gezogen ist, um Protokolldaten zu den E-
Mails von Verkehrsminister Scheuer in seiner 
Rolle als Abgeordneter zu bekommen. Mindes
tens Grüne und Linke hätten durch einfache 
Rückfrage in ihren Fraktionen herausfinden 
können, dass seit Ende 2015 solche Protokollda
ten nur noch für drei Monate gespeichert wer
den. Aus dem Zeitraum, den der Untersuchungs
ausschuss betrachtet, gibt es mutmaßlich keine 
Daten mehr. 
Ein Ermittlungsrichter beim BGH hatte den Klä
gern Recht gegeben, so dass sie in den nicht 
mehr vorhandenen Protokollen nach Daten hät
ten suchen dürfen. 
Ich verstehe ja noch, dass eine Mehrheit der Re
gierungskoalition im Ausschuss dagegen aus 
Rechtsgründen Beschwerde einlegt. Ich ver
stehe aber nicht, dass man darüber hinaus ver
langt, dass diese Beschwerde auch noch das Su
chen nach den nicht mehr vorhandenen Daten 
aufschieben soll. 
Durch diese im Ergebnis offensichtlich nutzlo
sen Winkelzüge wird die Arbeit des Ausschus
ses unnötig verzögert und die Arbeit am Ab
schlussbericht behindert. Was für eine Schaum
schlägerei. Die Erstellung des Berichts muss 
Priorität bekommen.“3763 

Der Beschluss des Ermittlungsrichters vom 29. Januar 
2021 wurde am 22. März 2021 wieder aufgehoben und 
der Antrag der drei Oppositionsfraktionen vom 7. De
zember 2020 zurückgewiesen.3764 

                                                        
3762) Vgl. Ausschussdrucksache 19(29)174. 
3763) Pressemitteilung auf afdbundestag.de vom 11. Februar 

2021, Wiehle: Maut-Untersuchungsausschuss verfehlt 
seine Aufgabe. 

3764) Vgl. Ausschussdrucksache 19(29)179. 
3765) Vgl. Ausschussdrucksache 19(29)170 i.V.m. Ausschuss

drucksache 19(29)180. 

Angesichts der bis hierhin angeführten Sachverhalte 
hätte die AfD-Bundestagsfraktion von einem Bundes
minister erwartet, dass dieser seine Vernehmungen 
dazu nutzen würde, um Stellung zu den genannten 
Punkten zu beziehen und um die von ihm im Vorfeld 
angeführte Kooperationsbereitschaft und Transparenz 
nicht als Plattitüde erscheinen zu lassen. Doch sowohl 
bei seiner Vernehmung am 1. Oktober 2020 als auch 
am 28. Januar 2021 zeigte Minister Scheuer keinerlei 
Reue für den immensen Schaden, der dem deutschen 
Steuerzahler bisher entstanden ist, dessen Folgen noch 
nicht vollständig absehbar sind und der das Vertrauen 
in die politische Führung dieses Landes erschüttert hat. 
Ferner verweigerte der Minister nach der Bekanntgabe 
des Bundesgerichtshofes, seinen Beschluss vom 29. Ja
nuar 2021 aufzuheben, die Zusammenarbeit mit dem 
vom PA 29 am 10. September 2020 eingesetzten Er
mittlungsbeauftragten Jerzy Montag, obwohl Minister 
Scheuer noch am 1. Dezember 2020 seine Zustimmung 
zur Zusammenarbeit erklärt hatte.3765 Herr Montag 
sollte im Auftrag des Ausschusses prüfen, ob Ver
kehrsminister Scheuer seine Kommunikation im Zu
sammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand voll
ständig offengelegt hat. 
Der Verkehrsminister beteuerte bereits im Vorfeld sei
ner Vernehmung am 28. Januar 2021, es tue ihm sehr 
leid, er hätte keine andere Wahl gehabt und er hätte die 
Verträge für die „Pkw-Maut“ Ende 2018 unterschrei
ben müssen, da er gesetzlich dazu verpflichtet gewesen 
sei, die ISA im Oktober 2020 einzubringen.3766 Auf 
welches Gesetz er sich dabei konkret bezog, konnte der 
Minister in seiner Vernehmung nicht darlegen, denn es 
ist mitnichten so, dass das Infrastrukturabgabengesetz 
(InfrAG) aus dem Jahr 20153767, und in seiner geänder
ten Fassung aus dem Jahr 20173768, einen entsprechen
den Passus enthält, der Bundesminister a.D. Alexander 
Dobrindt oder den amtierenden Minister Scheuer dazu 
verpflichtet hätte, mit der Erhebung der ISA im Jahr 
2020 zu beginnen. Dabei gab es von Seiten der Bieter
gemeinschaft „Paspagon“, dem einzigen Bieter, der im 
Vergabeverfahren ein finales Angebot abgegeben 
hatte, die Offerte, mit einer Vertragsunterzeichnung bis 
nach dem Urteil des EuGHs zu warten: 

„Ich habe daher angeboten, der Bund könne bis 
nach dem EuGH-Urteil mit der Beauftragung 
warten. Schließlich hätten wir dann noch einige 
Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode, und 
man wüsste dann, ob die Risiken eines negati
ven Urteils eintreten würden. Zudem würde ein 

3766) Vgl. welt.de vom 20. Januar 2021, Scheuer entschuldigt 
sich für Fiasko um gescheiterte Pkw-Maut. 

3767) InfrAG in der Fassung vom 8. Juni 2015. 
3768) Erstes Gesetz zur Änderung des Infrastrukturabgabengeset

zes vom 18. Mai 2017. 

https://afdbundestag.de/wiehle-maut-untersuchungsausschuss-verfehlt-seine-aufgabe/
https://afdbundestag.de/wiehle-maut-untersuchungsausschuss-verfehlt-seine-aufgabe/
https://afdbundestag.de/wiehle-maut-untersuchungsausschuss-verfehlt-seine-aufgabe/
https://www.gesetze-im-internet.de/infrag/InfrAG.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/aenderung-infrastrukturabgabegesetz-2017-05-18.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/aenderung-infrastrukturabgabegesetz-2017-05-18.pdf?__blob=publicationFile
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Zuschlag erst nach dem EuGH-Urteil Zeit ge
ben, die Finanzierung der erforderlichen und an
gebotenen Leistungen zu organisieren.“3769 

Hier drängt sich nun die Frage auf, warum ein potenzi
eller Bieter in einem Vergabeverfahren vorschlagen 
sollte, die Einreichung eines Angebots zu verschieben, 
was aus seiner Sicht dazu geführt hätte, auf zeitnahe 
Einnahmen aus der Erhebung der ISA vorerst zu ver
zichten, diese also erst später generieren zu können, 
wenn man seinerzeit nicht auch mit einem einschrän
kenden oder gar negativen Urteil des EuGHs gerechnet 
hat. Ging es also darum, ein mögliches negatives 
EuGH-Urteil vorerst abzuwarten, was sich letzten En
des positiv für den deutschen Steuerzahler ausgewirkt 
hätte, oder ging es darum, dem BMVI mehr Zeit einzu
räumen, um angesichts der erheblichen Differenz zwi
schen Angebotssumme und verfügbaren Haushaltsmit
teln einen höheren Etatansatz in den Bundeshaushalt 
hineinzuverhandeln? 
Für Verkehrsminister Scheuer gab es dieses Angebot 
nicht. Er berief sich darauf, dieses Angebot hätte es nie 
gegeben und er sei außerdem gesetzlich dazu verpflich
tet gewesen, die Verträge noch im Jahr 2018 abzu
schließen. 

„Ich habe ein Gesetz vorgefunden, und gewöhn
licherweise ist es in unserer Demokratie ziem
lich gut, wenn der Auftrag aus dem Parlament 
von einem Minister umgesetzt wird. Und das 
Nächste ist, dass wir ja auch nicht nur die Ein
nahmeseite an dieser Stelle für die Planung in 
den nächsten Jahren klar definiert hatten, son
dern auch im Haushalt 2018 die Einführung mit 
38 Millionen […] gewesen ist. […] das war der 
klare Auftrag jetzt […], um dieses politische 
Projekt, das eine gesetzliche Grundlage hat, ab
zuschließen.“3770 

Die durch den Bundestag beschlossenen Gesetze aus 
den Jahren 2015 und 2017 verpflichteten den Verkehrs
minister sehr wohl zur Umsetzung der Maut, jedoch be
inhalteten sie keinen verpflichtenden Start der ISA im 
Jahr 2020, wie aus dem einschlägigen Gesetz erkenn
bar ist (siehe oben). 
Nach der Vernehmung des Ministers am 28. Ja
nuar 2021 stellte sich für die AfD-Fraktion im Deut
schen Bundestag die Frage, was für die Umsetzung der 
Pkw-Maut verpflichtender war – ein gesetzlicher Auf
trag oder der politische Wille? Die Aussagen in seinen 

                                                        
3769) Schulenberg, Protokoll-Nr. 19/28 vom 1. Oktober 2020, 

S. 71. 
3770) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, S. 83. 
3771) Ebd., S. 22. 
3772) Ebd., S. 45. 
3773) Ebd., S. 83. 
3774) Ebd., S. 118. 

Vernehmungen waren dermaßen politisch geprägt, 
dass der gesetzliche Auftrag zur Umsetzung der ISA 
eher wie eine Randnotiz erschien. Herr Scheuer sprach 
von „politischen Entscheidungen“3771 und „politi
schen Vorgaben“3772. Des Weiteren sei die ISA sowohl 
ein „politisches Projekt“3773 als auch ein „politisches 
Vorhaben“3774 bzw. ein „politischer Umsetzungsauf
trag“3775 gewesen. Die Leitung des BMVI sei ebenfalls 
politisch und habe sich bei der Umsetzung der Maut an 
politischen Leitlinien orientiert.3776 Andererseits be
tonte der Minister, er habe sich nicht in das Vergabe
verfahren eingemischt, weil es frei von politischer Ein
flussnahme umgesetzt werden sollte. Wie aber ein po
litisches „Prestige-Projekt“ der CSU auch ohne (politi
sche) Einwirkung des zuständigen Ministers politisch 
unbeeinflusst umgesetzt werden sollte, wird wohl ein 
Geheimnis des Ministers bleiben. 

„Ich habe mich interessiert über den Zeitplan 
und den Stand, aber ich habe auch diverse Male, 
auch schon am 01.10.2020, gesagt, dass ich 
mich in das Vergabeverfahren nicht eingemischt 
habe. Keine politische Einflussnahme, sondern 
eine grundsätzliche Kenntnisnahme des Verfah
rensablaufs.“3777 

Nach eigener Aussage hat sich Minister Scheuer aus 
dem Vergabeverfahren herausgehalten und auch nichts 
entschieden, denn Entscheidungen seien politische 
Vorgaben3778, mit denen er Einfluss auf das genannte 
Verfahren hätte nehmen können. Auch für einen politi
schen Laien dürfte es schwer vorstellbar sein, dass 
wichtige Entscheidungen über ein Bundesprojekt in 
Höhe von zwei Milliarden Euro ausschließlich auf Ab
teilungsleiter- oder Staatssekretärsebene getroffen wer
den. Dass ein Minister für solch ein Projekt keinerlei 
Entscheidungen trifft, ist – ein geordnetes Amtsver
ständnis vorausgesetzt – kaum glaubhaft. 

„Und nachdem diese Prüfung vonstattengegan
gen ist über das zu hohe Angebot der Bieter, war 
für mich die erste Priorität, nachdem ich mir das 
angehört habe, dass man in Aufklärungs- und 
Verhandlungsgespräche geht, weil nach unserer 
Einschätzung da der Bieter wohl viele Dinge 
nicht richtig umfasst hat oder aufgefasst hat, vie
les vielleicht auch falsch eingeschätzt hat“.3779 

3775) Ebd., S. 12. 
3776) Ebd., S. 52 i.V.m. S. 69. 
3777) Ebd., S. 32. 
3778) Ebd., S. 47. 
3779) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I, S. 84 vom 28. Januar 2021. 
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„Ich habe ihm die Dinge jeweils immer erläu
tert: ‚Wo ist der Stand im Verfahren?‘, die we
sentlichen Punkte erläutert, und er hat dann ent
schieden, wie es weitergeht.“3780 

Für die AfD-Bundestagsfraktion bestehen keinerlei 
Zweifel, dass der Verkehrsminister im Gegensatz zu 
seiner Aussage, er habe sich aus politischen Gründen 
nicht in das Vergabeverfahren eingemischt, die Ent
scheidung getroffen hat, in weitere Aufklärungs- und 
Verhandlungsgespräche mit der einzig verbliebenen 
Bietergemeinschaft „Paspagon“ einzutreten, um nach 
der Abgabe eines unwirtschaftlichen ersten „finalen 
Angebots“ am 17. Oktober 2018 ein zweites finales 
Angebot in Höhe des vorgegebenen Haushaltsrahmens 
zu erwirken. 
Die Vernehmungen des Ministers waren weiterhin ge
prägt durch mangelndes Verantwortungsbewusstsein 
aller Beteiligten. Zuständig für die Blamage waren alle 
und gleichzeitig niemand. Wenn der Minister Verant
wortung für sein Handeln übernehmen würde, müsste 
er zwangsläufig Fehlentscheidungen zugeben, die er 
trotz seiner „ministeriellen Verantwortung“3781 nicht 
begangen haben will, denn ein deutscher Minister 
begeht nach dem Amtsverständnis des Verkehrsminis
ters Scheuer offenbar keine Fehler. Diesen Eindruck 
hinterließ zumindest der Minister durch sein Verhalten 
im Ausschuss und gegenüber dessen Mitgliedern. Herr 
Scheuer fiel den Abgeordneten wiederholt ins Wort 
und ließ es sich auch nicht nehmen, einigen (Oppositi
ons-) Mitgliedern in belehrender Art und Weise gegen
überzutreten. Er hielt es auch nicht für nötig, auf die 
Fragen der Abgeordneten einzugehen, sondern wich 
den Fragen aus oder bezog sich immer wieder auf sein 
Eingangsstatement, das wie ein Anker für ihn wirkte. 
Ein sicheres Auftreten eines verantwortungsbewussten 
Bundesministers sieht anders aus. Auch durfte ein 
sachfremder Seitenhieb in Richtung der AfD nicht feh
len. Auf eine Frage des Abgeordneten Wiehle (AfD) 
entgegnete der Minister, ihn verwundere die Fragestel
lung, weil die AfD als Partei gegen die „Pkw-Maut“ 
sei.3782 Darüber hinaus hatte der Minister nur Positives 
über die Mitarbeiter seines Ministeriums zu berichten. 
Angesichts des katastrophalen Scheiterns eines weite
ren politischen Großprojekts in der Bundesrepublik 
Deutschland, das große Summen an Steuergeldern ver
schlungen hat und sehr wahrscheinlich auch noch ver
schlingen wird, wirkte in Anbetracht eines politischen 
und administrativen Desasters dieser Größenordnung 
die Hervorhebung von fachlicher Kompetenz an allen 
Ecken und Enden seines Hauses nahezu aufdringlich 
und unglaubwürdig. So seien die Mitarbeiter seines 

                                                        
3780) Aussage des Zeugen und ehemaligen Staatssekretärs 

Schulz, Protokoll 19/43 vom 14. Januar 2021, S. 72. 
3781) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, S. 15. 
3782) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/28 vom 1. Oktober 2020, S. 214. 

Ministeriums professionell, seriös, kompetent, hochka
rätig sowie lauter; sie seien „Spitzenkräfte“3783, die, so 
legen es die Aussagen ihres Dienstherrn nahe, vor Feh
lern gefeit sind und keinerlei Verantwortung für die ju
ristische Niederlage des politischen Prestigeprojekts 
tragen. Die Suche nach Verantwortlichkeiten stellte 
sich als ausgesprochen schwierig dar, weil die Ausfüh
rungen des Ministers nur den Schluss zuließen, dass es 
so etwas wie eine Pflicht zur Verantwortlichkeit in dem 
von ihm geleiteten Ministerium nicht durchgängig gab. 
Die AfD-Bundestagsfraktion möchte an dieser Stelle 
betonen, dass es hier nicht um die fachliche Kompetenz 
der Mitarbeiter des Verkehrsministeriums geht, die au
ßer Frage steht; hier geht es um die politische Führung 
des Hauses, die der Verantwortung auswich und argu
mentativ Zuflucht in angeblichen administrativen und 
gesetzlichen Zwängen suchte. 

„Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle 
des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 
mehren, Schaden von ihm wenden, das Grund
gesetz und die Gesetze des Bundes wahren und 
verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfül
len und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. So wahr mir Gott helfe.“ 

Der Minister und sein Ministerium haben nicht nur ge
gen geltendes Vergaberecht verstoßen, wie im nachfol
genden Kapitel – Das Fazit des Bundesrechnungshofs 
– dargelegt, sondern auch gegen das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Schaden, der dem 
deutschen Volk durch das politische Versagen des am
tierenden Verkehrsministers entstanden ist, beträgt wie 
eingangs erwähnt aktuell mindestens 77 Millionen 
Euro und könnte auf bis zu 560 Millionen Euro zusätz
lich anwachsen. Diesen Schaden nehmen der Minister 
und die gesamte Regierung in Kauf, ohne für dieses po
litische Desaster einzustehen. 

4. Das Fazit des Bundesrechnungshofs – 
eine Offenbarung des politischen Fias
kos 

Der Bundesrechnungshof (BRH) ist in seiner ihm 
durch das Gesetz gegebenen Unabhängigkeit berech
tigt, „die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschafts
führung des Bundes“3784 zu überprüfen. Und so prüfte 
er im Anschluss an das Urteil des EuGHs vom 
18. Juni 2019 die durch das BMVI gekündigten Ver
träge „Erhebung“ und „Automatische Kontrolle“. In 
seinem Bericht vom 18. November 2019 kommt der 
BRH zu dem Schluss, dass das Ministerium gegen das 

3783) Vgl. Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, 
S. 16 f. 

3784) Art. 114 GG. 
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Vergaberecht verstoßen hat, da es mit der Bieterge
meinschaft „Paspagon“ nach Abgabe des ersten fina
len Angebots am 17. Oktober 2018 weitere Aufklä
rungs- und Verhandlungsgespräche führte, was nach 
§ 17 Absatz 10 Satz 1 Vergabeverordnung (VgV) je
doch unzulässig ist, da der Auftraggeber (in diesem 
Falle das BMVI) nicht über endgültige Angebote wei
ter verhandeln darf; in diesem Fall mit dem Ziel, den 
Angebotspreis des Bieters für das erste finale Angebot 
zu reduzieren,3785 das mit ca. drei Milliarden Euro über 
den seinerzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsmit
teln lag. Aus Sicht des BRH ist die Kostenprognose für 
die im Bundeshaushalt hinterlegten Mittel unzuverläs
sig und die im Vergabeverfahren bereits ausgeschiede
nen Bieter hätten in den weiteren Aufklärungs- und 
Verhandlungsgesprächen, die zur Abgabe des zweiten 
finalen Angebots am 13. Dezember 2018 führten, be
teiligt werden müssen, da in diesen Gesprächen Best
immungen der vertraglichen Leistungsbeschreibung 
angepasst wurden. Auch hierbei liegt laut BRH ein 
Verstoß gegen das Vergaberecht vor.3786 Als weiteren 
Punkt führt der BRH an, dass während der Aufklä
rungs- und Verhandlungsgespräche über Mindestan
forderungen verhandelt wurde, die das BMVI im Nach
gang zu diesen Verhandlungen ebenfalls veränderte. 
Dies, so macht der BRH deutlich, ist als Verstoß gegen 
§ 17 Absatz 10 Satz 2 VgV zu werten, da gemäß der 
Vergabeverordnung über Mindestanforderungen nicht 
verhandelt werden darf und es dabei unerheblich nicht, 
ob diese Änderungen einen wesentlichen oder unwe
sentlichen Charakter haben.3787 
Des Weiteren hat, wir verweisen auf die Ausführungen 
des BRH, das Verkehrsministerium gegen das Haus
haltsrecht verstoßen, da der Vertrag „Erhebung“ ohne 
eine ausreichende Deckung durch Haushaltsmittel ab
geschlossen wurde. So enthielt die Wirtschaftlichkeits
untersuchung, nicht jedoch der Vertrag selbst, variable 
Vergütungsbestandteile in Höhe von 380 Millionen 
Euro, die durch sogenannte Verpflichtungsermächti
gungen nicht abgedeckt waren. Weitere 144 Millionen 
Euro, die mit Vertragsschluss der Firma Toll Collect 
(TC) als Unterauftragnehmer anfielen, wurden eben
falls zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung nicht 
im Haushalt hinterlegt.3788 Darüber hinaus hat das Mi
nisterium das Risiko eines negativen Urteils durch den 
EuGH nur unzureichend in seiner Risikobewertung be
rücksichtigt. Das Ministerium hat dem BRH keine Un
terlagen vorlegen können, die einen Nachweis dafür er

                                                        
3785) Vgl. MAT A BRH-2/1, Bl. 19 f., siehe Anlage 9 zum Be

richt; siehe auch: https://www.bundesrechnung
shof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsber
ichte/2019/vertraege-zur-infrastrukturabgabe?search
term=Infrastrukturabgabe. 

3786) Ebd., S. 20. 
3787) Ebd., S. 20. 

brachten, ob und an welcher Stelle eine konkrete Be
wertung „eines vollständigen Scheiterns des ISA-Vor
habens durch ein Urteil des EuGHs“3789 durch die Bun
desbehörde erfolgt ist. Die Eintrittswahrscheinlichkeit 
ist nach Angaben des BMVI als gering (15 Prozent) 
eingestuft worden. Dem widerspreche allerdings die 
Einstufung der Gesamtprojektleitungsgruppe (GPLG) 
des Ministeriums, die in ihren Statusberichten ein we
sentliches Risiko (Risikolevel Gelb) erkannte. Dieses 
erhöhte Risiko fand jedoch in der Wirtschaftlichkeits
berechnung des Verkehrsministeriums keine Berück
sichtigung. Laut BRH ist es fraglich, ob diese Wirt
schaftlichkeitsberechnung als Entscheidungsgrundlage 
für den Zuschlag am 30. Dezember 2018 herangezogen 
werden durfte.3790 

5. Mit der Unterzeichnung des Koalitions
vertrags von 2013 wurde der Ausgang 
vor dem EuGH bereits politisch besie
gelt 

Ein Schwerpunkt der Arbeit der AfD-Bundestagsfrak
tion im 2. Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperi
ode diente der Untersuchung, wie der Koalitionsver
trag aus dem Jahr 2013 zwischen CDU/CSU und SPD 
zustande gekommen war und welche Informationen al
len Beteiligten zu diesem Zeitpunkt bezüglich der Ver
einbarkeit der geplanten ISA mit dem geltenden Uni
onsrecht vorlagen. Im sogenannten „Bayernplan“ 
wurde die Einführung einer Maut für ausländische 
Fahrzeughalter durch die CSU beschlossen. Mit die
sem „Bayernplan“ startete die CSU in die Wahlkämpfe 
sowohl für die Landtagswahl in Bayern als auch für die 
Bundestagswahl im Jahr 2013. Auch in der deutschen 
Presse war zum damaligen Zeitpunkt (Juli 2013) be
reits zu lesen, dass die Einführung einer „Pkw-Maut“ 
in der beabsichtigten Form juristisch „kaum mög
lich“3791 sei. Der damalige CSU-Chef Horst Seehofer, 
heute Bundesinnenminister, erntete für seinen Vorstoß 
zur Einführung einer Maut nicht nur von Seiten des 
ADAC Kritik, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel er
teilte dem Vorhaben eine klare Absage. Noch am 
1. September 2013, drei Wochen vor der anstehenden 
Bundestagswahl, sagte sie: 

„Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben.“3792 
Trotz ihrer damaligen Aussage unterzeichnete Angela 
Merkel kurze Zeit später am 27. November 2013 den 
Koalitionsvertrag, mit dem die Einführung der ISA be
schlossen wurde – mit politischen Maßgaben, die mit 

3788) Ebd., S. 23 ff. 
3789) Ebd., S. 13. 
3790) Ebd., S. 12 ff. 
3791) n-tv.de vom 15. Juli 2013, CSU will für Pkw-Maut kämp

fen. 
3792) spiegel.de vom 11. Mai 2015, Die Maut-Lüge. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20009.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20009.pdf
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2019/vertraege-zur-infrastrukturabgabe?searchterm=Infrastrukturabgabe
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2019/vertraege-zur-infrastrukturabgabe?searchterm=Infrastrukturabgabe
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2019/vertraege-zur-infrastrukturabgabe?searchterm=Infrastrukturabgabe
https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/2019/vertraege-zur-infrastrukturabgabe?searchterm=Infrastrukturabgabe
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derzeitigem Unionsrecht nicht in Einklang zu bringen 
sind. 
Angesichts der Tatsache, dass Frau Merkel innerhalb 
weniger Wochen ihre öffentlich geäußerte ablehnende 
Haltung bezüglich der Einführung einer ISA revidierte 
und aufgrund des Umstands, dass die ISA mit einem 
europarechtswidrigen Grundstein in den Koalitionsver
trag von 2013 hinein formuliert wurde, war es für die 
AfD-Fraktion zwingend, neben Herrn Dr. Peter Ram
sauer, von 2009 bis 2013 Bundesverkehrsminister, 
auch Bundeskanzlerin Merkel und den ehemaligen 
Vorsitzenden der SPD, Sigmar Gabriel, zu hören, um 
zu untersuchen, warum die Maut in ihrer damaligen 
Form beschlossen wurde. Und dass die drei damaligen 
Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD die For
mulierung im Koalitionsvertrag bezüglich der „Pkw-
Maut“ sogar zur Chefsache erklärten, bestätigte der 
ehemalige Verkehrsminister Dr. Peter Ramsauer ge
genüber dem Ausschuss mit der folgenden Aussage: 

„Und dann wurde im Lauf des Novembers in 
dem Punkt natürlich viel gesprochen. Wir haben 
das Thema Maut aus den operativen Verhand
lungen unserer Verhandlungsgruppe - also Pro
nold/Ramsauer - auf Wunsch der Parteivorsit
zenden herausgenommen […] und [es wurde] 
zwischen Gabriel, Merkel und Seehofer […] in 
der letzten, vorletzten Nacht Ende November, 
Verhandlungsnacht, ausformuliert.“ 

Um den genannten Sachverhalt zu untersuchen, stellte 
die AfD-Fraktion zweimal einen Zeugenbeweisantrag 
zur Ladung von Angela Merkel und Sigmar Gabriel. 
Die Anträge vom 29. Mai und 4. Dezember 20203793 
wurden von allen anderen im Ausschuss vertretenen 
Fraktionen abgelehnt. Dass die „Oppositionsfraktio
nen“ von FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN die Anträge gemeinsam mit den Regie
rungsparteien ablehnten, war für die AfD-Fraktion 
nicht nachvollziehbar, warfen eben diese Fraktionen 
der Koalition mehr als einmal mangelnden Aufklä
rungswillen vor.3794 Aber ausgerechnet Bundesver
kehrsminister Andreas Scheuer lieferte der AfD-Frak
tion den Hinweis, warum es für die Zeugenladungen 
von Frau Merkel und Herrn Gabriel keine Zustimmung 
seitens der sogenannten Oppositionsfraktionen gab. 
Herr Scheuer gab in seinem Eingangsstatement am 
28. Januar 2021 folgendes zu Protokoll: 

                                                        
3793) Vgl. Ausschussdrucksachen 19(29)112, 113, 161, 162. 
3794) Vgl. Protokoll 19/33 vom 5. November 2020, S. 12 f. – 

„Also ich finde, das ist ehrlich gesagt besonders interessant, 
wie Sie argumentieren und damit belegen Sie, dass es ihnen 
gar nicht um Aufklärung geht […].“ (Abg. Krischer B´90/ 
DIE GRÜNEN) und Protokoll 19/37 vom 26. November 
2020, S. 20 – „Eine nicht eingestufte(!) Mail soll ich nicht 

„Hätte es Jamaika gegeben, hätte es auch genau 
diese Maut gegeben, mitgetragen von Grünen 
und FDP.“3795 

FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hätten dem
nach 2017 bei ihren Sondierungsgesprächen mit der 
CDU der europarechtwidrigen Form der „Pkw-Maut“ 
zugestimmt. Daher verwundert es die AfD-Fraktion 
nicht, dass von Seiten dieser beiden Fraktionen kein In
teresse daran bestand, u.a. die Bundeskanzlerin als 
Zeugin zu laden. Ihre Anhörung hätte wohl das nur be
grenzt vorhandene „Aufklärungsinteresse“ dieser Frak
tionen vor dem Ausschuss sehr schnell offenlegen kön
nen. 
2013 vereinbarten CDU/CSU und SPD im Koalitions
vertrag, eine „europarechtskonforme Pkw-Maut“ ein
zuführen, „ohne im Inland zugelassene Fahrzeuge hö
her als heute zu belasten“3796. Absicht war es, die ISA 
über die Kfz-Steuer zu verrechnen, so dass inländische 
Fahrzeughalter finanziell nicht stärker als vor der Ein
führung der „Pkw-Maut“ belastet worden wären. Be
merkenswert ist, dass ein so umfangreiches Großpro
jekt in einem 134 Seiten starken Papier lediglich in 
zwei kleineren Absätzen, gewissermaßen als „Randno
tiz“, Erwähnung findet und gleichzeitig in beiden Ab
sätzen3797 die europarechtskonforme Umsetzung betont 
wird. Wie die AfD-Fraktion im Untersuchungsaus
schuss klar aufzeigen konnte, bestanden bereits im 
Vorfeld der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages, 
spätestens aber seit 2011, erhebliche Zweifel daran, 
dass die Maut in ihrer geplanten Form europarechts
konform war. Auch nach der offiziellen Einstellung des 
Vertragsverletzungsverfahrens (VVV) durch die EU-
Kommission im Jahr 2017 gab es weiterhin Zweifel, so 
zum Beispiel im Verkehrsausschuss des Bundesrats, an 
der Europarechtskonformität des Vorhabens. In ihren 
Vernehmungen vor dem Untersuchungsausschuss be
kräftigte die Leitungsebene des BMVI durchweg, dass 
die ISA für sie, spätestens nachdem die KOM das VVV 
gegen Deutschland eingestellt hatte, in ihrer beabsich
tigten Form im Einklang mit europäischen Recht stand. 
Wie kann das sein? 
Minister Scheuer bekräftigte in seiner Vernehmung 
zwar, man habe sich umfassend durch mehrere Exper
ten beraten lassen, 

„Ich war aber auf der Grundlage der erteilten 
Auskünfte, die mir durch kundige interne und 

vorhalten dürfen laut Union und BMVI. Aufklärung wird 
verhindert […].“ (Abg. Luksic via Twitter). 

3795) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, S. 14. 
3796) Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode. 
3797) Vgl. ebd., S. 8 und S. 29. 

https://archiv.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf
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externe EU-Rechtsexperten erteilt worden wa
ren, von der Berechtigung und Richtigkeit mei
ner Erwartung überzeugt.“3798 

doch die Vernehmungen im Ausschuss hinterlassen 
Zweifel an der fachlichen Qualifikation, der durch das 
Ministerium konsultierten „Experten“. Herr Prof. Hill
gruber, nach Angaben des Instituts für Kirchenrecht 
(Universität Bonn) Experte für Staatskirchenrecht so
wie institutionelles Europarecht3799, war der Fachbera
ter des Verkehrsministeriums für die europarechtliche 
Prüfung und Umsetzung der ISA. Der Kirchenrechts
experte, der für das Ministerium mehrere Stellungnah
men und Gutachten verfasste3800, sagte bei seiner Ver
nehmung vor dem Ausschuss aus, er habe sich vor der 
Beauftragung durch das Verkehrsministerium nicht mit 
europäischer Verkehrspolitik beschäftigt und er habe 
sich von daher erst in die einschlägigen Gesetze auf eu
ropäischer Ebene einarbeiten müssen.3801 Weiter sagte 
Herr Prof. Hillgruber aus: 

„Aber das habe ich auch als reizvoll angesehen, 
muss ich gestehen. Also, ich bin jemand, der 
nicht immer nur dieselben Felder beackert, son
dern eben auch gerne die Herausforderung sucht 
[…]“.3802 

Was das BMVI dazu veranlasste, einen im Bereich der 
Verkehrspolitik völlig unerfahrenen Rechtswissen
schaftler für ein Projekt dieser Größenordnung zu en
gagieren, geht aus einem Vergabevermerk vom 
15. September 2014 hervor. Die Bearbeiterin dieses 
Vermerks, Frau MR’in Geese, die auch als Zeugin vor 
dem Ausschuss aussagte, notierte damals das Fol
gende: 

„In der Öffentlichkeit wurde teilweise die Auf
fassung geäußert, dass das vorgestellte Konzept 
europarechtswidrig sei. BMVI hält das Konzept 
für europarechtskonform. Zur Absicherung der 
eigenen Rechtsauffassung soll Prof. Dr. Chris
tian Hillgruber als externer Gutachter mit einem 
Rechtsgutachten zur europarechtlichen Verein
barkeit der geplanten Infrastrukturabgabe beauf
tragt werden.“3803 

Mit der Beauftragung von Herrn Prof. Hillgruber be
absichtigte das Verkehrsministerium demnach mit
nichten, ein unabhängiges Gutachten erstellen zu las
sen, sondern ein Gutachten, welches lediglich die poli
tische Position der Regierung aus dem Koalitionsver
trag absichern sollte. Auf dieses Gutachten verweisend 

                                                        
3798) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, S. 18. 
3799) Prof. Dr. Hillgruber auf der Website des Instituts für Kir

chenrecht der Universität Bonn. 
3800) Vgl. MAT A BMVI-6-1a-15, Bl. 492 ff.; Übersicht wissen

schaftlicher Gutachten und Studien die im Zusammenhang 
mit der Infrastrukturabgabe durch das BMVI in Auftrag ge
geben wurden. 

bot sich der Leistungsebene des Verkehrsministeriums 
die Möglichkeit, die Verantwortung im Falle eines 
möglichen Scheiterns der ISA von sich zu weisen. Aus 
fachlicher Sicht wären andere Berater, die sich mög
licherweise auf Themen der europäischen Verkehrspo
litik spezialisiert haben, sehr viel besser geeignet ge
wesen. Höchstwahrscheinlich wären diese Berater aber 
nicht zu demselben Ergebnis gekommen wie Prof. Hill
gruber, zumindest nicht, wenn sie einen neutralen Be
trachtungswinkel genutzt hätten. 
Wie die AfD-Bundestagsfraktion aufzeigen konnte, be
standen bereits vor Abschluss des Koalitionsvertrages 
erhebliche Zweifel an der europarechtlichen Zulässig
keit der „Pkw-Maut“, wie auch der Zeuge Peter Ram
sauer dem Ausschuss bestätigte. Der ehemalige Ver
kehrsminister (2009-2013) stand dem Ausschuss am 
13. Februar 2020 Rede und Antwort. Herr Ramsauer 
sagte aus, er habe im Jahr 2013 ein Gespräch mit dem 
damaligen Verkehrskommissar der Europäischen 
Union, Herrn Kallas, geführt und es wurde besprochen, 
unter welchen Voraussetzungen die ISA mit geltendem 
europäischem Recht vereinbar sei. Als Fazit dieses Ge
sprächs nahm Herr Ramsauer mit: Einerseits dürfe es 
keinerlei Verbindungen zwischen einer Steuer (in die
sem Fall der Kfz-Steuer) und der Abgabe für die ge
plante Vignette geben – „no linkage between tax and 
toll“3804 und anderseits müsse es „winners and lo
sers“3805 in dem Sinne geben, dass auch deutsche Fahr
zeughalter, wenn auch nicht alle, nach Einführung der 
Maut stärker belastet würden – Kfz-Steuer plus Maut-
Abgabe. Als damaliger amtierender Verkehrsminister 
habe er diese europäischen Vorgaben zur europarechts
konformen Umsetzung der Maut auch in die Koaliti
onsverhandlungen zwischen SPD und CDU/CSU ein
gebracht. Doch sein Vorschlag, die Formulierung im 
Koalitionsvertrag so zu wählen, dass deutsche Auto
fahrer „insgesamt“ nicht stärker belastet werden dür
fen3806, fand keinen Einzug in das neue Regierungspa
pier der Koalition und damit war der Grundstein für das 
Scheitern vor dem EuGH im Jahr 2019 gelegt – denn 
eine stärkere Belastung deutscher Autofahrer war 
durch den Koalitionsvertrag von 2013 kategorisch aus
geschlossen. Hat Angela Merkel am Ende doch bekom
men, was sie von Anfang an gesagt hatte – mit ihr 
werde es keine Pkw-Maut geben – oder hat sie die 
Schwesterpartei der CDU absichtlich ins offene Messer 
laufen lassen und dabei in Kauf genommen, dass der 
Steuerzahler am Ende die Rechnung begleichen muss? 

3801) Vgl. Hillgruber, Protokoll-Nr. 19/44 I vom 15. Januar 
2021, S. 84. 

3802) Ebd., S. 84. 
3803) MAT A BRH-2/2i-12, Bl. 249. 
3804) Ramsauer, Protokoll-Nr. 19/8 vom 13. Februar 2020, S. 14. 
3805) Ebd., S. 15. 
3806) Ebd., S. 15. 

https://www.jura.uni-bonn.de/institut-fuer-kirchenrecht/prof-dr-christian-hillgruber/allgemeines/
https://www.jura.uni-bonn.de/institut-fuer-kirchenrecht/prof-dr-christian-hillgruber/allgemeines/
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6. Die Frage nach der Europarechtskon
formität zog sich wie ein roter Faden 
durch das „Maut-Debakel“ 

Anhand mehrerer Beweisunterlagen lässt sich konsta
tieren, dass bereits vor der Unterzeichnung des Koali
tionsvertrages im Jahr 2013 mehrfach geprüft wurde, 
ob die Umsetzung der ISA im Einklang mit geltendem 
Unionsrecht steht. Bereits im Jahr 2011 wurde im Ver
kehrsministerium festgestellt, dass eine kostenlose 
Vignettenabgabe an inländische Pkw-Halter bei gleich
zeitiger Gebührenerhebung für im Ausland gemeldete 
Pkw nicht mit dem EU-Recht vereinbar sei, da bei einer 
derartigen Ausgestaltung der ISA allein ausländische 
Fahrzeughalter eine Gebühr für die Straßenbenutzung 
entrichten müssten. Dies würde gegen das Diskriminie
rungsverbot gemäß Art. 18 AEUV verstoßen. Darüber 
hinaus bestehe das Problem, dass die deutsche Kfz-
Steuer nicht zweckgebunden verwendet wird, wobei 
die Vignettenabgabe ausschließlich für die Refinanzie
rung des Straßenbaus genutzt worden wäre. Somit 
könne unterstellt werden, Ausländer würden allein für 
die Instandhaltung der Straßeninfrastruktur herangezo
gen werden.3807 
Das im Jahr 2012 für EU-Recht zuständige Referat 
EU 2 im Verkehrsministerium verfasste im Februar 
2012 eine Bewertung zu einem Mitteilungsentwurf der 
Europäischen Kommission.3808 Die Verfasserin dieses 
Dokuments, Frau Kammann-Klippstein, kam in ihrer 
Auswertung zu folgendem Ergebnis: 

„Unzulässig wäre […] eine Paketlösung, bei der 
die Steuer genau um den Betrag gesenkt wird, 
der für die Zahlung einer Vignette erforderlich 
ist. Eine derartige Entlastung wäre als Kompen
sationszahlung anzusehen, von der Bürger ande
rer EU-Staaten unzulässiger Weise ausgeschlos
sen werden.“3809 

Auf Grundlage dieser Bewertung stellte die AfD-Frak
tion am 9. Oktober 2020 einen Beweisantrag3810, um 
Frau Kammann-Klippstein als Zeugin vor den Aus
schuss zu laden. Dieser Antrag wurde von allen übrigen 
Fraktionen im Ausschuss am 29. Oktober 2020 abge
lehnt.3811 Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion ein 
weiterer Beweis dafür – nach ihren zuvor bereits abge
lehnten Anträgen zur Ladung von Herrn Sigmar Gab
riel und Frau Angela Merkel –, dass der 2. Untersu

                                                        
3807) Vgl. MAT A BRH-2/2i-01f, Bl. 170 ff., schriftliche Bewer

tung des Referats EU 2 mit dem Titel: „PKW-Maut: Ver
einbarkeit einer kostenlosen Vignettenabgabe mit EU-
Recht“. 

3808) Mitteilung der Europäischen Kommission über die Erhe
bung nationaler Straßenbenutzungsgebühren auf leichte 
Privatfahrzeuge vom 14. Mai 2012. 

3809) MAT A BRH-2/2i-01f, Bl. 1894, schriftliche Bewertung 
des Referats EU 2 mit dem Titel: „Zulässigkeit eines Pkw-

chungsausschuss der 19. Wahlperiode kein vollum
fängliches Aufklärungsinteresse hatte, und das, obwohl 
die CDU im Vorfeld des Untersuchungsausschusses 
noch davon sprach, bei einem Untersuchungsausschuss 
gehe es um seriöse und ernsthafte Sachverhaltsaufklä
rung (siehe Teil I, A.IV.2, S. 50). 
Das oben angeführte Zitat belegt eindeutig, dass der da
maligen Leitung des Verkehrsministeriums die Rechts
widrigkeit der beabsichtigten Form der ISA bewusst 
war. Auch Verkehrsminister Scheuer hatte davon 
Kenntnis, dass die „Pkw-Maut“ in ihrer geplanten 
Form nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprach, denn 
er selbst war bis Ende 2013 Parlamentarischer Staats
sekretär im Verkehrsministerium und zuständig für den 
Bereich Verkehrspolitik. Der parlamentarische Staats
sekretär Scheuer entgegnete dem damaligen Bundes
tagsabgeordneten Willi Zylajew auf seinen Vorschlag 
aus dem Jahr 2012, die Maut-Abgabe an die Kfz-Steuer 
zu koppeln und die Vignette allen in Deutschland Kfz-
Steuerpflichtigen kostenlos zur Verfügung zu stel
len3812, wie folgt: 

„Ihre Anregung, deutschen Autofahrern im Ge
genzug zur Zahlung der Kfz-Steuer eine kosten
lose Vignette zukommen zu lassen, ist aus EU-
rechtlichen Gründen kein gangbarer Weg. Die 
einseitige Mehrbelastung ausländischer Ver
kehrsteilnehmer käme faktisch einer Diskrimi
nierung gleich und ist daher nach Artikel 18 des 
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäi
schen Union nicht zulässig.“3813 

Und so konfrontierte der Abgeordnete Wolfgang 
Wiehle (AfD) den Minister mit der Frage, welches Wis
sen dieser zum Zeitpunkt der Koalitionsverhandlungen 
2013 über europarechtliche Fragen zur Maut innerhalb 
des Ministeriums hatte. Der Minister verwies in seiner 
Antwort auf die seinerzeitigen Weiterentwicklungen 
und darauf, dass die damaligen Diskussionen um ein 
Konzept für die Maut nichts mit der Variante zu tun 
hätten, die letztlich vor dem EuGH zu einem negativen 
Urteil führte – dies gelte auch für das Mautkonzept, das 
Herr Zylajew in einem Brief 2012 erwähnt habe.3814 
Wie weiter unten im Urteil des EuGHs vom 18. Juni 
2019 dargelegt, führte eben genau jene „einseitige 
Mehrbelastung ausländischer Verkehrsteilnehmer“, 
auch wenn die Vignette nicht mehr kostenlos abgege
ben werden sollte, faktisch und letztlich zum Scheitern 
der ISA. 

Mautsystems – Bewertung anhand der Mitteilung der EU-
Kommission zu Straßenverkehrsbenutzungsgebühren“. 

3810) Vgl. Ausschussdrucksache 19(29)153. 
3811) Vgl. Protokoll 19/31 vom 29. Oktober 2020, S. 13. 
3812) Zweiter Teil, A.II.5.c), S. 102. 
3813) Ebd. 
3814) Vgl. Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, 

S. 25. 

https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2012)199&lang=de
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2012)199&lang=de
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2012)199&lang=de
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Die Zitate in der nachfolgenden Tabelle – sie stammen 
u.a. aus den eben genannten Unterlagen und Quellen 
unter Angabe der Jahreszahl und der jeweiligen Her
kunft – verdeutlichen, wie häufig die rechtswidrige 

Form der ISA zwischen 2013 und 2017 dokumentiert 
wurde. 
 

 
Herkunft und Jahr Zitat 

Vermerk aus dem Bundesministerium für Wirt
schaft (BMWi);  
3. September 2013. 

„Daher wird im Schrifttum auch davon ausgegangen, dass eine zeitgleiche oder zeitnahe Kos
tenkompensation der Maut/Vignette allein für inländische PKW (z.B. über eine entsprechende 
Senkung der KFZ- oder Mineralölsteuer) europarechtlich unzulässig wäre.“3815 

E-Mail aus dem BMWi zu einem Aufsatz von 
Prof. Boehme-Neßler (TU Berlin);  
5. Februar 2014. 

„Eine Senkung der Kfz-Steuer, um den deutschen Pkw-Fahrern die Kosten der Maut oder der 
Vignette auszugleichen, wäre eine verbotene mittelbare Diskriminierung.“3816 

Ministervorlage des Referats UI 14 aus dem 
BMVI; 
14. Februar 2014. 

„Die direkte Verbindung zwischen Pkw-Maut und Kompensation dürfte gegen das Diskrimi
nierungsverbot der EU (Art. 18 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU) verstoßen.“3817 
„Vorerst keine Weiterleitung an Minister (so mit AL L besprochen).“3818 [Handschriftlicher 
Vermerk auf dieser Vorlage.] 

Votum zum Gesetzentwurf (ISA) durch das 
Bundeskanzleramt; 
27. Juni 2014. 

„Nicht zulässig dürfte es dagegen sein, dass die von Inländern gezahlte Infrastrukturabgabe 
auf die Steuer angerechnet wird […]. Damit besteht eine erhebliche Gefahr, dass die KOM 
(und im Fall einer sehr wahrscheinlichen Klage auch der EuGH) die vorgesehene Regelung 
als einen Verstoß gegen das im EU-Primärrecht festgelegte Verbot der Diskriminierung von 
EU-Ausländern interpretiert.“3819 

Ausarbeitung der Unterabteilung Europa (Fach
bereich Europa) der Bundestagsverwaltung;  
30. Juli 2014. 

„Angesichts dieser Wirkung der kompensatorischen Freistellung sowie im Hinblick darauf, 
dass die Personengruppe der in Deutschland Kfz-steuerpflichtigen Halter mit Blick auf die 
Kfz-Zulassung am Wohnort regelmäßig aus Inländern besteht, wirkt die Infrastrukturabgabe 
mittelbar diskriminierend zulasten der Angehörigen anderer Mitgliedstaaten. Damit würde die 
Kombination einer an sich diskriminierungsfrei ausgestalteten Infrastrukturabgabe mit der 
gleichzeitigen Einführung von inhaltlich vollständig korrespondierenden Freibeträgen im Rah
men der Kfz-Steuer eine mittelbare Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit dar
stellen.“3820 

Stellungnahme des Bundesministeriums für Jus
tiz und Verbraucherschutz (BMJV);  
1. Dezember 2014.  

„Der erste Kritikpunkt ist ein möglicher Verstoß der Gesamtregelung gegen das besondere 
Diskriminierungsverbot für Verkehrsunternehmer in Art. 92 AEUV, der seinem Wortlaut nach 
auch eine Stillhalteverpflichtung bzw. ein Schlechterstellungsverbot enthält. Unabhängig von 
Diskriminierungsfragen führt die Gesamtregelung zu einer stärkeren Belastung der Ausländer 
im Verhältnis zu den Inländern als bislang.“3821 

Brief von Violeta Bulc (ehem. EU-Kommissa
rin für Verkehr) an Minister a.D. Dobrindt;  
12. Dezember 2014. 

“The PKW Maut will be deducted from the vehicle tax (KFZ Steuer), which means that owners 
of vehicles registered in Germany will be receive reimbursement of sums paid on account of 
the PKW Maut. This will not by nature be the case for owners of vehicles registered abroad 
who are not subject to vehicle tax in Germany. This Situation amounts to indirect discrimina
tion based on nationality.“3822 

Ausarbeitung der Unterabteilung Europa (Fach
bereich Europa) der Bundestagsverwaltung;   
19. Dezember 2014. 

„Da somit durch die an die Kfz-Steuerpflichtigkeit im Inland anknüpfende Kompensation der 
Infrastrukturabgabe durch einen Steuerentlastungsbetrag im Regelfall nur Ausländer negativ 
betroffen sind, ist tatbestandlich von einer mittelbaren diskriminierenden Wirkung der Infra
strukturabgabe in Verbindung mit dem Steuerentlastungsbetrag im Rahmen der Kfz-Steuer 
auszugehen.“3823 

Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzent
wurf der Bundesregierung zur Einführung einer 
ISA;  
6. Februar 2015. 

„Der Bundesrat lehnt den von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf aus den nach
folgenden Überlegungen ab. […] Der Bundesrat hat grundsätzliche Bedenken, ob die gleich
zeitige Einführung einer Infrastrukturabgabe in Deutschland und eines Freibetrags bei der Kfz-
Steuer in gleicher Höhe (siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung eines Zweiten Verkehr
steueränderungsgesetzes – BR-Drucksache 639/14) mit dem europäischen Recht vereinbar ist. 

                                                        
3815) MAT A BMJV-2, Bl. 14 f. 
3816) MAT A BMWi-3a-1, Bl. 46. 
3817) MAT A BMVI-1/1_B30, Bl. 2, siehe Anlage 14 zum Be

richt. 
3818) Zweiter Teil, C.II.4, S. 125. 
3819) Zweiter Teil, C.III.1, S. 126. 
3820) Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 139/14, S. 15, Titel: „Verein

barkeit des Vorschlags für eine PKW-Maut bzw. Infrastruk
turabgabe mit dem Unionsrecht“. 

3821) MAT A BMJV-2, Bl. 115 f., Stellungnahme des BMJV 
zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung ei
ner Infrastrukturabgabe für die Benutzung von Bundesstra
ßen, siehe Anlage 33 zum Bericht. 

3822) MAT A BMWi-3a/4, Bl. 541, siehe Anlage 35 zum Ber
icht. 

3823) Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 220/14, S. 22; Titel: „Verein
barkeit der Gesetzentwürfe zur Einführung einer Infrastruk
turabgabe und zur Reform des Kraftfahrzeugsteuergesetzes 
mit dem Verbot der Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit“. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20014.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20014.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20033.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20035.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20035.pdf
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Herkunft und Jahr Zitat 
Es besteht die Gefahr, dass in einem EU-Vertragsverletzungsverfahren oder in einem Gerichts
verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof die Kompensation für die deutschen Kfz-Halte
rinnen und Halter für rechtswidrig erklärt und die Infrastrukturabgabe für Inländer in der Folge 
zu einer Mehrbelastung führen wird.“3824 

Stellungnahme Prof. Dr. Franz C. Mayer LL.M. 
(Yale) vor dem Verkehrsausschuss;  
18. März 2015. 

„Weil die Kopplung von Infrastrukturabgabe und Entlastung durch die KFZ-Steuer das euro
parechtliche Problem ausmacht, wäre durch Entkopplung von Belastung durch Infrastruktur
abgabe („PKW-Maut“) und Entlastung im Bereich der KFZ-Steuer eine europarechtskon
forme Einführung einer Infrastrukturabgabe prinzipiell möglich, freilich nicht bei gleichzeiti
ger vollständiger Entlastung der Inländer.“3825 

Ausarbeitung der Unterabteilung Europa (Fach
bereich Europa) der Bundestagsverwaltung; 
9. Juli 2015. 

„Da somit durch die an die Kfz-Steuerpflichtigkeit im Inland anknüpfende Kompensation der 
Infrastrukturabgabe durch einen Steuerentlastungsbetrag im Regelfall nur Ausländer negativ 
betroffen sind, ist tatbestandlich von einer mittelbaren diskriminierenden Wirkung der Infra
strukturabgabe in Verbindung mit dem Steuerentlastungsbetrag im Rahmen der Kfz-Steuer 
auszugehen.“3826 

Ausarbeitung der Unterabteilung Europa (Fach
bereich Europa) der Bundestagsverwaltung; 
6. Februar 2017. 

„Da somit durch die an die Kfz-Steuerpflichtigkeit im Inland anknüpfende Kompensation der 
Infrastrukturabgabe durch einen Steuerentlastungsbetrag im Regelfall nur Ausländer die Inf
rastrukturabgabe effektiv zu leisten haben, liegt die Annahme nahe, dass das Konzept einer 
kompensatorischen Vermeidung einer Doppelbelastung durch einen der Infrastrukturabgabe 
(mindestens) entsprechenden Steuerentlastungsbetrag im Rahmen der Kfz-Steuer eine Un
gleichbehandlung bei der tatsächlichen Anlastung der Infrastrukturabgabe bewirkt.“3827 

Ausschuss-Sitzungsbericht der 678. Sitzung des 
Verkehrsausschusses, 22. Februar 2017.  

„Der Bundesrat sieht daher nach wie vor die Gefahr, dass in einem erneuten EU-Vertragsver
letzungsverfahren oder in einem Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof die mit dem 
Verkehrssteueränderungsgesetz beabsichtigte Kompensation inländischer Kfz-Halterinnen 
und Halter für rechtswidrig erklärt wird.“3828 

Tabelle 1: Quellen und Zitate zur Vereinbarkeit der ISA mit Unionsrecht 

 
Im Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 18. Juni 
2019 heißt es dann auch wenig überraschend: 

„In seinem heutigen Urteil stellt der Gerichtshof 
fest, dass die Infrastrukturabgabe in Verbindung 
mit der Steuerentlastung bei der Kraftfahrzeug
steuer, die den Haltern von in Deutschland zu
gelassenen Fahrzeugen zugutekommt, eine mit
telbare Diskriminierung aus Gründen der Staats
angehörigkeit darstellt und gegen die Grunds
ätze des freien Warenverkehrs und des freien 
Dienstleistungsverkehrs verstößt. Hinsichtlich 
des Verbots der Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit stellt der Gerichtshof 
fest, dass die Steuerentlastung bei der Kraftfahr
zeugsteuer zugunsten der Halter von in Deutsch
land zugelassenen Fahrzeugen bewirkt, dass die 
von diesen entrichtete Infrastrukturabgabe voll
ständig kompensiert wird, so dass die wirt
schaftliche Last dieser Abgabe tatsächlich allein 
auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mit
gliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt.“3829 

                                                        
3824) MAT A BK-3/1a, Bl. 254. 
3825) A-Drs. 18(15)193-F „Europarechtliche Aspekte einer PKW-Maut“ (Infrastrukturabgabe), S. 6. 
3826) Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 68/15, S. 24; Titel: Vereinbarkeit der Gesetze zur Einführung einer Infrastrukturabgabe für die Benut

zung von Bundesfernstraßen und zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes mit dem Unionsrecht“. 
3827) Ausarbeitung PE 6 – 3000 – 5/17, S. 28; Titel: „Vereinbarkeit des Infrastrukturabgabengesetzes und des Zweiten Verkehrssteue

rungsänderungsgesetzes in der Fassung der von der Bundesregierung beschlossenen Änderungsgesetze mit dem Unionsrecht“. 
3828) MAT A BRH-2/2r-06, Bl. 3848. 
3829) Pressemitteilung des EuGH vom 18. Juni 2019. 

Wie in Tabelle 1 und im vorhergehenden Abschnitt 
aufgezeigt wurde, war es entgegen den Aussagen meh
rerer Zeugen hinlänglich bekannt, dass die „Pkw-
Maut“ in ihrer geplanten Form nach geltendem Unions
recht unzulässig war. Wie es trotz des Wissens um die 
vielfach dokumentierte Unzulässigkeit der geplanten 
Maut 2013 zur Unterzeichnung des Koalitionsvertra
ges, und 2017, nach der „Einigung“ mit der EU-Kom
mission, zur Zustimmung des Bundesrates für die an
geblich „europarechtskonforme“ Änderung des InfrAG 
kommen konnte, vermochte der 2. Untersuchungsaus
schuss abschließend nicht zu klären. Nach den Beweis
akten stimmte das Bundesland Thüringen im Verkehrs
ausschuss des Bundesrats im Februar 2017 gegen den 
Entwurf zur Änderung des ISA-Gesetzes. Wie allge
mein bekannt ist, votierte der Ministerpräsident von 
Thüringen, Bodo Ramelow (DIE LINKE.), im April 
2017, also wenige Wochen nach der Sitzung des Ver
kehrsausschusses des Bundesrates, für die Änderung 
des InfrAG und ebnete damit den Weg für den Start des 
Ausschreibungsverfahrens zur Einführung der ISA. 
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Laut Medienberichten wurde dem Bundesland im Ge
genzug der Ausbau einer bedeutenden Bahnstrecke 
durch das Verkehrsministerium zugesichert.3830 
Nachdem das geänderte ISA-Gesetz verabschiedet 
wurde, stellte die KOM am 17. Mai 2017 das im Jahr 
2015 gegen Deutschland eröffnete VVV offiziell ein. 
Nach den Verhandlungen zwischen der Bundesregie
rung und der KOM sei die Maut, so die ehemalige EU-
Kommissarin für Verkehr, Violeta Bulc, in ihrer abge
änderten Form nun europarechtskonform und es liege 
keine Diskriminierung von ausländischen Fahrzeug
haltern mehr vor.3831 

„Ich begrüße, dass Bundesverkehrsminister 
Dobrindt und ich nach jahrelangen Gesprächen 
eine Lösung gefunden haben und […] dass das 
deutsche Mautsystem mit dem EU-Recht in Ein
klang steht.“3832 

Festzuhalten bleibt, dass die KOM in ihrer Stellung
nahme vom 29. April 2016 das Folgende dokumen
tierte: 

„Das deutsche Recht sieht einen Abzug in Höhe 
des Betrages der Infrastrukturabgabe […] von 
der jährlichen Kfz-Steuer für in Deutschland zu
gelassene Fahrzeuge vor. […] Dies ist mit den 
Artikeln 18, 34, 45 und 56 AEUV sowie mit Ar
tikel 92 AEUV unvereinbar.“3833 

Der Abzug der ISA war somit auch nach der „Eini
gung“ zwischen der KOM und der Bundesrepublik 
Deutschland rechtswidrig, denn dieser Passus wurde 
nicht aus dem einschlägigen Gesetz gestrichen. Warum 
die KOM auf einmal keinen Verstoß mehr gegen euro
päisches Recht sah, konnte der Ausschuss nicht ab
schließend klären. 
Der EuGH sah das zwei Jahre später bekanntlich an
ders. Und auch der durch den 2. Untersuchungsaus
schuss geladene Zeuge Martin Selmayr, bis Ende 2018 

Kabinettchef des ehemaligen Kommissionspräsidenten 
Jean-Claude Juncker, gab in seiner Zeugenaussage zu 
Protokoll, dass die Einstellung eines VVV keinerlei 
Bestätigung dafür sei, dass die KOM eine Konformität 
mit EU-Recht eingestehe.3834 Die KOM sagte in einem 
Antwortschreiben an den EuGH, dass sie das Verfah
ren u.a. eingestellt habe, aufgrund 

„[…] des Bedürfnisses, breite politische Unter
stützung für die Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Rechtsrahmens für ein gemeinsa
mes europäisches System der Entgelte für Stra
ßenbenutzung zu erhalten.“3835 

An dieser Stelle sei auch noch einmal auf die bereits 
angeführte Auswertung einer Mitteilung der KOM 
durch das Verkehrsministerium aus dem Jahr 2012 hin
gewiesen, wonach die Senkung der Kfz-Steuer um den 
Betrag des Vignetten-Preises europarechtlich unzuläs
sig wäre (siehe oben, S. 599). Ferner erachtete auch Vi
oleta Bulc die ISA noch im Dezember 2014 für euro
parechtswidrig (siehe Tabelle 1, S. 600). Wie sich die 
Bundesregierung und die KOM trotzdem einigen konn
ten, ohne dass die laut geltendem Unionsrecht diskri
minierende Wirkung der Maut aus dem InfrAG gestri
chen wurde, bleibt für die AfD-Bundestagsfraktion 
nach Abschluss des 2. Untersuchungsausschusses un
klar. Wie jedoch anhand der verschiedenen Dokumente 
(siehe oben, Tabelle 1) aufgezeigt werden konnte, 
wussten sowohl die Bundesregierung als auch die 
KOM, dass die „Pkw-Maut“ in ihrer geplanten Form – 
auch nach der Einigung mit der Europäischen Kommis
sion – europarechtswidrig war. 
Abschließend werden Aussagen von Zeugen wiederge
geben, die zeigen, wie leichtfertig das absehbare poli
tische Desaster in Kauf genommen wurde – zum Scha
den des deutschen Steuerzahlers. 
 

 
Name des Zeugen Zitat 

Dr. Gerhard Schulz (ehemaliger Staatssekretär im BMVI) „Wir waren uns sicher, wir waren völlig überzeugt – und ich war es bis 
zum 18. Juni – dass der EuGH uns Recht geben wird.“3836 

Andreas Scheuer „Ich ging bei meiner Entscheidung im Dezember 2018 fest davon aus, 
dass das Projekt Pkw-Maut durch das EuGH-Verfahren nicht als sol
ches in Gefahr war und der EuGH dieses Verfahren zugunsten des Bun
des entscheiden würde. So war ich stets in den Monaten zuvor durch 
mein Haus intern unterrichtet worden.“3837 

Klaus-Peter Schulenberg (Zeuge und CEO der Fa. CTS Eventim) „Herr Scheuer hat gesagt, dass es wesentliche Gutachten dazu gebe im 
Verkehrsministerium, die seien positiv; dass man ausschließen könne, 
dass es ein negatives EuGH-Urteil geben würde. Und Herr Scheuer hat 

                                                        
3830) neuepresse.de vom 1. April 2017, Darum stimmte Thürin

gen doch nicht gegen die Maut. 
3831) faz.net vom 17. Mai 2017, EU stellt Pkw-Mautverfahren 

gegen Deutschland ein; siehe auch Erster Teil, A.II.1, S. 34. 
3832) Erster Teil, A.II.2.b), S. 38. 

3833) MAT A EU-1/1-Annex 03, Bl. 12. 
3834) Vgl. Zweiter Teil, D.VII, S. 169 f. 
3835) Zweiter Teil, D.VII, S. 170. 
3836) Zweiter Teil, H.VI.2, S. 331. 
3837) Zweiter Teil, H.VI.2, S. 331. 
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Name des Zeugen Zitat 
auch nochmal erklärt, dass man in einem Wahljahr keine Pkw-Maut 
einführen könne.“3838 

Dr. Gerhard Schulz „Wir haben doch über Jahre jetzt geprüft, über die Gesetzgebungsver
fahren, wie gesagt, über das Vertragsverletzungsverfahren: Kann das 
Verfahren insgesamt scheitern? Kann die ISA insgesamt scheitern? - 
Nein. Für uns war klar: Die ISA wird nicht daran scheitern.“3839 

Dr. Gerhard Schulz „Ich habe auch im Nachgang von Kommissionsmitarbeitern später 
nicht gehört, dass sie gesagt hätten: Der Kompromiss gilt nicht mehr. – 
Und im Übrigen hätte die Kommission aus meiner Sicht, wenn sie ge
sagt hätte, Deutschland hätte sich nicht EU-konform verhalten, als Hü
terin der Verträge ja im Grunde wieder gegen Deutschland klagen müs
sen. Sie hätte ja zumindest in dem EuGH-Verfahren eine Stellung ab
geben können oder müssen. Das hat sie ja alles nicht.“3840 

Prof. Hillgruber (Berater des BMVI) „Und politisch muss die Sache entschieden werden. Man kann sich 
nicht hundertprozentig absichern – das geht nicht –, sondern man muss 
sich letztlich auf einen Rechtsstandpunkt stellen, von dem man aller
dings sagen muss: Er muss realistischerweise vertretbar sein. Und da
von bin ich nach wie vor vollauf überzeugt, dass das hier der Fall ist, 
und sehe mich da eben nachdrücklich bestätigt durch das Votum des 
Generalanwalts.“3841 

Andreas Scheuer „Am 18.06.2019 kam das niederschmetternde Urteil des EuGH. Ich 
war davon vollkommen überrascht. Auch unser gesamtes Team von In
ternen und Externen war vollkommen überrascht.“3842 

Karl-Heinz Görrissen (Abteilungsleiter im BMVI) „[…] ich habe ja versucht, das deutlich zu machen, dass wir – und mit 
„wir“ meine ich eigentlich alle Stellen im Hause – der festen Überzeu
gung waren: Es wird ein positives Urteil geben […].“3843 

Dr. Gerhard Schulz „Ich meine, Sie können sich vorstellen, als der 18. Juni stattfand und 
das Urteil bekannt wurde, dass ich selbst natürlich auch wirklich ge
schockt war und überrascht war, tief überrascht war und mir das Urteil 
angeschaut habe und auch versucht habe, die Gründe zu verstehen.“3844 

Tabelle 2: Zeugenaussagen zum „erwarteten“ Ausgang des Urteils durch den EuGH 

 

                                                        
3838) Ebd., S. 331. 
3839) Ebd., S. 333 
3840) Zweiter Teil, F.IV.1, S. 204. 
3841) Hillgruber, Protokoll-Nr. 19/44 I vom 15. Januar 2021, S. 90. 
3842) Zweiter Teil, J.I.4, S. 365. 
3843) Görissen, Protokoll-Nr. 19/41 I vom 11. Januar 2021, S. 29. 
3844) Schulz, Protokoll-Nr. 19/43 vom 14. Januar 2021, S. 111. 
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Wie aus Tabelle 2 ersichtlich war insbesondere die Lei
tungsebene des BMVI der festen Überzeugung, durch 
die Aufhebung des VVV der KOM sei die Konformität 
der ISA durch die „Hüterin der Verträge“ bestätigt 
worden. Wie der Zeuge Selmayr (siehe oben, S. 602) 
dem Ausschuss erklärte, kann aus der Aufhebung eines 
VVVs keine unionsrechtliche Zulässigkeit abgeleitet 
werden und somit entsprechen für die AfD-Fraktion die 
getätigten Aussagen (siehe Tabelle 2) nicht der Wahr
heit, da das Verkehrsministerium und seine Berater 
diesen Sachverhalt hätten kennen müssen und folglich 
ihr weiteres Vorgehen nicht auf einer falschen An
nahme aufbauen dürfen. Dieses VVV war auch nicht 
das erste, das die KOM gegen Deutschland geführt hat. 

7. Was dem BMVI nicht passte, wurde pas
send gemacht 

Das im Jahr 2017 europaweit gestartete Vergabever
fahren für die Verträge zur „Erhebung“ und „Kon
trolle“ der ISA, wurde mit der Unterzeichnung des Ver
trages „Erhebung“ durch die Bietergemeinschaft 
„Paspagon“ am 30. Dezember 2018 abgeschlossen.3845 
Der Bundeshaushalt für das Jahr 2018 sah für beide 
Verträge insgesamt 2,08 Mrd. Euro vor.3846 Die Bieter
gemeinschaft „Paspagon“ war das einzig verbliebene 
Konsortium, das am 17. Oktober 2018 ein erstes finales 
Angebot in Höhe von 3,6 Milliarden Euro3847 für den 
Vertrag „Erhebung“ abgab, das jedoch weit über den 
im Bundeshaushalt verfügbaren Mitteln von 
1,977 Milliarden Euro lag und somit, laut Verkehrsmi
nisterium, unwirtschaftlich war. Aus Sicht des Minis
teriums sollte die Vertragsunterzeichnung noch im Jahr 
2018 erfolgen, weswegen man sich dazu entschloss, in 
weiteren Verhandlungsrunden (nach dem 17. Oktober 
2018) den Angebotspreis der Bietergemeinschaft zu re
duzieren, um den Rahmen der vorgegebenen Haus
haltsmittel einzuhalten. Die Nachverhandlungen führ
ten zur Abgabe eines zweiten finalen Angebots und 
dem Zuschlag durch das Verkehrsministerium mit der 
abschließenden Vertragsunterzeichnung am 30. De
zember 2018. Zwischen Juni und August 2018 stiegen 
insgesamt drei von vier verbliebenen Bietergemein
schaften aus dem Vergabeverfahren aus. Bereits am 
28. Juni 2018 teilte die Bietergemeinschaft „ViaTix“ 
dem Verkehrsministerium mit, sich nicht mehr an dem 
laufenden Vergabeverfahren beteiligen und kein fina
les Angebot abgeben zu wollen. Insbesondere haben 
zeitliche Meilensteine sowie Regelungen zur Haftung 
und Vertragsstrafen eine Angebotsabgabe unmöglich 

                                                        
3845) Vgl. Zweiter Teil, F.III.7, S. 201. 
3846) Vgl. Zweiter Teil, H.III.6.b)(2), S. 317. 
3847) Vgl. Zweiter Teil, H.I.2.b), S. 291. 
3848) Vgl. MAT A BMVI-6/5x, Bl. 255, siehe Anlage 81 zum 

Bericht. 
3849) Ebd., S. 256 ff. 

gemacht.3848 Für die Bietergemeinschaft „e2Pay Solu
tions“ waren ebenfalls Haftungsregelungen und die da
mit verbundene Risikokalkulation der Grund gewesen, 
am 31. Juli 2018 aus dem Vergabeverfahren auszustei
gen und auf die Abgabe eines finalen Angebots zu ver
zichten.3849 Und schließlich wurde dem Ministerium 
am 16. August 2018 mitgeteilt, dass sich die Bieterge
meinschaft T-Systems International GmbH und der 
AGES Maut System GmbH & Co. KG auflösen und auf 
die Abgabe eines Angebots verzichtet wird.3850 Laut 
Aussage des Zeugen Herrn Timotheus Höttges (Vor
standsvorsitzender der Deutschen Telekom AG) seien 
auch für T-Systems unter anderem die Risiken bezüg
lich der Kalkulation und Haftung der Anlass gewesen, 
dem Verkehrsministerium kein Angebot zu unterbrei
ten.3851 

„Bei dem Vergabeverfahren Erhebung ist der 
Wettbewerb mittlerweile erheblich beeinträch
tigt. Von vier Bietern haben sich zwei Bieterge
meinschaften aus dem Vergabeverfahren zu
rückgezogen. Bei einem weiteren Bieter ist mitt
lerweile fraglich, ob dieser im Verfahren ver
bleiben kann. Mit dem Ziel, den Wettbewerb im 
laufenden Verfahren zu stärken und für diejeni
gen Bieter, die ihren Ausstieg bereits erklärt ha
ben, einen Anreiz zu schaffen, doch noch ein 
endgültiges Angebot abzugeben, wurde die 
Startvergütung von bisher 60 Mio. € (Brutto) 
auf 100 Mio. € (Brutto) angehoben. Sollte diese 
Maßnahme bei den Bietern jedoch nicht zu den 
erhofften Effekten führen und gleichzeitig ein 
weiterer Bieter aus dem Vergabeverfahren aus
steigen, würde der Wettbewerb vollständig zum 
Erliegen kommen. Die Folge wäre, dass nur ein 
Angebot im Verfahren verbliebe, von dem auf
grund fehlender Vergleichsangebote nicht ab
schließend festgestellt werden könnte, dass es 
sich dabei um die wirtschaftlichste Lösung han
delt.“3852 

Obwohl drei Bieter ihren Verzicht zur Abgabe eines 
Angebots in schriftlicher Form gegenüber dem Ver
kehrsministerium erklärt hatten und dem Verkehrsmi
nisterium dieser Umstand bekannt war, wollte oder 
konnte sich Minister Scheuer in seiner Zeugenverneh
mung am 1. Oktober 2020 nicht darauf festlegen, da
von gewusst zu haben. Für ihn laufe eine Frist zum ge
setzten Stichtag ab, und ob zu diesem Tag, dem 17. Ok
tober 2018, nur ein Bieter definitiv ein Angebot abge
ben würde, das hätte er Tage oder Wochen vorher nicht 

3850) Ebd., S. 269. 
3851) Vgl. Höttges, Protokoll-Nr. 19/26 I vom 17. September 

2020, S. 83 f. 
3852) MAT A BMVI-6/5x, Bl. 279, Vermerk zum Planungsstand 

des Vergabeverfahrens aus dem BMVI. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20081.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20081.pdf
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sagen können.3853 Für die AfD-Fraktion ist diese Aus
sage des Ministers in Anbetracht eines überaus deutli
chen Vermerks zu diesem Sachverhalt (siehe oben) 
sehr fragwürdig. Davon, dass ein Projekt über zwei 
Milliarden Euro auf der Kippe stand, wollte Herr 
Scheuer nichts gewusst haben. Auch, dass der Wettbe
werb bei nur einem verbleibenden Bieter vollständig 
erliegen würde und sich die Wirtschaftlichkeit auf
grund dessen auch nicht mehr feststellen ließe, war ihm 
unbekannt; zumindest wollte oder konnte er sich an 
solch einen Sachverhalt nicht erinnern.3854 Stattdessen 
traf sich die Führung des Ministeriums am 3. Okto
ber 2018 mit der einzig verbliebenen Bietergemein
schaft „Paspagon“ zu einem Gespräch am Berliner 
Flughafen Tegel. Dieses Gespräch fand während eines 
laufenden Vergabeverfahrens statt und wurde auch 
nicht dokumentiert, da das für Vergabeverfahren zu
ständige Referat im BMVI von diesem Gespräch im 
Vorfeld nicht unterrichtet wurde.3855 Dieses Treffen 
stellte sich für die AfD-Bundestagsfraktion als umso 
erstaunlicher heraus, lehnte das Ministerium eine Ge
sprächsanfrage der bereits ausgeschiedenen Bieterge
meinschaft „ViaTix“ vom 17. September 20183856 mit 
der Begründung ab, dass man sich in einem laufenden 
Vergabeverfahren befinde und aus Wettbewerbsgrün
den ein solches Gespräch nicht möglich sei.3857 
Nach § 17 Abs. 10 VgV verhandelt der öffentliche 
Auftraggeber mit den Bietern über Erst- und Folgean
gebote, mit Ausnahme der endgültigen Angebote. Es 
ist nicht gestattet, während der Verhandlungen die in 
den Vergabeunterlagen festgelegten Mindestanforde
rungen und Zuschlagskriterien zu verändern. Verhand
lungen innerhalb eines Vergabeverfahrens dürfen nur 
unter der Maßgabe durchgeführt werden, dass die Iden
tität des ausgeschriebenen Beschaffungsgegenstandes 
gewahrt bleibt.3858 Mindestanforderungen stellen bie
ter- und leistungsbezogene Anforderungen dar, die 
durch den Auftraggeber in der Auftragsbekanntma
chung oder in den Vergabeunterlagen als verbindlich 
und nicht verhandelbar vorgegeben werden. Diese An
forderungen sind wesentliche Merkmale, die jedes An
gebot innerhalb eines Vergabeverfahrens aufweisen 
sollte.3859 
Wie der Bundesrechnungshof in seinem Bericht vom 
18. November 2019 festgestellt hat, verstieß das Minis
terium bei seinen Verhandlungen nach dem ersten fi
nalen Angebot vom 17. Oktober 2018 gegen das 

                                                        
3853) Vgl. Scheuer, Protokoll-Nr. 19/28 (Bandabschrift) vom 

1. Oktober 2020, S. 193 ff. 
3854) Ebd., S. 230. 
3855) Vgl. Zweiter Teil, G.V.6.g), S. 276. 
3856) Vgl. MAT A BRH-2/2q-09, Bl. 736, siehe Anlage 85 zum 

Bericht. 
3857) Vgl. Zweiter Teil, G.V.6.f), S. 275. 
3858) Vgl. Ziekow/Völlink, Kommentar zum Vergaberecht (4. 

Auflage), S. 1207. 

Vergaberecht (siehe oben, S. 595f.). Insgesamt sieben 
Aufklärungs- und Verhandlungsgespräche führte das 
Ministerium zwischen dem 22. November und 7. De
zember 2018 mit dem Ziel durch, das Angebot der Bie
tergemeinschaft „Paspagon“ um über eine Milliarde 
Euro zu senken3860. Diese Verhandlungen verstießen 
aus zweierlei Hinsicht gegen geltendes Recht. Erstens 
wurde nachweislich, wie im weiteren Verlauf aufge
zeigt werden wird, über Mindestanforderungen verhan
delt, um diese abzuändern. Zweitens wurden die Auf
klärungs- und Verhandlungsgespräche weder getrennt 
durchgeführt noch wurden sie getrennt dokumentiert. 
In einem von der Beraterfirma Greenberg Traurig er
stellten Entwurf heißt es dazu: 

„Verhandlungen dürfen im Rahmen eines Auf
klärungsgesprächs nicht durchgeführt werden, 
Aufklärung und Verhandlungen können aber in 
einem Verhandlungsverfahren zeitlich mitei
nander kombiniert werden. Beide Maßnahmen 
sind jedoch in der konkreten Durchführung zu 
trennen und jeweils für sich zu dokumentie
ren.“3861 

Dem Ausschuss wurden insgesamt sieben Protokolle 
der Aufklärungs- und Verhandlungsgespräche zwi
schen dem 22. November und 7. Dezember 2018 vor
gelegt. Aus diesen Protokollen ist weder ersichtlich, 
dass Aufklärungen und Verhandlungen getrennt wur
den, noch dass sie getrennt dokumentiert wurden. Für 
die AfD-Fraktion war es somit von Interesse, zu unter
suchen, ob während dieser sieben Gespräche sowohl 
aufgeklärt als auch verhandelt wurde. Während einige 
Zeugen offen von Aufklärungs- und Verhandlungsge
sprächen sprachen, versuchten andere Zeugen den Ge
brauch des Wortes „Verhandlungen“ zu vermeiden, ob
wohl die damaligen Gespräche nachweislich als Auf
klärungs- und Verhandlungsgespräche dokumentiert 
wurden.3862 Die Zeugin Frau Dr. Kramer von dem Be
ratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) 
sprach während ihrer gesamten Vernehmung aus
schließlich von Aufklärungsgesprächen3863 und musste 
sich während einer ihrer Antworten selbst korrigieren, 
da sie das Wort „Verhandlungsrunden“ benutzte, doch 
es habe sich nicht um Verhandlungsrunden gehandelt, 

3859) Ebd., S. 1208. 
3860) Zweiter Teil, H.II.6, S. 294. 
3861) MAT A BMVI-6/19a, Bl. 5, siehe Anlage 141 zum Bericht. 
3862) Vgl. beispielhaft MAT A BRH-2/2q-02, Bl. 50 ff.; Proto

koll Projekt ISA: Erhebung – Aufklärungs-/Verhandlungs
gespräch mit der Bietergemeinschaft „Paspagon“ vom 
23. November 2018. 

3863) Kramer, Protokoll-Nr. 19/38 I vom 26. November 2020, 
S. 10 ff. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20085.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20085.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20141.pdf
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sondern ausschließlich um „Aufklärungsgesprä
che“.3864 Der ehemalige beamtete Staatssekretär des 
BMVI, Dr. Schulz, entgegnete dem Abgeordneten 
Wolfgang Wiehle (AfD) auf dessen Frage, ob innerhalb 
dieser Gespräche auch verhandelt worden sei: 

„Aus meiner Sicht waren das alles Gespräche, 
die am Ende aufklärten, und es wurde nicht neu 
verhandelt. Aufklärung über die Mindestanfor
derungen.“3865 

Selbst Verkehrsminister Scheuer sprach bei seiner Zeu
genvernehmung mehrfach von „Aufklärungs- und Ver
handlungsgesprächen“3866. Offensichtlich war einigen 
Zeugen bewusst, dass das Ministerium – so wie es der 
BRH später dokumentierte – bei seinen Aufklärungs- 
und Verhandlungsgesprächen nach dem 17. Oktober 
2018 gegen das Vergaberecht verstoßen hat; nur so 
lässt sich nach Auffassung der AfD-Fraktion die 
schwankende Verwendung dieser Wörter vor dem 
Ausschuss erklären. 
Angesichts der Tatsache, dass dem Verkehrsministe
rium am 17. Oktober 2018 nur ein Angebot vorlag, ent
schied Minister Scheuer mit der Bietergemeinschaft 
„Paspagon“ weiter zu verhandeln, um deren Angebot 
in Höhe von 3,6 Milliarden Euro, auf die durch den 
Bundeshaushalt vorgegebene Summe von 1,977 Milli
arden Euro zu reduzieren. Die Absenkung des Ange
bots konnte jedoch nur erreicht werden, wenn das Mi
nisterium die Vergabeunterlagen anpassen würde. 
Dazu veränderte es vergaberechtswidrig sowohl die 
Leistungsbeschreibung als auch die Mindestanforde
rungen des Betreibervertrages. Die Änderungen an den 
Vergabeunterlagen seien nicht wesentlich gewesen, 
hieß es in den Aussagen3867; jedoch unterscheidet die 
Vergabeordnung nicht zwischen wesentlichen und un
wesentlichen Merkmalen von Veränderungen; sie gibt 
eindeutig vor, dass sowohl Leistungsbeschreibung als 
auch Mindestanforderungen nicht verändert werden 
dürfen. Die vom finanziellen Umfang her größte Posi
tion bei der Anpassung der Leistungsbeschreibung war 
die im Vertrag vom 30. Dezember 2018 vorgesehene 
Mitnutzung der Mautterminals von TC, die zum 1. Sep
tember 2018 vom BMVI interimsweise und im Januar 
2019 dauerhaft übernommen wurde und die bereits für 
die Erhebung der Mautabgaben im Zusammenhang mit 
der Lkw-Maut verantwortlich ist.3868 

                                                        
3864) Ebd., S. 30. 
3865) Schulz, Protokoll-Nr. 19/43 vom 14. Januar 2021, S. 123. 
3866) Vgl. Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46a vom 28. Januar 2021, 

S. 11 ff. 
3867) Vgl. MAT A BRH-2/1, Bl. 17, siehe Anlage 9 zum Bericht. 
3868) Vgl. Pressemitteilung des BMVI vom 15. Januar 2019, 

Mautbetreibergesellschaft Toll Collect bleibt im Eigentum 
des Bundes. 

„POS Netz wird seitens Toll Collect beigestellt. 
Restrisiko: Technische Umsetzbarkeit konnte 
noch nicht bestätigt werden. Falls nicht umsetz
bar, müssen wir das gesamte POS Netz wie ur
sprünglich geplant komplett liefern. Dies wird in 
höheren Kosten sowie längerer Implementie
rungsphase resultieren.“3869 

Die ursprünglichen Vergabeunterlagen sahen vor, dass 
der zukünftige Betreiber ein eigenes Zahlstellennetz 
für die Erhebung der Mautgebühren aufbauen muss 
(Stand-Alone), was den Betreiber 360 Millionen Euro 
gekostet hätte.3870 Die Überlegung, die Mautterminals 
von TC zu nutzen, dokumentierte das Ministerium im 
August 2018: 

„Aufgrund der mittlerweile bestehenden Mög
lichkeit einer Übernahme der Toll Collect 
GmbH (TC) durch den Bund könnte anstelle von 
privaten Betreibern die TC treten. Vorteilhaft 
wäre dies insbesondere für die Erhebung der 
ISA, weil die Auswirkungen der bestehenden 
und sich möglicherweise noch verschärfenden 
Wettbewerbsbeeinträchtigung im laufenden 
Vergabeverfahren Erhebung abgefangen wer
den könnten. Der nennenswerte Vorteil einer 
solchen TC-Variante bestünde darin, dass Auf
bau und Betrieb des ISA-Systems und Weiter
betrieb des Lkw-Mautsystems bei der TC ange
siedelt wären und somit „Alles aus einer Hand“ 
käme […].3871 

Dieser Vermerk zeigt deutlich die Überlegungen auf, 
die es innerhalb des Ministeriums gab, nämlich die Sy
nergieeffekte der bereits bestehenden Mautinfrastruk
tur von TC zu nutzen. Allerdings wurde diese Überle
gung nicht in das laufende Vergabeverfahren bis zur 
Abgabe des ersten finalen Angebots am 17. Oktober 
2018 integriert und auch nicht allen Bietern – auch 
nicht den bereits ausgeschiedenen – offeriert. Mehrere 
Zeugen gaben zu Protokoll, das diese Möglichkeit, sich 
des physischen Zahlstellennetzes der TC zu bedienen, 
für alle Bieter auch vor Abgabe des ersten finalen An
gebots bestanden habe.3872 Doch das dem Ausschuss 
vorgelegte Beweismaterial widersprach in Teilen die
sen Zeugenaussagen. Auf eine Bieterfrage (Bieterfrage 
38) vom 11. Juni 2018 hin, ob es den Betreiber gestattet 
sei, auch Unterauftragnehmer mit dem Betrieb eines 

3869) Zitat aus dem Betreibervertrag „Erhebung“ vom 30. De
zember 2018, Formblatt 7a Anlage B; letzter Abruf am 
14. April 2021. 

3870) Vgl. MAT A BRH-2/1, Bl. 18, siehe Anlage 9 zum Bericht. 
3871) MAT A BMVI-6/5x, Bl. 280; Vermerk der Zeugin Karola 

Henke vom 17. August 2018. 
3872) Beispielhaft: Zweiter Teil, G.V.6.b)(1), S. 258; „Die Mög

lichkeit zur Einbeziehung von Unterauftragnehmern habe 
aber immer bestanden.“ – indirekte Wiedergabe der Aus
sage des Zeugen Dr. Burkhard Frisch. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20009.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/005-scheuer-lkw-mautbetreiber.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/005-scheuer-lkw-mautbetreiber.html
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilungen/2019/005-scheuer-lkw-mautbetreiber.html
https://c18004-o.l.core.cdn.streamfarm.net/18004initag/ondemand/3706initag/bmvi/dateien/20190719_bmvi_info.pdf
https://c18004-o.l.core.cdn.streamfarm.net/18004initag/ondemand/3706initag/bmvi/dateien/20190719_bmvi_info.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20009.pdf
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physischen Zahlstellennetzes zu beauftragen, antwor
tete das Ministerium mit dem folgenden Wortlaut: 

„Die Annahme des Bieters wird mit der Maß
gabe bestätigt, dass sich der Betreiber hinsicht
lich des physischen Zahlstellennetzes (unter Be
achtung der Bestimmungen des Betreibervertra
ges) auch der Mitwirkung von Unterauftragneh
mern bedienen kann, wenn und soweit der Ent
richtungsvorgang an dem Betreiber zuzurech
nenden physischen Zahlstellen erfolgt und über 
diese physischen Zahlstellen ausschließlich die 
Infrastrukturabgabe erhoben wird.“3873 

Über das physische Zahlstellennetz der TC wird bereits 
die Lkw-Maut abgerechnet, so dass es für mindestens 
drei von vier Bietergemeinschaften offensichtlich als 
ausgeschlossen galt, das Zahlenstellennetz der TC mit
nutzen zu können („[…] wenn an de(n) zuzurechnen
den physischen Zahlstellen […] ausschließlich die Inf
rastrukturabgabe erhoben wird.“). Ein an das Ministe
rium verfasster Brief der Fa. T-Systems vom 25. Feb
ruar 2019 bestätigt, dass es nach Annahme der Bieter 
keine Option war, das Zahlstellennetz der TC mitzube
nutzen. In dem Schreiben heißt es: 

„Wäre auch uns die Möglichkeit der Mitnutzung 
der Mautstelleninfrastruktur und der Mautstel
lenterminals für die LKW-Maut sowie der übri
gen oben erwähnten Teile des LKW-Mauterhe
bungssystems eröffnet worden, hätten wir mit 
aller Wahrscheinlichkeit ein finales Angebot für 
die PKW-Maut abgegeben – und das zu einem 
sehr konkurrenzfähigen Angebot.“3874 

Weiterhin wurde in dem Schreiben angeführt, dass es 
für die Fa. T-Systems aufgrund der oben erwähnten 
Bieterfrage 38 als unmöglich angesehen wurde, auf die 
TC als Unterauftragnehmer zurückzugreifen. Die bei
den angeführten Beweismaterialien stehen aus Sicht 
der AfD-Fraktion im Widerspruch zu den Zeugenaus

sagen im Ausschuss, dass es allen am Vergabeverfah
ren beteiligten Bietern bekannt war, dass sie auf die TC 
als Unterauftragnehmer hätten zurückgreifen können. 
Zusätzlich wurde die AfD-Fraktion in ihrer Annahme 
durch das folgende Beweismaterial bestärkt: 

„[Zahlstellen TC] Der Auftraggeber [Anm. das 
BMVI] garantiert: (i) TC ermöglicht dem Be
treiber, alle heutigen und künftigen Zahlstellen 
der TC zur Erfüllung seiner Verpflichtungen zur 
Einrichtung und Betrieb von Zahlorten und phy
sischen Zahlstellen nach A9.01, A9.02 und 
A9.03 für gebietsfremde Abgabenpflichtige ein
zusetzen, und der Betreiber muss darüber hinaus 
keine weiteren Zahlorte und physischen Zahl
stellen nach A9.01, A9.02 und A9.03 einrich
ten.“3875 

Einen weiteren Beleg dafür, dass Mindestanforderun
gen verändert wurden, stellen einige der Erläute
rungstexte zu den Mindestanforderungen dar. Das Ver
kehrsministerium wusste, dass es Mindestanforderun
gen nicht verändern darf, und so wurden die Änderun
gen von Anforderungen in den Erläuterungstexten un
tergebracht, damit die Darstellung weiterhin gewahrt 
blieb, die Mindestanforderungen seien nicht angetastet 
worden.3876 Mehrere Zeugen sagten gegenüber dem 
Ausschuss aus, die Mindestanforderungen seien nicht 
verändert worden, lediglich die Erläuterungstexte seien 
im Zuge der Aufklärungen mit der Bietergemeinschaft 
angepasst worden. 

„Wenn ich mich richtig erinnere, ist ja die For
mulierung der Anforderungen selbst nicht geän
dert worden, sondern immer nur der Erläute
rungstext einer Anforderung.“3877 

Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht die eben bereits 
genannten Änderungen im Erläuterungstext von Min
destanforderungen: 
 

 
Mindestanforderung Anforderungstext (Auszug) Erläuterungstext (Auszug) 

A1.63878 
(1. Finales Angebot vom 17. Ok
tober 2018). 

Im Falle von unzustellbaren Briefen muss der 
Betreiber nach Möglichkeit die neue Adresse 
und die Bescheide oder Schreiben neu zustellen. 
Zusätzlich ist der Abgabenpflichtige darauf hin
zuweisen, dass […]. 

Der Betreiber ist als Infrastrukturabgabenbehörde 
eine andere öffentliche Stelle im Sinne von § 34 
Abs. 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz. Datenüber
mittlungen und Auskünfte von Meldebehörden 
sind dem Betreiber daher gebührenfrei zu gewäh
ren. Davon umfasst sind […] auch Datenübermitt
lungen und Auskünfte zu derzeitigen und früheren 
Anschriften der Halter von Kraftfahrzeugen. 

                                                        
3873) MAT A BMVI-6/14-13, Bl. 80. 
3874) MAT A BMVI-5/4a, Bl. 56, siehe Anlage 101 zum Bericht. 
3875) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 534. 
3876) Vgl. MAT A BMVI-4/1_a3, Bl. 178; Stellungnahme des 

BMVI vom 31. Oktober 2019 zum Berichtsentwurf des 
BRH. 

3877) Beispielhaft Kramer, Protokoll-Nr.19/38 I vom 26. Novem
ber 2020, S. 26. 

3878) Vgl. MAT A BRH-2/2q-43, Bl. 11; beide Zitatangaben 
(Anforderungs- und Erläuterungstext) sind auf derselben 
Seite angegeben. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20101.pdf
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Mindestanforderung Anforderungstext (Auszug) Erläuterungstext (Auszug) 

A1.63879 
(2. Finales Angebot vom 13. De
zember 2018). 

[unverändert] Der Betreiber ist als Infrastrukturabgabenbehörde 
eine andere öffentliche Stelle im Sinne von § 34 
Abs. 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz. Datenüber
mittlungen und Auskünfte von Meldebehörden 
sind dem Betreiber daher gebührenfrei zu gewäh
ren. Diese Datenübermittlungen und Auskünfte 
sowie deren gebührenfreie Ermittlung und Bereit
stellung an den Betreiber stellt das KBA sicher. 
Davon umfasst sind […]. 

A9.43880 
(1. Finales Angebot vom 17. Ok
tober 2018). 

Der Betreiber muss innerhalb Deutschlands 
Zahlorte in Anzahl und Positionierung so ein
richten, dass sich im Umkreis von maximal drei 
Kilometern (Luftlinie) von jeder Hauptstelle der 
jeweiligen Zulassungsbehörden […] ein Zahlort 
mit mindestens und höchstens einer physischen 
Zahlstelle befindet […]. 

Derzeit gibt es in Deutschland 425 Hauptstellen 
von Zulassungsbehörden, insofern sind nach die
ser Anforderung mindestens und höchstens 425 
Zahlorte mit insgesamt 425 physischen Zahlstel
len einzurichten […]. 

A9.43881 
(2. Finales Angebot vom 13. De
zember 2018). 

Der Betreiber muss innerhalb Deutschlands 
Zahlorte in Anzahl und Positionierung so ein
richten, dass sich im Umkreis von maximal drei 
Kilometern (Luftlinie) von jeder Hauptstelle der 
jeweiligen Zulassungsbehörden […] ein Zahlort 
mit mindestens und höchstens einer physischen 
Zahlstelle befindet […]. 

Derzeit gibt es in Deutschland 425 Hauptstellen 
von Zulassungsbehörden, insofern sind nach die
ser Anforderung mindestens und höchstens 425 
Zahlorte mit insgesamt 425 physischen Zahlstel
len einzurichten […]. Die Zahlorte nach dieser 
Anforderung A09.4 müssen die Begleichung von 
Rückständen und Zahlungen in Härtefällen für In
länder ermöglichen und dürfen im Durchschnitt 
nicht weiter als drei Kilometer von Hauptzulas
sungsstellen entfernt sein. 

Tabelle 3: Beispiele zu den im Betreibervertrag vom 30. Dezember 2018 festgelegten Mindestanforderungen (Anforderungstext) und deren 
dazugehörige Erläuterungstexte. 

 
Anhand der Mindestanforderung A9.4 lässt sich sehr 
deutlich erkennen, dass nicht der Anforderungstext, je
doch der Erläuterungstext derart überarbeitet wurde, 
dass man die vorgegebene Bedingung von „maximal 
drei Kilometer“ (Anforderungstext) auf „im Durch
schnitt von drei Kilometern“ (Erläuterungstext) abän
derte. Diese Änderung der Anforderung wird durch ein 
weiteres Dokument untermauert, in der die einzelnen 
„Überarbeitungen“ und deren preisliche Auswirkung 
auf das Angebot der Bietergemeinschaft tabellarisch 
aufgelistet werden. Demnach wird 

„Der in Anforderung A09.4 geregelte Umkreis 
von maximal drei Kilometern (Luftlinie) von je
der Hauptstelle der jeweiligen Zulassungsbehör
den […] auf vier Kilometer erhöht.“3882 

Für die AfD-Fraktion ein mehr als eindeutiger Beleg 
dafür, dass Mindestanforderungen verändert wurden, 
und dabei ist es unerheblich, ob diese Veränderungen 
einen wesentlichen oder unwesentlichen Charakter 
aufweisen. Der Anforderungstext selbst spricht weiter
hin von einem maximalen Umkreis von drei Kilome

                                                        
3879) Vgl. MAT A BRH-2/2q-38, Bl. 3; beide Zitatangaben (Anforderungs- und Erläuterungstext) sind auf derselben Seite angegeben. 
3880) Vgl. MAT A BRH-2/2q-43, Bl. 19; beide Zitatangaben (Anforderungs- und Erläuterungstext) sind auf derselben Seite angegeben. 
3881) MAT A BRH-2/2q-38, Bl. 10; beide Zitatangaben (Anforderungs- und Erläuterungstext) sind auf derselben Seite angegeben. 
3882) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 530; „ISA Erhebung Grundlagen der Rekalkulation autoTicket – Übersicht „zur Reduzierung der Pro

jektkosten aus Sicht des Auftraggebers“. 
3883) MAT A BMVI-7/9u, Bl. 91; „Beistellung von Teilprozessen durch den AG“ - „Geschätztes Einsparpotential (für die Anforderungs

nummer A1.6) über die Gesamtlaufzeit (12 Jahre) 20 – 50 Mio. Euro“. 

tern, damit das Narrativ der Leitungsebene des Ver
kehrsministeriums weiter aufrechterhalten werden 
kann, die Mindestanforderungen seien nicht neu ge
fasst worden (siehe oben, S. 607). Die Abänderung der 
Anforderung A1.6 wird unter Hinzunahme eines wei
teren Beweismaterials noch deutlicher. In einer Tabelle 
aus dem Beweismaterial – Arbeitsstand 21. November 
2018 – wird zu der Mindestanforderung A1.6, in der 
Spalte „Annahme des Bieters“ ausgeführt: 

„Im Falle von unzustellbaren Briefen muss der 
Betreiber nach Möglichkeit die neue Adresse er
mitteln und die Bescheide oder Schreiben neu 
zustellen. Zusätzlich ist der Abgabenpflichtige 
darauf hinzuweisen, dass Adressen bei der zu
ständigen Zulassungsbehörde zu aktualisieren 
sind und Bußgelder drohen können. Das KBA 
ist nach erfolgreicher Neuzustellung über die 
neuen Adressen zu informieren.“3883 

In der Spalte „Aufklärung“ wird die (möglicherweise 
irrtümliche) Annahme des Bieters mit den Worten prä
zisiert: 
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„Verlagerung der Anforderung in den Verant
wortungsbereich des AG.“ 

Von einer Verlagerung in den Verantwortungsbereich 
des Auftraggebers wird in dieser Tabelle auch für die 
Mindestanforderungen A7, A43, A39.3, A42 und 
A44.6 gesprochen. Wenn eine „Anforderung in den 
Verantwortungsbereich des AG“ (Auftraggeber) verla
gert wird, war es demnach ursprünglich (bei Abgabe 
des ersten finalen Angebots am 17. Oktober 2018) 
nicht vorgesehen, dass der AG (das BMVI) diese An
forderung(en) selbst wahrnimmt. Für die AfD-Bundes
tagsfraktion ein weiterer Nachweis dafür, dass Min
destanforderungen nachjustiert wurden, um das Ange
bot der Bietergemeinschaft „Paspagon“ um über eine 
Milliarde Euro senken zu können. Die o.g. Tabelle 
wurde durch das BMVI und/oder seine Berater im 
Zuge der Vorbereitung auf das erste „Verhandlungsge
spräch“ am 22. November 2018 erstellt („ISA: Themen 
zur Verhandlung mit Bieter 4: Technisch/Wirtschaft
lich – Arbeitsstand 2018-11-21 19:30“; siehe Fußnote 
3883). 
Der BRH stellte in seinem Bericht außerdem fest, dass 
der künftige Betreiber weitere variable Vergütungen 
erhalten sollte. Davon betroffen waren demnach die va
riablen Vergütungen für „Vorgänge“ und „Digitalisie
rung“. Für die Bearbeitung der „Vorgänge“ war ur
sprünglich eine Festvergütung für 500 000 Stück pro 
Jahr vorgesehen, die vor Abgabe des zweiten finalen 
Angebots auf 250 000 Vorgänge reduziert wurden; alle 
darüber hinaus bearbeiteten Vorgänge sollten mit einer 
pauschalen variablen Vergütung abgerechnet wer
den.3884 

„Ziffer 20.3.5 BV wird dahingehend geändert, 
dass mit der Festen Vergütung I und II je Ab
rechnungszeitraum die Bearbeitung von 
250.000 Anträgen aller Art (Ausnahmen, Härte
fälle, Widerspruch, Erstattung, jeweils für Inlän
der und Gebietsfremde) je Abrechnungszeit
raum abgegolten ist. Wird diese Anzahl über
schritten, vergütet der Auftraggeber die Bear
beitung jedes weiteren Antrags mit € 18,60, in
dexiert nach Ziffer 20.3.2 BV.“3885 

Durch diese Änderung konnte die Bietergemeinschaft 
„Paspagon“ ihr Angebot um weitere 127 Mio. Euro 
senken. Für Schreiben, die ursprünglich postalisch zu
gestellt und fest vergütet werden sollten, wurden dem 
Bieter stattdessen variable Vergütungen zugesagt, 
wenn die Schreiben in digitaler Form zugestellt worden 
wären.3886 

                                                        
3884) Vgl. MAT A BRH-2/1, Bl. 18, siehe Anlage 9 zum Bericht. 
3885) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 533. 
3886) Vgl. MAT A BRH 2/1, Bl. 19. 
3887) MAT A BMVI-6/14-18, Bl. 532. 
3888) Frisch, Protokoll-Nr.19/43 vom 14. Januar 2021, S. 53 f. 

„Der Auftraggeber zahlt dem Betreiber pro Ab
rechnungszeitraum eine zusätzliche Variable 
Vergütung Digitalisierung […].“3887 

Das Einsparpotenzial für diese Änderung betrug ca. 
240 Millionen Euro. Die angeführten Beweismateria
lien belegen eindeutig die Feststellungen des BRH, 
dass sowohl Leistungsbeschreibung als auch Mindest
anforderungen im Zuge der Verhandlungen – vor Ab
gabe des zweiten finalen Angebots am 13. Dezember 
2018 – vergaberechtswidrig verhandelt und verändert 
wurden. Für die AfD-Fraktion offenbaren diese Sach
verhalte unhaltbare Zustände im Verkehrsministerium 
und bei der politischen Führung dieses Landes gleich
ermaßen. 
Abschließend werden protokollierte Zeugenaussagen 
zur Thematik Veränderungen von Mindestanforderun
gen wiedergegeben: 

„Die Frage nämlich, ob hier Mindestanforderun
gen verändert worden wären oder geändert wor
den wären, und zwar so, dass das nicht zulässig 
gewesen wäre, ist ja Gegenstand der Untersu
chung meiner Kollegen gewesen und nach mei
ner Kenntnis eben auch Gegenstand ausführli
cher Untersuchungen durch die Vergabestelle 
selbst – und in beiden Fällen mit dem Ergebnis, 
unzulässige Veränderungen der Vergabe – Ent
schuldigung, der Mindestanforderungen seien 
da nicht vorgenommen worden. Mir ist in Erin
nerung aus den Diskussionen mit meinen Kolle
gen, nicht jede Veränderung von Mindestanfor
derungen ist unzulässig, sondern […] Klarstel
lungen, Erläuterungen und formale Änderungen 
sind zulässig. Und nach meinem Verständnis hat 
sich das dann auch in diesem Rahmen abge
spielt.“3888 
„Aus meiner Sicht waren das alles Gespräche, 
die am Ende aufklärten, und es wurde nicht neu 
verhandelt. Aufklärung über die Mindestanfor
derungen.“3889 
„Das hat auch zur Folge gehabt, dass man bei 
bestimmten Begründungen bei Mindestanforde
rungen – es gab ja, glaube ich, Mindestanforde
rungen, und dazu gab es Erläuterungen – dass 
man bei den Erläuterungen zum Teil Anpassun
gen vorgenommen hat, die dann ermöglichten, 
dass dann der Betreiber im Prinzip […] eine Re
duzierung anbieten konnte. Ja, das war so.“3890 
„Also, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung 
habe: Das war ein langer, dynamischer Prozess. 

3889) Ebd., S. 123; Aussage des Zeugen und ehemaligen Staats
sekretärs im BMVI, Dr. Gerhard Schulz. 

3890) Molitor, Protokoll-Nr. 19/40 I vom 10. Dezember 2020, 
S. 68. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20009.pdf
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Wir haben viel diskutiert, wie man vorgeht. Und 
zwar haben wir gesagt: Wir klären erst auf, wir 
verhandeln über den Preis, und wenn das nicht 
funktioniert, gucken wir, an welchen Stellen 
man eben die Leistungsbeschreibung vielleicht 
entsprechend öffnen oder ändern kann. – Es war 
aber immer die Maßgabe: Mindestanforderun
gen werden nicht geändert. Weil wenn man die 
geändert hätte, dann hätte man sich wieder die 
Frage stellen müssen: Beziehe ich die anderen 
Bieter mit ein?“3891 
„Für den Zuschlag auf dieses Angebot war es 
nicht erforderlich, ein zweites Vergabeverfahren 
durchzuführen, weil die Bedingungen des 
Vergabeverfahrens von Anfang an die Möglich
keit zur Verhandlung eines finalen Angebotes 
vorsahen und der ursprünglich ausgeschriebene 
Auftrag nicht wesentlich verändert wurde.“3892 

8. Das Urteil des EuGHs und die Kündi
gung der Betreiberverträge 

Mit seinem Urteil vom 18. Juni 2019 beschied der 
EuGH die politische Maßgabe – deutsche Pkw-Halter 
dürfen nicht stärker belastet werden – aus dem im Jahr 
2013 unterzeichneten Koalitionsvertrag als unverein
bar mit geltendem Unionsrecht. Das Verkehrsministe
rium war nach dem Urteil gezwungen, eine Entschei
dung zu treffen, wie es mit diesem Urteil umgehen 
sollte. Die Kündigung aus ordnungspolitischen Grün
den war im Betreibervertrag derart geregelt, dass im 
Falle des Eintritts einer Kündigung aus ordnungspoli
tischem Grund der Betreiber Schadensersatzansprüche 
gegenüber dem BMVI hätte geltend machen können. 
Die Höhe des Anspruchs auf Schadensersatz sollte sich 
aus dem Bruttounternehmenswert abzüglich nicht ge
tätigter Aufwendungen zusammensetzen, mit der 
Folge, dass dem Betreiber die Summe als Schadenser
satz ausgezahlt worden wäre, die er über die gesamte 
Vertragslaufzeit (12 Jahre) durch Einnahmen (netto) 
generiert hätte.3893 Um diese Schadensersatzzahlung zu 
vermeiden, kündigte das BMVI dem Betreiber offen
sichtlich nicht nur wegen ordnungspolitischer Gründe, 
sondern auch wegen „Schlechtleistung“ aufgrund der 
„nicht fristgerechten Vorlage einer Feinplanungsdoku
mentation“3894. 

„Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass 
ich mich danach erkundigt habe, was uns eine 
Kündigung des Vertrages kosten könnte. Dazu 
wurde durch unseren Rechtsberater erläutert, 

                                                        
3891) Hieckmann, Protokoll-Nr. 19/20 I vom 18. Juni 2020, S. 59. 
3892) MAT A BRH-2-2n-09, Bl. 290; Antwortschreiben Ver

kehrsminister Scheuer an den Vorsitzenden der FDP-Frak
tion. 

3893) Vgl. MAT A BRH-2/1, Bl. 14, siehe Anlage 9 zum Bericht. 

dass die Frage von Entschädigungszahlungen je 
nach Kündigungsgrund unterschiedlich sei. Bei 
der Kündigung wegen Nicht- bzw. Schlechtleis
tung sei keine Entschädigung zu zahlen. Bei der 
Kündigung aus ordnungspolitischen Gründen 
sei der anderen Seite der Unternehmenswert zu 
erstatten.“3895 

Der Minister sprach unterdessen auch davon, dass die 
Vertragsverletzungen des Betreibers so schwerwie
gend gewesen seien, dass dieser Umstand eine Kündi
gung wegen Schlechtleistung rechtfertigen würde. 
Dass dieser Kündigungsgrund, aus Sicht der AfD-Bun
destagsfraktion, nicht der primäre Kündigungsgrund 
war, bestätigte der Minister indirekt mit zwei seiner 
Aussagen vom 28. Januar 2021 selbst. Zum einen mit 
der Aussage: 

„Dabei wurde sehr schnell deutlich, dass die ge
setzliche Konzeption der Infrastrukturabgabe 
auf der Grundlage der EuGH-Entscheidung 
nicht mehr umsetzbar war und daher Anpassun
gen bei diesem Konzept ohne Aufgabe des Prin
zips der Aufwandsneutralität für deutsche Auto
fahrer nicht mehr möglich waren.“3896 

Und zum anderen mit seiner Aussage. 
„Man konnte sowohl mit einer Nachfristsetzung 
zur Erfüllung reagieren; daneben stand auch die 
Möglichkeit einer Kündigung wegen Nicht- 
bzw. Schlechtleistung offen. Welche von diesen 
Optionen zu wählen waren, richtete sich nach 
der mir erteilten Auskunft allein nach den Inte
ressen des Bundes in der konkreten Lage. So
lange der Bund das Interesse hatte, das Projekt 
Pkw-Maut zu realisieren, konnte er auf die ver
tragsgerechte Erfüllung der Feinplanungsdoku
mentation drängen und eine Nachfrist setzen. 
Hatte der Bund aber kein Interesse mehr an der 
Realisierung der Pkw-Maut – wie nun am 
18.06.2019 nach dem EuGH-Urteil –, konnte er 
auf diese Vertragsverletzungen die Kündigung 
des Vertrages stützen.“3897 

Da eine für deutsche Pkw-Halter aufwandsneutrale 
Einführung der ISA aufgrund der Formulierung im Ko
alitionsvertrag von 2013 nach dem Urteil des EuGHs 
nicht mehr möglich war, bestand für den Bund kein In
teresse mehr an der Einführung einer Maut. Und da das 
BMVI eine Kündigung der Betreiberverträge, neben 
ordnungspolitischen Gründen, nicht mit mangelndem 
Eigeninteresse begründen konnte, wurde offensichtlich 

3894) MAT A BMVI-6/1a-91, Bl. 273, siehe Anlage 113 zum Be
richt; Kündigungsschreiben der Fa. Greenberg Traurig 
(Beraterfirma des BMVI) vom 18. Juni 2019. 

3895) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, S. 21. 
3896) Ebd., S. 20. 
3897) Ebd., S. 20. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/CD30500/Anlagen/Anlage%20009.pdf


 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 611 – Drucksache 19/30500 
 
 

 

auch auf die Begründung der „Schlechtleistung“ zu
rückgegriffen, um eine hohe Schadensersatzzahlung zu 
vermeiden. Ferner habe auch der Umstand, so Minister 
Scheuer, dass die Betreiberverträge exakt auf das Mo
dell der Steuerabsenkung ausgerichtet waren, eine 
Fortführung ausgeschlossen. Dies sei durch die einge
richtete Taskforce nach umfassender Prüfung ebenfalls 
festgestellt worden.3898 
Während der Minister in seiner Vernehmung vor dem 
Untersuchungsausschuss von schwerwiegenden Ver
tragsverletzungen (Schlechtleistung) durch den Betrei
ber sprach, lag dem Ausschuss ein Protokoll der Ge
samtprojektleitungsgruppe (GPLG) aus dem BMVI 
vor. In diesem Dokument, datiert auf den 28. Mai 2019, 
also rund drei Wochen vor dem Urteil des EuGHs, 
wurde festgehalten, dass „Der Gesamtstatus […] auf 
grün festgelegt [wird].“3899 In dem einschlägigen Do
kument heißt es dazu: 

„Das Gesamtprojekt liegt insgesamt noch im 
Plan. Bei zügiger Abarbeitung der vorhandenen 
offenen Punkte ist der Wirkbetriebsbeginn 
01.10.2020 derzeit nicht gefährdet. Die Feinpla
nungsdokumentation durch den Betreiber auto
Ticket wurde zunächst fristgerecht zum 
01.04.2019 übergeben. Die Lieferung der über
arbeiteten Feinplanungsdokumentation erfolgte 
am 17.05.2019. Die Dokumente befinden sich 
derzeit in der Prüfung durch das KBA. Diese 
soll am 07.06.2019 abgeschlossen und das Er
gebnis dem Betreiber mitgeteilt werden. Der 
Fortgang der Arbeiten am Gesamterhebungssys
tem ist davon nicht betroffen. Das Release des 
Erhebungssystems (Inländererhebung) ist wei
terhin für den 29.07.2019 vorgesehen.“3900 

Aus beiden Dokumenten ist für die AfD-Fraktion nicht 
ersichtlich, dass die Einführung der ISA aufgrund von 
massiven Vertragsverletzungen gefährdet gewesen 
wäre – im Gegensatz zur Aussage von Minister 
Scheuer. Auch die Presse berichtete im August 2019 
darüber, dass Ende Mai 2019 zwar Mängel in der Fein
planungsdokumentation vorgelegen hätten, diese seien 
jedoch nicht so schwerwiegend gewesen, dass sie als 
Grund für eine vorzeitige Kündigung der Verträge hät
ten angeführt werden können. Und das BMVI habe mit 
der Begründung, die Verträge wegen Schlechtleistung 
zu kündigen, lediglich Schadensersatzzahlungen ver
meiden wollen.3901 Ein weiterer Beleg für die Zweifel
haftigkeit der Aussagen des Ministers in Bezug auf die 

                                                        
3898) Vgl. Protokoll der 48. Sitzung des Verkehrsausschusses des 

Bundestages vom 24. Juli 2019, S. 8. 
3899) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 208. 
3900) MAT A BRH-2/2n-06, Bl. 217, „Projekt Infrastrukturab

gabe – Statusbericht, Berichtszeitraum 1. Mai 2019 - 
28.05.2019“. 

Kündigungsgründe der Betreiberverträge, insbeson
dere auf die angeführte „Schlechtleistung“, ergibt sich 
aus einem internen Entwurf des BMVI, zweier soge
nannter Minister-Zitate, die in Vorbereitung auf ein 
Pressestatement im Anschluss an das EuGH-Urteil vor
bereitet wurden. Mit Datum vom 14. Juni 2019, also 
vier Tage vor dem zu erwartenden Urteil, wurde für 
den Fall eines negativen Urteils folgender Wortlaut 
vorbereitet: 

„Das Urteil des EuGH ist nicht nachvollziehbar. 
Die EU-Kommission hat das Vertragsverlet
zungsverfahren eingestellt. Der Generalanwalt 
beim EuGH hat Deutschland in seinem Schluss
antrag in allen Punkten Recht gegeben. Dem
nach gab es keine Diskriminierung aus Gründen 
der Staatsangehörigkeit. Die Maut-Mauler aus 
Österreich und den Niederlanden haben mit ih
rer Klage bewusst tonnenschweres Geröll auf 
den Weg zur Nutzerfinanzierung der Infrastruk
tur gekippt. Und genau diesen Weg – weg von 
der Steuerfinanzierung – will die EU gehen. 
Und so wollen wir es auch. Wer dieses Ziel tor
pediert, wie unsere Nachbarländer, handelt anti-
europäisch und unsolidarisch. Klar bleibt: Die 
Pkw-Maut lebt. Wir werden alle uns zur Verfü
gung stehenden Hebel in Bewegung setzen, um 
unsere Regelungen europarechtskonform anzu
passen."3902 

Hätte es schwerwiegende Vertragsverletzungen von 
Seiten des Betreibers gegeben, so wie es Verkehrsmi
nister Scheuer dargestellt hat, wäre vier Tage vor dem 
Urteil nicht ein solcher Redeentwurf für ihn vorbereitet 
worden – dies steht zumindest für die AfD-Bundestags
fraktion außer Zweifel. Es wäre nach Faktenlage mög
lich gewesen, die entsprechende Passage im Infrastruk
turabgabengesetz gemäß des EuGH-Urteils anzupas
sen. Doch das war politisch nicht gewollt. Ein Koaliti
onsvertrag gibt zwar eine politische, aber keine gesetz
liche Verpflichtung vor, die enthaltenen Formulierun
gen wortgleich umzusetzen. Dass jedoch koalitionsver
tragliche Vereinbarungen nicht zwingend umgesetzt 
werden müssen und werden, zeigt das Beispiel, wonach 
es staatlichen Pensionsfonds verboten sei, Anteile an 
ausländischen Atommeilern zu halten. Diese Fonds in
vestieren laut einem Pressebericht jedoch weiterhin in 
ausländische Atomreaktoren und würden ihre Positio
nen sogar aufstocken3903 – und das trotz eines „Ver
bots“ im Koalitionsvertrag der 19. Wahlperiode. So be
stätigt auch der Wissenschaftliche Dienst des Deut
schen Bundestages, dass „Koalitionsverträge […] in 

3901) Vgl. Erster Teil A.II.7, S. 43. 
3902) MAT A BMVI-6/20a, Bl. 7 f. 
3903) tagesspiegel.de vom 1. Oktober 2018, Verstoß gegen den 

Koalitionsvertrag: Bund kauft Atom-Aktien. 
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der Regel für die Dauer einer Wahlperiode geschlossen 
[werden]“ und „Im Konsens können sie jederzeit abge
ändert werden.“3904 
Nachfolgend einige beispielhafte Zeugenaussagen, für 
den fehlenden politischen Willen, die ISA nach dem 
Urteil des EuGHs europarechtskonform anzupassen. 
Welche Fraktion der Regierungskoalition eine Anpas
sung der Maut verhinderte, vermochte der Ausschuss 
nicht aufzuklären. 

„[…] ich habe ja nicht nur eine haushaltsrechtli
che Vorgabe gehabt und eine Vorgabe, die auf 
dem Gesetz beruht, sondern auch eine politische 
Vorgabe, die verhandelt ist zwischen CDU, 
CSU und SPD [Anm. Koalitionsvertrag 2013], 
die eben auch das Ergebnis dieses Gesetzes ist 
und kein anderes und auch kein verändertes.“3905 
„Und für uns war ja Grundlage […], dass wir 
keinen deutschen Autofahrer schlechterstellen 
durften, als er im Vorfeld gestanden war. Also, 
insofern hätte eine Modifikation des Gesetzes 
uns in keiner Weise weitergeholfen. Es wäre ein 
Verstoß gegen den Koalitionsvertrag gewesen 
und vor allem eine Regelung gewesen, die in
nerhalb der Koalition keinerlei Mehrheit gefun
den hätte.“3906 
„Zu bestimmten Sachen weiß man natürlich die 
politische Haltung der Vorgesetzten, und da
nach orientiert sich das natürlich. Das ist ja nicht 
meine politische Auffassung, die ich dort wie
derfinden möchte, sondern im Prinzip die politi
sche Auffassung der Bundesregierung oder des 
Ministeriums. Und daran, also was politisch ist, 
orientiere ich das. Das heißt also, wenn da in der 
Vorlage irgendwas drinsteht, wo ich merke, dass 
das politisch nicht dem Willen der Bundesregie
rung, des Koalitionsvertrages oder Gott weiß 
wem entspricht, dann werde ich da einhaken und 
sagen: Das geht so nicht. – Das ist die politische 
Sache.“3907 

II. Fazit und Ausblick 
Aus Sicht der AfD-Bundestagsfraktion konnte der 
2. Untersuchungsausschuss der 19. Wahlperiode meh
rere sehr wichtige Fragen, die sich aus dem Maut-De
saster ergaben, nicht beantworten. Es wäre unter ande
rem zwingend erforderlich gewesen, das Zustande
kommen des Koalitionsvertrages von 2013 und die 
Entstehung der dortigen Formulierungen zum Vorha
ben „Pkw-Maut“ aufzuklären, da diese bereits den 

                                                        
3904) Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deut

schen Bundestages zu den Begriffen „Koalitionsverhand
lungen“ und „Koalitionsvertrag“. 

3905) Scheuer, Protokoll-Nr. 19/46 I vom 28. Januar 2021, S. 45. 

Keim des späteren Scheiterns in sich trugen. Einen ent
sprechenden Aufklärungswillen der anderen im Aus
schuss vertretenen Fraktionen vorausgesetzt, wäre dies 
nach Auffassung der AfD-Fraktion durch die Verneh
mungen der Bundeskanzlerin Angela Merkel und des 
ehemaligen Parteivorsitzenden der SPD, Sigmar Gab
riel, die neben Horst Seehofer den Koalitionsvertrag 
der 18. Wahlperiode unterzeichneten und die gemein
sam mit Seehofer die Formulierung des Textes für die 
„Pkw-Maut“ in diesem Vertrag zur Chefsache erklär
ten, möglich gewesen. So blieben viele Fragen rund um 
das Zustandekommen des Koalitionsvertrags von 2013 
ungeklärt, dessen Formulierungen bezüglich der Maut 
den unerfüllbaren Auftrag enthielten, eine mit gelten
dem EU-Recht konforme ISA einzuführen, die Fahr
zeughalter von in Deutschland zugelassenen Pkw nicht 
mehr als zuvor belasten sollte. Dabei hatte Verkehrs
minister a.D. Peter Ramsauer zur Zeit der damaligen 
Koalitionsverhandlungen eindeutig ausgeführt, wie 
man die geplante Maut europarechtskonform umsetzen 
könne, dies jedoch widersprach offensichtlich dem po
litischen Willen von Union und SPD. Obwohl die EU-
rechtlichen Probleme schon anlässlich der Formulie
rung des Koalitionsvertrags von 2013 hinreichend be
kannt waren, wurde keinerlei Versuch unternommen, 
diese Hindernisse auszuräumen. 
Unaufgeklärt blieb damit auch der Verdacht, dass mit 
dem Koalitionsvertrag von 2013 ein politischer „Kuh
handel“ verabredet worden war, mit dem CDU und 
SPD ihren Koalitionspartner, der als einziger vehement 
die Einführung einer Maut forderte, ruhigstellen woll
ten, während sie darauf setzen konnten, dass die CSU, 
entsprechend der Ressortaufteilung für die Umsetzung 
der ISA verantwortlich, letztlich mit dem Vorhaben 
scheitern oder es aber irgendwie schaffen würde, die in 
den Vertrag hineinformulierte politische „Quadratur 
des Kreises“ zu lösen. 
Als das Projekt „Pkw-Maut“ unter CSU-Verkehrsmi
nister Andreas Scheuer endgültig scheiterte, wurde 
auch der Preis des politischen „Kuhhandels“ von 2013 
offensichtlich. Neben der Versenkung von Steuergel
dern in zwei- oder sogar dreistelliger Millionenhöhe, 
wurde auch Arbeitszeit in einer Größenordnung ver
geudet, die tausende Arbeitstage in Anspruch genom
men hat. Zusätzlich hat dieser politische Irrweg die 
Mitarbeiter des BMVI nicht nur sehr viel Kraft gekos
tet, sondern sie bei dem Versuch der Umsetzung recht
lich höchst fragwürdiger Regierungspläne in schwer
wiegende Interessenskonflikte gebracht. 

3906) Görrissen, Protokoll 19/41 I vom 11. Januar 2021, S. 52. 
3907) Molitor, Protokoll-Nr. 19/40 I vom 10. Dezember 2020, 

S. 89. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/190822/3730cea674a14ff42defd91a8f2d57c1/koalitionsverhandlungko_-_koalitionsvertrag-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/190822/3730cea674a14ff42defd91a8f2d57c1/koalitionsverhandlungko_-_koalitionsvertrag-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/190822/3730cea674a14ff42defd91a8f2d57c1/koalitionsverhandlungko_-_koalitionsvertrag-data.pdf
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Fünfter Teil: 
Stellungnahmen aufgrund Gewährung rechtlichen Gehörs 

A. MTS Maut & Telematik Services GmbH 

 
Zum Feststellungsteil, Abschnitt I.V.3.b) (Umsetzung 
des Vertrages Kontrolle, Probleme bei den Spezifikati
onsdokumenten)3908 hat die MTS Maut & Telematik 
Services GmbH wie folgt Stellung genommen: 

„Mit E-Mail vom 26. April 2019 hat uns das 
BAG freundlich „gebeten“, die im Gespräch mit 
den technischen Beratern am 16. April ange
sprochenen Unterlagen dem BAG bis zum 
30. April 2019 zur Verfügung zu stellen. (Beleg: 
E-Mail des BAG vom 26. April 2019, 15:22 
Uhr) 
Dieser Bitte sind wir nachgekommen. Tatsäch
lich hatten wir schon am Vormittag des 11. Ap
ril 2019 – noch vor der entsprechenden Auffor
derung in der E-Mail – eine besser lesbare Fas
sung des Projektplans nachgereicht und danach 
bis zum 18. April 2019 Einreichpläne bestimm
ter ASIKs. Diese Einreichpläne waren jedoch 
unstreitig nicht Teil der Spezifikationsdoku
mente und auch kein nach Ziffer 6.2 VAK [Ver
trag Automatische Kontrolle] erforderlicher Be
standteil. Am 30. April 2019 haben wir die wei
teren Einzeldokumente „ASIK-0014_Rechtere
gister“ und „ASIK-0015_Addendum“ jeweils in 
der Version 01-00 (V01-00) auf dem BSCW-
Server abgelegt. (Beleg: Zugriffsprotokoll des 
für die Unterlagenübergabe verwendeten 
BSCW-Servers des BAG)“ 

Außer den im Bericht genannten Workshops habe 
es auch eine Abstimmung zwischen den Parteien im 
„Jour Fixe“-Termin am 7. Mai 2019 gegeben. 

„Tatsächlich sind wir mit dem BAG im Jour 
Fixe am 7. Mai 2019 übereingekommen, dass 
wir weiter an den Spezifikationsdokumenten ar
beiten und diese spätestens Ende Mai/Anfang 
Juni fertig gestellt werden sollten. (Beleg: Pro
tokoll des „Jour Fixe“ vom 7. Mai 2019)“ 

Mit Schreiben vom 14. Mai 2019 habe die MTS das 
Schreiben des BAG vom 6. Mai 2019 förmlich beant
wortet. 

„Darin haben wir die getroffenen Vereinbarun
gen aus dem „Jour Fixe“ vom 7. Mai 2019 zum 
weiteren Vorgehen bekräftigt, aber zugleich un
sere Verwunderung über die Defizitrügen des 

                                                        
3908) Siehe oben: Seite 360. 

BAG zum Ausdruck gebracht, weil bis dato 
keine Rede von substantiellen Mängeln in den 
schon vorab mehrfach vorgelegten und bespro
chenen Fassungen der Spezifikationsdokumente 
gewesen war. (Beleg: Antwortschreiben vom 
14. Mai 2019) 
[…] 
Bis zum 31. Mai 2019 […] haben wir dem BAG 
eine vollständig überarbeitete und ergänzte neue 
Version der Spezifikationsdokumente vorge
legt. Ob das BAG diese (nach dem 31. Mai) zeit
nah geprüft und darin angebliche Defizite fest
gestellt hat, ist uns nicht bekannt. Tatsächlich 
wurde im letzten Jour Fixe vor dem EuGH-Ur
teil, einem Präsenztermin beim BAG in Köln am 
13. Juni 2019, an dem Vertreter unseres Unter
nehmens teilweise vor Ort und teilweise zuge
schaltet per Skype teilgenommen haben, u.a. 
auch die Bewertung der neu gelieferten Spezifi
kationsdokumente thematisiert. Darin hat Herr 
Dirk Raupbach von der TÜV Rheinland Inter
Traffic GmbH, der technischen Beraterin des 
BAG, uns mitgeteilt, dass einer Freigabe der 
Dokumente nichts im Wege stehe. Herr 
Raupbach hat das BAG in den Arbeitsgruppen 
durchgehend vertreten und kommentierte die 
vorgelegten Versionen der Dokumente feder
führen für das BAG, insbesondere im Gespräch 
am 16. April und den Workshops vom 14. und 
16. Mai 2019. 
Wir nahmen die Aussagen von Herrn Raupbach 
in das von uns erstellte Protokoll des Jour Fixe 
vom 13. Juni 2019 auf. Dieses Protokoll konnte 
allerdings nicht mehr mit dem BAG abgestimmt 
werden, da dieses den BSCW-Server zum Zeit
punkt der vorgesehenen Abstimmung infolge 
der Kündigung bereits abgeschaltet hatte. (Be
leg: Protokoll der Besprechung vom 13. Juni 
2019) 
Ob und inwieweit die beiden Versionen der Spe
zifikationsdokumente wesentliche Defizite ent
hielten, ist zwischen uns und der Bundesrepub
lik Deutschland, vertreten durch das BAG und 
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B. Karl-Heinz Görrissen 

 
Zum gemeinsamen Sondervotum der Fraktionen FDP, 
DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Ab
schnitt A.VIII.11, S. 584 (Eklatanter Compliance-Ver
stoß wird seitens der Bundesregierung nicht zur Kennt
nis genommen) hat Karl-Heinz Görrissen wie folgt 
Stellung genommen: 

„Ich stelle fest, dass ich in meiner Vernehmung 
nicht mit den Angaben des Zeugen Ruoff kon
frontiert werden konnte, da diese zeitlich nach 
meiner Einvernahme durch den 2. Untersu
chungsausschuss gemacht worden sind. Deshalb 
nehme ich diese Möglichkeit hier wahr: 
Tatsächlich hat sich der Sachverhalt anders zu
getragen, als der Zeuge Ruoff dies nach seiner 
Erinnerung wiedergegeben hat: 
− Richtig ist, dass es vor dem Beginn des 

Treffens mit dem Minister in der Wartezeit 
zu einem kurzen „small talk“-artigen Aus
tausch mit Herrn Schulenberg gekommen 
ist. Ein „Vorabgespräch“ hat es nicht gege
ben. 

− Eine Anfrage zur Beschaffung von VIP-Ti
ckets für ein Konzert in der Waldbühne hat 
es meinerseits weder in diesem Gespräch 
noch zu einem anderen Zeitpunkt gegeben. 
An einem solchen Konzertbesuch in der 
Waldbühne hätte ich als Rollstuhlfahrer 
schon wegen der örtlichen Gegebenheiten 

und wegen der Unwägbarkeiten des Wetters 
überhaupt kein Interesse gehabt. 

− Richtig ist, dass ich mich in diesem small 
talk-Gespräch dazu geäußert habe, dass es 
bedauerlich ist, dass die Firma Eventim aus 
organisatorischen Gründen ein Kombinati
onsticket für die Teilnahme an einem Kon
zert in der Mercedes Benz-Arena nicht mehr 
anbot, das die Teilnahme an dem Konzert 
und an dem vorgeschalteten Buffet im ange
schlossenen Restaurant als Rollstuhlfahrer 
ermöglichte. Dieses Ticket hatten meine 
Frau und ich im Jahr 2017 gebucht. Ich 
teilte Herrn Schulenberg mit, dass für Roll
stuhlfahrer der Wegfall dieses Ticket-Ange
botes bedauerlich sei. Das bezog sich aus
schließlich auf eine Buchungskombination 
für Konzerte in der Mercedes Benz-Arena. 

− Zu keiner Zeit habe ich damit die Aufforde
rung verbunden, sich für mich um ein VIP-
Ticket zu bemühen. Eine solche Aufforde
rung stünde meiner Dienstauffassung und 
meinem dienstlichen Verhalten vollkom
men fern. 

Ich sehe in dem Ansprechen dieser Thematik, 
die ich als körperlich behinderte Person gegen
über Herrn Schulenberg gemacht habe, keinen 
Verstoß gegen Compliance-Regeln.“ 
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